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ANHANG I 

Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten 
einerseits und der Republik Korea andererseits 

DAS KÖNIGREICH BELGIEN, 

DIE REPUBLIK BULGARIEN, 

DIE TSCHECHISCHE REPUBLIK, 

DAS KÖNIGREICH DÄNEMARK, 

DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, 

DIE REPUBLIK ESTLAND, 

DIE HELLENISCHE REPUBLIK, 

DAS KÖNIGREICH SPANIEN, 

DIE FRANZÖSISCHE REPUBLIK, 

IRLAND, 

DIE ITALIENISCHE REPUBLIK, 

DIE REPUBLIK ZYPERN, 

DIE REPUBLIK LETTLAND, 

DIE REPUBLIK LITAUEN, 

DAS GROSSHERZOGTUM LUXEMBURG, 

DIE REPUBLIK UNGARN, 

DIE REPUBLIK MALTA, 

DAS KÖNIGREICH DER NIEDERLANDE, 

DIE REPUBLIK ÖSTERREICH, 

DIE REPUBLIK POLEN, 

DIE PORTUGIESISCHE REPUBLIK, 

RUMÄNIEN, 

DIE REPUBLIK SLOWENIEN, 
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DIE SLOWAKISCHE REPUBLIK, 

DIE REPUBLIK FINNLAND, 

DAS KÖNIGREICH SCHWEDEN, 

DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND, 

Vertragsparteien des Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, im Folgenden „Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union“ genannt, und 

DIE EUROPÄISCHE UNION einerseits, und 

DIE REPUBLIK KOREA, im Folgenden „Korea“ genannt, andererseits, 

IN ANERKENNUNG ihrer langjährigen, starken Partnerschaft auf der Grundlage der 
gemeinsamen Grundsätze und Wertvorstellungen, die sich in dem Rahmenabkommen 
widerspiegeln,  

IN DEM WUNSCH, ihre engen Wirtschaftsbeziehungen im Einklang mit ihren allgemeinen 
Beziehungen weiter zu vertiefen, und in der Überzeugung, dass dieses Abkommen ein neues 
Klima schaffen wird, das der Entwicklung des Handels und der Investitionstätigkeit zwischen 
den Vertragsparteien förderlich ist,  

IN DER ÜBERZEUGUNG, dass dieses Abkommen einen erweiterten und sicheren Markt für 
Waren und Dienstleistungen sowie ein stabiles und berechenbares Umfeld für Investitionen 
schaffen und damit die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Unternehmen auf dem Weltmarkt 
verbessern wird,  

IN BEKRÄFTIGUNG ihrer Bindung an die am 26. Juni 1945 in San Francisco unterzeichnete 
Charta der Vereinten Nationen und an die am 10. Dezember 1948 von der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen angenommene Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte,  

IN BEKRÄFTIGUNG ihres Eintretens für nachhaltige Entwicklung und überzeugt vom 
Beitrag des internationalen Handels zu nachhaltiger Entwicklung in ihrer wirtschaftlichen, 
sozialen und ökologischen Dimension unter Einbeziehung der wirtschaftlichen Entwicklung, 
der Eindämmung der Armut, der Gewährleistung produktiver Vollbeschäftigung und 
menschenwürdiger Arbeit für alle sowie des Schutzes und der Erhaltung der Umwelt und der 
natürlichen Ressourcen,  

IN ANERKENNUNG des Rechts der Vertragsparteien, Maßnahmen zur Erreichung legitimer 
öffentlicher Ziele auf dem ihnen notwendig erscheinenden Schutzniveau zu ergreifen, wobei 
derartige Maßnahmen im Sinne dieses Abkommens nicht zu ungerechtfertigter 
Diskriminierung oder verdeckter Beschränkung des internationalen Handels dienen dürfen,  

ENTSCHLOSSEN, die Transparenz für alle relevanten interessierten Parteien, einschließlich 
der Privatwirtschaft und der organisierten Zivilgesellschaft, zu fördern,  

IN DEM WUNSCH, durch die Liberalisierung und Ausweitung des gegenseitigen Handels 
und der gegenseitigen Investitionen den Lebensstandard anzuheben, das Wirtschaftswachstum 
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und die Stabilität zu fördern, neue Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen und das 
Gemeinwohl zu fördern,  

IN DEM BESTREBEN, klare und beiderseits vorteilhafte Regeln für Handel und 
Investitionen aufzustellen sowie die Beschränkungen der gegenseitigen Handels- und 
Investitionstätigkeit zu reduzieren oder aufzuheben,  

ENTSCHLOSSEN, zur harmonischen Entwicklung und Ausweitung des Welthandels durch 
Beseitigung von Handelsschranken mittels dieses Abkommens beizutragen und den Aufbau 
neuer Handels- oder Investitionsschranken, die den Nutzen dieses Abkommens verringern 
könnten, zwischen ihren Gebieten zu vermeiden,  

IN DEM WUNSCH, die Entwicklung und Durchsetzung des Arbeits- und Umweltrechts und 
entsprechender Politikvorhaben zu untermauern, grundlegende Arbeitnehmerrechte und 
nachhaltige Entwicklung zu fördern und dieses Abkommen in einer zielkonsistenten Weise 
umzusetzen, und  

GESTÜTZT auf ihre jeweiligen Rechte und Pflichten aus dem Übereinkommen von 
Marrakesch zur Errichtung der Welthandelsorganisation vom 15. April 1994 (im Folgenden 
„WTO-Übereinkommen“ genannt) und aus anderen multilateralen, regionalen und bilateralen 
Übereinkünften und Vereinbarungen, bei denen sie Vertragspartei sind –  

SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN: 
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KAPITEL EINS 

ZIELE UND ALLGEMEINE BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

Artikel 1.1: Ziele 

1. Die Vertragsparteien errichten eine Freihandelszone für Waren, Dienstleistungen und 
Niederlassung und legen entsprechende Regeln nach Maßgabe dieses Abkommens 
fest. 

2. Die Ziele dieses Abkommens sind: 

a) beiderseitige Liberalisierung und Erleichterung des Warenverkehrs im 
Einklang mit Artikel XXIV des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens 
1994 (im Folgenden „GATT 1994“ genannt), 

b) beiderseitige Liberalisierung und Erleichterung des Handels mit 
Dienstleistungen und Investitionen im Einklang mit Artikel V des Allgemeinen 
Übereinkommens über den Handel mit Dienstleistungen (im Folgenden 
„GATS“ genannt), 

c) Förderung des Wettbewerbs in den Volkswirtschaften der Vertragsparteien, 
insbesondere in Bezug auf die gegenseitigen Wirtschaftsbeziehungen, 

d) weitere Liberalisierung der Märkte für das öffentliche Beschaffungswesen nach 
dem Grundsatz der Gegenseitigkeit, 

e) angemessener und wirksamer Schutz der Rechte des geistigen Eigentums, 

f) Förderung der harmonischen Entwicklung und Ausweitung des Welthandels 
durch Beseitigung von Handelsschranken und Schaffung von Rahmen-
bedingungen, die der Verstärkung der Investitionsströme dienlich sind, 

g) Festlegung auf die Weiterentwicklung des internationalen Handels in dem 
Bestreben, dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung näherzukommen und zu 
gewährleisten, dass die Vertragsparteien dieses Ziel auf allen Ebenen ihrer 
Handelsbeziehungen zur Geltung bringen, in dem Bewusstsein, dass 
nachhaltige Entwicklung ein übergeordnetes Ziel darstellt, und 

h) Förderung ausländischer Direktinvestitionen ohne Abschwächung oder 
Reduzierung der Normen in den Bereichen Umweltschutz, Arbeitsrecht oder 
Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz bei der Anwendung und 
Durchsetzung des Arbeits- und Umweltrechts durch die Vertragsparteien. 

Artikel 1.2: Allgemeine Begriffsbestimmungen 

In diesem Abkommen gelten folgende Begriffsbestimmungen:  

Vertragsparteien sind die Europäische Union oder ihre Mitgliedstaaten oder die Europäische 
Union und ihre Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer sich aus dem Vertrag über die Europäische 
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Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union ergebenden 
Zuständigkeiten (im Folgenden „EU-Vertragspartei“ genannt) einerseits und Korea 
andererseits,  

Rahmenabkommen ist das Rahmenabkommen über den Handel und die Zusammenarbeit 
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der 
Republik Korea andererseits, das am 28. Oktober 1996 in Luxemburg unterzeichnet wurde, 
oder jedes Abkommen, das dieses Rahmenabkommen ändert oder ersetzt, und 

Zollabkommen ist das Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der 
Republik Korea über Zusammenarbeit und gegenseitige Amtshilfe im Zollbereich, das am 
10. April 1997 in Brüssel unterzeichnet wurde. 
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KAPITEL ZWEI 

INLÄNDERBEHANDLUNG UND MARKTZUGANG FÜR WAREN 

ABSCHNITT A 

GEMEINSAME BESTIMMUNGEN 

Artikel 2.1: Ziel 

Während einer Übergangszeit, die mit dem Inkrafttreten dieses Abkommens beginnt, 
liberalisieren die Vertragsparteien nach Maßgabe dieses Abkommens und im Einklang mit 
Artikel XXIV des GATT 1994 beiderseitig schrittweise den Warenhandel. 

Artikel 2.2: Geltungsbereich 

Dieses Kapitel gilt für den Warenhandel1 zwischen den Vertragsparteien. 

Artikel 2.3: Zölle 

Für die Zwecke dieses Kapitels sind Zölle Abgaben und Belastungen jeder Art, die bei oder 
im Zusammenhang mit der Einfuhr von Waren erhoben werden, einschließlich Ergänzungs-
abgaben und Zuschlägen in jeder Form, die bei oder im Zusammenhang mit einer solchen 
Einfuhr2 erhoben werden, nicht jedoch: 

a) einer inneren Abgabe gleichwertige Belastungen, soweit sie mit Artikel 2.8 
vereinbar sind und gleichartigen inländischen Waren oder solchen Waren 
auferlegt werden, aus denen die eingeführte Ware ganz oder teilweise 
hergestellt ist, 

b) Zölle, die nach den Rechtsvorschriften einer Vertragspartei erhoben werden, 
soweit sie mit Kapitel Drei (Handelspolitische Schutzmaßnahmen) vereinbar 
sind, 

c) Gebühren oder andere Belastungen, die nach den Rechtsvorschriften einer 
Vertragspartei erhoben werden, soweit sie mit Artikel 2.10 vereinbar sind, oder 

d) Zölle, die nach den Rechtsvorschriften einer Vertragspartei erhoben werden, 
soweit sie mit Artikel 5 des Übereinkommens über die Landwirtschaft in 
Anhang 1A des WTO-Übereinkommens (im Folgenden „Übereinkommen über 
die Landwirtschaft“ genannt) vereinbar sind. 

                                                
1 „Waren“ sind für die Zwecke dieses Abkommens Waren im Sinne des GATT 1994, sofern dieses 

Abkommen nichts anderes bestimmt. 
2 Die Vertragsparteien kommen überein, dass diese Begriffsbestimmung nicht die Behandlung berührt, 

die die Vertragsparteien nach dem WTO-Übereinkommen für Handelsgeschäfte einräumen können, die 
nach dem Grundsatz der Meistbegünstigung abgewickelt werden.  
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Artikel 2.4: Einreihung der Waren 

Für die Einreihung der Waren im Handel zwischen den Vertragsparteien gilt die 
Zolltarifnomenklatur der jeweiligen Vertragspartei, ausgelegt im Einklang mit dem 
Harmonisierten System des am 14. Juni 1983 in Brüssel geschlossenen Internationalen 
Übereinkommens über das harmonisierte System zur Bezeichnung und Codierung der Waren 
(im Folgenden „HS“ genannt). 

ABSCHNITT B 

ABSCHAFFUNG DER ZÖLLE 

Artikel 2.5: Abschaffung der Zölle 

1. Sofern dieses Abkommen nichts anderes bestimmt, schafft jede Vertragspartei ihre 
Zölle auf Ursprungswaren der anderen Vertragspartei nach dem Stufenplan in 
Anhang 2-A ab. 

2. Für jede Ware gilt als Basiszollsatz, von dem aus die schrittweisen Zollsenkungen 
nach Absatz 1 vorgenommen werden, der jeweils im Stufenplan in Anhang 2-A 
genannte Satz. 

3. Senkt eine Vertragspartei nach Inkrafttreten dieses Abkommens ihren geltenden 
Meistbegünstigungszollsatz, so gilt dieser Zollsatz für den unter dieses Abkommen 
fallenden Handel, solange er niedriger ist als der nach dem entsprechenden 
Stufenplan in Anhang 2-A errechnete Zollsatz. 

4. Drei Jahre nach Inkrafttreten dieses Abkommens konsultieren die Vertragsparteien 
einander auf Ersuchen einer Vertragspartei, um zu erwägen, die Abschaffung von 
Zöllen auf gegenseitige Einfuhren zu beschleunigen und den Umfang der 
Abschaffung auszuweiten. Beschließen die Vertragsparteien im Handelsausschuss 
nach derartigen Konsultationen, die Abschaffung von Zöllen auf eine Ware zu 
beschleunigen oder den Umfang der Abschaffung auszuweiten, dann ersetzt dieser 
Beschluss den Zollsatz oder die Abbaustufe, der bzw. die nach dem entsprechenden 
Stufenplan in Anhang 2-A für diese Ware festgelegt wurde. 

Artikel 2.6: Stillhalteregelung 

Sofern dieses Abkommen nichts anderes bestimmt, wobei dies die ausdrücklichen 
Festlegungen im Stufenplan der jeweiligen Vertragspartei in Anhang 2-A einschließt, kann 
keine Vertragspartei bei einer Ursprungsware der anderen Vertragspartei einen geltenden Zoll 
erhöhen oder einen neuen Zoll einführen. Dies schließt nicht aus, dass eine Vertragspartei 
einen Zoll nach einer einseitigen Absenkung auf die in ihrem Stufenplan in Anhang 2-A 
vorgesehene Höhe anhebt. 

Artikel 2.7: Anwendung und Umsetzung von Zollkontingenten 

1. Jede Vertragspartei sorgt für die Anwendung und Umsetzung der Zollkontingente in 
Anlage 2-A-1 ihres in Anhang 2-A enthaltenen Stufenplans im Einklang mit 
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Artikel XIII des GATT 1994 und dessen Anmerkungen zur Auslegung sowie dem 
Übereinkommen über Einfuhrlizenzverfahren in Anhang 1A des WTO-
Übereinkommens. 

2. Jede Vertragspartei stellt sicher, dass: 

a) ihre Verfahren zur Anwendung ihrer Zollkontingente transparent, der 
Öffentlichkeit zugänglich, aktuell und diskriminierungsfrei sind, den 
Marktsignalen folgen, den Handel minimal beeinträchtigen und den 
Präferenzen der Endverwender gerecht werden; 

b) jede Person einer Vertragspartei, die die Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
der einführenden Vertragspartei erfüllt, das Recht hat, die Gewährung eines 
Zollkontingents durch die Vertragspartei zu beantragen und dafür in Betracht 
gezogen zu werden. Sofern die Vertragsparteien nicht durch Beschluss des 
Ausschusses „Warenhandel“ etwas anderes vereinbaren, haben Verarbeiter, 
Einzelhändler, Restaurants, Hotels, Lebensmittelversorger oder jede andere 
Person das Recht, die Gewährung eines Zollkontingents durch die 
Vertragspartei zu beantragen und dafür in Betracht gezogen zu werden. 
Etwaige Gebühren für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der 
Beantragung eines Zollkontingents müssen sich auf die tatsächlichen Kosten 
der Dienstleistung beschränken; 

c) sie, außer in den in Anlage 2-A-1 ihres Stufenplans in Anhang 2-A genannten 
Fällen, davon absieht, einer Herstellergruppe Teile von Zollkontingenten zu 
gewähren, die Gewährung eines Zollkontingents an den Erwerb inländischer 
Waren zu knüpfen oder die Gewährung eines Zollkontingents auf Verarbeiter 
zu beschränken, und 

d) sie Zollkontingente in wirtschaftlich rentablen Transportmengen und 
weitestmöglich in den von den Einführern verlangten Mengen gewährt. 
Vorbehaltlich anderer Bestimmungen für das einzelne Zollkontingent und der 
anwendbaren Tariflinie in Anlage 2-A-1 des Stufenplans einer Vertragspartei 
in Anhang 2-A gilt die Gewährung des Zollkontingents für jedes Erzeugnis 
oder jede Mischung von Erzeugnissen innerhalb eines bestimmten 
Zollkontingents unabhängig von der Spezifikation oder der Güte des 
Erzeugnisses oder der Erzeugnisse, sie darf ferner nicht vom 
Endverwendungszweck oder der Verpackungsgröße eines Erzeugnisses oder 
einer Mischung von Erzeugnissen abhängig gemacht werden. 

3. Jede Vertragspartei benennt die Stellen, die für die Anwendung ihrer Zollkontingente 
zuständig sind.  

4. Jede Vertragspartei bemüht sich nach besten Kräften, ihre Zollkontingente so 
anzuwenden, dass Einführer die Zollkontingentsmengen voll ausschöpfen können.  

5. Die Vertragsparteien sehen davon ab, die Beantragung oder Inanspruchnahme 
gewährter Zollkontingente von der Wiederausfuhr einer Ware abhängig zu machen. 

6. Auf schriftliches Ersuchen einer Vertragspartei konsultieren die Vertragsparteien 
einander über die Anwendung der Zollkontingente seitens einer Vertragspartei. 
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7. Sofern Anlage 2-A-1 ihres Stufenplans in Anhang 2-A nichts anderes bestimmt, stellt 
jede Vertragspartei den Antragstellern die gesamte in dieser Anlage festgelegte 
Zollkontingentsmenge wie folgt bereit: im ersten Jahr am Tag des Inkrafttretens 
dieses Abkommens, danach jeweils am Jahrestag seines Inkrafttretens. Im laufenden 
Jahr veröffentlicht die für die Anwendung zuständige Behörde der einführenden 
Vertragspartei auf ihrer diesbezüglichen öffentlich zugänglichen Internetseite 
unverzüglich den Grad der Inanspruchnahme der jeweiligen Zollkontingente und die 
noch verbleibenden Mengen.  

ABSCHNITT C 

NICHTTARIFÄRE MASSNAHMEN 

Artikel 2.8: Inländerbehandlung 

Jede Vertragspartei gewährt den Waren der anderen Vertragspartei Inländerbehandlung nach 
Artikel III des GATT 1994, einschließlich seiner Anmerkungen zur Auslegung. Zu diesem 
Zweck sind Artikel III des GATT 1994 und seine Anmerkungen zur Auslegung mutatis 
mutandis Bestandteil dieses Abkommens. 

Artikel 2.9: Einfuhr- und Ausfuhrbeschränkungen 

Die Vertragsparteien dürfen nach Artikel XI des GATT 1994 und seinen Anmerkungen zur 
Auslegung bei der Einfuhr einer Ware aus dem Gebiet der anderen Vertragspartei oder bei der 
Ausfuhr einer Ware oder ihrem Verkauf zwecks Ausfuhr in das Gebiet der anderen 
Vertragspartei außer Zöllen, Abgaben und sonstigen Belastungen keine Verbote oder 
Beschränkungen erlassen oder beibehalten. Zu diesem Zweck sind Artikel XI des GATT 1994 
und seine Anmerkungen zur Auslegung mutatis mutandis Bestandteil dieses Abkommens. 

Artikel 2.10: Gebühren und sonstige Belastungen auf Einfuhren 

Jede Vertragspartei stellt sicher, dass alle bei oder im Zusammenhang mit der Einfuhr 
erhobenen Gebühren und Belastungen jeglicher Art (soweit es sich nicht um Zölle oder nach 
Artikel 2.3 Buchstaben a, b und d von der Begriffsbestimmung für Zölle ausgenommene 
Aufschläge handelt) sich dem Betrag nach ungefähr auf die Kosten der erbrachten 
Dienstleistungen beschränken, nicht auf Wertbasis berechnet werden und weder einen 
mittelbaren Schutz für inländische Waren noch eine Besteuerung der Einfuhr zur Erzielung 
von Einnahmen darstellen. 

Artikel 2.11: Zölle, Abgaben, Gebühren und sonstige Belastungen auf Ausfuhren 

Die Vertragsparteien dürfen keine Zölle, Abgaben, Gebühren oder sonstigen Belastungen auf 
oder im Zusammenhang mit der Ausfuhr von Waren in die andere Vertragspartei und keine 
inneren Abgaben, Gebühren oder Belastungen auf in die andere Vertragspartei ausgeführte 
Waren beibehalten oder einführen, die über das hinausgehen, was für gleichartige, zum 
inländischen Verkauf bestimmte Waren erhoben wird. 
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Artikel 2.12: Zollwertermittlung 

Das Übereinkommen zur Durchführung des Artikels VII des Allgemeinen Zoll- und 
Handelsabkommens 1994 in Anhang 1A des WTO-Übereinkommens (im Folgenden 
„Zollwertübereinkommen“ genannt), ist mutatis mutandis Bestandteil dieses Abkommens. 
Die Vorbehalte und Möglichkeiten nach Artikel 20 des Zollwertübereinkommens und seines 
Anhangs III Absätze 2 bis 4 finden keine Anwendung. 

Artikel 2.13: Staatliche Handelsunternehmen 

1. Die Vertragsparteien bekräftigen ihre Rechte und Pflichten aus Artikel XVII des 
GATT 1994, aus dessen Anmerkungen zur Auslegung sowie aus der Vereinbarung 
zur Auslegung des Artikels XVII des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens 1994 
in Anhang 1A des WTO-Übereinkommens, die mutatis mutandis Bestandteil dieses 
Abkommens sind. 

2. Ersuchen die Vertragsparteien einander um Einzelfallauskünfte über staatliche 
Handelsunternehmen, über deren Betriebsweise und über die Auswirkungen ihrer 
Tätigkeit auf den bilateralen Handel, beachtet die ersuchte Vertragspartei das Gebot 
größtmöglicher Transparenz unbeschadet des Artikels XVII Absatz 4 Buchstabe d 
des GATT 1994 über vertrauliche Informationen. 

Artikel 2.14: Abschaffung sektoraler nichttarifärer Maßnahmen 

1. Die Vertragsparteien erfüllen ihre Verpflichtungen bezüglich sektorspezifischer 
nichttarifärer warenbezogener Maßnahmen im Einklang mit den in den 
Anhängen 2-B bis 2-E festgelegten Verpflichtungen. 

2. Drei Jahre nach Inkrafttreten dieses Abkommens konsultieren die Vertragsparteien 
einander auf Ersuchen einer Vertragspartei, um die Ausweitung des Umfangs ihrer 
Verpflichtungen bezüglich sektorspezifischer nichttarifärer warenbezogener 
Maßnahmen zu erwägen. 

ABSCHNITT D 

BESONDERE AUSNAHMEN IN BEZUG AUF WAREN 

Artikel 2.15: Allgemeine Ausnahmen 

1. Die Vertragsparteien bekräftigen, dass ihre Rechte und Pflichten aus Artikel XX des 
GATT 1994 und dessen Anmerkungen zur Auslegung, die mutatis mutandis 
Bestandteil dieses Abkommens sind, sich auf den von diesem Abkommen 
betroffenen Warenhandel erstrecken. 

2. Die Vertragsparteien vereinbaren, dass die Vertragspartei, die eine in Artikel XX 
Buchstaben i und j des GATT 1994 vorgesehene Maßnahme zu treffen beabsichtigt, 
der anderen Vertragspartei vor Einführung dieser Maßnahme alle zweckdienlichen 
Angaben zur Verfügung stellt, um eine für die Vertragsparteien annehmbare Lösung 
zu ermöglichen. Die Vertragsparteien können sich auf die für die Behebung der 
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Schwierigkeiten erforderlichen Maßnahmen verständigen. Wird binnen 30 Tagen 
nach Bereitstellung derartiger Angaben kein Einvernehmen erzielt, so kann die 
Vertragspartei die nach diesem Artikel vorgesehenen Maßnahmen bei der 
betreffenden Ware anwenden. Schließen besondere und kritische Umstände, die ein 
sofortiges Eingreifen erfordern, eine vorherige Unterrichtung oder Prüfung aus, so 
kann die Vertragspartei, die die Maßnahmen zu treffen beabsichtigt, unverzüglich die 
zur Abhilfe notwendigen Sicherungsmaßnahmen treffen; darüber hat sie die andere 
Vertragspartei umgehend zu unterrichten. 

ABSCHNITT E 

INSTITUTIONELLE BESTIMMUNGEN 

Artikel 2.16: Ausschuss „Warenhandel“ 

1. Der nach Artikel 15.2 Absatz 1 (Sonderausschüsse) eingesetzte Ausschuss 
„Warenhandel“, in dem beide Vertragsparteien vertreten sind, tritt auf Ersuchen einer 
Vertragspartei oder des Handelsausschusses zusammen, um sich mit allen Fragen zu 
befassen, die sich aus diesem Kapitel ergeben. 

2. Der Ausschuss hat unter anderem die Aufgabe, 

a) den Warenhandel zwischen den Vertragsparteien zu fördern; dies umfasst auch 
Konsultationen über die Beschleunigung und umfangmäßige Ausdehnung des 
Zollabbaus, über die Erweiterung des Umfangs der Verpflichtungen bezüglich 
nichttarifärer Maßnahmen im Rahmen dieses Abkommens sowie 
gegebenenfalls über andere Fragen, und 

b) sich mit tarifären und nichttarifären Maßnahmen beim Warenhandel zwischen 
den Vertragsparteien zu befassen und diesbezügliche Fragen gegebenenfalls 
dem Handelsausschuss zu unterbreiten, 

sofern diese Aufgaben nicht den einschlägigen Arbeitsgruppen übertragen wurden, die nach 
Artikel 15.3 Absatz 1 (Arbeitsgruppen) eingerichtet wurden. 

Artikel 2.17: Besondere Bestimmungen über die Verwaltungszusammenarbeit 

1. Die Vertragsparteien sind sich darin einig, dass die Zusammenarbeit der 
Verwaltungen für die Durchführung und Überwachung der nach diesem Kapitel 
eingeräumten Zollpräferenzbehandlung von entscheidender Bedeutung ist, und 
bekräftigen ihre Zusage, Unregelmäßigkeiten und Betrug im Zusammenhang mit 
Zöllen und diesbezüglichen Fragen zu bekämpfen. 

2. Stellt eine Vertragspartei anhand objektiver Informationen eine Verweigerung der 
Verwaltungszusammenarbeit und/oder Unregelmäßigkeiten oder Betrug fest, so tritt 
auf ihr Ersuchen binnen 20 Tagen der Zollausschuss zusammen, um umgehend nach 
einer Lösung zu suchen. Die Konsultationen im Zollausschuss erfüllen dieselbe 
Funktion wie Konsultationen nach Artikel 14.3 (Konsultationen). 
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KAPITEL DREI 

HANDELSPOLITISCHE SCHUTZMASSNAHMEN 

ABSCHNITT A 

BILATERALE SCHUTZMAßNAHMEN 

Artikel 3.1: Anwendung einer bilateralen Schutzmaßnahme 

1. Werden Ursprungswaren einer Vertragspartei infolge der Senkung oder Abschaffung 
eines Zolls im Rahmen dieses Abkommens in absoluten Zahlen oder im Verhältnis 
zur inländischen Produktion in derart erhöhten Mengen und unter solchen 
Bedingungen in das Gebiet der anderen Vertragspartei eingeführt, dass einem 
inländischen Wirtschaftszweig, der gleichartige oder unmittelbar konkurrierende 
Waren herstellt, eine bedeutende Schädigung entsteht oder zu entstehen droht, dann 
kann die einführende Vertragspartei unter den Bedingungen und nach den Verfahren 
dieses Abschnitts die in Absatz 2 aufgeführten Maßnahmen ergreifen. 

2. Die einführende Vertragspartei kann eine bilaterale Schutzmaßnahme mit folgender 
Wirkung ergreifen: 

a) Aussetzung der nach diesem Abkommen vorgesehenen weiteren Senkung des 
Zollsatzes für die betreffende Ware oder 

b) Anhebung des betreffenden Warenzolls bis zur Höhe des niedrigeren der 
beiden folgenden Sätze: 

i) zum Zeitpunkt der Ergreifung der Maßnahme geltender 
Meistbegünstigungszollsatz für die betreffende Ware oder 

ii) im Stufenplan in Anhang 2-A (Abschaffung der Zölle) genannter 
Basiszollsatz nach Artikel 2.5 Absatz 2 (Abschaffung der Zölle). 

Artikel 3.2: Bedingungen und Beschränkungen 

1. Die Vertragsparteien notifizieren einander schriftlich die Einleitung einer 
Untersuchung nach Absatz 2 und konsultieren einander so früh wie möglich vor 
Anwendung einer bilateralen Schutzmaßnahme, damit die Untersuchungsergebnisse 
geprüft werden können und ein Meinungsaustausch über die Maßnahme möglich ist.  

2. Eine Vertragspartei führt eine bilaterale Schutzmaßnahme erst ein, wenn ihre 
zuständigen Behörden eine Untersuchung nach Artikel 3 und Artikel 4 Absatz 2 
Buchstabe c des Übereinkommens über Schutzmaßnahmen in Anhang 1A des WTO-
Übereinkommens (im Folgenden „Übereinkommen über Schutzmaßnahmen“ 
genannt) durchgeführt haben; zu diesem Zweck sind Artikel 3 und Artikel 4 Absatz 2 
Buchstabe c des Übereinkommens über Schutzmaßnahmen mutatis mutandis 
Bestandteil dieses Abkommens. 
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3. Bei der Untersuchung nach Absatz 2 erfüllt die Vertragspartei die Auflagen von 
Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe a des Übereinkommens über Schutzmaßnahmen; zu 
diesem Zweck ist Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe a des Übereinkommens über 
Schutzmaßnahmen mutatis mutandis Bestandteil dieses Abkommens. 

4. Jede Vertragspartei stellt sicher, dass ihre zuständigen Behörden die Untersuchung 
binnen eines Jahres nach dem Tag ihrer Einleitung abschließen. 

5. Die Vertragsparteien dürfen eine bilaterale Schutzmaßnahme nur mit folgenden 
Einschränkungen ergreifen: 

a) Die Maßnahme darf nur in dem Maße und nur so lange angewendet werden, 
wie dies zur Vermeidung oder Beseitigung einer bedeutenden Schädigung oder 
zur Erleichterung der Anpassung erforderlich ist, 

b) die Maßnahme darf nicht länger als zwei Jahre angewendet werden, es sei 
denn, die Frist wird um bis zu zwei weitere Jahre verlängert, nachdem die 
zuständigen Behörden der einführenden Vertragspartei nach den Verfahren 
dieses Artikels festgestellt haben, dass die Maßnahme zur Vermeidung oder 
Beseitigung einer bedeutenden Schädigung oder zur Erleichterung der 
Anpassung weiterhin erforderlich ist und der Wirtschaftszweig sich 
nachweislich anpasst, wobei die Gesamtgeltungsdauer der Schutzmaßnahme, 
die die ursprüngliche Geltungsdauer und eine etwaige Verlängerung 
einschließt, vier Jahre nicht überschreiten darf, und 

c) die Maßnahme darf nur mit Zustimmung der anderen Vertragspartei über das 
Ende der Übergangsfrist hinaus gelten. 

6. Wenn eine Vertragspartei eine bilaterale Schutzmaßnahme beendet, gilt der Zollsatz, 
der nach ihrem Stufenplan in Anhang 2-A (Abschaffung der Zölle) gegolten hätte, 
wäre die Maßnahme nicht ergriffen worden. 

Artikel 3.3: Vorläufige Maßnahmen 

In einer kritischen Lage, in der eine Verzögerung einen schwer wiedergutzumachenden 
Schaden verursachen würde, kann eine Vertragspartei eine vorläufige bilaterale 
Schutzmaßnahme ergreifen, wenn aufgrund einer vorläufigen Feststellung schlüssige Beweise 
dafür vorliegen, dass die Einfuhren einer Ware mit Ursprung in der anderen Vertragspartei 
infolge der Senkung oder Abschaffung eines Zolls im Rahmen dieses Abkommens gestiegen 
sind und dass dem inländischen Wirtschaftszweig durch diese Einfuhren eine bedeutende 
Schädigung entsteht oder zu entstehen droht. Die Geltungsdauer einer vorläufigen Maßnahme 
ist auf höchstens 200 Tage beschränkt; während dieses Zeitraums erfüllt die Vertragspartei 
die Auflagen des Artikels 3.2 Absätze 2 und 3. Die Vertragspartei erstattet unverzüglich 
etwaige Zollerhöhungen, wenn die Untersuchung nach Artikel 3.2 Absatz 2 ergibt, dass die 
Voraussetzungen des Artikels 3.1 nicht erfüllt sind. Die Dauer einer vorläufigen Maßnahme 
wird auf die Gesamtgeltungsdauer nach Artikel 3.2 Absatz 5 Buchstabe b angerechnet. 
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Artikel 3.4: Ausgleich 

1. Eine Vertragspartei, die eine bilaterale Schutzmaßnahme ergreift, konsultiert die 
andere Vertragspartei, um ein Einvernehmen zu erzielen über einen angemessenen 
handelsliberalisierenden Ausgleich mittels Zugeständnissen, die ihrem Wesen nach 
eine gleichwertige Wirkung auf den Handel haben oder dem Wert der zusätzlichen 
Zölle entsprechen, die sich aus der Schutzmaßnahme voraussichtlich ergeben. Die 
Vertragspartei sorgt dafür, dass die entsprechenden Konsultationen binnen 30 Tagen 
nach Inkraftsetzung der bilateralen Schutzmaßnahme stattfinden können. 

2. Wenn die Konsultationen nach Absatz 1 nicht binnen 30 Tagen nach ihrem Beginn 
zu einem Einvernehmen über einen handelsliberalisierenden Ausgleich führen, kann 
die Vertragspartei, deren Waren Gegenstand der Schutzmaßnahme sind, ihrem 
Wesen nach gleichwertige Zugeständnisse aussetzen, die sie der Vertragspartei 
eingeräumt hat, welche die Schutzmaßnahme ergriffen hat. 

3. Sofern die Schutzmaßnahme den Bestimmungen dieses Abkommens entspricht, wird 
in den ersten 24 Monaten nach Inkraftsetzung einer bilateralen Schutzmaßnahme auf 
die Ausübung des Aussetzungsrechts nach Absatz 2 verzichtet.  

Artikel 3.5: Begriffsbestimmungen  

Für die Zwecke dieses Abschnitts gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

Bedeutende Schädigung und drohende bedeutende Schädigung sind im Sinne von 
„ernsthafter Schaden“ und „drohender ernsthafter Schaden“ in Artikel 4 Absatz 1 
Buchstaben a und b des Übereinkommens über Schutzmaßnahmen zu verstehen. Zu diesem 
Zweck sind Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben a und b mutatis mutandis Bestandteil dieses 
Abkommens, und 

Übergangszeit ist je nach Ware der Zeitraum vom Tag des Inkrafttretens dieses Abkommens 
bis 10 Jahre nach Abschluss der Senkung oder Abschaffung des Zolls für die betreffende 
Ware. 

ABSCHNITT B 

LANDWIRTSCHAFTSBEZOGENE SCHUTZMASSNAHMEN 

Artikel 3.6: Landwirtschaftsbezogene Schutzmaßnahmen 

1. Eine Vertragspartei kann im Einklang mit den Absätzen 2 bis 8 einen höheren 
Einfuhrzoll auf ein in ihrem Stufenplan in Anhang 3 aufgeführtes 
landwirtschaftliches Ursprungserzeugnis erheben, wenn der Gesamtumfang der 
Einfuhren dieses Erzeugnisses in einem beliebigen Jahr die in ihrem Stufenplan in 
Anhang 3 festgelegte Auslösungsschwelle überschreitet. 

2. Der in Absatz 1 genannte Zoll darf den niedrigsten der folgenden Sätze nicht 
übersteigen: den geltenden Meistbegünstigungszollsatz oder den am Tag vor dem 
Inkrafttreten dieses Abkommens geltenden Meistbegünstigungszollsatz oder den in 
ihrem Stufenplan in Anhang 3 aufgeführten Zollsatz. 
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3. Die Zölle, die jede Vertragspartei nach Absatz 1 erhebt, werden nach Maßgabe ihres 
jeweiligen Stufenplans in Anhang 3 festgesetzt. 

4. Die Vertragsparteien dürfen für dasselbe Erzeugnis nicht gleichzeitig eine 
landwirtschaftsbezogene Schutzmaßnahme nach diesem Artikel und eine der 
folgenden Maßnahmen ergreifen oder beibehalten:  

a) eine bilaterale Schutzmaßnahme nach Artikel 3.1,  

b) eine Maßnahme nach Artikel XIX des GATT 1994 und nach dem 
Übereinkommen über Schutzmaßnahmen oder 

c) eine besondere Schutzmaßnahme nach Artikel 5 des Übereinkommens über die 
Landwirtschaft. 

5. Die Vertragsparteien führen etwaige landwirtschaftsbezogene Schutzmaßnahmen in 
transparenter Weise ein. Binnen 60 Tagen nach Ergreifung einer 
landwirtschaftsbezogenen Schutzmaßnahme benachrichtigt die ergreifende 
Vertragspartei die andere Vertragspartei schriftlich und stellt ihr die für die 
Ergreifung maßgebenden Daten zur Verfügung. Auf schriftliches Ersuchen der 
ausführenden Vertragspartei konsultieren die Vertragsparteien einander über die 
Anwendung der Maßnahme. 

6. Die Umsetzung und Durchführung dieses Artikels kann in dem in Artikel 2.16 
(Ausschuss „Warenhandel“) genannten Ausschuss „Warenhandel“ erörtert und 
überarbeitet werden. 

7. Eine Vertragspartei darf in folgenden Fällen keine landwirtschaftsbezogene 
Schutzmaßnahme für ein landwirtschaftliches Ursprungserzeugnis ergreifen oder 
beibehalten: 

a) wenn die Frist abgelaufen ist, die in den Bestimmungen für 
landwirtschaftsbezogene Schutzmaßnahmen in ihrem Stufenplan in Anhang 3 
festgesetzt ist, oder 

b) wenn die Maßnahme den Kontingentszollsatz für ein Erzeugnis erhöht, das 
nach Anlage 2-A-1 ihres Stufenplans in Anhang 2-A (Abschaffung der Zölle) 
einem Zollkontingent unterliegt. 

8. Lieferungen der betreffenden Erzeugnisse, die sich aufgrund eines Vertrags, der noch 
vor Einführung eines Zusatzzolls nach den Absätzen 1 bis 4 geschlossen wurde, auf 
dem Transport befinden, sind von dem Zusatzzoll befreit, sofern sie im 
darauffolgenden Jahr auf das Einfuhrvolumen der betreffenden Erzeugnisse zwecks 
Auslösung der Anwendung des Absatzes 1 in dem betreffenden Jahr angerechnet 
werden können. 
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ABSCHNITT C 

GENERELLE SCHUTZMASSNAHMEN 

Artikel 3.7: Generelle Schutzmaßnahmen 

1. Jede Vertragspartei behält ihre Rechte und Pflichten aus Artikel XIX des 
GATT 1994 und aus dem Übereinkommen über Schutzmaßnahmen. Soweit dieser 
Artikel nichts anderes bestimmt, erwachsen den Vertragsparteien aus diesem 
Abkommen keine zusätzlichen Rechte oder Pflichten in Bezug auf Maßnahmen nach 
Artikel XIX des GATT 1994 und nach dem Übereinkommen über 
Schutzmaßnahmen. 

2. Die Vertragspartei, die Schutzmaßnahmen beabsichtigt, erteilt der anderen 
Vertragspartei, sofern diese ein wesentliches Interesse hat, auf ihr Ersuchen 
unverzüglich, ad hoc und schriftlich alle sachdienlichen Auskünfte über die 
Einleitung einer auf Schutzmaßnahmen gerichteten Untersuchung sowie über die 
vorläufigen und endgültigen Untersuchungsergebnisse. 

3. Für die Zwecke dieses Artikels hat eine Vertragspartei ein wesentliches Interesse, 
wenn sie im vorangegangenen Dreijahreszeitraum gemessen am absoluten Volumen 
oder am Wert zu den fünf größten Lieferanten der eingeführten Waren gehörte. 

4. Die Vertragsparteien dürfen die folgenden Maßnahmen nicht gleichzeitig bei 
derselben Ware anwenden: 

a) eine bilaterale Schutzmaßnahme nach Artikel 3.1 und  

b) eine Maßnahme nach Artikel XIX des GATT 1994 und nach dem 
Übereinkommen über Schutzmaßnahmen. 

5. Die Vertragsparteien dürfen sich in Fragen, die sich aus diesem Abschnitt ergeben, 
nicht auf Kapitel Vierzehn (Streitbeilegung) berufen. 

ABSCHNITT D 

ANTIDUMPING- UND AUSGLEICHSZÖLLE 

Artikel 3.8: Allgemeine Bestimmungen 

1. Sofern dieses Kapitel nichts anderes bestimmt, behalten die Vertragsparteien ihre 
Rechten und Pflichten aus Artikel VI des GATT 1994, aus dem Übereinkommen zur 
Durchführung des Artikels VI des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens 1994 in 
Anhang 1A des WTO-Übereinkommens (im Folgenden „Antidumping-
Übereinkommen“ genannt) und aus dem Übereinkommen über Subventionen und 
Ausgleichsmaßnahmen in Anhang 1A des WTO-Übereinkommens (im Folgenden 
„Subventionsübereinkommen“ genannt). 

2. Die Vertragsparteien sind sich darin einig, dass Antidumping- und Ausgleichszölle in 
völliger Übereinstimmung mit den einschlägigen WTO-Auflagen eingesetzt werden 
und sich auf faire und transparente Verfahrensgrundsätze für Ursprungswaren der 
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anderen Vertragspartei stützen sollten. Zu diesem Zweck sorgen die Vertragsparteien 
unmittelbar nach der Einführung vorläufiger Maßnahmen und unter allen Umständen 
vor der endgültigen Feststellung dafür, dass alle wesentlichen Tatsachen und 
Erwägungen, die die Grundlage für den Maßnahmenbeschluss bilden, vollständig 
und aussagekräftig bekanntgegeben werden, unbeschadet des Artikels 6 Absatz 5 des 
Antidumping-Übereinkommens und des Artikels 12 Absatz 4 des 
Subventionsübereinkommens. Die Bekanntgabe hat schriftlich zu erfolgen und muss 
interessierten Parteien genügend Zeit zur Stellungnahme lassen. 

3. Um größtmögliche Effizienz bei der Durchführung von Antidumping- und 
Ausgleichszolluntersuchungen zu gewährleisten und insbesondere zwecks 
angemessener Wahrung des Anspruchs auf rechtliches Gehör, erklären sich die 
Vertragsparteien damit einverstanden, dass die Unterlagen zu Antidumping- und 
Ausgleichszolluntersuchungen in englischer Sprache vorgelegt werden. Unbeschadet 
der Bestimmungen dieses Absatzes kann Korea eine schriftliche Klarstellung in 
koreanischer Sprache verlangen, wenn 

a) sich den koreanischen Untersuchungsbehörden der Sinn der vorgelegten 
Unterlagen für die Zwecke der Antidumping- oder Ausgleichszolluntersuchung 
nicht hinreichend erschließt und 

b) das Ersuchen strikt auf den Teil beschränkt bleibt, der für die Zwecke der 
Antidumping- oder Ausgleichszolluntersuchung nicht hinreichend klar ist. 

4. Sofern es die Durchführung der Untersuchung nicht unnötig verzögert, wird den 
interessierten Parteien Gelegenheit zur Anhörung gegeben, damit sie ihre Position in 
den Antidumping- oder Ausgleichszolluntersuchungen darlegen können. 

Artikel 3.9: Notifikation 

1. Geht bei den zuständigen Behörden einer Vertragspartei ein mit den erforderlichen 
Unterlagen versehener Antidumpingantrag im Zusammenhang mit Einfuhren aus der 
anderen Vertragspartei ein, so notifiziert die Vertragspartei spätestens 15 Tage vor 
Einleitung einer Untersuchung der anderen Vertragspartei schriftlich den Zugang des 
Antrags.  

2. Geht bei den zuständigen Behörden einer Vertragspartei ein mit den erforderlichen 
Unterlagen versehener Ausgleichszollantrag im Zusammenhang mit Einfuhren aus 
der anderen Vertragspartei ein, so notifiziert die Vertragspartei vor Beginn einer 
Untersuchung der anderen Vertragspartei schriftlich den Zugang des Antrags und 
gesteht ihr eine Sitzung mit ihren zuständigen Behörden zwecks Konsultation über 
den Antrag zu. 

Artikel 3.10: Berücksichtigung des öffentlichen Interesses 

Die Vertragsparteien sind bemüht, dem öffentlichen Interesse Rechnung zu tragen, bevor sie 
einen Antidumping- oder Ausgleichszoll einführen. 
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Artikel 3.11: Untersuchung nach Beendigung einer Maßnahme aufgrund einer Überprüfung 

Die Vertragsparteien kommen überein, Anträge auf Einleitung einer 
Antidumpinguntersuchung besonders sorgfältig zu prüfen, wenn sie Ursprungswaren der 
anderen Vertragspartei betreffen, gegen die Antidumpingmaßnahmen in Kraft waren, welche 
in den vorangegangenen 12 Monaten aufgrund einer Überprüfung außer Kraft gesetzt wurden. 
Die Untersuchung wird nur dann eingeleitet, wenn die Vorabprüfung ergibt, dass sich die 
Umstände verändert haben. 

Artikel 3.12: Kumulative Beurteilung 

Falls Einfuhren aus mehr als einem Land zum gleichen Zeitpunkt Gegenstand einer 
Antidumping- oder Ausgleichszolluntersuchung sind, prüfen die Vertragsparteien mit 
besonderer Sorgfalt, ob die kumulative Beurteilung der Auswirkungen der Einfuhren der 
anderen Vertragspartei angemessen ist angesichts der Bedingungen, die für den Wettbewerb 
zwischen den eingeführten Waren sowie für den Wettbewerb zwischen den eingeführten 
Waren und den gleichartigen inländischen Waren herrschen. 

Artikel 3.13: Anwendung des Geringfügigkeitsgrundsatzes bei der Überprüfung 

1. Eine nach Artikel 11 des Antidumping-Übereinkommens zu überprüfende 
Maßnahme wird außer Kraft gesetzt, wenn festgestellt wird, dass die voraussichtlich 
wiederauftretende Dumpingspanne unterhalb der Geringfügigkeitsschwelle nach 
Artikel 5 Absatz 8 des Antidumping-Übereinkommens liegt. 

2. Falls individuelle Dumpingspannen nach Artikel 9 Absatz 5 des Antidumping-
Übereinkommens ermittelt werden, sind Ausführer oder Hersteller in der 
ausführenden Vertragspartei vom Zoll befreit, bei denen anhand repräsentativer 
Ausfuhrverkäufe festgestellt wird, dass ihre Dumpingspanne unterhalb der 
Geringfügigkeitsschwelle nach Artikel 5 Absatz 8 des Antidumping-
Übereinkommens liegt. 

Artikel 3.14: Regel des niedrigeren Zollsatzes 

Führt eine Vertragspartei einen Antidumping- oder Ausgleichszoll ein, darf dieser Zoll die 
Dumpingspanne beziehungsweise die Spanne der anfechtbaren Subventionen nicht 
überschreiten; außerdem sollte er niedriger sein als diese Spanne, falls ein niedrigerer Zollsatz 
ausreicht, um die Schädigung des inländischen Wirtschaftszweigs zu beseitigen. 

Artikel 3.15: Streitbeilegung 

Die Vertragsparteien dürfen sich in Fragen, die sich aus diesem Abschnitt ergeben, nicht auf 
Kapitel Vierzehn (Streitbeilegung) berufen.  
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ABSCHNITT E 

INSTITUTIONELLE BESTIMMUNGEN 

Artikel 3.16: Arbeitsgruppe „Zusammenarbeit bei handelspolitischen Schutzmaßnahmen“ 

1. Die nach Artikel 15.3 Absatz 1 (Arbeitsgruppen) eingesetzte Arbeitsgruppe 
„Zusammenarbeit bei handelspolitischen Schutzmaßnahmen“ ist ein Dialogforum für 
die Zusammenarbeit bei handelspolitischen Schutzmaßnahmen. 

2. Die Arbeitsgruppe hat folgende Aufgaben: 

a) Verbesserung der gegenseitigen Kenntnis und des gegenseitigen 
Verständnisses der Gesetze, Strategien und Verfahren auf dem Gebiet 
handelspolitischer Schutzmaßnahmen, 

b) Überwachung der Durchführung dieses Kapitels, 

c) Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Behörden der 
Vertragsparteien, die für Fragen im Zusammenhang mit handelspolitischen 
Schutzmaßnahmen zuständig sind, 

d) Funktion als Informationsaustauschforum der Vertragsparteien im 
Zusammenhang mit Antidumping-, Antisubventions-, Ausgleichs- und 
Schutzmaßnahmen, 

e) Funktion als Diskussionsforum der Vertragsparteien für sonstige wichtige 
Fragen von gegenseitigem Interesse wie z. B. 

i) internationale Angelegenheiten im Zusammenhang mit 
handelspolitischen Schutzmaßnahmen, darunter Themen, die die 
Verhandlungen über WTO-Regeln im Rahmen der Doha-Runde 
betreffen, und 

ii) Vorgehensweisen der zuständigen Behörden der Vertragsparteien bei 
Antidumping- und Ausgleichszolluntersuchungen, z. B. Umgang mit 
„verfügbaren Informationen“ und Abwicklung von Prüfungsverfahren, 
und 

f) Zusammenarbeit in allen sonstigen Angelegenheiten, über deren 
Notwendigkeit sich die Vertragsparteien einig sind. 

3. Die Arbeitsgruppe trifft sich normalerweise in jährlichem Rhythmus; bei Bedarf 
können auf Ersuchen einer Vertragspartei weitere Sitzungen einberufen werden. 
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KAPITEL VIER 

TECHNISCHE HANDELSHEMMNISSE 

Artikel 4.1: Bekräftigung des Übereinkommens über technische Handelshemmnisse 

Die Vertragsparteien bekräftigen ihre gegenseitigen Rechte und Pflichten aus dem 
Übereinkommen über technische Handelshemmnisse (Technical Barries to Trade, TBT) in 
Anhang 1A des WTO-Übereinkommens (im Folgenden „TBT-Übereinkommen“ genannt), 
das mutatis mutandis Bestandteil dieses Abkommens ist. 

Artikel 4.2: Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen 

1. Dieses Kapitel gilt bei der Ausarbeitung, Annahme und Anwendung von Normen, 
technischen Vorschriften und Konformitätsbewertungsverfahren im Sinne des 
TBT-Übereinkommens, die sich auf den Warenhandel zwischen den 
Vertragsparteien auswirken können. 

2. Ungeachtet des Absatzes 1 gilt dieses Kapitel nicht für: 

a) technische Spezifikationen, die von staatlichen Stellen für Produktions- oder 
Verbrauchszwecke staatlicher Stellen ausgearbeitet werden, oder 

b) gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen im Sinne 
von Anhang A des Übereinkommens über die Anwendung 
gesundheitspolizeilicher und pflanzenschutzrechtlicher Maßnahmen (Sanitary 
and Phytosanitary Measures, SPS) in Anhang 1A des WTO-Übereinkommens 
(im Folgenden „SPS-Übereinkommen“ genannt). 

3. Für die Zwecke dieses Kapitels gelten die Begriffsbestimmungen in Anhang 1 des 
TBT-Übereinkommens. 

Artikel 4.3: Bilaterale Zusammenarbeit  

1. Die Vertragsparteien intensivieren ihre Zusammenarbeit im Bereich Normen, 
technische Vorschriften und Konformitätsbewertungsverfahren, um das gegenseitige 
Verständnis der jeweiligen Systeme zu verbessern und den Zugang zu den jeweiligen 
Märkten zu erleichtern. Zu diesem Zweck können sie Regulierungsdialoge sowohl 
auf Querschnitts- als auch auf Sektorebene in Gang setzen.  

2. Bei der bilateralen Zusammenarbeit sind die Vertragsparteien bestrebt, 
handelserleichternde Initiativen auszumachen, zu entwickeln und zu fördern, die 
unter anderem auf Folgendes ausgerichtet sein können:  

a) Vertiefung der Zusammenarbeit in Regulierungsfragen beispielsweise durch 
den Austausch von Informationen, Erfahrungen und Daten sowie durch 
wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit, um die Qualität und das Niveau 
ihrer technischen Vorschriften zu verbessern und die Regulierungsressourcen 
effizient einzusetzen,  
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b) gegebenenfalls Vereinfachung von technischen Vorschriften, Normen und 
Konformitätsbewertungsverfahren,  

c) sofern die Vertragsparteien sich darauf verständigen und es ihnen angemessen 
erscheint, beispielsweise in Bereichen, in denen keine internationalen Normen 
existieren, Vermeidung unnötiger Unterschiede bei der Regulierung und 
Konformitätsbewertung und Hinarbeit auf konvergierende oder aufeinander 
abgestimmte technische Anforderungen und  

d) Förderung und Unterstützung der bilateralen Zusammenarbeit zwischen den 
jeweiligen öffentlichen oder privaten Organisationen, die für Messwesen, 
Normung, Prüfung, Zertifizierung und Akkreditierung zuständig sind.  

3. Unterbreitet eine Vertragspartei Vorschläge zur Zusammenarbeit nach den 
Bedingungen dieses Kapitels, so prüft die andere Vertragspartei dieses Ersuchen in 
gebührender Weise.  

Artikel 4.4: Technische Vorschriften 

1. Die Vertragsparteien kommen überein, den Grundsatz der guten Regulierungspraxis 
bestmöglich anzuwenden, so wie es das TBT-Übereinkommen vorsieht. Dies 
bedeutet insbesondere, dass die Vertragsparteien 

a) ihrer Transparenzpflicht nachkommen, so wie es das TBT-Übereinkommen 
verlangt,  

b) internationale Normen als Grundlage für technische Vorschriften wie auch für 
Konformitätsbewertungsverfahren verwenden, es sei denn, die betreffenden 
internationalen Normen sind zur Verwirklichung ihrer legitimen Ziele 
ineffizient oder ungeeignet, und falls sie keine internationalen Normen als 
Grundlage verwenden, dass sie der anderen Vertragspartei auf deren Ersuchen 
erläutern, warum die betreffenden Normen als ineffizient oder ungeeignet zur 
Erreichung des angestrebten Ziels angesehen werden, 

c) soweit sie eine technische Vorschrift erlassen haben oder den Erlass 
vorschlagen, der anderen Vertragspartei auf deren Ersuchen verfügbare 
Informationen über den Zweck, die Rechtsgrundlage und die Gründe für die 
technische Vorschrift vorlegen, 

d) Instrumente schaffen, die den Wirtschaftsbeteiligten der anderen Vertragspartei 
den Zugang zu besseren Informationen über technische Vorschriften 
ermöglichen (auch über eine öffentliche Website), und insbesondere der 
anderen Vertragspartei oder deren Wirtschaftsbeteiligten auf Ersuchen 
unverzüglich schriftliche Informationen und, soweit angebracht und verfügbar, 
schriftliche Leitlinien bezüglich der Einhaltung ihrer technischen Vorschriften 
zur Verfügung stellen,  

e) den Auffassungen der anderen Vertragspartei gebührend Rechnung tragen, 
wenn ein Teil des Entwicklungsverfahrens für eine technische Vorschrift 
Gegenstand eines öffentlichen Konsultationsverfahrens ist, und auf Ersuchen 
schriftlich auf die Stellungnahme der anderen Vertragspartei antworten,  
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f) bei einer Notifizierung nach den Bestimmungen des TBT-Übereinkommens 
der anderen Vertragspartei eine Frist von mindestens 60 Tagen einräumen, 
damit diese schriftlich zu dem Vorschlag Stellung nehmen kann, und  

g) den Wirtschaftsbeteiligten der anderen Vertragspartei eine ausreichende 
Anpassungsfrist zwischen der Veröffentlichung technischer Vorschriften und 
deren Inkrafttreten einräumen, außer wenn dringende Probleme der Sicherheit, 
der Gesundheit, des Umweltschutzes oder der nationalen Sicherheit auftreten 
oder aufzutreten drohen, und, soweit möglich, zumutbaren Ersuchen um 
Verlängerung der Stellungnahmefrist angemessen Rechnung tragen.  

2. Jede Vertragspartei stellt sicher, dass sich Wirtschaftsbeteiligte und andere 
interessierte Personen der anderen Vertragspartei an allen förmlichen öffentlichen 
Konsultationsverfahren im Zusammenhang mit der Erarbeitung technischer 
Vorschriften beteiligen dürfen, und dies zu Bedingungen, die nicht weniger günstig 
sind als die Bedingungen, die sie ihren eigenen juristischen und natürlichen Personen 
einräumt.  

3. Jede Vertragspartei bemüht sich, technische Vorschriften einheitlich und konsequent 
auf ihrem gesamten Gebiet anzuwenden. Setzt Korea die EU-Vertragspartei über 
eine Handelsangelegenheit in Kenntnis, die sich aus Abweichungen zwischen den 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu ergeben scheinen, 
welche nach Einschätzung Koreas nicht mit dem Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union vereinbar sind, so bemüht sich die EU-Vertragspartei nach 
besten Kräften, sich zügig mit der Angelegenheit zu befassen.  

Artikel 4.5: Normen  

1. Die Vertragsparteien bekräftigen ihre Verpflichtungen aus Artikel 4 Absatz 1 des 
TBT-Übereinkommens, wonach sie sicherstellen müssen, dass ihre 
Normenorganisationen den Verhaltenskodex für die Ausarbeitung, Annahme und 
Anwendung von Normen in Anhang 3 des TBT-Übereinkommens annehmen und 
einhalten; sie beachten ferner den Beschluss des WTO-Ausschusses für technische 
Handelshemmnisse über Grundsätze für die Ausarbeitung internationaler Normen, 
Leitlinien und Empfehlungen im Zusammenhang mit den Artikeln 2 und 5 sowie 
Anhang 3 des Übereinkommens (Decision of the Committee on Principles for the 
Development of International Standards, Guides and Recommendations with relation 
to Articles 2, 5 and Annex 3 of the Agreement); dieser Beschluss ist wiedergegeben in 
Abschnitt IX der Beschlüsse und Empfehlungen dieses Ausschusses seit 
1. Januar 1995 (Decisions and Recommendations adopted by the Committee since 
1 January 1995, G/TBT/1/rev.8, 23 May 2002, Section IX). 

2. Die Vertragsparteien verpflichten sich, Informationen auszutauschen über 

a) ihren Rückgriff auf Normen bei technischen Vorschriften, 
b) ihre Normungsverfahren und den Grad der Verwendung internationaler 

Normen als Grundlage für ihre nationalen und regionalen Normen, und 
c) Kooperationsvereinbarungen der Vertragsparteien im Bereich der Normung, 

beispielsweise Informationen über Normungsaspekte in Freihandelsabkommen 
mit Dritten.  
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Artikel 4.6: Konformitätsbewertung und Akkreditierung 

1. Die Vertragsparteien erkennen die Existenz eines breiten Spektrums von 
Instrumenten an, die die Anerkennung der Ergebnisse der im Gebiet der anderen 
Vertragspartei durchgeführten Konformitätsbewertungsverfahren erleichtern; dazu 
zählen unter anderem 

a) Vereinbarungen über die gegenseitige Anerkennung der Ergebnisse von 
Konformitätsbewertungsverfahren bei bestimmten technischen Vorschriften, 
die von im Gebiet der anderen Vertragspartei ansässigen Stellen durchgeführt 
werden,  

b) Akkreditierungsverfahren für die Zulassung von 
Konformitätsbewertungsstellen, die im Gebiet der anderen Vertragspartei 
ansässig sind,  

c) staatliche Benennung von Konformitätsbewertungsstellen, die im Gebiet der 
anderen Vertragspartei ansässig sind,  

d) Anerkennung der Ergebnisse von im Gebiet der anderen Vertragspartei 
durchgeführten Konformitätsbewertungsverfahren durch eine Vertragspartei,  

e) freiwillige Vereinbarungen zwischen den Konformitätsbewertungsstellen im 
Gebiet der Vertragsparteien, und  

f) Anerkennung der Konformitätserklärung eines Lieferanten durch die 
einführende Vertragspartei. 

2. Unter besonderer Würdigung dieser Aspekte verpflichten sich die Vertragsparteien, 

a) ihren Informationsaustausch über diese und vergleichbare Instrumente zu 
verstärken, um die Anerkennung der Ergebnisse von Konformitätsbewertungen 
zu erleichtern, 

b) Informationen über Konformitätsbewertungsverfahren auszutauschen, 
insbesondere Informationen über die Kriterien für die Auswahl geeigneter 
Konformitätsbewertungsverfahren bei bestimmten Waren,  

c) Informationen über ihre Akkreditierungspolitik auszutauschen und zu 
überdenken, wie internationale Akkreditierungsnormen sowie internationale 
Vereinbarungen, in die die Akkreditierungsstellen der Vertragsparteien 
involviert sind, sich bestmöglich einsetzen lassen, beispielsweise durch 
Einbeziehung der Internationalen Vereinigung von Akkreditierungsstellen für 
Laboratorien und Inspektionsstellen (International Laboratory Accreditation 
Co-operation) und des Internationalen Akkreditierungsforums (International 
Accreditation Forum), und 

d) im Einklang mit Artikel 5 Unterabsatz 1.2 des TBT-Übereinkommens keine 
Konformitätsbewertungsverfahren vorzuschreiben, die strenger als nötig sind. 

3. Die Grundsätze und Verfahrensweisen nach Artikel 4.4, die für die Entwicklung und 
Annahme technischer Vorschriften festgelegt wurden, um unnötige 
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Handelshemmnisse auszuschließen und Transparenz und Diskriminierungsfreiheit zu 
gewährleisten, gelten auch für obligatorische Konformitätsbewertungsverfahren.  

Artikel 4.7: Marktüberwachung 

Die Vertragsparteien verpflichten sich zum Meinungsaustausch über Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit Marktüberwachung und Rechtsdurchsetzung.  

Artikel 4.8: Gebühren für die Konformitätsbewertung 

Die Vertragsparteien bekräftigen ihre Verpflichtung nach Artikel 5 Unterabsatz 2.5 des 
TBT-Übereinkommens, wonach die Gebühren für die obligatorische Konformitätsbewertung 
eingeführter Waren in angemessenem Verhältnis zu den Gebühren für die 
Konformitätsbewertung gleichartiger Waren inländischen oder drittländischen Ursprungs 
stehen müssen, wobei die Kommunikations-, Transport- und sonstigen Kosten, die sich aus 
der Entfernung zwischen dem Standort des Anmelderunternehmens und der 
Konformitätsbewertungsstelle ergeben, zu berücksichtigen sind; sie verpflichten sich ferner, 
diesen Grundsatz in den von diesem Kapitel betroffenen Bereichen anzuwenden.  

Artikel 4.9: Kennzeichnung und Etikettierung 

1. Die Vertragsparteien nehmen die Bestimmungen von Anhang 1 Absatz 1 des 
TBT-Übereinkommens zur Kenntnis, wonach eine technische Vorschrift unter 
anderem oder ausschließlich Festlegungen über Kennzeichnungs- oder 
Etikettierungserfordernisse enthalten kann, und vereinbaren, dass sie, sofern ihre 
technischen Vorschriften obligatorische Kennzeichnungs- oder 
Etikettierungsauflagen enthalten, die Grundsätze des Artikels 2 Absatz 2 des 
TBT-Übereinkommens beachten, wonach technische Vorschriften nicht in der 
Absicht oder mit der Wirkung ausgearbeitet werden dürfen, unnötige Hemmnisse für 
den internationalen Handel zu schaffen, und nicht handelsbeschränkender sein dürfen 
als notwendig, um ein berechtigtes Ziel zu erreichen. 

2. Die Vertragsparteien vereinbaren insbesondere Folgendes: Wenn eine Vertragspartei 
eine obligatorische Kennzeichnung oder Etikettierung für Waren vorschreibt, 

a) bemüht sich diese Vertragspartei, die Kennzeichnungs- oder 
Etikettierungsauflagen auf ein Minimum zu beschränken, es sei denn, die 
Kennzeichnung oder Etikettierung ist für den Verbraucher oder Verwender der 
Ware von Wichtigkeit. Verfolgt die Etikettierung andere, beispielsweise 
steuerliche Zwecke, ist die Auflage so abzufassen, dass sie nicht 
handelsbeschränkender ist als notwendig, um ein berechtigtes Ziel zu 
erreichen; 

b) kann diese Vertragspartei zwar die Form eines Kennzeichens oder Etiketts 
vorgeben, verlangt diesbezüglich aber keine vorherige Genehmigung, 
Registrierung oder Zertifizierung. Das Recht der Vertragspartei, eine vorherige 
Genehmigung der auf dem Etikett oder Kennzeichen aufgrund einschlägiger 
inländischer Vorschriften anzugebenden besonderen Informationen 
vorzuschreiben, bleibt von dieser Bestimmung unberührt;  
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c) erteilt diese Vertragspartei einem Wirtschaftsbeteiligten der anderen 
Vertragspartei ohne unnötige Verzögerung und diskriminierungsfrei eine 
eindeutige Identifikationsnummer, falls sie deren Verwendung vorschreibt; 

d) darf diese Vertragspartei verlangen, dass die Angaben auf den Kennzeichen 
oder Etiketten in einer bestimmten Sprache erfolgen. Haben sich die 
Vertragsparteien auf eine internationale Klassifikation verständigt, so kann 
auch diese verwendet werden. Die gleichzeitige Verwendung weiterer 
Sprachen ist erlaubt, sofern die Angaben in diesen anderen Sprachen mit den 
Angaben in der zuerst bestimmten Sprache übereinstimmen oder die Angaben 
in einer zusätzlichen Sprache keine irreführenden Aussagen über die Ware 
treffen, und 

e) ist diese Vertragspartei bestrebt, falls ihres Erachtens dadurch keine 
berechtigten Ziele im Sinne des TBT-Übereinkommens gefährdet werden, 
nicht-dauerhafte oder ablösbare Etiketten zuzulassen oder die Kennzeichnung 
oder Etikettierung in den Begleitunterlagen statt physisch mit der Ware 
verbunden zu erlauben. 

Artikel 4.10: Koordinierungssystem 

1. Die Vertragsparteien kommen überein, Koordinatoren auf dem Gebiet technischer 
Handelshemmnisse (TBT-Koordinatoren) zu ernennen und die andere Vertragspartei 
in geeigneter Weise zu benachrichtigen, wenn ein neuer TBT-Koordinator ernannt 
wird. Die TBT-Koordinatoren arbeiten zusammen, um die Umsetzung dieses 
Kapitels sowie die Zusammenarbeit zwischen den Vertragsparteien in allen 
diesbezüglichen Fragen zu erleichtern. 

2. Ein TBT-Koordinator hat unter anderem die Aufgabe, 

a) die Umsetzung und Anwendung dieses Kapitels zu überwachen, sich 
unverzüglich mit einer Angelegenheit zu befassen, die eine Vertragspartei im 
Zusammenhang mit der Ausarbeitung, Annahme, Anwendung und 
Durchsetzung von Normen, technischen Vorschriften und 
Konformitätsbewertungsverfahren vorbringt, und auf Ersuchen einer 
Vertragspartei Gespräche über alle Fragen aufzunehmen, die sich aus diesem 
Kapitel ergeben, 

b) die Zusammenarbeit bei der Ausarbeitung und Verbesserung von Normen, 
technischen Vorschriften und Konformitätsbewertungsverfahren zu verbessern, 

c) nach Bedarf für das Ingangsetzen von Regulierungsdialogen nach Artikel 4.3 
zu sorgen, 

d) für die Einsetzung von Arbeitsgruppen zu sorgen, die im gegenseitigen 
Einvernehmen der Vertragsparteien Sachverständige und Interessenträger von 
nichtstaatlicher Seite einbeziehen oder konsultieren können,  

e) Informationen über Entwicklungen in nichtstaatlichen, regionalen und 
multilateralen Foren auszutauschen, die einen Bezug zu Normen, technischen 
Vorschriften und Konformitätsbewertungsverfahren aufweisen, und 
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f) dieses Kapitel im Lichte etwaiger Entwicklungen im Rahmen des 
TBT-Übereinkommens zu überprüfen. 

3. Die TBT-Koordinatoren tauschen sich auf jedem vereinbarten Weg aus, der sich zur 
effizienten und effektiven Ausübung ihrer Funktionen anbietet. 
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KAPITEL FÜNF 

GESUNDHEITSPOLIZEILICHE UND PFLANZENSCHUTZRECHTLICHE 
MASSNAHMEN 

Artikel 5.1: Ziel  

1. Dieses Kapitel hat zum Ziel, die negativen Auswirkungen gesundheitspolizeilicher 
und pflanzenschutzrechtlicher Maßnahmen auf den Handel möglichst gering zu 
halten und gleichzeitig die Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen im 
Gebiet der Vertragsparteien zu schützen. 

2. Darüber hinaus zielt dieses Kapitel auf eine bessere Zusammenarbeit zwischen den 
Vertragsparteien in Tierschutzfragen ab unter Berücksichtigung verschiedener 
Faktoren wie den Bedingungen der Viehwirtschaft im Gebiet der Vertragsparteien. 

Artikel 5.2: Geltungsbereich 

Dieses Kapitel gilt für alle gesundheitspolizeilichen und pflanzenschutzrechtlichen 
Maßnahmen einer Vertragspartei, die sich mittelbar oder unmittelbar auf den Handel 
zwischen den Vertragsparteien auswirken können. 

Artikel 5.3: Begriffsbestimmung  

Für die Zwecke dieses Kapitels sind gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche 
Maßnahmen alle in Anhang A Absatz 1 des SPS-Übereinkommens definierten Maßnahmen. 

Artikel 5.4: Rechte und Pflichten 

Die Vertragsparteien bekräftigen ihre Rechte und Pflichten aus dem SPS-Übereinkommen.  

Artikel 5.5: Transparenz und Informationsaustausch 

Die Vertragsparteien 

a) gewährleisten Transparenz bei gesundheitspolizeilichen und 
pflanzenschutzrechtlichen Maßnahmen im Handelsverkehr,  

b) vertiefen das gegenseitige Verständnis der gesundheitspolizeilichen und 
pflanzenschutzrechtlichen Maßnahmen und ihrer Anwendung,  

c) tauschen Informationen über Angelegenheiten aus, die die Entwicklung und 
Anwendung gesundheitspolizeilicher und pflanzenschutzrechtlicher 
Maßnahmen betreffen, welche sich auf den Handel zwischen den 
Vertragsparteien auswirken oder auswirken können, in dem Bestreben, deren 
negative Auswirkungen auf den Handel möglichst gering zu halten, und  
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d) teilen auf Ersuchen einer Vertragspartei mit, welche Bedingungen für die 
Einfuhr bestimmter Waren gelten. 

Artikel 5.6: Internationale Normen  

Die Vertragsparteien 

a) entwickeln auf Ersuchen einer Vertragspartei ein gemeinsames Verständnis der 
Anwendung internationaler Normen in Bereichen, die sich auf den Handel 
zwischen den Vertragsparteien auswirken oder auswirken können, in dem 
Bestreben, negative Auswirkungen auf den gegenseitigen Handel möglichst 
gering zu halten, und  

b) arbeiten zusammen bei der Entwicklung internationaler Normen, Leitlinien und 
Empfehlungen.  

Artikel 5.7: Einfuhrbedingungen  

1. Die allgemeinen Einfuhrbedingungen einer Vertragspartei gelten für das gesamte 
Gebiet der anderen Vertragspartei.  

2. Die einführende Vertragspartei darf gegenüber der ausführenden Vertragspartei oder 
Teilen davon zusätzliche Sondereinfuhrbedingungen aufstellen, nachdem sie im 
Einklang mit dem SPS-Übereinkommen, der Codex-Alimentarius-Kommission, der 
Weltorganisation für Tiergesundheit (im Folgenden „OIE“ genannt) sowie dem 
Internationalen Pflanzenschutzübereinkommen (im Folgenden „IPPC“ 
genannt - International Plant Protection Convention) über den Gesundheitszustand 
von Pflanzen oder Tieren der ausführenden Vertragspartei oder Teilen davon 
befunden hat.  

Artikel 5.8: Tier- und pflanzengesundheitliche Maßnahmen  

1. Die Vertragsparteien anerkennen das Konzept von schädlings- oder krankheitsfreien 
Gebieten und Gebieten mit geringem Auftreten von Schädlingen oder Krankheiten 
im Einklang mit dem SPS-Übereinkommen und den Normen der OIE und des IPPC; 
ferner stellen sie ein geeignetes Verfahren für die Anerkennung derartiger Gebiete 
auf, wobei sie den einschlägigen internationalen Normen, Leitlinien und 
Empfehlungen Rechnung tragen.  

2. Bei der Festlegung derartiger Gebiete stützen sich die Vertragsparteien auf Faktoren 
wie geografische Lage, Ökosysteme, epidemiologische Überwachung und 
Wirksamkeit gesundheitspolizeilicher oder pflanzenschutzrechtlicher Kontrollen in 
diesen Gebieten.  

3. Die Vertragsparteien gehen eine enge Zusammenarbeit bei der Festlegung von 
schädlings- oder krankheitsfreien Gebieten und Gebieten mit geringem Auftreten von 
Schädlingen oder Krankheiten ein, damit das gegenseitige Vertrauen in die 
jeweiligen Verfahren zur Festlegung derartiger Gebiete gestärkt wird. Die 
Vertragsparteien sind bestrebt, diese vertrauensbildenden Maßnahmen binnen rund 
zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens abzuschließen. Der erfolgreiche 
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Abschluss der vertrauensbildenden Zusammenarbeit wird von dem in Artikel 5.10 
genannten Ausschuss „Gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche 
Maßnahmen“ bestätigt.  

4. Bei der Festlegung derartiger Gebiete stützt die einführende Vertragspartei ihren 
Befund über den Gesundheitszustand von Pflanzen oder Tieren der ausführenden 
Vertragspartei oder Teilen davon grundsätzlich auf die Informationen, die die 
ausführende Vertragspartei nach dem SPS-Übereinkommen und den Normen der 
OIE und des IPPC bereitstellt, und trägt dem Befund der ausführenden Vertragspartei 
Rechnung. Lehnt in diesem Zusammenhang eine Vertragspartei den Befund der 
anderen Vertragspartei ab, so legt die ablehnende Vertragspartei ihre Gründe dar und 
ist zu Konsultationen bereit.  

5. Die ausführende Vertragspartei belegt gegenüber der einführenden Vertragspartei 
mit dem notwendigen Beweismaterial, dass die betreffenden Gebiete schädlings- 
oder krankheitsfreie Gebiete oder Gebiete mit geringem Auftreten von Schädlingen 
oder Krankheiten sind und der Voraussicht nach bleiben. Zu diesem Zweck erhält die 
einführende Vertragspartei auf Ersuchen angemessene Zugangsmöglichkeiten, um 
entsprechende Kontroll-, Prüf- und sonstige einschlägige Verfahren durchzuführen.  

Artikel 5.9: Zusammenarbeit beim Tierschutz  

Die Vertragsparteien 

a) tauschen Informationen, Fachwissen und Erfahrungen auf dem Gebiet des 
Tierschutzes aus und verabschieden einen Arbeitsplan für diesbezügliche 
Tätigkeiten und  

b) arbeiten bei der Ausarbeitung von Tierschutznormen in internationalen Foren 
zusammen, insbesondere in Bezug auf die Betäubung und Schlachtung von 
Tieren. 

Artikel 5.10: Ausschuss „Gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen“  

1. Der nach Artikel 15.2 Absatz 1 (Sonderausschüsse) eingesetzte Ausschuss 
„Gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen“ hat folgende 
Zuständigkeiten:  

a) Erarbeitung der zur Umsetzung dieses Kapitels erforderlichen Verfahren und 
Vereinbarungen,  

b) Überwachung der Fortschritte bei der Umsetzung dieses Kapitels,  

c) Bestätigung des erfolgreichen Abschlusses der vertrauensbildenden 
Zusammenarbeit nach Artikel 5.8 Absatz 3,  

d) Erarbeitung von Verfahren für die Zulassung von Betrieben für Erzeugnisse 
tierischen Ursprungs und gegebenenfalls von Fertigungsstätten für Erzeugnisse 
pflanzlichen Ursprungs und  
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e) Funktion als Forum für die Erörterung von Schwierigkeiten, die sich aus der 
Anwendung bestimmter gesundheitspolizeilicher oder 
pflanzenschutzrechtlicher Maßnahmen ergeben, mit der Zielsetzung, 
beiderseits annehmbare Lösungen zu finden. Dazu wird der Ausschuss auf 
Ersuchen einer Vertragspartei kurzfristig einberufen, um Beratungen 
durchzuführen. 

2. Der Ausschuss setzt sich aus Vertretern der Vertragsparteien zusammen und tritt 
einmal pro Jahr zu einem einvernehmlich festgelegten Zeitpunkt zusammen. Auch 
der Sitzungsort wird einvernehmlich festgelegt. Die Vertragsparteien verständigen 
sich vor den Sitzungen auf die Tagesordnung. Die Vertragsparteien führen 
abwechselnd den Vorsitz. 

Artikel 5.11: Streitbeilegung 

Die Vertragsparteien dürfen sich in Fragen, die sich aus diesem Abschnitt ergeben, nicht auf 
Kapitel Vierzehn (Streitbeilegung) berufen. 
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KAPITEL SECHS 

ZOLL- UND HANDELSERLEICHTERUNGEN 

Artikel 6.1: Ziele und Grundsätze  

Zwecks Erleichterung des Handels und Förderung der Zollzusammenarbeit auf bilateraler und 
multilateraler Grundlage vereinbaren die Vertragsparteien, zusammenzuarbeiten und 
Vorschriften und Verfahren für die Ein-, Aus- und Durchfuhr von Waren gestützt auf 
folgende Ziele und Grundsätze einzuführen und anzuwenden: 

a) Um zu gewährleisten, dass die Vorschriften und Verfahren für die Ein-, Aus- 
und Durchfuhr von Waren effizient und verhältnismäßig sind, 

i) führt jede Vertragspartei beschleunigte Zollverfahren ein oder behält 
diese bei und wendet weiterhin angemessene Zollkontroll- und 
Auswahlverfahren an,  

ii) sind die Ein-, Aus- und Durchfuhrvorschriften und -verfahren 
verwaltungstechnisch nicht belastender oder handelsbeschränkender als 
zur Erreichung legitimer Ziele nötig,  

iii) sorgt jede Vertragspartei für eine Warenabfertigung mit möglichst wenig 
Unterlagen und macht den Zollkunden elektronische Systeme 
zugänglich,  

iv) setzt jede Vertragspartei Informationstechnik ein, um die Verfahren zur 
Überlassung der Waren zu beschleunigen,  

v) stellt jede Vertragspartei sicher, dass ihre mit Grenzkontrollen, 
einschließlich Ein-, Aus- und Durchfuhrangelegenheiten, befassten 
Zollbehörden und -einrichtungen zusammenarbeiten und ihre Tätigkeit 
koordinieren, und  

vi) sorgt jede Vertragspartei dafür, dass der Einsatz von Zollagenten 
fakultativ ist; 

b) die Ein-, Aus- und Durchfuhrvorschriften und -verfahren stützen sich auf von 
den Vertragsparteien anerkannte internationale Handels- und Zollübereinkünfte 
und -normen: 

i) internationale Handels- und Zollübereinkünfte und -normen bilden die 
Grundlage für Ein-, Aus- und Durchfuhrvorschriften und -verfahren, 
soweit derartige Übereinkünfte und Normen existieren, es sei denn, sie 
erweisen sich als ungeeignet oder ineffizient zur Erreichung der 
angestrebten legitimen Ziele, und  

ii) Datenauflagen und Prozesse werden schrittweise nach dem 
Zolldatenmodell der Weltzollorganisation (im Folgenden „WZO“ 
genannt) und damit im Zusammenhang stehenden WZO-Empfehlungen 
und -Leitlinien genutzt und angewandt;  
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c) die Vorschriften und Verfahren sind für Einführer, Ausführer und sonstige 
interessierte Parteien transparent; 

d) jede Vertragspartei tauscht sich zügig mit Wirtschaftsvertretern und anderen 
interessierten Parteien aus, auch vor Annahme wichtiger neuer Vorschriften 
und Verfahren oder diesbezüglicher Änderungen; 

e) Grundsätze und Verfahren des Risikomanagements werden genutzt, um die 
Bemühungen zur Erfüllung der Anforderungen auf Geschäftsvorgänge 
auszurichten, die entsprechende Aufmerksamkeit verdienen; 

f) die Vertragsparteien arbeiten zusammen, um die Anwendung und Einhaltung 
der mit diesem Abkommen vereinbarten handelserleichternden Maßnahmen zu 
fördern, und tauschen diesbezügliche Informationen aus, und  

g) die handelserleichternden Maßnahmen stehen der Erfüllung legitimer 
politischer Ziele wie dem Schutz der inneren Sicherheit, der Gesundheit oder 
der Umwelt nicht entgegen. 

Artikel 6.2: Überlassung von Waren 

1. Zwecks Erleichterung des gegenseitigen Handels führt jede Vertragspartei 
vereinfachte und effiziente Zoll- und sonstige handelsbezogene Vorschriften und 
Verfahren ein und wendet diese an.  

2. Nach Absatz 1 sorgt jede Vertragspartei dafür, dass ihre Zollbehörden, 
Grenzdienststellen und sonstigen zuständigen Behörden Vorschriften und Verfahren 
anwenden, die  

a) die Überlassung einer Ware innerhalb einer Frist ermöglichen, die nicht länger 
ist als zur Einhaltung der Zoll- und sonstigen handelsbezogenen Gesetze und 
Formalitäten erforderlich. Jede Vertragspartei arbeitet darauf hin, ihre 
Überlassungsfristen weiter zu verkürzen;  

b) die elektronische Anmeldung und anschließende Datenverarbeitung bereits vor 
der physischen Ankunft der Ware ermöglichen – „Datenverarbeitung vor 
Warenankunft“ –, damit die Ware bei ihrer Ankunft überlassen werden kann;  

c) den Einführern ermöglichen, die zollbehördliche Überlassung bereits vor – und 
unbeschadet – der abschließenden Ermittlung der geltenden Zölle, Abgaben 
und Gebühren durch die Zollbehörde zu erwirken3, und 

d) die Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr am Ankunftsort ohne 
vorübergehende Einlagerung in einem Zolllager oder einer anderen Einrichtung 
ermöglichen. 

                                                
3 Die Vertragsparteien können von einem Einführer verlangen, ausreichende Sicherheiten in Form einer 

Bürgschaft, einer Kaution oder einer anderen geeigneten Möglichkeit zu stellen, welche die endgültigen 
Zölle, Abgaben und Gebühren abdeckt, die mit der Einfuhr der Ware anfallen. 
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Artikel 6.3: Vereinfachte Zollverfahren 

Die Vertragsparteien bemühen sich um die Anwendung vereinfachter Ein- und 
Ausfuhrverfahren für Händler oder Wirtschaftsbeteiligte, die bestimmte von einer 
Vertragspartei festgelegte Kriterien erfüllen; sie sorgen insbesondere für die beschleunigte 
Überlassung und Abfertigung von Waren samt vorgezogener elektronischer Anmeldung und 
Datenverarbeitung vor der physischen Ankunft der Sendungen, für eine weniger häufige 
Warenbeschau sowie für die Erleichterung des Handels im Hinblick beispielsweise auf 
vereinfachte Erklärungen mit möglichst wenig Unterlagen.  

Artikel 6.4: Risikomanagement  

Jede Vertragspartei setzt, wenn möglich elektronische, Risikomanagementverfahren für die 
Risikoanalyse und -erkennung ein, die es den Zollbehörden ermöglichen, sich bei ihrer 
Kontrolltätigkeit auf Hochrisikowaren zu konzentrieren, und die die Abfertigung und den 
Verkehr von Waren mit geringem Risiko vereinfachen. Für ihre Risikomanagementverfahren 
zieht jede Vertragspartei das überarbeitete Internationale Übereinkommen zur Vereinfachung 
und Harmonisierung der Zollverfahren von 1999 (im Folgenden „Kyoto-Übereinkommen“ 
genannt) und die Leitlinien der WZO zum Risikomanagement heran.  

Artikel 6.5: Transparenz 

1. Jede Vertragspartei stellt sicher, dass ihre Zoll- und sonstigen handelsbezogenen 
Gesetze, Vorschriften und allgemeinen Verwaltungsverfahren sowie andere 
Anforderungen, einschließlich Gebühren und Belastungen, allen interessierten 
Parteien auf einem amtlich bekanntgegebenen Weg und, wenn möglich und 
realisierbar, über eine amtliche Website problemlos zugänglich sind.  

2. Jede Vertragspartei richtet mindestens eine Kontakt- oder Auskunftsstelle ein, an die 
sich interessierte Parteien mit Anfragen zu Zoll- und sonstigen handelsbezogenen 
Angelegenheiten wenden können.  

3.  Jede Vertragspartei tauscht sich mit Wirtschaftsvertretern und anderen interessierten 
Parteien aus und stellt ihnen Informationen zur Verfügung. Konsultationen und 
Informationen dieser Art betreffen wichtige neue Vorschriften und Verfahren oder 
diesbezügliche Änderungen; es wird die Möglichkeit eingeräumt, vor ihrer Annahme 
dazu Stellung zu nehmen.   

Artikel 6.6: Verbindliche Auskünfte  

1. Auf schriftliches Ersuchen von Händlern gibt jede Vertragspartei vor der Einfuhr 
einer Ware in ihr Gebiet durch ihre Zollbehörden verbindliche schriftliche Auskünfte 
auf der Grundlage ihrer Gesetze und sonstigen Vorschriften über die zolltarifliche 
Einreihung, über Ursprungsregeln oder über sonstige diesbezügliche 
Angelegenheiten ihres Ermessens.  

2. Vorbehaltlich etwaiger Vertraulichkeitsanforderungen in ihren Gesetzen und 
sonstigen Vorschriften veröffentlicht jede Vertragspartei ihre verbindlichen 
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schriftlichen Auskünfte über die zolltarifliche Einreihung oder sonstige 
diesbezügliche Angelegenheiten ihres Ermessens, beispielsweise im Internet.  

3. Zur Erleichterung des Handels unterrichten die Vertragsparteien einander regelmäßig 
im Rahmen des bilateralen Dialogs über Änderungen ihrer Rechtsvorschriften in 
Bezug auf Angelegenheiten nach den Absätzen 1 und 2.  

Artikel 6.7: Rechtsbehelfsverfahren 

1. Jede Vertragspartei stellt sicher, dass Personen, die von Befunden bezüglich 
Zollfragen und sonstiger Ein-, Aus- und Durchfuhrvorschriften und -verfahren 
betroffen sind, eine Überprüfung beantragen oder einen Rechtsbehelf gegen diese 
Befunde einlegen können. Eine Vertragspartei kann vorschreiben, dass zunächst 
dieselbe Dienststelle, ihre Aufsichtsbehörde oder eine Justizbehörde über einen 
Rechtsbehelf verhandelt, bevor eine übergeordnete unabhängige Stelle, 
beispielsweise eine Justizbehörde oder ein Verwaltungsgericht, eine Überprüfung 
vornimmt. 

2. Der Hersteller oder Ausführer kann der die Verwaltungsüberprüfung durchführenden 
Vertragspartei auf direktem Wege Informationen zukommen lassen, wenn die 
überprüfende Behörde ihn darum ersucht. Der die Informationen bereitstellende 
Ausführer oder Hersteller kann von der die Verwaltungsüberprüfung durchführenden 
Vertragspartei verlangen, dass sie die bereitgestellten Informationen nach ihren 
Gesetzen und sonstigen Vorschriften als vertraulich behandelt. 

Artikel 6.8: Vertraulichkeit  

1. Alle Auskünfte, die Personen oder Behörden einer Vertragspartei den Behörden der 
anderen Vertragspartei nach den Bestimmungen dieses Kapitels erteilen, auch solche, 
die nach Artikel 6.7 angefordert werden, sind nach Maßgabe der Gesetze und 
sonstigen Vorschriften der jeweiligen Vertragspartei als vertraulich oder als nur für 
den Dienstgebrauch bestimmt zu behandeln. Sie unterliegen dem Dienstgeheimnis 
und genießen den Schutz der für solche Auskünfte geltenden Gesetze und sonstigen 
Vorschriften der empfangenden Vertragspartei. 

2. Personenbezogene Daten dürfen nur ausgetauscht werden, wenn die empfangende 
Vertragspartei zusagt, diese Daten in mindestens gleichem Maße zu schützen, wie es 
die bereitstellende Vertragspartei in dem betreffenden Fall tun würde. Die die Daten 
übermittelnde Person darf keine strengeren Anforderungen stellen, als nach für sie 
geltendem Recht zulässig ist. 

3. Auskünfte nach Absatz 1 dürfen von den Behörden der empfangenden Vertragspartei 
ausschließlich für die Zwecke verwendet werden, für die sie übermittelt wurden, es 
sei denn, die übermittelnde Person oder Behörde stimmt einer anderen Verwendung 
ausdrücklich zu.  

4. Auskünfte nach Absatz 1 dürfen nur mit der ausdrücklichen Zustimmung der 
übermittelnden Person oder Behörde veröffentlicht oder gegenüber Dritten 
offengelegt werden, es sei denn, die Vertragspartei, die sie im Zusammenhang mit 
Gerichtsverfahren erhalten hat, ist nach den für sie geltenden Gesetzen und sonstigen 
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Vorschriften dazu verpflichtet oder befugt. Eine derartige Offenlegung wird der 
auskunfterteilenden Person nach Möglichkeit im Voraus mitgeteilt. 

5. Behörden einer Vertragspartei, die Auskünfte nach den Bestimmungen dieses 
Kapitels anfordern, unterrichten die um die Auskunft ersuchten Personen über die 
Möglichkeit einer Offenlegung im Zusammenhang mit Gerichtsverfahren.  

6. Beantragen Dritte oder andere Behörden die Offenlegung der betreffenden 
Auskünfte, so ergreift die anfordernde Vertragspartei gegebenenfalls alle ihr nach 
den geltenden Gesetzen und sonstigen Vorschriften zur Verfügung stehenden 
Maßnahmen, um die Vertraulichkeit der Auskünfte zu wahren und die 
personenbezogenen Daten zu schützen, es sei denn, die auskunfterteilende Person 
stimmt einer anderen Vorgehensweise zu.  

Artikel 6.9: Gebühren und Belastungen  

Für Gebühren und Belastungen jeglicher Art, ausgenommen Zölle sowie die von der 
Begriffsbestimmung für Zölle nach Artikel 2.3 (Zölle) ausgenommenen Aufschläge, die im 
Zusammenhang mit der Ein- oder Ausfuhr erhoben werden, gilt Folgendes:  

a) Gebühren und Belastungen dürfen nur für Dienstleistungen im Zusammenhang 
mit der jeweiligen Ein- oder Ausfuhr erhoben werden oder für Formalitäten, 
die zum Zwecke der Ein- oder Ausfuhr erforderlich sind;  

b) Gebühren und Belastungen dürfen die Kosten der erbrachten Dienstleistung 
nicht überschreiten; 

c) Gebühren und Belastungen dürfen nicht nach dem Wert berechnet werden;  

d) für konsularische Dienste dürfen keine Gebühren und Belastungen erhoben 
werden;  

e) die Angaben über Gebühren und Belastungen sind auf einem amtlich 
bekanntgegebenen Weg öffentlich bereitzustellen und, wenn möglich und 
realisierbar, auf einer amtlichen Website. Diese Angaben müssen die 
Begründung enthalten, warum die Gebühr oder Belastung für die 
Dienstleistung erhoben wird, des Weiteren sind die zuständige Behörde, die 
anfallenden Gebühren und Belastungen sowie der Zahlungszeitpunkt und die 
Zahlungsart aufzuführen, und 

f) Gebühren und Belastungen dürfen erst geändert oder neu erhoben werden, 
wenn die Informationen nach Buchstabe e veröffentlicht und problemlos 
zugänglich sind. 

Artikel 6.10: Vorversandkontrollen 

Die Vertragsparteien verzichten auf die Durchführung von Vorversandkontrollen oder 
gleichwertigen Maßnahmen.  
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Artikel 6.11: Nachträgliche Zollkontrolle 

Jede Vertragspartei räumt den Händlern die Möglichkeit ein, effiziente nachträgliche 
Zollkontrollen in Anspruch zu nehmen. Die nachträglichen Zollkontrollen dürfen für die 
Händler nicht mit unzulässigen oder ungerechtfertigten Auflagen oder Belastungen verbunden 
sein. 

Artikel 6.12: Zollwertermittlung 

Das WTO-Übereinkommen über den Zollwert ist ohne die Vorbehalte und Möglichkeiten 
seines Artikels 20 und seines Anhangs III Absätze 2 bis 4 mutatis mutandis Bestandteil dieses 
Abkommens.  

Artikel 6.13: Zusammenarbeit im Zollwesen 

1. Die Vertragsparteien verbessern ihre Zusammenarbeit in Zoll- und zollbezogenen 
Fragen.  

2. Die Vertragsparteien verpflichten sich, handelserleichternde Maßnahmen in 
Zollfragen auszuarbeiten, wobei sie den diesbezüglichen Arbeiten internationaler 
Organisationen Rechnung tragen. Dies kann die Erprobung neuer Zollverfahren 
beinhalten. 

3. Die Vertragsparteien bekräftigen ihre Verpflichtung, den rechtmäßigen 
Warenverkehr zu erleichtern, und tauschen Fachwissen über Maßnahmen zur 
Verbesserung der Zolltechniken und -verfahren und über EDV-Systeme aus, um 
dieser Verpflichtung nach den Bestimmungen dieses Abkommens nachzukommen. 

4. Die Vertragsparteien verpflichten sich: 

a) die im Handel verwendeten Unterlagen und Datenelemente im Einklang mit 
internationalen Normen zu harmonisieren, um den bilateralen Handelsverkehr 
in zollbezogenen Fragen der Ein-, Aus- und Durchfuhr von Waren zu 
erleichtern,  

b) die Zusammenarbeit zwischen ihren Zolllabors und wissenschaftlichen 
Abteilungen zu vertiefen und auf die Harmonisierung von Zolllaborverfahren 
hinzuarbeiten,  

c) Zollmitarbeiter/innen auszutauschen,  

d) gemeinsam Fortbildungsveranstaltungen über zollbezogene Angelegenheiten 
für Mitarbeiter zu organisieren, die direkt an Zollverfahren beteiligt sind,  

e) wirksame Instrumente zur Kommunikation mit den Akteuren in Wirtschaft und 
Handel zu entwickeln,  

f) sich im Rahmen der praktischen Durchführbarkeit gegenseitig bei der 
zolltariflichen Einreihung, der Zollwertermittlung und der 
Ursprungsbestimmung zum Zwecke der Zollpräferenzbehandlung eingeführter 
Waren zu unterstützen,  
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g) die entschiedene und effiziente Durchsetzung der Rechte des geistigen 
Eigentums durch die Zollbehörden bei der Einfuhr, Ausfuhr, Wiederausfuhr, 
Durchfuhr, Umladung und bei sonstigen Zollverfahren zu unterstützen, 
insbesondere, wenn nachgeahmte Waren betroffen sind, und  

h) die Sicherheit von Seecontainern und sonstigen Sendungen jeder Herkunft zu 
verbessern, die in die Vertragsparteien eingeführt oder dort umgeladen werden 
oder sich dort auf der Durchfuhr befinden, und zwar bei gleichzeitiger 
Erleichterung des Handels. Die Vertragsparteien kommen überein, dass die 
Zielsetzung der stärkeren und breiteren Zusammenarbeit unter anderem auch 
darin besteht, 

i) die zollbezogenen Aspekte bei der Sicherung der logistischen Kette im 
internationalen Handel gemeinsam zu vertiefen und  

ii) eine bestmögliche Koordinierung der Standpunkte in den multilateralen 
Gremien zu erreichen, in denen Fragen zur Containersicherheit in 
geeigneter Weise zur Sprache gebracht und erörtert werden können. 

5. Die Vertragsparteien erkennen an, dass ihre technische Zusammenarbeit für die 
einfachere Erfüllung der Verpflichtungen aus diesem Abkommen und für die 
bestmögliche Erleichterung des Handels unabdingbar ist. Die Vertragsparteien 
kommen überein, über ihre Zollverwaltungen ein Programm zur technischen 
Zusammenarbeit in Zoll- und zollbezogenen Bereichen zu entwickeln, bei dem sie 
sich gemeinsam auf den Umfang, die Zeitplanung und die Kosten der 
Kooperationsmaßnahmen verständigen.  

6. Mit Hilfe ihrer Zollverwaltungen und sonstigen für Grenzangelegenheiten 
zuständigen Stellen durchsuchen die Vertragsparteien einschlägige internationale 
Vorhaben zur Handelserleichterung, darunter die Arbeiten der WTO und der WZO, 
auf Bereiche, in denen weitere gemeinsame Maßnahmen den Handel zwischen den 
Vertragsparteien erleichtern und gemeinsame multilaterale Ziele fördern würden. Die 
Vertragsparteien verständigen sich, wo immer möglich, auf gemeinsame 
Standpunkte in internationalen Organisationen, die sich mit Zollfragen und 
Handelserleichterungen befassen, insbesondere in der WTO und der WZO. 

7. Die Vertragsparteien unterstützen einander bei der Um- und Durchsetzung dieses 
Kapitels, des Protokolls über die Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse mit 
Ursprung in“ oder „Ursprungserzeugnisse“ und über die Methoden der 
Zusammenarbeit der Verwaltungen sowie ihrer Gesetze und sonstigen Vorschriften 
im Zollbereich. 

Artikel 6.14: Amtshilfe im Zollbereich  

1. Die Vertragsparteien leisten einander Amtshilfe im Zollbereich nach Maßgabe des 
Protokolls über die gegenseitige Amtshilfe im Zollbereich. 

2. Die Vertragsparteien dürfen sich in Fragen, die sich aus Artikel 9 Absatz 1 des 
Protokolls über die gegenseitige Amtshilfe im Zollbereich ergeben, nicht auf Kapitel 
Vierzehn (Streitbeilegung) berufen. 
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Artikel 6.15: Zollkontaktstellen 

1. Die Vertragsparteien tauschen Verzeichnisse benannter Stellen aus, die bei Fragen 
kontaktiert werden können, die sich aus diesem Kapitel und dem Protokoll über die 
Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder 
„Ursprungserzeugnisse“ und über die Methoden der Zusammenarbeit der 
Verwaltungen ergeben. 

2. Die Zollkontaktstellen sind bestrebt, operative Sachverhalte, die in diesem Kapitel 
geregelt sind, im Rahmen von Konsultationen zu klären. Wenn die Kontaktstellen 
einen Sachverhalt nicht klären können, wird die Angelegenheit an den in diesem 
Kapitel genannten Zollausschuss verwiesen. 

Artikel 6.16: Zollausschuss 

1. Der nach Artikel 15.2 Absatz 1 (Sonderausschüsse) eingesetzte Zollausschuss stellt 
das ordnungsgemäße Funktionieren dieses Kapitels, des Protokolls über die 
Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder 
„Ursprungserzeugnisse“ und über die Methoden der Zusammenarbeit der 
Verwaltungen und des Protokolls über die gegenseitige Amtshilfe im Zollbereich 
sicher; darüber hinaus geht er allen Fragen nach, die sich aus ihrer Anwendung 
ergeben. Er untersteht in Angelegenheiten, die in diesem Abkommen geregelt sind, 
dem Handelsauschuss, der nach Artikel 15.1 Absatz 1 (Handelsausschuss) eingesetzt 
wird. 

2. Dem Zollausschuss gehören Vertreter der Zollbehörden der Vertragsparteien an, 
ferner Vertreter sonstiger Behörden, die für Zollangelegenheiten und Fragen der 
Handelserleichterung, für die Durchführung des Protokolls über die Bestimmung des 
Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder „Ursprungserzeugnisse“ und über die 
Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen sowie des Protokolls über die 
gegenseitige Amtshilfe im Zollbereich zuständig sind. 

3. Der Zollausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung und tritt in jährlichem Wechsel in 
einer der Vertragsparteien zusammen. 

4. Auf Ersuchen einer Vertragspartei trifft sich der Zollausschuss zur Erörterung und 
Beilegung von Differenzen, die zwischen den Vertragsparteien aufgrund von 
Angelegenheiten auftreten können, die in diesem Kapitel, im Protokoll über die 
Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder 
„Ursprungserzeugnisse“ und über die Methoden der Zusammenarbeit der 
Verwaltungen und im Protokoll über die gegenseitige Amtshilfe im Zollbereich 
geregelt sind; dazu zählen auch Fragen der Handelserleichterung, der zolltariflichen 
Einreihung, des Warenursprungs und der Amtshilfe in Zollbelangen, insbesondere 
soweit sie die Artikel 7 und 8 des Protokolls über die gegenseitige Amtshilfe im 
Zollbereich betreffen. 

5. Der Zollausschuss darf Entschließungen verabschieden, Empfehlungen aussprechen 
und Stellungnahmen abgeben, die ihm zum Erreichen der gemeinsamen Ziele und 
zum reibungslosen Funktionieren der mit diesem Kapitel, dem Protokoll über die 
Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder 
„Ursprungserzeugnisse“ und über die Methoden der Zusammenarbeit der 
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Verwaltungen sowie dem Protokoll über die gegenseitige Amtshilfe im Zollbereich 
eingeführten Instrumente notwendig erscheinen. 
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KAPITEL SIEBEN 

DIENSTLEISTUNGSHANDEL, NIEDERLASSUNG UND ELEKTRONISCHER 
GESCHÄFTSVERKEHR 

ABSCHNITT A 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 7.1: Ziel und Geltungsbereich 

1. Die Vertragsparteien bekräftigen ihre Rechte und Pflichten aus dem 
WTO-Übereinkommen und schaffen die erforderlichen Grundlagen für die 
schrittweise gegenseitige Liberalisierung des Dienstleistungshandels und der 
Niederlassung und für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des elektronischen 
Geschäftsverkehrs. 

2. Dieses Kapitel ist nicht so auszulegen, als enthalte es Verpflichtungen hinsichtlich 
des öffentlichen Beschaffungswesens. 

3. Dieses Kapitel gilt nicht für Subventionen oder Zuschüsse, die von einer 
Vertragspartei gewährt werden; dazu zählen auch staatlich geförderte Darlehen, 
Bürgschaften und Versicherungen. 

4. Im Einklang mit diesem Kapitel behält jede Vertragspartei ihr Regulierungsrecht und 
ihr Recht, neue Vorschriften zu erlassen, um legitime politische Ziele zu erreichen. 

5. Dieses Kapitel gilt weder für Maßnahmen, die natürliche Personen betreffen, welche 
sich um Zugang zum Beschäftigungsmarkt einer Vertragspartei bemühen, noch für 
Maßnahmen, die die Staatsangehörigkeit, den Daueraufenthalt oder die 
Dauerbeschäftigung betreffen. 

6. Dieses Kapitel hindert eine Vertragspartei nicht daran, Maßnahmen zur Regelung der 
Einreise oder des vorübergehenden Aufenthalts natürlicher Personen in ihrem Gebiet 
zu treffen, einschließlich solcher Maßnahmen, die zum Schutz der Unversehrtheit 
ihrer Grenzen und zur Gewährleistung des ordnungsgemäßen grenzüberschreitenden 
Verkehrs natürlicher Personen erforderlich sind; jedoch dürfen solche Maßnahmen 
nicht auf eine Weise angewendet werden, dass sie die Handelsvorteile, die der 
anderen Vertragspartei aufgrund einer besonderen Verpflichtung aus diesem Kapitel 
oder seinen Anhängen erwachsen, zunichte machen oder schmälern4. 

Artikel 7.2: Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieses Kapitels gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

                                                
4 Die bloße Tatsache, dass für natürliche Personen bestimmter Länder ein Visum gefordert wird, für 

natürliche Personen anderer Länder hingegen nicht, gilt nicht als Zunichtemachung oder Schmälerung 
von Handelsvorteilen aufgrund einer besonderen Verpflichtung aus diesem Kapitel und seinen 
Anhängen. 
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a) Maßnahme ist jede Maßnahme einer Vertragspartei, unabhängig davon, ob sie 
in Form eines Gesetzes, einer sonstigen Vorschrift, einer Regel, eines 
Verfahrens, eines Beschlusses, eines Verwaltungsakts oder in sonstiger Form 
getroffen wird; 

b) von einer Vertragspartei eingeführte oder aufrechterhaltene Maßnahmen 
sind Maßnahmen einer der folgenden Stellen: 

i) zentrale, regionale oder örtliche Regierungen und Behörden oder 

ii) nichtstaatliche Stellen in Ausübung der ihnen von einer zentralen, 
regionalen oder örtlichen Regierung oder Behörde übertragenen 
Befugnisse;  

c) Person ist eine natürliche oder eine juristische Person; 

d) natürliche Person ist eine Person, die nach den jeweiligen internen 
Rechtsvorschriften die Staatsangehörigkeit Koreas oder eines Mitgliedstaats 
der Europäischen Union besitzt; 

e) juristische Person ist eine nach geltendem Recht ordnungsgemäß gegründete 
oder anderweitig errichtete rechtsfähige Organisationseinheit unabhängig 
davon, ob sie der Gewinnerzielung dient und ob sie sich in privatem oder 
staatlichem Eigentum befindet, einschließlich Kapitalgesellschaften, 
treuhänderisch tätiger Einrichtungen, Personengesellschaften, Jointventures, 
Einzelunternehmen und Verbänden; 

f) juristische Person einer Vertragspartei ist 

i) eine juristische Person, die nach den Rechtsvorschriften eines 
Mitgliedstaats der Europäischen Union oder Koreas gegründet wurde und 
ihren satzungsmäßigen Sitz, ihre Hauptverwaltung5 oder den 
Schwerpunkt ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit im Geltungsbereich des 
Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union beziehungsweise in Korea hat. Hat 
die juristische Person lediglich ihren satzungsmäßigen Sitz oder ihre 
Hauptverwaltung im Geltungsbereich des Vertrags über die Europäische 
Union und des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
oder in Korea, gilt sie nicht als juristische Person der Europäischen 
Union beziehungsweise Koreas, es sei denn, sie tätigt im Geltungsbereich 
des Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union beziehungsweise in Korea in 
erheblichem Umfang Geschäfte6, oder 

                                                
5 In der Hauptverwaltung werden die endgültigen Entscheidungen getroffen. 
6 Im Einklang mit ihrer Notifikation des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft bei der 

WTO (Dok. WT/REG39/1) vertritt die EU-Vertragspartei die Auffassung, dass das Konzept der „echten 
und kontinuierlichen Verbindung“ mit der Wirtschaft eines Mitgliedstaates, das in Artikel 48 des 
EG-Vertrags Eingang gefunden hat, dem Konzept der „Tätigung von Geschäften in erheblichem 
Umfang“ nach Artikel V Absatz 6 des GATS entspricht. Folglich dehnt die EU-Vertragspartei die 
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ii) im Falle einer Niederlassung im Sinne des Artikels 7.9 Buchstabe a eine 
juristische Person, die im Eigentum oder unter der Kontrolle einer 
natürlichen Person der EU-Vertragspartei beziehungsweise Koreas oder 
einer juristischen Person der Europäischen Union beziehungsweise 
Koreas im Sinne von Ziffer i steht. 

Eine juristische Person 

i) steht im Eigentum von Personen der EU-Vertragspartei oder Koreas, 
wenn sich mehr als 50 v. H. ihres Eigenkapitals im wirtschaftlichen 
Eigentum von Personen der EU-Vertragspartei beziehungsweise Koreas 
befinden,  

ii) steht unter der Kontrolle von Personen der EU-Vertragspartei oder 
Koreas, wenn solche Personen befugt sind, die Mehrheit ihrer Direktoren 
zu benennen oder ihre Tätigkeit auf andere Weise rechtlich zu 
bestimmen,  

iii) ist verbunden mit einer anderen Person, wenn sie die Kontrolle über die 
andere Person ausübt oder unter deren Kontrolle steht oder wenn sie und 
die andere Person beide unter der Kontrolle derselben Person stehen; 

g) ungeachtet des Buchstabens f fallen Reedereien, die außerhalb der 
EU-Vertragspartei oder Koreas niedergelassen sind und unter der Kontrolle 
von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats der Europäischen Union 
beziehungsweise von Staatsangehörigen Koreas stehen, ebenfalls unter dieses 
Abkommen, sofern ihre Schiffe in diesem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union beziehungsweise in Korea nach den dort geltenden Rechtsvorschriften 
registriert sind und unter der Flagge eines Mitgliedstaats der Europäischen 
Union beziehungsweise Koreas fahren7; 

h) Abkommen über wirtschaftliche Integration ist ein Abkommen, mit dem 
Dienstleistungshandel und Niederlassung nach den WTO-Regeln, insbesondere 
den Artikeln V und Vbis des GATS, in erheblichem Umfang liberalisiert 
werden; 

i) Luftfahrzeugreparatur- und -wartungsdienstleistungen bezeichnet 
derartige Arbeiten an einem aus dem Verkehr gezogenen Luftfahrzeug oder 
Luftfahrzeugteil und schließt die von den Luftfahrtunternehmen 
durchgeführten Wartungsarbeiten aus; 

j) Dienstleistungen computergesteuerter Buchungssysteme (im Folgenden 
„CRS“ für Computer Reservation Systems genannt) bezeichnet 
Dienstleistungen, die mit Hilfe computergestützter Systeme erbracht werden, 
welche Informationen über die Flugpläne von Luftfahrtunternehmen, die 

                                                                                                                                                   
Vorteile dieses Abkommens nur dann auf eine nach koreanischem Recht errichtete juristische Person 
aus, die lediglich ihren Sitz oder ihre Hauptverwaltung auf dem Gebiet Koreas hat, wenn eine echte und 
kontinuierliche Verbindung zwischen dieser juristischen Person und der Wirtschaft Koreas besteht. 

7 Die Bestimmungen dieses Buchstabens gelten nicht für die Niederlassung. 
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Verfügbarkeit von Beförderungskapazitäten, Flugpreise und 
Flugpreisregelungen enthalten und mit deren Hilfe Buchungen vorgenommen 
oder Flugscheine ausgestellt werden können;  

k) Verkauf und Vermarktung von Luftverkehrsdienstleistungen bezeichnet 
die Möglichkeiten des betreffenden Luftfahrtunternehmens zum freien Verkauf 
und zur freien Vermarktung seiner Luftverkehrsdienstleistungen einschließlich 
aller Aspekte der Vermarktung wie Marktforschung, Werbung und Vertrieb. 
Darunter fallen nicht die Festsetzung von Preisen für 
Luftverkehrsdienstleistungen und die dafür geltenden Bedingungen, und 

l) Dienstleister ist jede Person, die eine Dienstleistung erbringt oder erbringen 
will, auch als Investor.  

Artikel 7.3: Ausschuss „Dienstleistungshandel, Niederlassung und elektronischer 
Geschäftsverkehr“ 

1. Der nach Artikel 15.2 Absatz 1 (Sonderausschüsse) eingesetzte Ausschuss 
„Dienstleistungshandel, Niederlassung und elektronischer Geschäftsverkehr“ setzt 
sich aus Vertretern der Vertragsparteien zusammen. Die Hauptvertreter der 
Vertragsparteien für den Ausschuss sind je ein Beamter/eine Beamtin der für die 
Durchführung dieses Kapitels zuständigen Behörden. 

2. Der Ausschuss  

a) überwacht und bewertet die Durchführung dieses Kapitels,  

b) befasst sich auf Ersuchen einer Vertragspartei mit Fragen, die sich aus diesem 
Kapitel ergeben, und 

c) räumt einschlägigen Behörden Möglichkeiten ein, Informationen über 
aufsichtsrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit Artikel 7.46 
auszutauschen. 

ABSCHNITT B 

GRENZÜBERSCHREITENDE ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN 

Artikel 7.4: Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen 

1. Dieser Abschnitt gilt für Maßnahmen der Vertragsparteien, die sich auf die 
grenzüberschreitenden Leistungen aller Dienstleistungssektoren mit Ausnahme folgender 
Bereiche auswirken: 

a) audiovisuelle Dienstleistungen8, 

b) Seekabotage im Inlandsverkehr und  

                                                
8 Die sich aus dem Protokoll über kulturelle Zusammenarbeit ergebenden Rechte und Pflichten bleiben 

vom Ausschluss audiovisueller Dienstleistungen aus dem Geltungsbereich dieses Abschnitts unberührt.  
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c) inländische und internationale Luftverkehrsdienstleistungen im Linien- wie im 
Gelegenheitsluftverkehr sowie Dienstleistungen, die in direktem 
Zusammenhang mit der Ausübung von Verkehrsrechten stehen, ausgenommen: 

i) Luftfahrzeugreparatur- und -wartungsdienstleistungen, 

ii) Verkauf und Vermarktung von Luftverkehrsdienstleistungen, 

iii) Dienstleistungen computergesteuerter Buchungssysteme (CRS) und 

iv) sonstige Hilfsdienstleistungen für den Luftverkehr, wie 
Bodenabfertigungsdienste, Dienstleistungen der Vermietung von 
Luftfahrzeugen mit Besatzung und Flughafenverwaltung. 

2. Maßnahmen, die sich auf die grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen 
auswirken, beinhalten Maßnahmen mit Auswirkungen auf 

a) die Produktion, den Vertrieb, die Vermarktung, den Verkauf und die 
Bereitstellung einer Dienstleistung, 

b) den Kauf, die Bezahlung oder die Nutzung einer Dienstleistung, 

c) den Zugang zu und die Nutzung, im Zusammenhang mit der Erbringung einer 
Dienstleistung, von Netzen oder Dienstleistungen, die die Vertragsparteien der 
Öffentlichkeit allgemein anbieten müssen, und 

d) die Anwesenheit eines Dienstleisters der einen Vertragspartei im Gebiet der 
anderen Vertragspartei. 

3. Für die Zwecke dieses Abschnitts gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

a) Grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen ist die Erbringung 
einer Dienstleistung 

i) aus dem Gebiet der einen Vertragspartei in das Gebiet der anderen 
Vertragspartei und 

ii) im Gebiet der einen Vertragspartei für einen Dienstleistungsempfänger 
der anderen Vertragspartei, 

b) Dienstleistungen schließt jede Art von Dienstleistungen in jedem Sektor ein 
mit Ausnahme solcher, die in Ausübung hoheitlicher Gewalt erbracht werden, 
und 

c) in Ausübung hoheitlicher Gewalt erbrachte Dienstleistung ist jede Art von 
Dienstleistung, die weder zu kommerziellen Zwecken noch im Wettbewerb mit 
einem oder mehreren Dienstleistern erbracht wird. 
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Artikel 7.5: Marktzugang 

1. Hinsichtlich des Marktzugangs durch grenzüberschreitende Erbringung von 
Dienstleistungen gewährt jede Vertragspartei den Dienstleistungen und 
Dienstleistern der anderen Vertragspartei eine Behandlung, die nicht weniger günstig 
ist als die Behandlung nach Maßgabe der Bestimmungen, Beschränkungen und 
Bedingungen, die in den besonderen Verpflichtungen in Anhang 7-A vereinbart und 
aufgeführt sind. 

2. In Sektoren, in denen Marktzugangsverpflichtungen übernommen werden, werden 
die Maßnahmen, die eine Vertragspartei weder regional noch für ihr gesamtes Gebiet 
einführen oder aufrechterhalten darf, sofern in Anhang 7-A nichts anderes festgelegt 
ist, wie folgt definiert: 

a) Beschränkungen der Anzahl der Dienstleister in Form von zahlenmäßigen 
Quoten, Monopolen oder Dienstleistern mit ausschließlichen Rechten oder des 
Erfordernisses einer wirtschaftlichen Bedarfsprüfung9, 

b) Beschränkungen des Gesamtwerts der Dienstleistungsgeschäfte oder des 
Betriebsvermögens in Form zahlenmäßiger Quoten oder des Erfordernisses 
einer wirtschaftlichen Bedarfsprüfung und 

c) Beschränkungen der Gesamtzahl der Dienstleistungen oder des 
Gesamtvolumens erbrachter Dienstleistungen durch Festsetzung bestimmter 
zahlenmäßiger Einheiten in Form von Quoten oder des Erfordernisses einer 
wirtschaftlichen Bedarfsprüfung10. 

Artikel 7.6: Inländerbehandlung 

1. In den Sektoren, in denen Marktzugangsverpflichtungen nach Anhang 7-A gelten, 
gewährt jede Vertragspartei unter den darin festgelegten Bedingungen und 
Vorbehalten den Dienstleistungen und Dienstleistern der anderen Vertragspartei 
hinsichtlich aller Maßnahmen, die die Erbringung grenzüberschreitender 
Dienstleistungen betreffen, eine Behandlung, die nicht weniger günstig ist als die 
Behandlung, die sie ihren eigenen gleichen Dienstleistungen und Dienstleistern 
gewährt. 

2. Eine Vertragspartei kann das Erfordernis des Absatzes 1 dadurch erfüllen, dass sie 
den Dienstleistungen und Dienstleistern der anderen Vertragspartei eine Behandlung 
gewährt, die mit der Behandlung, die sie ihren eigenen gleichen Dienstleistungen und 
Dienstleistern gewährt, entweder formal identisch ist oder sich formal von ihr 
unterscheidet. 

                                                
9 Dieser Unterabsatz schließt Maßnahmen ein, die einem Dienstleister der anderen Vertragspartei als 

Voraussetzung für die grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen eine Niederlassung im 
Sinne des Artikels 7.9 Buchstabe a oder die Ansässigkeit im Gebiet einer Vertragspartei vorschreiben. 

10 Dieser Unterabsatz gilt nicht für Maßnahmen einer Vertragspartei, die Vorleistungen für die 
grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen beschränken. 
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3. Eine formal identische oder formal unterschiedliche Behandlung gilt dann als 
weniger günstig, wenn sie die Wettbewerbsbedingungen zugunsten der 
Dienstleistungen oder Dienstleister der einen Vertragspartei gegenüber gleichen 
Dienstleistungen oder Dienstleistern der anderen Vertragspartei verändert. 

4. Die nach diesem Artikel übernommenen besonderen Verpflichtungen sind nicht 
dahingehend auszulegen, dass eine Vertragspartei Ausgleich für etwaige natürliche 
Wettbewerbsnachteile gewähren muss, die sich daraus ergeben, dass die betreffenden 
Dienstleistungen oder Dienstleister aus dem Ausland stammen. 

Artikel 7.7: Verpflichtungslisten 

1. Die nach diesem Abschnitt von jeder Vertragspartei liberalisierten Sektoren und die 
für Dienstleistungen und Dienstleister der anderen Vertragspartei in diesen Sektoren 
geltenden, als Vorbehalte formulierten Beschränkungen des Marktzugangs und der 
Inländerbehandlung sind in den Verpflichtungslisten in Anhang 7-A aufgeführt. 

2. Keine Vertragspartei führt gegenüber Dienstleistungen oder Dienstleistern der 
anderen Vertragspartei neue diskriminierende Maßnahmen oder Maßnahmen ein, die 
stärker diskriminierend sind als die Behandlung, die entsprechend den nach Absatz 1 
eingegangenen besonderen Verpflichtungen gewährt wird. 

Artikel 7.8: Meistbegünstigung11 

1. Bei allen unter diesen Abschnitt fallenden Maßnahmen, die die grenzüberschreitende 
Erbringung von Dienstleistungen betreffen, gewährt jede Vertragspartei 
vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen dieses Artikels den Dienstleistungen 
und Dienstleistern der anderen Vertragspartei eine Behandlung, die nicht weniger 
günstig ist als die Behandlung, die sie gleichen Dienstleistungen und Dienstleistern 
eines Drittlandes im Rahmen eines nach Inkrafttreten dieses Abkommens 
unterzeichneten Abkommens über wirtschaftliche Integration gewährt. 

2. Die sich aus einem Abkommen über regionale wirtschaftliche Integration ergebende 
Behandlung, die eine Vertragspartei Dienstleistungen und Dienstleistern einer dritten 
Partei gewährt, ist nur dann von der Auflage des Absatzes 1 ausgenommen, wenn 
diese Behandlung aufgrund sektorspezifischer oder horizontaler Verpflichtungen 
gewährt wird, für die das Abkommen über regionale wirtschaftliche Integration ein 
Verpflichtungsniveau vorsieht, das deutlich über dem Niveau der in diesem 
Abschnitt eingegangenen, in Anhang 7-B aufgeführten Verpflichtungen liegt. 

3. Unbeschadet des Absatzes 2 gelten die sich aus Absatz 1 ergebenden 
Verpflichtungen nicht für Behandlungen 

a) im Rahmen von Maßnahmen zur Anerkennung von Befähigungsnachweisen, 
Zulassungen oder aufsichtsrechtlichen Maßnahmen nach Artikel VII des GATS 
oder seiner Anlage zu Finanzdienstleistungen, 

                                                
11 Dieser Artikel ist nicht als Erweiterung des Geltungsbereichs dieses Abschnitts auszulegen. 
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b) im Rahmen einer internationalen Übereinkunft, die sich ausschließlich oder 
hauptsächlich auf die Besteuerung bezieht, oder  

c) im Rahmen von Maßnahmen, für die eine der in Anhang 7-C aufgeführten 
Ausnahmen von der Meistbegünstigung gilt. 

4. Dieses Kapitel ist nicht dahingehend auszulegen, dass es eine Vertragspartei daran 
hindert, angrenzenden Ländern Vorteile zu gewähren oder einzuräumen, um, 
beschränkt auf das unmittelbare Grenzgebiet, den Austausch von örtlich erbrachten 
und genutzten Dienstleistungen zu erleichtern. 

ABSCHNITT C 

NIEDERLASSUNG 

Artikel 7.9: Begriffsbestimmungen 

 
Für die Zwecke dieses Abschnitts gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

a) Niederlassung ist 

i) die Errichtung, der Erwerb oder die Fortführung einer juristischen 
Person12 oder 

ii) die Errichtung oder die Fortführung einer Zweigniederlassung oder 
Repräsentanz 

im Gebiet einer Vertragspartei zum Zweck der Ausübung einer Wirtschaftstätigkeit; 

b) Investor ist jede Person, die durch Begründung einer Niederlassung eine 
Wirtschaftstätigkeit ausüben möchte oder ausübt13; 

c) Wirtschaftstätigkeit umfasst alle Tätigkeiten wirtschaftlicher Art mit 
Ausnahme von in Ausübung hoheitlicher Gewalt durchgeführten Tätigkeiten, 
d. h. von Tätigkeiten, die weder zu kommerziellen Zwecken noch im 
Wettbewerb mit einem oder mehreren Wirtschaftsbeteiligten durchgeführt 
werden; 

                                                
12 Die Begriffe „Errichtung“ und „Erwerb“ einer juristischen Person sind so zu verstehen, dass sie auch 

Kapitalbeteiligungen an juristischen Personen zur Schaffung oder Aufrechterhaltung dauerhafter 
Wirtschaftsbeziehungen umfassen. 

13 Wird eine Wirtschaftstätigkeit nicht unmittelbar von einer juristischen Person, sondern durch andere 
Formen der Niederlassung wie zum Beispiel eine Zweigniederlassung oder eine Repräsentanz ausgeübt, 
so erhält der Investor einschließlich der juristischen Person durch eine solche Niederlassung dennoch 
die Behandlung, die den Investoren im Rahmen dieses Abkommens gewährt wird. Eine solche 
Behandlung wird der Niederlassung zuteil, durch welche die Wirtschaftstätigkeit ausgeübt wird; sie 
braucht sonstigen Betriebsteilen des Investors, die außerhalb des Gebiets ansässig sind, in dem die 
Wirtschaftstätigkeit ausgeübt wird, nicht gewährt zu werden. 
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d) Tochtergesellschaft einer juristischen Person einer Vertragspartei ist eine 
juristische Person, die von einer anderen juristischen Person dieser 
Vertragspartei tatsächlich kontrolliert wird, und 

e) Zweigniederlassung einer juristischen Person ist ein Geschäftssitz ohne 
Rechtspersönlichkeit, der auf Dauer als Außenstelle eines Stammhauses 
hervortritt, eine Geschäftsführung hat und sachlich so ausgestattet ist, dass er in 
der Weise Geschäfte mit Dritten tätigen kann, dass diese, obgleich sie wissen, 
dass möglicherweise ein Rechtsverhältnis mit dem im Ausland ansässigen 
Stammhaus begründet wird, sich nicht unmittelbar an dieses Stammhaus zu 
wenden brauchen. 

Artikel 7.10: Geltungsbereich 

Zwecks Verbesserung der zwischen den Vertragsparteien geltenden Rahmenbedingungen für 
Investitionen, insbesondere der Bedingungen für die Niederlassung, gilt dieser Abschnitt für 
Maßnahmen der Vertragsparteien, die die Niederlassung14 in allen Wirtschaftstätigkeiten mit 
Ausnahme folgender Bereiche betreffen: 

a) Abbau, Verarbeitung und Aufbereitung15 von Kernmaterial, 

b) Herstellung von Waffen, Munition und Kriegsmaterial16 oder Handel damit, 

c) audiovisuelle Dienstleistungen17, 

d) Seekabotage im Inlandsverkehr und 

e) inländische und internationale Luftverkehrsdienstleistungen im Linien- wie im 
Gelegenheitsluftverkehr sowie Dienstleistungen, die in direktem 
Zusammenhang mit der Ausübung von Verkehrsrechten stehen, ausgenommen: 

i) Luftfahrzeugreparatur- und -wartungsdienstleistungen, 

ii) Verkauf und Vermarktung von Luftverkehrsdienstleistungen, 

iii) Dienstleistungen computergesteuerter Buchungssysteme (CRS) und 

                                                
14 Nicht unter dieses Kapitel fällt der Investitionsschutz, ausgenommen die Behandlung nach Artikel 7.12, 

einschließlich Verfahren zur Streitbeilegung zwischen Investor und Staat. 
15 Sicherheitshalber wird klargestellt, dass die Aufbereitung von Kernmaterial alle Tätigkeiten umfasst, 

die in der Internationalen Systematik der Wirtschaftstätigkeiten (International Standard Industrial 
Classification of all Economic Activities) in der vom Statistischen Amt der Vereinten Nationen, 
Statistical Papers, Series M, N° 4, ISIC REV 3.1, 2002, veröffentlichten Fassung unter Code 2330 
aufgeführt werden. 

16 Kriegsmaterial ist auf Produkte beschränkt, die ausschließlich für militärische Zwecke im 
Zusammenhang mit Kriegsführung oder Verteidungsaktivitäten bestimmt sind und hergestellt werden.  

17 Die sich aus dem Protokoll über kulturelle Zusammenarbeit ergebenden Rechte und Pflichten bleiben 
vom Ausschluss audiovisueller Dienstleistungen aus dem Geltungsbereich dieses Abschnitts unberührt. 
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iv) sonstige Hilfsdienstleistungen für den Luftverkehr, wie 
Bodenabfertigung, Vermietung von Luftfahrzeugen mit Besatzung und 
Flughafenverwaltung. 

Artikel 7.11: Marktzugang 

1. Hinsichtlich des Marktzugangs durch Niederlassung gewährt jede Vertragspartei den 
Niederlassungen und Investoren der anderen Vertragspartei eine Behandlung, die 
nicht weniger günstig ist als die Behandlung nach Maßgabe der Bestimmungen, 
Beschränkungen und Bedingungen, die in den besonderen Verpflichtungen in 
Anhang 7-A vereinbart und aufgeführt sind. 

2. In Sektoren, in denen Marktzugangsverpflichtungen übernommen werden, werden 
die Maßnahmen, die eine Vertragspartei weder regional noch für ihr gesamtes Gebiet 
einführen oder aufrechterhalten darf, sofern in Anhang 7-A nichts anderes festgelegt 
ist, wie folgt definiert: 

a) Beschränkungen der Anzahl der Niederlassungen in Form von zahlenmäßigen 
Quoten, Monopolen, ausschließlichen Rechten oder anderen Vorschriften für 
Niederlassungen wie wirtschaftliche Bedarfsprüfungen, 

b) Beschränkungen des Gesamtwerts der Geschäfte oder des Betriebsvermögens 
in Form zahlenmäßiger Quoten oder des Erfordernisses einer wirtschaftlichen 
Bedarfsprüfung, 

c) Beschränkungen der Gesamtzahl der Geschäftsvorgänge oder des 
Gesamtvolumens der Produktion durch Festsetzung bestimmter zahlenmäßiger 
Einheiten in Form von Quoten oder des Erfordernisses einer wirtschaftlichen 
Bedarfsprüfung18, 

d) Beschränkungen der Beteiligung ausländischen Kapitals durch Festsetzung 
einer prozentualen Höchstgrenze für ausländische Beteiligungen oder für den 
Gesamtwert einzelner oder zusammengefasster ausländischer Investitionen,  

e) Maßnahmen, die bestimmte Formen rechtlicher Einheiten oder von 
Jointventures, durch die ein Investor der anderen Vertragspartei eine 
Wirtschaftstätigkeit ausüben kann, beschränken oder vorschreiben, und 

f) Beschränkungen der Gesamtzahl natürlicher Personen, ausgenommen Personal 
in Schlüsselpositionen und Praktikanten mit Abschluss nach der Definition in 
Artikel 7.17, die in einem bestimmten Sektor beschäftigt werden dürfen oder 
die ein Investor beschäftigen darf und die zur Ausübung der 
Wirtschaftstätigkeit erforderlich sind und in direktem Zusammenhang damit 
stehen, in Form zahlenmäßiger Quoten oder des Erfordernisses einer 
wirtschaftlichen Bedarfsprüfung. 

                                                
18 Die Buchstaben a bis c beziehen sich nicht auf Maßnahmen, mit denen die Produktion eines 

landwirtschaftlichen Erzeugnisses beschränkt werden soll. 
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Artikel 7.12: Inländerbehandlung19 

1. In den in Anhang 7-A aufgeführten Sektoren gewährt jede Vertragspartei unter den 
darin festgelegten Bedingungen und Vorbehalten den Niederlassungen und 
Investoren der anderen Vertragspartei hinsichtlich aller Maßnahmen, die die 
Niederlassung betreffen, eine Behandlung, die nicht weniger günstig ist als die 
Behandlung, die sie ihren eigenen gleichen Niederlassungen und Investoren gewährt. 

2. Eine Vertragspartei kann das Erfordernis des Absatzes 1 dadurch erfüllen, dass sie 
Niederlassungen und Investoren der anderen Vertragspartei eine Behandlung 
gewährt, die mit der Behandlung, die sie ihren eigenen gleichen Niederlassungen und 
Investoren gewährt, entweder formal identisch ist oder sich formal von ihr 
unterscheidet. 

3. Eine formal identische oder formal unterschiedliche Behandlung gilt dann als 
weniger günstig, wenn sie die Wettbewerbsbedingungen zugunsten der 
Niederlassungen oder Investoren der einen Vertragspartei gegenüber gleichen 
Niederlassungen oder Investoren der anderen Vertragspartei verändert. 

4. Die nach diesem Artikel übernommenen besonderen Verpflichtungen sind nicht 
dahingehend auszulegen, dass eine Vertragspartei Ausgleich für etwaige natürliche 
Wettbewerbsnachteile gewähren muss, die sich daraus ergeben, dass die betreffenden 
Niederlassungen oder Investoren aus dem Ausland stammen. 

Artikel 7.13: Verpflichtungslisten 

1. Die nach diesem Abschnitt von jeder Vertragspartei liberalisierten Sektoren und die 
für Niederlassungen und Investoren der anderen Vertragspartei in diesen Sektoren 
geltenden, als Vorbehalte formulierten Beschränkungen des Marktzugangs und der 
Inländerbehandlung sind in den Verpflichtungslisten in Anhang 7-A aufgeführt.  

2. Keine Vertragspartei führt gegenüber Niederlassungen und Investoren der anderen 
Vertragspartei neue diskriminierende Maßnahmen oder Maßnahmen ein, die stärker 
diskriminierend sind als die Behandlung, die entsprechend den nach Absatz 1 
eingegangenen besonderen Verpflichtungen gewährt wird. 

Artikel 7.14: Meistbegünstigung20 

1. Bei allen unter diesen Abschnitt fallenden Maßnahmen, die die Niederlassung 
betreffen, gewährt jede Vertragspartei vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen 
dieses Artikels den Niederlassungen und Investoren der anderen Vertragspartei eine 
Behandlung, die nicht weniger günstig ist als die Behandlung, die sie gleichen 
Niederlassungen und Investoren eines Drittlandes im Rahmen eines nach 

                                                
19 Dieser Artikel gilt für Maßnahmen, die die Zusammensetzung des Vorstands einer Niederlassung 

regeln, zum Beispiel Staatsangehörigkeits- und Wohnsitzerfordernisse. 
20 Dieser Artikel ist nicht als Erweiterung des Geltungsbereichs dieses Abschnitts auszulegen. 
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Inkrafttreten dieses Abkommens unterzeichneten Abkommens über wirtschaftliche 
Integration gewährt21. 

2. Die sich aus einem Abkommen über regionale wirtschaftliche Integration ergebende 
Behandlung, die eine Vertragspartei Niederlassungen und Investoren einer dritten 
Partei gewährt, ist nur dann von der Auflage des Absatzes 1 ausgenommen, wenn 
diese Behandlung aufgrund sektorspezifischer oder horizontaler Verpflichtungen 
gewährt wird, für die das Abkommen über regionale wirtschaftliche Integration ein 
Verpflichtungsniveau vorsieht, das deutlich über dem Niveau der in diesem 
Abschnitt eingegangenen, in Anhang 7-B aufgeführten Verpflichtungen liegt. 

3. Unbeschadet des Absatzes 2 gelten die sich aus Absatz 1 ergebenden 
Verpflichtungen nicht für Behandlungen 

a) im Rahmen von Maßnahmen zur Anerkennung von Befähigungsnachweisen, 
Zulassungen oder aufsichtsrechtlichen Maßnahmen nach Artikel VII des GATS 
oder seiner Anlage zu Finanzdienstleistungen, 

b) im Rahmen einer internationalen Übereinkunft, die sich ausschließlich oder 
hauptsächlich auf die Besteuerung bezieht, oder  

c) im Rahmen von Maßnahmen, für die eine der in Anhang 7-C aufgeführten 
Ausnahmen von der Meistbegünstigung gilt. 

4. Dieses Kapitel ist nicht dahingehend auszulegen, dass es eine Vertragspartei daran 
hindert, angrenzenden Ländern Vorteile zu gewähren oder einzuräumen, um, 
beschränkt auf das unmittelbare Grenzgebiet, den Austausch von örtlich erbrachten 
und genutzten Dienstleistungen zu erleichtern. 

Artikel 7.15: Andere Übereinkünfte 

Dieses Kapitel ist nicht dahingehend auszulegen, dass es: 

a) das Recht von Investoren der Vertragsparteien beschränkt, eine günstigere 
Behandlung in Anspruch zu nehmen, die in einem bestehenden oder künftigen 
internationalen Abkommen über Investitionen vorgesehen ist, bei dem einer 
der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und Korea Vertragsparteien sind, 
und 

b) die völkerrechtlichen Verpflichtungen der Vertragsparteien aus solchen 
Abkommen, die Investoren der Vertragsparteien eine günstigere Behandlung 
gewähren als die in diesem Abkommen vorgesehene Behandlung, außer Kraft 
setzt. 

                                                
21 Die in diesem Absatz vorgesehene Verpflichtung erstreckt sich nicht auf die nicht unter dieses Kapitel 

fallenden Investitionsschutzbestimmungen, einschließlich der Bestimmungen über Verfahren zur 
Streitbeilegung zwischen Investor und Staat. 
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Artikel 7.16: Überprüfung der rechtlichen Rahmenbedingungen für Investitionen 

1. Im Hinblick auf die schrittweise Liberalisierung der Investitionen überprüfen die 
Vertragsparteien die rechtlichen Rahmenbedingungen22 und das Umfeld für 
Investitionen sowie die Investitionsströme zwischen ihren Gebieten im Einklang mit 
ihren Verpflichtungen aus internationalen Abkommen spätestens drei Jahre nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens und danach in regelmäßigen Abständen. 

2. Im Rahmen der Überprüfung nach Absatz 1 bewerten die Vertragsparteien 
möglicherweise aufgetretene Investitionshemmnisse und leiten Verhandlungen über 
die Beseitigung dieser Hemmnisse mit dem Ziel ein, die Bestimmungen dieses 
Kapitels auch im Hinblick auf allgemeine Grundsätze des Investitionsschutzes zu 
vertiefen. 

ABSCHNITT D 

VORÜBERGEHENDE PRÄSENZ NATÜRLICHER PERSONEN ZU GESCHÄFTSZWECKEN  

Artikel 7.17: Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen 

1. Dieser Abschnitt gilt vorbehaltlich des Artikels 7.1 Absatz 5 für Maßnahmen der 
Vertragsparteien, die die Einreise von Personal in Schlüsselpositionen, Praktikanten 
mit Abschluss, Verkäufern von Unternehmensdienstleistungen, Erbringern 
vertraglicher Dienstleistungen und Freiberuflern in ihre Gebiete und deren 
vorübergehenden Aufenthalt in diesen Gebieten betreffen. 

2. Für die Zwecke dieses Abschnitts gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

a) Personal in Schlüsselpositionen sind natürliche Personen, die bei einer keine 
gemeinnützige Einrichtung darstellenden juristischen Person einer 
Vertragspartei beschäftigt und für die Begründung oder die ordnungsgemäße 
Kontrolle, Verwaltung und den ordnungsgemäßen Betrieb einer Niederlassung 
verantwortlich sind. Personal in Schlüsselpositionen umfasst 
Geschäftsreisende, die für die Begründung einer Niederlassung zuständig sind, 
und unternehmensintern versetzte Personen; 

i) Geschäftsreisende sind natürliche Personen in Führungspositionen, die 
für die Begründung einer Niederlassung zuständig sind. Sie tätigen keine 
Direktgeschäfte mit der breiten Öffentlichkeit und erhalten keine 
Vergütung aus einer Quelle innerhalb der aufgesuchten Vertragspartei; 
und 

ii) unternehmensintern versetzte Personen sind natürliche Personen, die 
seit mindestens einem Jahr bei einer juristischen Person einer 
Vertragspartei beschäftigt oder an ihr beteiligt sind (ohne 
Mehrheitsaktionäre zu sein) und vorübergehend in eine Niederlassung 
(einschließlich Tochtergesellschaften, verbundene Unternehmen oder 

                                                
22 Dazu zählen auch das vorliegende Kapitel und die Anhänge 7-A und 7-C.  
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Zweigniederlassungen) im Gebiet der anderen Vertragspartei versetzt 
werden. Die betreffende natürliche Person gehört zu einer der folgenden 
Kategorien:  
 
Führungskräfte  
 
Natürliche Personen in Führungspositionen in einer juristischen Person, 
die in erster Linie die Niederlassung leiten, unter der allgemeinen 
Aufsicht des Vorstands oder der Aktionäre beziehungsweise 
Anteilseigner stehen und Weisungen hauptsächlich von ihnen erhalten; 
zu ihren Kompetenzen gehören:  

A) die Leitung der Niederlassung oder einer Abteilung oder 
Unterabteilung der Niederlassung, 

B) die Überwachung und Kontrolle der Arbeit des anderen 
aufsichtführenden Personals und der Fach- und Verwaltungskräfte 
und 

C) die persönliche Befugnis zur Einstellung und Entlassung oder zur 
Empfehlung der Einstellung und Entlassung oder sonstiger 
Personalentscheidungen. 

 
Fachkräfte  

 
In einer juristischen Person beschäftigte natürliche Personen mit 
außergewöhnlichen Kenntnissen, die für Produktion, 
Forschungsausrüstung, Verfahren oder Verwaltung der Niederlassung 
unerlässlich sind. Bei der Bewertung dieser Kenntnisse wird neben 
besonderen Kenntnissen bezüglich der Niederlassung eine hohe 
Qualifikation für bestimmte Arbeiten oder Aufgaben, die spezifische 
technische Kenntnisse erfordern, sowie die Zugehörigkeit zu einem 
zulassungspflichtigen Beruf berücksichtigt. 

b) Praktikanten mit Abschluss sind natürliche Personen, die seit mindestens 
einem Jahr bei einer juristischen Person einer Vertragspartei beschäftigt sind, 
über einen Hochschulabschluss verfügen und für Zwecke des beruflichen 
Fortkommens oder zur Ausbildung in Geschäftstechniken oder -methoden 
vorübergehend in eine Niederlassung im Gebiet der anderen Vertragspartei 
versetzt werden23; 

c) Verkäufer von Unternehmensdienstleistungen sind natürliche Personen, die 
Vertreter eines Dienstleisters einer Vertragspartei sind und zur Aushandlung 
oder zum Abschluss von Dienstleistungsaufträgen für diesen Dienstleister um 
vorübergehende Einreise in das Gebiet der anderen Vertragspartei ersuchen. 

                                                
23 Von der den Praktikanten aufnehmenden Niederlassung kann verlangt werden, ein 

Ausbildungsprogramm zur vorherigen Genehmigung vorzulegen, das die Dauer des Aufenthalts 
abdeckt und mit dem nachgewiesen wird, dass der Aufenthalt zum Zwecke einer mit einem 
Hochschulabschluss gleichwertigen Ausbildung erfolgt. 
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Sie sind nicht im Direktverkauf an die breite Öffentlichkeit beschäftigt und 
erhalten keine Vergütung aus einer Quelle innerhalb der aufgesuchten 
Vertragspartei;  

d) Erbringer vertraglicher Dienstleistungen sind natürliche Personen, die bei 
einer juristischen Person einer Vertragspartei beschäftigt sind, die im Gebiet 
der anderen Vertragspartei über keine Niederlassung verfügt und mit einem 
Endverbraucher in der letztgenannten Vertragspartei einen Bona-fide-Vertrag 
über die Erbringung von Dienstleistungen geschlossen hat, zu dessen Erfüllung 
die vorübergehende Präsenz ihrer Beschäftigten in dieser Vertragspartei 
erforderlich ist24; und 

e) Freiberufler sind natürliche Personen, die eine Dienstleistung erbringen und 
im Gebiet einer Vertragspartei als Selbständige niedergelassen sind, im Gebiet 
der anderen Vertragspartei über keine Niederlassung verfügen und mit einem 
Endverbraucher in der letztgenannten Vertragspartei einen Bona-fide-Vertrag 
über die Erbringung von Dienstleistungen geschlossen haben, zu dessen 
Erfüllung ihre vorübergehende Präsenz in dieser Vertragspartei erforderlich 
ist25.  

Artikel 7.18: Personal in Schlüsselpositionen und Praktikanten mit Abschluss 

1. In den nach Abschnitt C liberalisierten Sektoren gestattet jede Vertragspartei den 
Investoren der anderen Vertragspartei unter den in Anhang 7-A aufgeführten 
Vorbehalten, natürliche Personen dieser anderen Vertragspartei in ihre Niederlassung 
zu versetzen, vorausgesetzt, bei diesen Beschäftigten handelt es sich um Personal in 
Schlüsselpositionen oder um Praktikanten mit Abschluss im Sinne des Artikels 7.17. 
Die vorübergehende Einreise und der vorübergehende Aufenthalt von Personal in 
Schlüsselpositionen und Praktikanten mit Abschluss ist im Fall von 
unternehmensintern versetzten Personen auf einen Zeitraum von drei Jahren26, im 
Fall von Geschäftsreisenden auf 90 Tage je Zwölfmonatszeitraum27 und im Fall von 
Praktikanten mit Abschluss auf ein Jahr begrenzt. 

2. Für die nach Abschnitt C liberalisierten Sektoren werden die Maßnahmen, die eine 
Vertragspartei nicht aufrechterhalten oder einführen darf, sofern in Anhang 7-A 
nichts anderes festgelegt ist, definiert als Beschränkungen der Gesamtzahl 
natürlicher Personen, die ein Investor in einem bestimmten Sektor als Personal in 
Schlüsselpositionen oder Praktikanten mit Abschluss versetzen darf, durch 

                                                
24 Der unter diesem Buchstaben genannte Dienstleistungsvertrag muss den Gesetzen und sonstigen 

Vorschriften der Vertragspartei entsprechen, in der er ausgeführt wird. 
25 Der unter diesem Buchstaben genannte Dienstleistungsvertrag muss den Gesetzen und sonstigen 

Vorschriften der Vertragspartei entsprechen, in der er ausgeführt wird. 
26 Eine Vertragspartei kann eine Verlängerung der zulässigen Aufenthaltsdauer nach Maßgabe der in 

ihrem Gebiet geltenden Gesetze und sonstigen Vorschriften gestatten. 
27 Dieser Absatz gilt unbeschadet der Rechte und Pflichten aus bilateralen Visumbefreiungsabkommen 

zwischen Korea und einem der Mitgliedstaaten der Europäischen Union. 
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zahlenmäßige Quoten oder eine vorgeschriebene wirtschaftliche Bedarfsprüfung und 
als diskriminierende Beschränkungen28. 

Artikel 7.19: Verkäufer von Unternehmensdienstleistungen 

In den nach Abschnitt B oder C liberalisierten Sektoren gestattet jede Vertragspartei 
Verkäufern von Unternehmensdienstleistungen unter den in Anhang 7-A aufgeführten 
Vorbehalten die vorübergehende Einreise und den vorübergehenden Aufenthalt für einen 
Zeitraum von bis zu 90 Tagen je Zwölfmonatszeitraum29. 

Artikel 7.20: Erbringer vertraglicher Dienstleistungen und Freiberufler 

1. Die Vertragsparteien bekräftigen ihre jeweiligen im Rahmen des GATS 
eingegangenen Verpflichtungen in Bezug auf die vorübergehende Einreise und den 
vorübergehenden Aufenthalt von Erbringern vertraglicher Dienstleistungen und von 
Freiberuflern. 

2. Spätestens zwei Jahre nach dem Abschluss der Verhandlungen gemäß Artikel XIX 
des GATS und gemäß der Ministererklärung der WTO-Ministerkonferenz vom 
14. November 2001 erlässt der Handelsausschuss einen Beschluss, der eine Liste der 
Verpflichtungen hinsichtlich des Zugangs von Erbringern vertraglicher 
Dienstleistungen und von Freiberuflern einer Vertragspartei zum Gebiet der anderen 
Vertragspartei enthält. Die Verpflichtungen berücksichtigen die Ergebnisse dieser 
GATS-Verhandlungen und sind für beide Seiten vorteilhaft und handelspolitisch 
sinnvoll. 

ABSCHNITT E 

REGELUNGSRAHMEN 

UNTERABSCHNITT A 

ALLGEMEIN ANWENDBARE BESTIMMUNGEN 

Artikel 7.21: Gegenseitige Anerkennung 

1. Dieses Kapitel hindert die Vertragsparteien nicht daran vorzuschreiben, dass 
natürliche Personen die erforderlichen Befähigungsnachweise und/oder die 
erforderliche Berufserfahrung besitzen müssen, die in dem Gebiet, in dem die 
Dienstleistung erbracht werden soll, für den betreffenden Tätigkeitsbereich festgelegt 
sind. 

                                                
28 Sofern in Anhang 7-A nichts anderes bestimmt ist, kann eine Vertragspartei nicht vorschreiben, dass 

eine Niederlassung Führungspositionen mit natürlichen Personen mit einer bestimmten 
Staatsangehörigkeit oder mit Wohnsitz in ihrem Gebiet besetzt. 

29 Dieser Artikel gilt unbeschadet der Rechte und Pflichten aus bilateralen Visumbefreiungsabkommen 
zwischen Korea und einem der Mitgliedstaaten der Europäischen Union. 



DE 57   DE 

2. Die Vertragsparteien ermutigen die zuständigen repräsentativen Berufsverbände in 
ihrem jeweiligen Gebiet, gemeinsam Empfehlungen über die gegenseitige 
Anerkennung auszuarbeiten und dem Handelsausschuss vorzulegen, die darauf 
abzielen, dass die von jeder Vertragspartei für die Genehmigung, Zulassung, 
Geschäftstätigkeit und Zertifizierung von Dienstleistern und Investoren in 
Dienstleistungssektoren sowie insbesondere im Bereich der freiberuflichen 
Dienstleistungen, einschließlich der vorübergehenden Zulassung, angewandten 
Kriterien durch die Dienstleister und Investoren in Dienstleistungssektoren 
vollständig oder teilweise erfüllt werden.  

3. Nach Eingang einer der in Absatz 2 genannten Empfehlungen prüft der 
Handelsausschuss die Empfehlung innerhalb einer angemessenen Frist darauf, ob sie 
mit diesem Abkommen vereinbar ist. 

4. Wird eine der in Absatz 2 genannten Empfehlungen nach dem Verfahren des 
Absatzes 3 als mit diesem Abkommen vereinbar erachtet und stimmen die 
einschlägigen Vorschriften der Vertragsparteien hinreichend überein, so handeln die 
Vertragsparteien im Hinblick auf die Umsetzung dieser Empfehlung über ihre 
zuständigen Behörden eine Vereinbarung über die gegenseitige Anerkennung (im 
Folgenden „MRA“ genannt) der Anforderungen, Befähigungsnachweise, 
Zulassungen und sonstiger Vorschriften aus. 

5. Eine solche Vereinbarung muss mit den einschlägigen Bestimmungen des 
WTO-Übereinkommens und insbesondere mit Artikel VII des GATS im Einklang 
stehen. 

6. Die nach Artikel 15.3 Absatz 1 (Arbeitsgruppen) eingesetzte Arbeitsgruppe „MRA“ 
untersteht dem Handelsausschuss und setzt sich aus Vertretern der Vertragsparteien 
zusammen. Sofern die Vertragsparteien nichts anderes vereinbaren, tritt die 
Arbeitsgruppe innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Abkommens mit dem 
Ziel zusammen, die Tätigkeiten nach Absatz 2 zu unterstützen. 

a) Die Arbeitsgruppe sollte für Dienstleistungen im Allgemeinen und 
gegebenenfalls für einzelne Dienstleistungen Folgendes prüfen:  

i) Verfahren, mit denen die zuständigen Vertretungsorgane in ihrem 
jeweiligen Gebiet zur Prüfung ihres Interesses an der gegenseitigen 
Anerkennung ermutigt werden können, und 

ii) Verfahren, mit denen die Ausarbeitung von Empfehlungen über die 
gegenseitige Anerkennung durch die zuständigen Vertretungsorgane 
gefördert werden kann. 

b) Die Arbeitsgruppe fungiert als Kontaktstelle für Fragen im Zusammenhang mit 
der gegenseitigen Anerkennung, die von den zuständigen repräsentativen 
Berufsverbänden der Vertragsparteien angesprochen werden. 
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Artikel 7.22: Transparenz und vertrauliche Informationen 

1. Die Vertragsparteien beantworten mithilfe der nach Kapitel Zwölf (Transparenz) 
eingerichteten Mechanismen unverzüglich alle Ersuchen der anderen Vertragspartei 
um konkrete Informationen: 

a) über internationale Übereinkünfte, einschließlich Übereinkünfte über die 
gegenseitige Anerkennung, die unter dieses Kapitel fallende Angelegenheiten 
betreffen oder berühren, und 

b) über Normen und Kriterien für die Zulassung und Zertifizierung von 
Dienstleistern, einschließlich Informationen über die entsprechende 
Regulierungsbehörde oder andere Stelle, die hinsichtlich dieser Normen und 
Kriterien zu konsultieren ist. Zu diesen Normen und Kriterien gehören 
Anforderungen an Ausbildung, Prüfung, Erfahrung, Verhalten und 
Berufsethos, berufliche Entwicklung und Rezertifizierung, 
Geschäftstätigkeitsfeld, Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten und 
Verbraucherschutz. 

2. Dieses Übereinkommen verpflichtet die Vertragsparteien nicht, vertrauliche 
Informationen bereitzustellen, deren Offenlegung die Durchsetzung von Gesetzen 
behindern oder in sonstiger Weise dem öffentlichen Interesse zuwiderlaufen oder die 
berechtigten Geschäftsinteressen bestimmter öffentlicher oder privater Unternehmen 
schädigen würde. 

3. Die Regulierungsbehörden der Vertragsparteien machen die geltenden 
Bestimmungen für die Stellung von Anträgen im Zusammenhang mit der Erbringung 
von Dienstleistungen einschließlich der Bestimmungen über gegebenenfalls 
vorzulegende Unterlagen öffentlich zugänglich.  

4. Die Regulierungsbehörde einer Vertragspartei erteilt dem Antragsteller auf Anfrage 
Auskunft über den Stand der Bearbeitung seines Antrags. Benötigt die Behörde 
zusätzliche Angaben des Antragstellers, so teilt sie ihm dies unverzüglich mit. 

5. Eine Regulierungsbehörde, die einen Antrag abgelehnt hat, erteilt dem abgewiesenen 
Antragsteller auf Anfrage so weit wie möglich Auskunft über die Gründe für die 
Ablehnung des Antrags. 

6. Die Regulierungsbehörde einer Vertragspartei erlässt innerhalb von 120 Tagen eine 
Verwaltungsentscheidung über einen vollständigen Antrag eines Investors oder eines 
Erbringers grenzüberschreitender Dienstleistungen der anderen Vertragspartei im 
Zusammenhang mit der Erbringung einer Dienstleistung und unterrichtet den 
Antragsteller umgehend über die Entscheidung. Ein Antrag gilt erst dann als 
vollständig, wenn alle einschlägigen Anhörungen stattgefunden haben und alle 
erforderlichen Informationen eingegangen sind. Kann innerhalb von 120 Tagen keine 
Entscheidung getroffen werden, so teilt die Regulierungsbehörde dies dem 
Antragsteller unverzüglich mit und bemüht sich anschließend, innerhalb einer 
angemessenen Frist zu einer Entscheidung zu gelangen. 
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Artikel 7.23: Innerstaatliche Vorschriften 

1. Bedarf die Erbringung einer Dienstleistung oder eine Niederlassung, für die eine 
besondere Verpflichtung übernommen wurde, der Genehmigung, so unterrichten die 
zuständigen Behörden einer Vertragspartei innerhalb einer angemessenen Frist nach 
der Vorlage eines nach den innerstaatlichen Gesetzen und sonstigen Vorschriften als 
vollständig erachteten Antrags den Antragsteller über die Entscheidung über den 
Antrag. Auf Antrag des Antragstellers unterrichten die zuständigen Behörden der 
Vertragspartei diesen unverzüglich über den Stand der Bearbeitung des Antrags. 

2. Von jeder Vertragspartei werden gerichtliche, schiedsrichterliche oder administrative 
Instanzen oder Verfahren eingerichtet oder unterhalten, die auf Antrag eines 
betroffenen Investors oder Dienstleisters eine umgehende Überprüfung von die 
Niederlassung, die grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen oder die 
vorübergehende Präsenz natürlicher Personen zu Geschäftszwecken betreffenden 
Verwaltungsentscheidungen sicherstellen und in begründeten Fällen geeignete 
Abhilfemaßnahmen gewährleisten. Können solche Verfahren nicht unabhängig von 
der Behörde durchgeführt werden, die für die Verwaltungsentscheidung zuständig 
ist, so tragen die Vertragsparteien Sorge dafür, dass die Verfahren tatsächlich eine 
objektive und unparteiische Überprüfung gewährleisten. 

3. Damit Maßnahmen, die Qualifikationserfordernisse und -verfahren, technische 
Normen und Zulassungserfordernisse betreffen, keine unnötigen Hemmnisse für den 
Dienstleistungshandel darstellen, bemüht sich jede Vertragspartei unter Anerkennung 
des Rechts, im Interesse von Gemeinwohlzielen die Erbringung von Dienstleistungen 
zu regulieren und neue Vorschriften hierfür einzuführen, für die einzelnen Sektoren 
in angemessener Weise zu gewährleisten, dass diese Maßnahmen 

a) auf objektiven und transparenten Kriterien wie Kompetenz und Fähigkeit zur 
Erbringung der Dienstleistung beruhen und 

b) im Fall von Zulassungsverfahren nicht an sich die Erbringung der 
Dienstleistung beschränken.  

4. Dieser Artikel wird erforderlichenfalls nach Konsultationen zwischen den 
Vertragsparteien dahingehend geändert, dass die Ergebnisse der Verhandlungen nach 
Artikel VI Absatz 4 des GATS oder die Ergebnisse ähnlicher Verhandlungen in 
anderen multilateralen Gremien, an denen beide Vertragsparteien teilnehmen, in 
dieses Abkommen aufgenommen werden, sobald sie wirksam werden. 

Artikel 7.24: Governance 

Jede Vertragspartei stellt sicher, soweit dies praktisch durchführbar ist, dass in ihrem Gebiet 
international vereinbarte Standards für die Regulierung und die Aufsicht im 
Finanzdienstleistungssektor sowie für die Bekämpfung von Steuerumgehung und 
-vermeidung umgesetzt und angewandt werden. International vereinbarte Standards dieser Art 
sind unter anderem die Grundsätze für eine wirksame Bankenaufsicht (Core Principle for 
Effective Banking Supervision) des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht, die am 3. Oktober 
2003 in Singapur angenommenen Grundsätze für die Versicherungsaufsicht und Methodik 
(Insurance Core Principles and Methodology) der Internationalen Vereinigung der 
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Versicherungsaufsichtsbehörden, die Ziele und Grundsätze der Wertpapieraufsicht 
(Objectives and Principles of Securities Regulation) der Internationalen Organisation der 
Wertpapieraufsichtsbehörden, das Abkommen zum Informationsaustausch in Steuersachen 
(Agreement on Exchange of Information on Tax Matters) der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (im Folgenden „OECD“ genannt), die Erklärung zu 
Transparenz und Informationsaustausch für Besteuerungszwecke (Statement on Transparency 
and Exchange of Information for Tax Purposes) der G-20 sowie die Vierzig Empfehlungen 
zur Bekämpfung von Geldwäsche (Forty Recommendations on Money Laundering) und die 
Neun Sonderempfehlungen zur Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung (Nine Special 
Recommendations on Terrorist Financing) der Arbeitsgruppe Finanzielle Maßnahmen. 

UNTERABSCHNITT B 

COMPUTERDIENSTLEISTUNGEN 

Artikel 7.25: Computerdienstleistungen 

1. Bei der Liberalisierung des Handels mit Computerdienstleistungen nach den 
Abschnitten B bis D stimmen die Vertragsparteien der in den folgenden Absätzen 
festgelegten Vereinbarung zu. 

2. CPC30 84, der von den Vereinten Nationen verwendete Code für die Beschreibung 
von Computer- und verwandten Dienstleistungen, umfasst die grundlegenden 
Funktionen der Bereitstellung sämtlicher Computer- und verwandten 
Dienstleistungen einschließlich Computerprogrammen als Gesamtheit der 
Anweisungen und/oder Befehle, die für den Betrieb oder die Kommunikation von 
Computern notwendig sind (einschließlich ihrer Entwicklung und Implementierung), 
die Verarbeitung und Speicherung von Daten sowie verwandte Dienstleistungen wie 
Beratung und Schulung von Kundenmitarbeitern. Die technologische Entwicklung 
hat dazu geführt, dass diese Dienstleistungen zunehmend als Bündel oder Pakete 
verwandter Dienstleistungen angeboten werden, die mehrere oder alle dieser 
grundlegenden Funktionen beinhalten können. So ergeben sich Dienstleistungen wie 
Web- oder Domainhosting, Datamining (Datenschürfung) und Gridcomputing 
(Nutzung verteilter IT-Ressourcen) jeweils aus einer Kombination grundlegender 
Funktionen im Bereich der Computerdienstleistungen. 

3. Computer- und verwandte Dienstleistungen umfassen unabhängig davon, ob sie über 
ein Netz einschließlich Internet erbracht werden, die folgenden Leistungen:  

a) Beratung, Entwicklung von Strategien, Analyse, Planung, Erstellung von 
Spezifikationen, Entwurf, Entwicklung, Installierung, Implementierung, 
Integrierung, Testen, Suche nach und Beseitigung von Fehlern, Aktualisierung, 
Support, technische Unterstützung oder Verwaltung von Computern oder 
Computersystemen oder für Computer oder Computersysteme, 

                                                
30 CPC ist die Zentrale Gütersystematik (Central Products Classification) der Vereinten Nationen in der 

vom Statistischen Amt der Vereinten Nationen, Statistical Papers, Series M, N° 77, CPC Prov, 1991, 
veröffentlichten Fassung. 
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b) Entwicklung oder Bereitstellung von Computerprogrammen sowie Beratung, 
Entwicklung von Strategien, Analyse, Planung, Erstellung von Spezifikationen, 
Entwurf, Entwicklung, Installierung, Implementierung, Integrierung, Testen, 
Suche nach und Beseitigung von Fehlern, Aktualisierung, Anpassung, 
Wartung, Support, technische Unterstützung, Verwaltung oder Nutzung von 
Computerprogrammen oder für Computerprogramme, 

c) Datenverarbeitung, Datenspeicherung, Datahosting oder 
Datenbankdienstleistungen, 

d) Wartung und Instandsetzung von Büromaschinen und -einrichtungen 
einschließlich Computern oder 

e) Schulungen für Kundenmitarbeiter im Zusammenhang mit 
Computerprogrammen, Computern oder Computersystemen, die keiner 
anderen Kategorie zugeordnet sind. 

4. Computer- und verwandte Dienstleistungen ermöglichen auch die elektronische und 
anderweitige Erbringung anderer Dienstleistungen, etwa von Bankdienstleistungen. Die 
Vertragsparteien erkennen an, dass deutlich unterschieden werden muss zwischen der 
infrastrukturellen Dienstleistung wie Webhosting oder Anwendungshosting und der 
eigentlichen inhaltlichen Dienstleistung wie etwa der Bankdienstleistung, die elektronisch 
erbracht wird, und dass in solchen Fällen die eigentliche inhaltliche Dienstleistung nicht unter 
den Code CPC 84 fällt.  

UNTERABSCHNITT C 

POST- UND KURIERDIENSTE 

Artikel 7.26: Regelungsgrundsätze 

Um den Wettbewerb im Bereich von nicht einem Monopol vorbehaltenen Post- und 
Kurierdiensten in jeder Vertragspartei zu gewährleisten, legt der Handelsausschuss spätestens 
drei Jahre nach Inkrafttreten dieses Abkommens die Grundsätze des Regelungsrahmens für 
diese Dienste fest. Mithilfe dieser Grundsätze sollen Fragen im Zusammenhang mit 
wettbewerbswidrigen Praktiken, Universaldienst, Einzellizenzen und der Art der 
Regulierungsbehörde geregelt werden31. 

                                                
31 Sicherheitshalber wird klargestellt, dass dieser Artikel nicht so auszulegen ist, als solle der 

Regelungsrahmen der bestehenden Regulierungsbehörde in Korea, der die Leistungen privater 
Kurierdienste regelt, mit dem Inkrafttreten dieses Abkommens geändert werden. 
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UNTERABSCHNITT D 

TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE 

Artikel 7.27: Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen 

1. In diesem Unterabschnitt werden die Grundsätze des Regelungsrahmens für die nach 
den Abschnitten B bis D dieses Kapitels liberalisierten 
Basistelekommunikationsdienste32, ausgenommen Rundfunk, festgelegt. 

2. Für die Zwecke dieses Unterabschnitts gelten folgende Begriffsbestimmungen:  

a) Telekommunikationsdienste sind alle Dienstleistungen, die in der 
Übertragung und dem Empfang von elektromagnetischen Signalen bestehen, 
umfassen jedoch nicht die Wirtschaftstätigkeit, die in der Bereitstellung von 
Inhalten besteht, für deren Übermittlung Telekommunikation erforderlich ist; 

b) öffentlicher Telekommunikationsdienst ist jede Art von 
Telekommunikationsdienst, der nach dem ausdrücklichen oder tatsächlichen 
Willen einer Vertragspartei der Öffentlichkeit im Allgemeinen angeboten 
werden muss; 

c) öffentliches Telekommunikationsnetz ist die öffentliche 
Telekommunikationsinfrastruktur, welche die Telekommunikation zwischen 
und unter zwei oder mehr definierten Netzabschlüssen ermöglicht; 

d) Regulierungsbehörde im Telekommunikationssektor ist eine Stelle, die mit 
der in diesem Unterabschnitt angeführten Regulierung der Telekommunikation 
betraut ist; 

e) wesentliche Einrichtungen sind Einrichtungen eines öffentlichen 
Telekommunikationsnetzes und -dienstes, 

i) die ausschließlich oder überwiegend von einem einzigen Anbieter oder 
einer begrenzten Anzahl von Anbietern von Dienstleistungen 
bereitgestellt werden und 

ii) die bei der Erbringung einer Dienstleistung wirtschaftlich oder technisch 
praktisch nicht ersetzt werden können; 

f) Hauptanbieter im Telekommunikationssektor ist ein Anbieter, der durch seine 
Kontrolle der wesentlichen Einrichtungen oder aufgrund seiner Stellung auf 
dem Markt die Bedingungen für eine Beteiligung an dem relevanten Markt für 
Telekommunikationsdienstleistungen (hinsichtlich des Preises und der 
Erbringung) erheblich beeinflussen kann; 

                                                
32 Diese Dienste umfassen die in Dokument MTN/GNS/W/120 unter 2. Kommunikationsdienste, 

C. Telekommunikationsdienste, Buchstaben a bis g aufgeführten Dienste. 
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g) Zusammenschaltung ist die Herstellung einer Verbindung zu Anbietern, die 
öffentliche Telekommunikationsnetze oder -dienste bereitstellen, damit die 
Nutzer des einen Anbieters mit den Nutzern eines anderen Anbieters 
kommunizieren können und Zugang zu den von diesem angebotenen Diensten 
erhalten, wenn hierfür besondere Verpflichtungen eingegangen wurden; 

h) Universaldienst ist das Angebot an Diensten, das allen Nutzern im Gebiet 
einer Vertragspartei unabhängig von ihrem Standort zu einem erschwinglichen 
Preis zur Verfügung stehen muss33; 

i) Endnutzer ist ein Endverbraucher oder Teilnehmer eines öffentlichen 
Telekommunikationsdienstes, einschließlich eines Dienstleisters, bei dem es 
sich nicht um einen Anbieter öffentlicher Telekommunikationsdienste handelt; 

j) nichtdiskriminierend ist eine Behandlung, die nicht weniger günstig ist als 
die Behandlung, die einem anderen Nutzer gleicher öffentlicher 
Telekommunikationsnetze oder -dienste unter gleichen Umständen eingeräumt 
wird, und 

k) Nummernübertragbarkeit ist die Möglichkeit für Endnutzer öffentlicher 
Telekommunikationsdienste, ohne Beeinträchtigung von Qualität, 
Zuverlässigkeit oder Komfort bei einem Wechsel zwischen zur selben 
Kategorie gehörenden Anbietern öffentlicher Telekommunikationsdienste am 
selben Standort dieselben Rufnummern zu behalten.  

Artikel 7.28: Regulierungsbehörde  

1. Die Regulierungsbehörden für Telekommunikationsdienstleistungen sind von den 
Anbietern der Telekommunikationsdienste rechtlich und organisatorisch unabhängig.  

2. Die Regulierungsbehörde muss mit ausreichenden Befugnissen zur Regulierung des 
Telekommunikationssektors ausgestattet sein. Die Aufgaben einer 
Regulierungsbehörde werden in klarer Form für die Öffentlichkeit leicht zugänglich 
gemacht, insbesondere dann, wenn sie mehr als einer Stelle übertragen sind. 

3. Die Entscheidungen und Verfahren der Regulierungsbehörde sind allen 
Marktteilnehmern gegenüber unparteiisch. 

Artikel 7.29: Genehmigung zur Erbringung von Telekommunikationsdiensten 

1. Die Erbringung von Dienstleistungen wird, soweit praktisch durchführbar, nach 
einem vereinfachten Genehmigungsverfahren genehmigt.  

2. Zur Regelung von Fragen der Zuweisung von Frequenzen, Nummern und 
Wegerechten kann eine Lizenz erforderlich sein. Die Voraussetzungen und 
Bedingungen für eine solche Lizenz werden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 

                                                
33 Über den Geltungsbereich und die Durchführung von Universaldiensten entscheiden die 

Vertragsparteien selbst. 
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3. Soweit eine Lizenz erforderlich ist,  

a) werden alle Lizenzierungskriterien und der vernünftig bemessene Zeitraum, 
der normalerweise erforderlich ist, um eine Entscheidung über einen 
Lizenzantrag zu treffen, der Öffentlichkeit bekannt gemacht; 

b) werden die Gründe für die Verweigerung einer Lizenz dem Antragsteller auf 
Anfrage schriftlich mitgeteilt, und 

c) dürfen die von einer Vertragspartei für die Erteilung einer Lizenz verlangten 
Lizenzgebühren34 nicht die Verwaltungskosten übersteigen, die normalerweise 
mit der Verwaltung, der Kontrolle und der Durchsetzung der gültigen Lizenzen 
verbunden sind35. 

Artikel 7.30: Für Hauptanbieter geltende Regeln zum Schutz des Wettbewerbs 

Es werden geeignete Maßnahmen aufrechterhalten, um zu verhindern, dass Anbieter, die 
allein oder gemeinsam einen Hauptanbieter darstellen, wettbewerbswidrige Praktiken 
aufnehmen oder weiterverfolgen. Zu diesen wettbewerbswidrigen Praktiken gehören 
insbesondere 

a) wettbewerbswidrige Quersubventionierung36, 

b) die Nutzung von von anderen Wettbewerbern erlangten Informationen in einer 
Art und Weise, die zu wettbewerbswidrigen Ergebnissen führt, und 

c) das nicht rechtzeitige Zurverfügungstellen technischer Informationen über 
wesentliche Einrichtungen und geschäftlich relevante Informationen für andere 
Diensteanbieter, die diese für die Erbringung von Dienstleistungen benötigen. 

Artikel 7.31: Zusammenschaltung 

1. Jede Vertragspartei stellt sicher, dass die Anbieter öffentlicher 
Telekommunikationsnetze oder -dienste in ihrem Gebiet den Anbietern öffentlicher 
Telekommunikationsdienste der anderen Vertragspartei direkt oder indirekt innerhalb 
desselben Gebiets die Möglichkeit geben, eine Zusammenschaltung auszuhandeln. 
Vereinbarungen zur Zusammenschaltung sollten grundsätzlich nach wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten zwischen den betreffenden Unternehmen ausgehandelt werden. 

2. Die Regulierungsbehörden stellen sicher, dass Anbieter, die bei den Verhandlungen 
über Zusammenschaltungsvereinbarungen Informationen von einem anderen 

                                                
34 Lizenzgebühren umfassen keine Zahlungen bei Auktionen, Ausschreibungen oder anderen 

nichtdiskriminierenden Verfahren der Vergabe von Konzessionen sowie keine obligatorischen Beiträge 
zur Erbringung eines Universaldienstes. 

35 Buchstabe c wird spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten dieses Abkommens wirksam. Jede 
Vertragspartei stellt sicher, dass bei Inkrafttreten dieses Abkommens Lizenzgebühren auf 
nichtdiskriminierende Weise festgelegt und erhoben werden. 

36 Oder zweifacher Preisdruck (Margin Squeeze) im Fall der EU-Vertragspartei. 
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Unternehmen erhalten, diese nur für den Zweck nutzen, für den sie übermittelt 
wurden, und stets die Vertraulichkeit der übermittelten oder gespeicherten 
Informationen wahren. 

3. Die Zusammenschaltung mit einem Hauptanbieter wird an jedem Punkt im Netz 
gewährleistet, an dem dies technisch machbar ist. Die Zusammenschaltung erfolgt 

a) unter nichtdiskriminierenden Voraussetzungen und Bedingungen 
(einschließlich der technischen Normen und Spezifikationen), zu 
nichtdiskriminierenden Tarifen und in einer Qualität, die nicht weniger günstig 
ist als die Qualität, die der Hauptanbieter für seine eigenen gleichen Dienste 
oder für gleiche Dienste nichtverbundener Diensteanbieter oder für gleiche 
Dienste seiner Tochtergesellschaften oder sonstiger verbundener Unternehmen 
bietet; 

b) rechtzeitig, unter Voraussetzungen und Bedingungen (einschließlich der 
technischen Normen und Spezifikationen) und zu kostenorientierten Tarifen, 
die transparent, angemessen, wirtschaftlich gerechtfertigt und weit genug 
aufgegliedert sind, damit der Anbieter nicht für Netzkomponenten oder 
Einrichtungen zahlen muss, die er für die zu erbringende Dienstleistung nicht 
benötigt, und 

c) auf Anfrage außer an den Netzabschlusspunkten, die der Mehrheit der Nutzer 
angeboten werden, auch an zusätzlichen Punkten zu Tarifen, die den Kosten 
für die erforderlichen zusätzlichen Einrichtungen Rechnung tragen. 

4. Die Verfahren für die Zusammenschaltung mit einem Hauptanbieter werden der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 

5. Die Hauptanbieter machen entweder ihre Zusammenschaltungsvereinbarungen oder 
ihre Standardzusammenschaltungsangebote der Öffentlichkeit zugänglich37. 

Artikel 7.32: Nummernübertragbarkeit 

Jede Vertragspartei stellt sicher, dass die Anbieter öffentlicher Telekommunikationsdienste in 
ihrem Gebiet, ausgenommen Anbieter von VoIP-Diensten (Voice over Internet Protocol), 
unter angemessenen Voraussetzungen und zu angemessenen Bedingungen 
Nummernübertragbarkeit anbieten, soweit dies technisch möglich ist.  

Artikel 7.33: Zuweisung und Nutzung knapper Ressourcen 

1. Alle Verfahren für die Zuweisung und Nutzung knapper Ressourcen einschließlich 
Frequenzen, Nummern und Wegerechten werden objektiv, rechtzeitig, transparent 
und ohne Diskriminierung durchgeführt.  

                                                
37 Jede Vertragspartei setzt diese Verpflichtung entsprechend ihren einschlägigen Rechtsvorschriften um.  
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2. Der aktuelle Stand zugewiesener Frequenzbereiche wird öffentlich zugänglich 
gemacht; die genaue Ausweisung der für bestimmte staatliche Nutzungen 
zugewiesenen Frequenzen ist jedoch nicht erforderlich.  

Artikel 7.34: Universaldienst 

1. Jede Vertragspartei kann die Universaldienstverpflichtungen festlegen, die sie 
beizubehalten wünscht. 

2. Solche Verpflichtungen gelten nicht von vornherein als wettbewerbswidrig, sofern 
sie auf transparente, objektive und nichtdiskriminierende Weise gehandhabt werden. 
Darüber hinaus muss mit solchen Verpflichtungen wettbewerbsneutral umgegangen 
werden und sie dürfen keine größeren Lasten auferlegen, als für die Art des von jeder 
Vertragspartei festgelegten Universaldienstes erforderlich ist. 

Artikel 7.35: Vertraulichkeit der Informationen 

Jede Vertragspartei stellt die Vertraulichkeit der mit öffentlichen Telekommunikationsnetzen 
und öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdiensten erfolgenden Kommunikation und 
der damit verbundenen Verkehrsdaten sicher, ohne den Handel mit Dienstleistungen zu 
beschränken.  

Artikel 7.36: Streitbeilegung im Telekommunikationsbereich  

Anrufung 

1. Jede Vertragspartei stellt sicher, dass  

a) Diensteanbieter eine Regulierungsbehörde oder eine andere zuständige Stelle 
der Vertragspartei anrufen können, um Streitigkeiten zwischen 
Diensteanbietern oder zwischen Diensteanbietern und Nutzern in 
Angelegenheiten dieses Unterabschnitts beizulegen, und 

b) bei Streitigkeiten zwischen Anbietern von Telekommunikationsnetzen oder 
-diensten im Zusammenhang mit den sich aus diesem Unterabschnitt 
ergebenden Rechten und Pflichten eine einschlägige Regulierungsbehörde auf 
Antrag einer der Streitparteien eine verbindliche Entscheidung trifft, damit die 
Streitigkeit schnellstmöglich, in jedem Fall aber innerhalb einer angemessenen 
Frist beigelegt werden kann. 
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Rechtsbehelf und gerichtliche Überprüfung  

2. Ein Diensteanbieter, dessen rechtlich geschützte Interessen durch eine Entscheidung 
einer Regulierungsbehörde beeinträchtigt werden,  

a) kann gegen diese Entscheidung bei einer Beschwerdestelle einen Rechtsbehelf 
einlegen38. Hat die Beschwerdestelle keinen gerichtlichen Charakter, so sind 
ihre Entscheidungen stets schriftlich zu begründen; ferner unterliegen ihre 
Entscheidungen einer Überprüfung durch eine unparteiische und unabhängige 
Justizbehörde. Entscheidungen der Beschwerdestellen werden wirksam 
durchgesetzt; und 

b) kann die Entscheidung durch eine unparteiische und unabhängige 
Justizbehörde der Vertragspartei überprüfen lassen. Die Vertragsparteien 
dürfen nicht zulassen, dass ein Antrag auf gerichtliche Überprüfung die 
Nichtbefolgung der Entscheidung der Regulierungsbehörde begründet, es sei 
denn, diese Entscheidung wird von der zuständigen Justizbehörde ausgesetzt. 

UNTERABSCHNITT E 

FINANZDIENSTLEISTUNGEN 

Artikel 7.37: Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen 

1. In diesem Unterabschnitt werden die Grundsätze des Regelungsrahmens für alle nach 
den Abschnitten B bis D liberalisierten Finanzdienstleistungen festgelegt. 

2. Für die Zwecke dieses Unterabschnitts gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

Finanzdienstleistungen sind alle Dienstleistungen finanzieller Art, die von einem 
Finanzdienstleister einer Vertragspartei angeboten werden. Zu den Finanzdienstleistungen 
zählen folgende Tätigkeiten: 

a) Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene Dienstleistungen: 

i) Direktversicherung (einschließlich Mitversicherung): 

A) Lebensversicherung, 

B) Sachversicherung; 

ii) Rückversicherung und Folgerückversicherung; 

iii) Versicherungsvermittlung wie Leistungen von Versicherungsmaklern 
und -agenturen und 

                                                
38 Bei Streitigkeiten zwischen Diensteanbietern oder zwischen Diensteanbietern und Nutzern muss die 

Beschwerdestelle von den Streitparteien unabhängig sein.  
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iv) versicherungsbezogene Hilfsdienstleistungen wie Beratung, 
Versicherungsmathematik, Risikobewertung und Schadensregulierung, 
und 

b) Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen 
Versicherungsdienstleistungen): 

i) Annahme von Spareinlagen und sonstigen rückzahlbaren Einlagen von 
Kunden; 

ii) Ausreichung von Krediten jeder Art einschließlich Verbraucherkredit, 
Hypothekenkredit, Factoring und Finanzierung von Handelsgeschäften; 

iii) Finanzleasing; 

iv) sämtliche Zahlungs- und Überweisungsdienstleistungen einschließlich 
Kredit- und Scheckkarten, Reiseschecks und Bankwechsel; 

v) Bürgschaften und Verpflichtungen; 

vi) Geschäfte für eigene und für Kundenrechnung an Börsen, im 
Schalterverkehr oder in sonstiger Form mit: 

A) Geldmarkttiteln (einschließlich Schecks, Wechsel, Einlagen-
zertifikate), 

B) Devisen, 

C) derivativen Instrumenten, darunter Futures und Optionen, 

D) Wechselkurs- und Zinstiteln einschließlich Swaps, Kurssicherungs-
vereinbarungen, 

E) begebbaren Wertpapieren und 

F) sonstigen begebbaren Instrumenten und Finanzanlagen 
einschließlich ungeprägtem Gold; 

vii) Beteiligung an Emissionen von Wertpapieren jeder Art einschließlich 
Übernahme und Platzierung von Emissionen als (öffentlicher oder 
privater) Finanzmakler sowie Erbringung von Dienstleistungen im 
Zusammenhang mit derartigen Emissionen; 

viii) Geldmaklergeschäfte; 

ix) Vermögensverwaltung wie Kassenhaltung und Bestandsverwaltung, alle 
Formen von kollektivem Anlagemanagement, Pensionsfondsverwaltung, 
Depotverwahrung, Auftrags- und Treuhandverwaltung; 

x) Saldenausgleichs- und Verrechnungsdienstleistungen im Zusammenhang 
mit Finanzanlagen einschließlich Wertpapieren, derivativen Instrumenten 
und sonstigen begebbaren Instrumenten; 
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xi) Bereitstellung und Übermittlung von Finanzinformationen, Verarbeitung 
von Finanzdaten und Bereitstellung einschlägiger Software und  

xii) Beratungs-, Vermittlungs- und sonstige Zusatzfinanzdienstleistungen in 
Bezug auf sämtliche unter den Ziffern i bis xi aufgeführte Tätigkeiten, 
einschließlich Kreditauskunft und Bonitätsprüfung, Anlage- und 
Vermögensbestandsanalyse und -beratung, Beratung über Akquisition, 
Unternehmensumstrukturierung und -Strategien; 

Finanzdienstleister ist eine natürliche oder juristische Person einer Vertragspartei, die 
Finanzdienstleistungen erbringen möchte oder erbringt, jedoch keine öffentliche Stelle ist; 

öffentliche Stelle ist 

a) eine Regierung, eine Zentralbank oder eine Währungsbehörde einer 
Vertragspartei oder eine im Eigentum einer Vertragspartei stehende oder von 
ihr beherrschte Stelle, die hauptsächlich mit der Ausübung hoheitlicher 
Aufgaben oder von Tätigkeiten für hoheitliche Zwecke befasst ist, nicht jedoch 
eine Stelle, die hauptsächlich mit der Erbringung von Finanzdienstleistungen 
zu kommerziellen Bedingungen befasst ist, oder 

b) eine private Stelle, die Aufgaben wahrnimmt, die normalerweise von einer 
Zentralbank oder Währungsbehörde wahrgenommen werden, solange sie 
solche Aufgaben ausübt; 

neue Finanzdienstleistung ist eine Dienstleistung finanzieller Art, einschließlich 
Dienstleistungen in Bezug auf bestehende und neue Produkte oder auf die Art und Weise, in 
der ein Produkt geliefert wird, die im Gebiet der einen Vertragspartei von keinem 
Finanzdienstleister erbracht wird, die jedoch im Gebiet der anderen Vertragspartei erbracht 
wird. 

Artikel 7.38: Aufsichtsrechtliche Ausnahmeregelung39 

1. Jede Vertragspartei kann aus aufsichtsrechtlichen Gründen40 unter anderem folgende 
Maßnahmen einführen oder aufrechterhalten: 

a) Maßnahmen zum Schutz von Investoren, Einlegern, Versicherungsnehmern 
oder Personen, denen gegenüber ein Finanzdienstleister treuhänderische 
Pflichten hat, und 

b) Maßnahmen zur Gewährleistung der Integrität und Stabilität des Finanzsystems 
der Vertragspartei. 

                                                
39 Alle Maßnahmen, denen im Gebiet einer Vertragpartei niedergelassene Finanzdienstleister unterliegen, 

die nicht durch die Finanzaufsichtsbehörde dieser Vertragspartei reguliert und beaufsichtigt werden, 
gelten als aufsichtsrechtliche Maßnahmen im Sinne dieses Abkommens. Sicherheitshalber wird 
klargestellt, dass alle Maßnahmen dieser Art im Einklang mit diesem Artikel getroffen werden. 

40 Es gilt als vereinbart, dass der Begriff „aufsichtsrechtliche Gründe“ die Wahrung der Sicherheit, 
Solidität, Integrität und finanziellen Verantwortung der einzelnen Finanzdienstleister umfassen kann. 
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2. Diese Maßnahmen dürfen nicht belastender sein als zur Erreichung ihrer Ziele 
notwendig, und wenn sie nicht mit den übrigen Bestimmungen dieses Abkommens 
im Einklang stehen, dürfen sie nicht als Mittel zur Umgehung der Zusagen oder 
Verpflichtungen der Vertragsparteien aufgrund dieser Bestimmungen genutzt 
werden. 

3. Dieses Abkommen ist nicht dahingehend auszulegen, dass es eine Vertragspartei 
verpflichtet, Informationen über die Geschäfte und Bücher einzelner Kunden 
offenzulegen oder vertrauliche oder geschützte Informationen preiszugeben, die sich 
im Besitz öffentlicher Stellen befinden. 

4. Unbeschadet anderer Möglichkeiten der aufsichtsrechtlichen Regelung des 
grenzüberschreitenden Finanzdienstleistungsverkehrs kann eine Vertragspartei die 
Eintragung von Erbringern grenzüberschreitender Finanzdienstleistungen der 
anderen Vertragspartei sowie von Finanzinstrumenten vorschreiben. 

Artikel 7.39: Transparenz 

Die Vertragsparteien erkennen an, dass transparente Rechtsvorschriften und Maßnahmen, die 
die Tätigkeit von Finanzdienstleistern regeln, für die Erleichterung des Zugangs ausländischer 
Finanzdienstleister zu den jeweiligen Märkten und ihrer Geschäftstätigkeit auf diesen 
Märkten von Bedeutung sind. Jede Vertragspartei verpflichtet sich, die Transparenz der 
Regulierung von Finanzdienstleistungen zu fördern.  

Artikel 7.40: Selbstregulierungsorganisationen 

Verlangt eine Vertragspartei, dass Finanzdienstleister einer anderen Vertragspartei Mitglied 
einer Selbstregulierungsorganisation, einer Wertpapierbörse oder eines 
Terminkontraktmarkts, einer Verrechnungsstelle oder einer anderen Organisation oder 
Vereinigung sind oder daran beteiligt sind oder Zugang dazu haben, um auf der gleichen 
Grundlage wie die Finanzdienstleister der betreffenden Vertragspartei Finanzdienstleistungen 
erbringen zu können, oder stattet die Vertragspartei solche Einrichtungen unmittelbar oder 
mittelbar mit Vorrechten oder Vorteilen für die Erbringung von Finanzdienstleistungen aus, 
so stellt die Vertragspartei sicher, dass diese Selbstregulierungsorganisationen den 
Verpflichtungen nach den Artikeln 7.6, 7.8, 7.12 und 7.14 nachkommen.  

Artikel 7.41: Zahlungs- und Verrechnungssysteme 

Unter Bedingungen, zu denen die Inländerbehandlung gewährt wird, gewährt jede 
Vertragspartei den Finanzdienstleistern der anderen Vertragspartei, die in ihrem Gebiet 
niedergelassen sind, Zugang zu den von öffentlichen Stellen betriebenen Zahlungs- und 
Verrechnungssystemen sowie zu offiziellen Finanzierungs- und 
Refinanzierungsmöglichkeiten, die für die normale Ausübung der üblichen Geschäftstätigkeit 
zur Verfügung stehen. Mit diesem Artikel ist nicht beabsichtigt, Zugang zu den für Notfälle 
vorgesehenen letzten Finanzierungsmöglichkeiten einer Vertragspartei zu gewähren. 
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Artikel 7.42: Neue Finanzdienstleistungen 

Jede Vertragspartei gestattet den in ihrem Gebiet niedergelassenen Finanzdienstleistern der 
anderen Vertragspartei, neue Finanzdienstleistungen zu erbringen, die die Vertragspartei ihren 
eigenen Finanzdienstleistern unter gleichen Umständen nach ihrem jeweiligen Recht zu 
erbringen gestatten würde, sofern die Einführung der neuen Finanzdienstleistung nicht den 
Erlass neuer oder die Änderung bestehender Rechtsvorschriften erfordert. Eine Vertragspartei 
kann bestimmen, in welcher institutionellen und rechtlichen Form die Dienstleistung erbracht 
werden kann, und eine Genehmigung für die Erbringung der Dienstleistung verlangen. Wird 
eine Genehmigung verlangt, so wird über ihre Erteilung innerhalb einer angemessenen Frist 
entschieden; die Genehmigung kann nur aus aufsichtsrechtlichen Gründen abgelehnt werden. 

Artikel 7.43: Datenverarbeitung 

Spätestens zwei Jahre nach Inkrafttreten dieses Abkommens, auf keinen Fall jedoch später als 
zu dem Zeitpunkt, an dem vergleichbare, sich aus anderen Abkommen über wirtschaftliche 
Integration ergebende Verpflichtungen wirksam werden, 

a) gestattet jede Vertragspartei den in ihrem Gebiet niedergelassenen 
Finanzdienstleistern der anderen Vertragspartei, Informationen in 
elektronischer oder sonstiger Form für die Zwecke der Datenverarbeitung in ihr 
Gebiet und aus ihrem Gebiet zu übertragen, sofern diese Datenverarbeitung für 
den gewöhnlichen Geschäftsverkehr des betreffenden Finanzdienstleisters 
erforderlich ist, und 

b) bekräftigt jede Vertragspartei ihre Verpflichtung41 zum Schutz der Grundrechte 
und der Grundfreiheiten der Personen und ergreift ausreichende Maßnahmen 
für den Schutz der Privatsphäre, insbesondere bei der Übermittlung 
personenbezogener Daten. 

Artikel 7.44: Besondere Ausnahmen 

1. Dieses Kapitel ist nicht dahingehend auszulegen, dass es eine Vertragspartei 
einschließlich ihrer öffentlichen Stellen an der alleinigen Ausübung oder Erbringung 
von Tätigkeiten oder Dienstleistungen in ihrem Gebiet hindert, die Teil einer 
staatlichen Alterssicherung oder eines gesetzlichen Systems der sozialen Sicherheit 
sind, außer in den Fällen, in denen diese Tätigkeiten nach ihren internen 
Rechtsvorschriften von Finanzdienstleistern im Wettbewerb mit öffentlichen Stellen 
oder privaten Einrichtungen ausgeübt werden können. 

                                                
41 Sicherheitshalber wird klargestellt, dass sich diese Verpflichtung auf die in der Allgemeinen Erklärung 

der Menschenrechte aufgeführten Rechte und Freiheiten, die Leitlinien für die Regelung 
personenbezogener Datenbanken (angenommen durch die Resolution 45/95 der Generalversammlung 
der Vereinten Nationen vom 14. Dezember 1990) und die OECD-Leitlinien für den Schutz der 
Vertraulichkeit und für den grenzüberschreitenden Austausch personenbezogener Daten (angenommen 
vom OECD-Rat am 23. September 1980) bezieht. 
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2. Dieses Abkommen gilt nicht für Tätigkeiten einer Zentralbank oder einer 
Währungsbehörde oder einer sonstigen öffentlichen Stelle im Rahmen der Geld- oder 
Währungspolitik. 

3. Dieses Kapitel ist nicht dahingehend auszulegen, dass es eine Vertragspartei 
einschließlich ihrer öffentlichen Stellen an der alleinigen Ausübung oder Erbringung 
von Tätigkeiten oder Dienstleistungen in ihrem Gebiet für Rechnung oder mit 
Garantie oder unter Verwendung finanzieller Mittel der Vertragspartei einschließlich 
ihrer öffentlichen Stellen hindert, außer in den Fällen, in denen diese Tätigkeiten 
nach ihren internen Rechtsvorschriften von Finanzdienstleistern im Wettbewerb mit 
öffentlichen Stellen oder privaten Einrichtungen ausgeübt werden können. 

Artikel 7.45: Streitbeilegung 

1. Kapitel Vierzehn (Streitbeilegung) findet Anwendung auf die Beilegung von 
ausschließlich im Rahmen dieses Kapitels auftretenden Streitigkeiten über 
Finanzdienstleistungen, sofern in diesem Artikel nichts anderes bestimmt ist. 

2. Der Handelsausschuss stellt spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten dieses 
Abkommens eine Liste mit 15 Personen auf. Jede Vertragspartei schlägt fünf 
Personen vor; ferner wählen die Vertragsparteien fünf Personen aus, die nicht die 
Staatsangehörigkeit einer Vertragspartei besitzen und die im Schiedspanel den 
Vorsitz führen sollen. Diese Personen verfügen über Fachwissen oder Erfahrung in 
Finanzdienstleistungsrecht oder -praxis, wozu die Regulierung von 
Finanzdienstleistern gehören kann, und halten sich an Anhang 14-C 
(Verhaltenskodex für die Mitglieder der Schiedspanels und die Vermittler). 

3. Werden die Mitglieder des Panels nach Artikel 14.5 Absatz 3 (Einsetzung des 
Schiedspanels), Artikel 14.9 Absatz 3 (Angemessene Frist für die Durchführung der 
Entscheidung), Artikel 14.10 Absatz 3 (Überprüfung der Maßnahmen zur 
Durchführung der Entscheidung des Schiedspanels), Artikel 14.11 Absatz 4 
(Vorläufige Abhilfemaßnahmen im Falle der Nichtdurchführung der Entscheidung), 
Artikel 14.12 Absatz 3 (Überprüfung der Durchführungsmaßnahmen nach der 
Aussetzung der Verpflichtungen), Artikel 6.1, 6.3 und 6.4 (Ersetzung) des 
Anhangs 14-B (Verfahrensordnung für das Schiedsverfahren) durch das Los 
bestimmt, so erfolgt die Auswahl aus der nach Absatz 2 aufgestellten Liste.  

4. Kommt ein Panel zu dem Schluss, dass eine Maßnahme gegen dieses Abkommen 
verstößt, und wirkt sich die strittige Maßnahme auf den Finanzdienstleistungssektor 
und einen anderen Sektor aus, so kann die Beschwerdeführerin unbeschadet des 
Artikels 14.11 Vorteile im Finanzdienstleistungssektor aussetzen, die von gleicher 
Wirkung sind wie die Maßnahme in ihrem Finanzdienstleistungssektor. Wirkt sich 
eine solche Maßnahme nur auf einen anderen als den Finanzdienstleistungssektor 
aus, so kann die Beschwerdeführerin keine Vorteile im Finanzdienstleistungssektor 
aufheben. 
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Artikel 7.46: Anerkennung 

1. Eine Vertragspartei kann bei der Festlegung, wie ihre den Bereich 
Finanzdienstleistungen betreffenden Maßnahmen anzuwenden sind, 
aufsichtsrechtliche Maßnahmen der anderen Vertragspartei anerkennen. Diese 
Anerkennung kann im Wege der Harmonisierung oder auf andere Weise erreicht 
werden und kann auf einer Übereinkunft oder Vereinbarung zwischen den 
Vertragsparteien beruhen oder einseitig gewährt werden. 

2. Eine Vertragspartei, die Vertragspartei einer Übereinkunft oder Vereinbarung der in 
Absatz 1 genannten Art mit einer dritten Partei ist, sei es zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Abkommens oder später, gibt der anderen Vertragspartei in 
geeigneter Form Gelegenheit, ihren Beitritt zu dieser Übereinkunft oder 
Vereinbarung oder eine vergleichbare Übereinkunft oder Vereinbarung mit ihr 
auszuhandeln, die eine gleichwertige Regelung, eine gleichwertige Überwachung 
und Umsetzung dieser Regelung und gegebenenfalls gleichwertige Verfahren für den 
Informationsaustausch zwischen den Vertragsparteien der Übereinkunft oder 
Vereinbarung vorsieht. Gewährt eine Vertragspartei die Anerkennung einseitig, so 
gibt sie der anderen Vertragspartei in geeigneter Form Gelegenheit nachzuweisen, 
dass die Voraussetzungen dafür erfüllt sind.  

UNTERABSCHNITT F 

INTERNATIONALE SEEVERKEHRSDIENSTLEISTUNGEN 

Artikel 7.47: Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen und Grundsätze 

1. In diesem Unterabschnitt werden die Grundsätze für die Liberalisierung der 
Dienstleistungen im internationalen Seeverkehr nach den Abschnitten B bis D 
festgelegt.  

2. Für die Zwecke dieses Unterabschnitts gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

a) Internationaler Seeverkehr umfasst Beförderungsvorgänge im 
Haus-Haus-Verkehr, der die Beförderung von Gütern mit mehr als einem 
Verkehrsträger darstellt, mit einem einzigen Frachtpapier, bei denen ein Teil 
der Strecke auf See zurückgelegt wird, und umfasst das Recht, zu diesem 
Zweck Verträge direkt mit Erbringern von Dienstleistungen anderer 
Verkehrsträger zu schließen; 

b) Frachtumschlag sind Tätigkeiten von Stauereien, einschließlich 
Terminalbetreibern, jedoch ohne die direkten Tätigkeiten von Hafenarbeitern, 
wenn diese von den Stauereien oder Terminalbetreibern organisatorisch 
unabhängig sind. Zu den Frachtumschlagstätigkeiten gehören die Organisation 
und Überwachung 

i) des Ladens/Löschens von Schiffen, 

ii) des Laschens/Entlaschens von Frachtgut und 
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iii) der Entgegennahme/Auslieferung und der sicheren Verwahrung von 
Frachtgut vor der Versendung oder nach dem Löschen; 

c) Zollabfertigung (oder „Dienstleistung von Zollagenten“) ist die Erfüllung der 
Zollförmlichkeiten für die Einfuhr, Ausfuhr oder Durchfuhr von Frachtgut für 
einen anderen, unabhängig davon, ob dies die Haupttätigkeit des Dienstleisters 
ist oder eine übliche Ergänzung seiner Haupttätigkeit; 

d) Bereitstellung von Containerstellplätzen und Zwischenlagerung von 
Containern ist die Lagerung von Containern im Hafengebiet im Hinblick auf 
ihre Be-/Entladung, Reparatur und Bereitstellung für die Versendung, und 

e) Schiffsagenturdienste sind die Tätigkeiten eines Agenten in einem 
bestimmten geografischen Gebiet als Vertretung der Geschäftsinteressen einer 
oder mehrerer Schifffahrtslinien oder Reedereien zu folgenden Zwecken: 

i) Vermarktung und Verkauf von Seeverkehrsdiensten und damit 
verbundenen Leistungen, von Preisangebot bis Rechnungsstellung, und 
Ausstellung von Konnossementen im Namen der Unternehmen, 
Auftragsvergabe für die erforderlichen Anschlussleistungen, 
Ausfertigung von Dokumenten und Erteilung von geschäftlichen 
Auskünften, und 

ii) organisatorische Tätigkeiten im Namen der Unternehmen im Hinblick 
auf den Hafenaufenthalt des Schiffes oder die Übernahme von Frachtgut, 
wenn erforderlich. 

3. Angesichts des zwischen den Vertragsparteien erreichten Niveaus der 
Liberalisierung im internationalen Seeverkehr 

a) wenden die Vertragsparteien den Grundsatz des ungehinderten Zugangs zum 
internationalen Seeverkehrsmarkt und zum internationalen Seehandel auf 
kommerzieller und diskriminierungsfreier Basis wirksam an und 

b) gewährt jede Vertragspartei den unter der Flagge der anderen Vertragspartei 
fahrenden oder von Dienstleistern der anderen Vertragspartei betriebenen 
Schiffen unter anderem für den Zugang zu den Häfen, die Benutzung ihrer 
Infrastruktur und die Inanspruchnahme der dort angebotenen 
Hilfsdienstleistungen sowie die diesbezüglichen Gebühren und sonstigen 
Abgaben, die Zollerleichterungen, die Zuweisung von Liegeplätzen sowie von 
Lade- und Löscheinrichtungen eine Behandlung, die nicht weniger günstig ist 
als die ihren eigenen Schiffen gewährte Behandlung. 

4. In Anwendung dieser Grundsätze 

a) nehmen die Vertragsparteien in künftige bilaterale Abkommen mit Dritten über 
Seeverkehrsdienstleistungen, einschließlich des Verkehrs mit trockenen und 
flüssigen Massengütern und des Linienverkehrs, keine 
Ladungsanteilvereinbarungen auf und aktivieren solche gegebenenfalls in 
früheren bilateralen Abkommen bestehenden Ladungsanteilvereinbarungen 
nicht, und 
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b) heben die Vertragsparteien bei Inkrafttreten dieses Abkommens alle einseitigen 
Maßnahmen sowie alle administrativen, technischen und sonstigen 
Hemmnisse, die den freien und fairen Wettbewerb beschränken oder eine 
verschleierte Beschränkung darstellen oder Diskriminierungen hinsichtlich der 
Dienstleistungsfreiheit im internationalen Seeverkehr bewirken könnten, auf 
und führen keine neuen ein. 

5. Jede Vertragspartei gestattet den Erbringern internationaler 
Seeverkehrsdienstleistungen der anderen Vertragspartei im Einklang mit den in ihrer 
Verpflichtungsliste festgelegten Bedingungen, in ihrem Gebiet eine Niederlassung 
unter Bedingungen für die Niederlassung und die Geschäftstätigkeit zu betreiben, die 
nicht weniger günstig sind als die Bedingungen, die ihren eigenen Dienstleistern oder 
den Dienstleistern eines Drittlandes gewährt werden, je nachdem, welche 
Bedingungen günstiger sind. 

6. Jede Vertragspartei stellt den Erbringern internationaler Seeverkehrsdienstleistungen 
der anderen Vertragspartei zu angemessenen und nichtdiskriminierenden 
Bedingungen am Hafen die folgenden Leistungen bereit:  

a) Lotsendienste, 

b) Schub- und Schleppboothilfe, 

c) Bevorratung, 

d) Betankung und Wasserversorgung, 

e) Abfall- und Ballastentsorgung, 

f) Dienstleistungen des Hafenmeisters, 

g) Navigationshilfen und 

h) landgestützte Betriebsdienste, die für den Betrieb des Schiffes unerlässlich 
sind, einschließlich Kommunikation, Wasser- und Stromversorgung, 
Einrichtungen für dringende Reparaturen, Ankerplätze, Liegeplätze und 
Anlegedienste. 

ABSCHNITT F 

ELEKTRONISCHER GESCHÄFTSVERKEHR 

Artikel 7.48: Ziel und Grundsätze  

1. Die Vertragsparteien erkennen an, dass der elektronische Geschäftsverkehr 
Wirtschaftswachstum schafft und neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnet, dass 
Hindernisse für seine Nutzung und Entwicklung vermieden werden müssen und dass 
das WTO-Übereinkommen auf Maßnahmen im Bereich des elektronischen 
Geschäftsverkehrs anwendbar ist, und kommen überein, die Entwicklung des 
elektronischen Geschäftsverkehrs zwischen den Vertragsparteien zu fördern, 
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insbesondere durch Zusammenarbeit in den Fragen, die der elektronische 
Geschäftsverkehr im Rahmen dieses Kapitels aufwirft.  

2. Die Vertragsparteien stimmen darin überein, dass die Entwicklung des 
elektronischen Geschäftsverkehrs in jeder Hinsicht mit den internationalen 
Datenschutznormen vereinbar sein muss, damit gewährleistet ist, dass die Nutzer 
Vertrauen in den elektronischen Geschäftsverkehr haben.  

3. Die Vertragsparteien vereinbaren, auf Lieferungen, die auf elektronischem Weg 
erfolgen, keinen Zoll zu erheben42. 

Artikel 7.49: Zusammenarbeit in Regelungsfragen  

1. Die Vertragsparteien pflegen einen Dialog über durch den elektronischen 
Geschäftsverkehr aufgeworfene Regelungsfragen, bei dem unter anderem folgende 
Punkte behandelt werden:  

a) die Anerkennung von für die Öffentlichkeit ausgestellten Zertifikaten für 
elektronische Signaturen und die Erleichterung grenzüberschreitender 
Zertifizierungsdienste,  

b) die Verantwortlichkeit von Vermittlern bei der Übermittlung oder Speicherung 
von Informationen,  

c) die Behandlung nicht angeforderter elektronischer kommerzieller 
Kommunikation,  

d) der Verbraucherschutz im Bereich des elektronischen Geschäftsverkehrs,  

e) die Entwicklung des papierlosen Handels und  

f) andere Sachverhalte, die für die Entwicklung des elektronischen 
Geschäftsverkehrs von Bedeutung sind.  

2. Der Dialog kann den Austausch von Informationen über die jeweiligen 
Rechtsvorschriften der Vertragsparteien zu diesen Punkten sowie von Informationen 
über die Durchführung dieser Rechtsvorschriften umfassen.  

ABSCHNITT G 

AUSNAHMEN 

Artikel 7.50: Ausnahmen  

Unter der Voraussetzung, dass die Maßnahmen nicht so angewandt werden, dass sie zu einer 

                                                
42 Die Einbeziehung der Bestimmungen über den elektronischen Geschäftsverkehr in dieses Kapitel 

berührt nicht den Standpunkt Koreas zu der Frage, ob auf elektronischem Weg erfolgende Lieferungen 
als Dienstleistungs- oder Warenhandel einzustufen sind. 
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willkürlichen oder ungerechtfertigten Diskriminierung zwischen den Ländern, soweit gleiche 
Umstände gegeben sind, oder zu einer verschleierten Beschränkung der Niederlassung oder 
der grenzüberschreitenden Erbringung von Dienstleistungen führen, ist dieses Kapitel nicht 
dahingehend auszulegen, dass es die Vertragsparteien hindert, Maßnahmen zu treffen und 
durchzusetzen, 

a) die erforderlich sind, um die öffentliche Sicherheit oder Sittlichkeit zu schützen 
oder die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten43; 

b) die erforderlich sind, um das Leben oder die Gesundheit von Menschen, Tieren 
oder Pflanzen zu schützen; 

c) die die Erhaltung der nicht regenerativen natürlichen Ressourcen betreffen, 
sofern diese Maßnahmen in Verbindung mit Beschränkungen für inländische 
Investoren oder für die Erbringung oder Nutzung von Dienstleistungen im 
Inland angewandt werden;  

d) die für den Schutz nationalen Kulturguts von künstlerischem, geschichtlichem 
oder archäologischem Wert erforderlich sind;  

e) die erforderlich sind, um die Befolgung von Gesetzen oder sonstigen 
Vorschriften zu gewährleisten, die nicht im Widerspruch zu diesem Kapitel 
stehen, einschließlich solcher 

i) zur Verhinderung irreführender und betrügerischer Geschäftspraktiken 
oder zur Behandlung der Folgen einer Nichterfüllung von Verträgen, 

ii) zum Schutz des Persönlichkeitsrechts des Einzelnen bei der Verarbeitung 
und Weitergabe personenbezogener Daten und zum Schutz der 
Vertraulichkeit persönlicher Aufzeichnungen und Konten, 

iii) zur Gewährleistung der Sicherheit; 

f) die nicht mit den Artikeln 7.6 und 7.12 vereinbar sind, vorausgesetzt, das Ziel 
der unterschiedlichen Behandlung besteht darin, eine gerechte oder wirksame44 

                                                
43 Die Ausnahmeregelung in Bezug auf die öffentliche Ordnung kann nur in Anspruch genommen 

werden, wenn eine wirkliche, ausreichend schwerwiegende Bedrohung der Grundwerte der Gesellschaft 
vorliegt. 

44 Maßnahmen, die auf eine gerechte oder wirksame Festsetzung oder Erhebung direkter Steuern abzielen, 
umfassen Maßnahmen einer Vertragspartei im Rahmen ihres Steuersystems,  
a) die für gebietsfremde Investoren und Dienstleister gelten, in Anerkennung der Tatsache, dass sich die 
Steuerpflicht Gebietsfremder nach den Besteuerungsgrundlagen richtet, die aus dem Gebiet der 
Vertragspartei stammen oder dort belegen sind;  
b) die für Gebietsfremde gelten, um die Festsetzung oder Erhebung von Steuern im Gebiet der 
Vertragspartei zu gewährleisten;  
c) die für Gebietsfremde oder Gebietsansässige gelten, um Steuerflucht oder -hinterziehung zu 
verhindern, einschließlich Vollzugsmaßnahmen;  
d) die für Nutzer von Dienstleistungen gelten, die im Gebiet der anderen Vertragspartei oder von dort 
aus erbracht werden, um die Festsetzung oder Erhebung von Steuern aus Quellen im Gebiet der 
Vertragspartei zu gewährleisten;  
e) die unterscheiden zwischen Investoren und Dienstleistern, die hinsichtlich weltweiter 
Besteuerungsgrundlagen der Steuer unterliegen, und anderen Investoren und Dienstleistern, in 
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Festsetzung oder Erhebung direkter Steuern in Bezug auf 
Wirtschaftstätigkeiten, Investoren oder Dienstleister der anderen Vertragspartei 
zu gewährleisten. 

                                                                                                                                                   
Anerkennung des Unterschieds in der Art der Steuerbemessungsgrundlage zwischen beiden; oder 
f) die dazu dienen, Einkommen, Gewinn, Wertzuwachs, Verlust, Abzüge oder anrechenbare Beträge in 
Bezug auf gebietsansässige Personen oder Niederlassungen oder verbundene Personen oder 
Niederlassungen derselben Person zu ermitteln, zuzuordnen oder aufzuteilen, um die Steuergrundlage 
der Vertragspartei zu bewahren.  
Die steuerlichen Bestimmungen in diesem Absatz und in dieser Fußnote werden in Übereinstimmung 
mit den steuerlichen Definitionen und Begriffen oder gleichwertigen oder ähnlichen Definitionen und 
Begriffen des internen Rechts der Vertragspartei, die die Maßnahme trifft, ausgelegt. 
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KAPITEL ACHT 

ZAHLUNGEN UND KAPITALVERKEHR 

Artikel 8.1: Laufende Zahlungen 

Die Vertragsparteien verpflichten sich, alle Leistungsbilanzzahlungen und -transfers zwischen 
Gebietsansässigen der Vertragsparteien in frei konvertierbarer Währung im Einklang mit dem 
Übereinkommen über den Internationalen Währungsfonds zu genehmigen und auf 
diesbezügliche Beschränkungen zu verzichten. 

Artikel 8.2: Kapitalverkehr 

1. Hinsichtlich der Kapitalbilanztransaktionen verpflichten sich die Vertragsparteien, 
den freien Kapitalverkehr im Zusammenhang mit nach den Rechtsvorschriften des 
Empfängerstaats getätigten Direktinvestitionen, mit Investitionen und anderen nach 
Kapitel Sieben (Dienstleistungshandel, Niederlassung und elektronischer 
Geschäftsverkehr) liberalisierten Transaktionen und mit der Liquidation und 
Rückführung dieses investierten Kapitals und etwaiger daraus erzielter Gewinne 
nicht zu beschränken. 

2. Unbeschadet anderer Bestimmungen dieses Abkommens gewährleisten die 
Vertragsparteien in Bezug auf Transaktionen, die keine Kapitalbilanztransaktionen 
im Sinne des Absatzes 1 darstellen, Investoren der anderen Vertragspartei nach den 
Rechtsvorschriften des Empfängerstaats den freien Kapitalverkehr unter anderem im 
Zusammenhang mit  

a) Krediten für Handelsgeschäfte einschließlich Dienstleistungen, an denen ein 
Gebietsansässiger einer Vertragspartei beteiligt ist, 

b) Finanzkrediten oder 

c) Kapitalbeteiligungen an juristischen Personen ohne die Absicht, dauerhafte 
Wirtschaftsbeziehungen zu schaffen oder aufrechtzuerhalten. 

3. Unbeschadet anderer Bestimmungen dieses Abkommens führen die Vertragsparteien 
keine neuen Beschränkungen des Kapitalverkehrs zwischen Gebietsansässigen der 
Vertragsparteien ein und verschärfen die bestehenden Regelungen nicht.  

4. Die Vertragsparteien können Konsultationen aufnehmen, um zur Verwirklichung der 
Ziele dieses Abkommens den Kapitalverkehr zwischen den Vertragsparteien weiter 
zu erleichtern. 

Artikel 8.3: Ausnahmen 

Unter der Voraussetzung, dass die Maßnahmen nicht so angewandt werden, dass sie zu einer 
willkürlichen oder ungerechtfertigten Diskriminierung zwischen den Ländern, soweit gleiche 
Umstände gegeben sind, oder zu einer verschleierten Beschränkung des Kapitalverkehrs 



DE 80   DE 

führen, ist dieses Kapitel nicht dahingehend auszulegen, dass es die Vertragsparteien hindert, 
Maßnahmen zu treffen und durchzusetzen, 

a) die erforderlich sind, um die öffentliche Sicherheit und Sittlichkeit zu schützen 
oder die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten, oder 

b) die erforderlich sind, um die Einhaltung von Gesetzen oder sonstigen 
Vorschriften zu gewährleisten, die nicht im Widerspruch zu diesem Kapitel 
stehen, einschließlich Maßnahmen, die Folgendes betreffen: 

i) die Verhinderung strafbarer Handlungen, irreführender und 
betrügerischer Geschäftspraktiken oder die Behandlung der Folgen einer 
Nichterfüllung von Verträgen (Konkurs, Insolvenz und Schutz der 
Gläubigerrechte),  

ii) zur Gewährleistung der Integrität und Stabilität des Finanzsystems einer 
Vertragspartei eingeführte oder aufrechterhaltene Maßnahmen, 

iii) die Emission von und den Handel mit Wertpapieren, Optionen, Futures 
oder anderen Derivaten, 

iv) die finanzielle Berichterstattung oder die Aufzeichnung von Transfers, 
falls zur Unterstützung der Strafverfolgungs- oder 
Finanzregulierungsbehörden erforderlich, oder 

v) die Gewährleistung der Einhaltung von in Gerichts- oder 
Verwaltungsverfahren erlassenen Verfügungen oder Urteilen. 

Artikel 8.4: Schutzmaßnahmen 

1. In Ausnahmefällen, in denen die Zahlungen und der Kapitalverkehr zwischen den 
Vertragsparteien ernste Schwierigkeiten für die Durchführung der Währungs- oder 
Wechselkurspolitik45 in Korea oder in einem oder mehreren Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union verursachen oder zu verursachen drohen, können unbedingt 
notwendige Schutzmaßnahmen46 hinsichtlich des Kapitalverkehrs von den 

                                                
45 „Ernste Schwierigkeiten für die Durchführung der Währungs- oder Wechselkurspolitik“ umfassen, 

jedoch nicht ausschließlich, schwerwiegende Zahlungsbilanzschwierigkeiten oder externe finanzielle 
Schwierigkeiten, und die Schutzmaßnahmen nach diesem Artikel gelten nicht für ausländische 
Direktinvestitionen. 

46 Insbesondere sollten die in diesem Artikel vorgesehenen Schutzmaßnahmen so angewandt werden, dass 
sie 
a) nicht konfiskatorisch sind,  
b) keine dualen oder multiplen Wechselkurspraktiken darstellen,  
c) nicht auf andere Weise die Möglichkeit von Investoren beeinträchtigen, im Gebiet der Vertragspartei, 
die Schutzmaßnahmen in Bezug auf Sicherungsvermögen getroffen hat, eine Marktrendite zu erzielen, 
d) unnötige Schädigungen der Handelsinteressen, der wirtschaftlichen oder der finanziellen Interessen 
der anderen Vertragspartei vermeiden,  
e) nur für einen begrenzten Zeitraum gelten und im Zuge der Verbesserung der Lage, die die 
Einführung dieser Maßnahmen erforderlich machte, schrittweise abgebaut werden, und  
f) von den für die Devisenpolitik zuständigen Behörden unverzüglich veröffentlicht werden. 
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betroffenen Vertragsparteien47 für einen Zeitraum von höchstens sechs Monaten48 
ergriffen werden.  

2. Der Handelsausschuss wird unverzüglich über alle ergriffenen Schutzmaßnahmen 
und so bald wie möglich über einen Zeitplan für die Aufhebung dieser Maßnahmen 
informiert. 

                                                
47 Europäische Union oder Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder Korea. 
48 Solange die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Einführung der Schutzmaßnahmen oder gleichwertiger 

Maßnahmen herrschenden Umstände anhalten, kann die Anwendung der Schutzmaßnahmen von der 
betroffenen Vertragspartei um weitere sechs Monate verlängert werden. Sollten jedoch Umstände 
eintreten, die in so hohem Maße außergewöhnlich sind, dass eine Vertragspartei eine weitere 
Verlängerung der Schutzmaßnahmen wünscht, so stimmt sie ihr Vorgehen hinsichtlich einer etwaigen 
Verlängerung im Vorfeld mit der anderen Vertragspartei ab. 
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KAPITEL NEUN 

ÖFFENTLICHES BESCHAFFUNGSWESEN 

Artikel 9.1: Allgemeine Bestimmungen 

1. Die Vertragsparteien bekräftigen ihre Rechte und Pflichten aus dem Übereinkommen 
über das öffentliche Beschaffungswesen in Anhang 4 des WTO-Übereinkommens 
(im Folgenden „GPA 1994“ genannt) sowie ihr Interesse an einer weiteren 
Ausweitung der bilateralen Handelsmöglichkeiten auf den öffentlichen 
Beschaffungsmärkten der Vertragsparteien.  

2. Die Vertragsparteien erkennen ihr gemeinsames Interesse an der Förderung der 
internationalen Liberalisierung der öffentlichen Beschaffungsmärkte im Rahmen des 
regelbasierten internationalen Handelssystems an. Die Vertragsparteien arbeiten bei 
der Überprüfung nach Artikel XXIV Absatz 7 des GPA 1994 sowie in anderen 
zuständigen internationalen Gremien weiterhin zusammen.  

3. Dieses Kapitel ist nicht dahingehend auszulegen, dass es die Rechte und Pflichten 
der Vertragsparteien aus dem GPA 1994 oder einem Nachfolgeübereinkommen 
außer Kraft setzt.  

4. Auf alle unter dieses Kapitel fallenden Beschaffungen wenden die Vertragsparteien 
den vorläufig vereinbarten überarbeiteten Wortlaut des GPA49 (im Folgenden 
„überarbeitetes GPA“ genannt) an, mit folgenden Ausnahmen:  

a) Meistbegünstigung für Waren, Dienstleistungen und Anbieter einer anderen 
Vertragspartei (Artikel IV Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 2 des 
überarbeiteten GPA),  

b) besondere und differenzierte Behandlung von Entwicklungsländern (Artikel V 
des überarbeiteten GPA),  

c) Teilnahmebedingungen (Artikel VIII Absatz 2 des überarbeiteten GPA); diese 
werden durch Folgendes ersetzt: Es wird nicht vorgeschrieben, dass ein 
Anbieter einer Vertragspartei nur dann an einer Ausschreibung teilnehmen 
oder den Zuschlag erhalten kann, wenn er bereits einen Auftrag oder mehrere 
Aufträge einer Beschaffungsstelle der anderen Vertragspartei erhalten hat, oder 
dass der Anbieter bereits über Berufserfahrung im Gebiet der betreffenden 
Vertragspartei verfügen muss, es sei denn, die Berufserfahrung ist für die 
Erfüllung der Anforderungen der Ausschreibung unerlässlich;  

d) Institutionen (Artikel XXI des überarbeiteten GPA) und 

e) Schlussbestimmungen (Artikel XXII des überarbeiteten GPA). 

5. Für die Zwecke der Anwendung des überarbeiteten GPA nach Absatz 4 gelten 

                                                
49 In: WTO-Dokument negs 268 (Job No[1].8274) vom 19. November 2007. 
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folgende Begriffsbestimmungen: 

a) „Übereinkommen“ im überarbeiteten GPA bedeutet „Kapitel“, aber „Länder, 
die nicht Vertragsparteien dieses Übereinkommens sind“ bedeutet 
„Nicht-Vertragsparteien“ und „Vertragspartei des Übereinkommens“ bedeutet 
„Vertragspartei“, 

b) „andere Vertragsparteien“ im überarbeiteten GPA bedeutet „die andere 
Vertragspartei“ und 

c) „der Ausschuss“ im überarbeiteten GPA bedeutet „die Arbeitsgruppe“. 

Artikel 9.2: Geltungsbereich 

1. Unter dieses Kapitel fallen alle Beschaffungen, die unter die Anhänge der beiden 
Vertragsparteien zum GPA 1994 und dazugehörige Anmerkungen fallen, 
einschließlich Änderungen oder Ersetzungen. 

2. Für die Zwecke dieses Abkommens unterliegen Build-Operate-Transfer-Verträge (im 
Folgenden „BOT-Verträge“ genannt) und öffentliche Baukonzessionen im Sinne des 
Anhangs 9 den Bestimmungen des Anhangs 9. 

Artikel 9.3: Arbeitsgruppe „Öffentliches Beschaffungswesen“ 

Die nach Artikel 15.3 Absatz 1 (Arbeitsgruppen) eingesetzte Arbeitsgruppe „Öffentliches 
Beschaffungswesen“ tritt nach einvernehmlicher Vereinbarung oder auf Antrag einer 
Vertragspartei zusammen, um  

a) Fragen im Zusammenhang mit dem öffentlichen Beschaffungswesen und 
BOT-Verträgen oder öffentlichen Baukonzessionen, die ihr von einer 
Vertragspartei vorgelegt werden, zu prüfen,  

b) Informationen über das öffentliche Beschaffungswesen und Möglichkeiten für 
BOT-Verträge oder öffentliche Baukonzessionen in den Vertragsparteien 
auszutauschen und 

c) sonstige Fragen im Zusammenhang mit dem Funktionieren dieses Kapitels zu 
erörtern. 
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KAPITEL ZEHN 

GEISTIGES EIGENTUM 

ABSCHNITT A 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 10.1: Ziele 

Die Ziele dieses Kapitels bestehen darin, 

a) die Produktion und Vermarktung innovativer und kreativer Produkte in den 
Vertragsparteien zu erleichtern und 

b) ein angemessenes und wirksames Schutz- und Durchsetzungsniveau für Rechte 
des geistigen Eigentums sicherzustellen. 

Artikel 10.2: Art und Umfang der Pflichten 

1. Die Vertragsparteien gewährleisten die angemessene und wirksame Durchführung 
der das geistige Eigentum betreffenden internationalen Verträge, deren 
Vertragsparteien sie sind, einschließlich des Übereinkommens über handelsbezogene 
Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums in Anhang 1C des 
WTO-Übereinkommens (im Folgenden „TRIPS-Übereinkommen“ genannt). Die 
Bestimmungen dieses Kapitels ergänzen und präzisieren die Rechte und Pflichten der 
Vertragsparteien nach dem TRIPS-Übereinkommen. 

2. Für die Zwecke dieses Abkommens gehören zu den Rechten des geistigen 
Eigentums:  

a) Urheberrechte, einschließlich Urheberrechten an Computerprogrammen und 
Datenbanken, und verwandte Schutzrechte, 

b) Rechte an Patenten, 

c) Marken, 

d) Dienstleistungsmarken, 

e) Muster und Modelle, 

f) Layout-Designs (Topografien) integrierter Schaltkreise, 

g) geografische Angaben, 

h) Pflanzensorten und 

i) Schutz nicht offenbarter Informationen. 
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3. Der Schutz des geistigen Eigentums umfasst den Schutz gegen unlauteren 
Wettbewerb im Sinne des Artikels 10bis der Pariser Verbandsübereinkunft zum 
Schutz des gewerblichen Eigentums (1967) (im Folgenden „Pariser 
Verbandsübereinkunft“ genannt). 

Artikel 10.3: Technologietransfer 

1. Die Vertragsparteien kommen überein, Meinungen und Informationen über ihre 
Praxis und ihre Politik im Bereich des Technologietransfers innerhalb ihrer Gebiete 
und mit Drittländern auszutauschen. Hierzu zählen insbesondere Maßnahmen zur 
Erleichterung von Informationsfluss, Unternehmenspartnerschaften, Lizenzierung 
und Vergabe von Unteraufträgen. Besondere Aufmerksamkeit wird den notwendigen 
Voraussetzungen für die Schaffung angemessener Rahmenbedingungen für den 
Technologietransfer in den Empfängerländern gewidmet; dazu zählen Fragen wie die 
Entwicklung des Humankapitals und des Rechtsrahmens. 

2. Jede Vertragspartei ergreift gegebenenfalls Maßnahmen, um Lizenzierungspraktiken 
oder Bedingungen in Bezug auf Rechte des geistigen Eigentums zu verhindern oder 
zu kontrollieren, die den internationalen Technologietransfer beeinträchtigen könnten 
und die einen Missbrauch von Rechten des geistigen Eigentums durch die 
Rechteinhaber darstellen. 

Artikel 10.4: Erschöpfung 

Den Vertragsparteien steht es frei, ihre eigenen Regeln für die Erschöpfung von Rechten des 
geistigen Eigentums aufzustellen.  

ABSCHNITT B 

NORMEN IN BEZUG AUF RECHTE DES GEISTIGEN EIGENTUMS 

UNTERABSCHNITT A 

URHEBERRECHT UND VERWANDTE SCHUTZRECHTE 

Artikel 10.5: Gewährter Schutz 

Die Vertragsparteien erfüllen folgende Bestimmungen: 

a) Artikel 1 bis 22 des Internationalen Abkommens über den Schutz der 
ausübenden Künstler, der Hersteller von Tonträgern und der 
Sendeunternehmen (1961) (im Folgenden „Rom-Abkommen“ genannt), 

b) Artikel 1 bis 18 der Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur 
und Kunst (1971) (im Folgenden „Berner Übereinkunft“ genannt),  

c) Artikel 1 bis 14 des Urheberrechtsvertrags (1996) (im Folgenden „WCT“ 
genannt) der Weltorganisation für geistiges Eigentum (im Folgenden „WIPO“ 
genannt) und 
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d) Artikel 1 bis 23 des WIPO-Vertrags über Darbietungen und Tonträger (1996) 
(im Folgenden „WPPT“ genannt). 

Artikel 10.6: Dauer der Urheberrechte 

Jede Vertragspartei stellt sicher, dass die Schutzdauer des Urheberrechts an einem Werk, 
wenn sie auf der Grundlage der Lebensdauer einer natürlichen Person berechnet wird, 
mindestens die Lebensdauer des Urhebers und 70 Jahre nach seinem Tod umfasst. 

Artikel 10.7: Sendeunternehmen 

1. Die Rechte der Sendeunternehmen erlöschen frühestens 50 Jahre nach der 
Erstsendung, unabhängig davon, ob es sich hierbei um drahtlose oder 
drahtgebundene, über Kabel oder durch Satelliten vermittelte Sendungen handelt. 

2. Die Vertragsparteien dürfen keine Weiterverbreitung von (über terrestrische 
Systeme, Kabel oder Satellit ausgestrahlten) Fernsehsignalen zulassen ohne 
Erlaubnis des Inhabers oder der Inhaber, falls vorhanden, der Rechte am Signalinhalt 
und am Signal50. 

Artikel 10.8: Zusammenarbeit auf dem Gebiet der kollektiven Rechteverwaltung 

Die Vertragsparteien bemühen sich, den Abschluss von Vereinbarungen zwischen ihren 
jeweiligen Verwertungsgesellschaften zu erleichtern mit dem Ziel, den gegenseitigen Zugang 
und die Bereitstellung von Inhalten zwischen den Vertragsparteien zu vereinfachen sowie den 
gegenseitigen Transfer von Gebühren für die Nutzung der Werke oder anderer 
urheberrechtlich geschützter Gegenstände der Vertragsparteien zu gewährleisten. Die 
Vertragsparteien bemühen sich, ein hohes Maß an Rationalisierung zu erreichen und die 
Transparenz im Hinblick auf die Wahrnehmung der Aufgaben ihrer jeweiligen 
Verwertungsgesellschaften zu verbessern. 

Artikel 10.9: Rundfunk und öffentliche Wiedergabe 

1. Für die Zwecke dieses Artikels gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

a) Sendung bedeutet die drahtlose Übertragung von Tönen oder von Bildern und 
Tönen oder deren Darstellungen zum Zwecke des Empfangs durch die 
Öffentlichkeit; die Übertragung über Satellit ist ebenfalls eine „Sendung“; die 
Übertragung verschlüsselter Signale ist eine „Sendung“, soweit die Mittel zur 
Entschlüsselung der Öffentlichkeit von dem Sendeunternehmen oder mit 
dessen Zustimmung zur Verfügung gestellt werden; und 

                                                
50 Für die Zwecke dieses Absatzes stellt die innerhalb des Gebiets einer Vertragspartei erfolgende 

Weiterübertragung über ein geschlossenes, definiertes Teilnehmernetz, das von außerhalb des Gebiets 
der Vertragspartei nicht zugänglich ist, keine Weiterübertragung über das Internet dar. 
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b) öffentliche Wiedergabe bedeutet die öffentliche Übertragung der Töne einer 
Darbietung oder der auf einem Tonträger aufgezeichneten Töne oder 
Darstellungen von Tönen auf einem anderen Wege als durch Sendung. Für die 
Zwecke des Absatzes 5 umfasst „öffentliche Wiedergabe“ das öffentliche 
Hörbarmachen der auf einem Tonträger aufgezeichneten Töne oder 
Darstellungen von Tönen. 

2. Jede Vertragspartei gewährt ausübenden Künstlern das ausschließliche Recht, 
drahtlos übertragene Sendungen und die öffentliche Wiedergabe ihrer Darbietungen 
zu erlauben oder zu verbieten, es sei denn, die Darbietung ist selbst bereits eine 
gesendete Darbietung oder beruht auf einer Aufzeichnung. 

3. Jede Vertragspartei gewährt ausübenden Künstlern und Tonträgerherstellern das 
Recht auf eine einzige angemessene Vergütung, wenn ein zu gewerblichen Zwecken 
veröffentlichter Tonträger oder ein Vervielfältigungsstück eines solchen Tonträgers 
für drahtlos übertragene Sendungen oder eine öffentliche Wiedergabe benutzt wird. 

4. Jede Vertragspartei bestimmt in ihren Rechtsvorschriften, dass ausübende Künstler 
oder Tonträgerhersteller oder beide von dem Benutzer die Zahlung der einzigen 
angemessenen Vergütung verlangen. Die Vertragsparteien können 
Rechtsvorschriften erlassen, die in Ermangelung einer Vereinbarung zwischen 
ausübenden Künstlern und Tonträgerherstellern die Bedingungen festlegen, nach 
denen die einzige angemessene Vergütung zwischen ausübenden Künstlern und 
Tonträgerherstellern aufzuteilen ist. 

5. Jede Vertragspartei gewährt Sendeunternehmen das ausschließliche Recht, 
Folgendes zu erlauben oder zu verbieten: 

a) die Weitersendung ihrer Sendungen, 

b) die Aufzeichnung ihrer Sendungen und 

c) die öffentliche Wiedergabe ihrer Fernsehsendungen, wenn sie an Orten 
stattfindet, die der Öffentlichkeit gegen Zahlung eines Eintrittsgeldes 
zugänglich sind. Die Bedingungen für die Ausübung des Rechts sind in den 
internen Rechtsvorschriften des Staates zu regeln, in dem der Schutz dieses 
Rechts beansprucht wird. 

Artikel 10.10: Folgerecht  

Die Vertragsparteien kommen überein, Meinungen und Informationen über ihre Praxis und 
ihre Politik auf dem Gebiet des Folgerechts auszutauschen. Innerhalb von zwei Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens nehmen die Vertragsparteien Konsultationen auf, um zu 
prüfen, ob die Einführung eines Folgerechts in Korea erstrebenswert und möglich ist. 

Artikel 10.11: Beschränkungen und Ausnahmen 

Die Vertragsparteien können in bestimmten Sonderfällen, in denen die normale Verwertung 
des Werks nicht beeinträchtigt wird und die berechtigten Interessen der Rechteinhaber nicht 
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ungebührlich verletzt werden, in ihren jeweiligen Rechtsvorschriften Beschränkungen oder 
Ausnahmen von den Rechten vorsehen, die den in Artikel 10.5 bis 10.10 genannten 
Rechteinhabern gewährt werden.  

Artikel 10.12: Schutz von technischen Maßnahmen 

1. Jede Vertragspartei sieht einen angemessenen Rechtsschutz gegen die Umgehung 
wirksamer technischer Maßnahmen durch eine Person vor, der bekannt ist oder den 
Umständen nach bekannt sein muss, dass sie dieses Ziel verfolgt. 

2. Jede Vertragspartei sieht einen angemessenen Rechtsschutz gegen die Herstellung, 
die Einfuhr, die Verbreitung, den Verkauf, die Vermietung, die Werbung im 
Hinblick auf Verkauf oder Vermietung und den Besitz zu kommerziellen Zwecken 
von Vorrichtungen, Erzeugnissen oder Bestandteilen sowie die Erbringung von 
Dienstleistungen vor, 

a) die Gegenstand einer Verkaufsförderung, Werbung oder Vermarktung mit dem 
Ziel der Umgehung wirksamer technischer Maßnahmen sind, 

b) die, abgesehen von der Umgehung wirksamer technischer Maßnahmen, nur 
einen begrenzten wirtschaftlichen Zweck oder Nutzen haben oder 

c) die hauptsächlich entworfen, hergestellt, angepasst oder erbracht werden, um 
die Umgehung wirksamer technischer Maßnahmen zu ermöglichen oder zu 
erleichtern. 

3. Für die Zwecke dieses Abkommens sind technische Maßnahmen alle 
Technologien, Vorrichtungen oder Bestandteile, die im normalen Betrieb dazu 
bestimmt sind, Werke oder sonstige Schutzgegenstände betreffende Handlungen zu 
verhindern oder einzuschränken, die nicht von der Person genehmigt worden sind, 
die Inhaber der Urheberrechte oder der dem Urheberrecht verwandten, in den 
jeweiligen Rechtsvorschriften der Vertragsparteien verankerten Schutzrechte ist. 
Technische Maßnahmen sind als wirksam anzusehen, soweit die Nutzung eines 
geschützten Werks oder eines sonstigen Schutzgegenstands von den Rechteinhabern 
durch eine Zugangskontrolle oder einen Schutzmechanismus wie Verschlüsselung, 
Verzerrung oder sonstige Umwandlung des Werks oder sonstigen Schutzgegenstands 
oder einen Mechanismus zur Kontrolle der Vervielfältigung, die die Erreichung des 
Schutzziels sicherstellen, unter Kontrolle gehalten wird. 

4. Jede Vertragspartei kann für Maßnahmen zur Durchführung der Absätze 1 und 2 
unter Beachtung ihrer Rechtsvorschriften und der einschlägigen, in Artikel 10.5 
aufgeführten internationalen Übereinkünfte Ausnahmen und Beschränkungen 
vorsehen. 

Artikel 10.13: Schutz von Informationen für die Rechtewahrnehmung 

1. Jede Vertragspartei sieht einen angemessenen rechtlichen Schutz gegen Personen 
vor, die wissentlich unbefugt eine der nachstehenden Handlungen vornehmen: 



DE 89   DE 

a) die Entfernung oder Änderung elektronischer Informationen für die Wahr-
nehmung der Rechte oder 

b) die Verbreitung, Einfuhr zur Verbreitung, Sendung, öffentliche Wiedergabe 
oder öffentliche Zugänglichmachung von Werken oder sonstigen unter dieses 
Abkommen fallenden Schutzgegenständen, bei denen elektronische 
Informationen für die Wahrnehmung der Rechte unbefugt entfernt oder 
geändert wurden, 

wobei ihnen bekannt ist oder den Umständen nach bekannt sein muss, dass sie dadurch die 
Verletzung von Urheberrechten oder dem Urheberrecht verwandten, in den 
Rechtsvorschriften der jeweiligen Vertragspartei verankerten Schutzrechten ermöglichen, 
erleichtern oder verschleiern. 

2. Für die Zwecke dieses Abkommens sind Informationen für die Rechte-
wahrnehmung die von Rechteinhabern stammenden Informationen, die die in 
diesem Abkommen bezeichneten Werke oder Schutzgegenstände, den Urheber oder 
jeden anderen Rechteinhaber identifizieren, oder Informationen über die Modalitäten 
und Bedingungen für die Nutzung der Werke oder Schutzgegenstände sowie die 
Zahlen oder Codes, durch die derartige Informationen ausgedrückt werden. 

3. Absatz 2 gilt, wenn irgendeine der betreffenden Informationen an einem 
Vervielfältigungsstück eines Werks oder eines sonstigen Schutzgegenstands, der in 
diesem Abkommen genannt wird, angebracht wird oder im Zusammenhang mit der 
öffentlichen Wiedergabe eines solchen Werks oder Schutzgegenstands erscheint. 

Artikel 10.14: Übergangsbestimmung  

Korea setzt die in den Artikeln 10.6 und 10.7 genannten Verpflichtungen innerhalb von zwei 
Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens vollständig um. 

UNTERABSCHNITT B 

MARKEN 

Artikel 10.15: Eintragungsverfahren 

Die Europäische Union und Korea sehen ein System zur Eintragung von Marken vor, bei dem 
die Begründung für die Ablehnung einer Markeneintragung schriftlich mitgeteilt wird und 
dem Antragsteller auf elektronischem Weg übermittelt werden kann; der Antragsteller erhält 
die Möglichkeit, gegen diese Ablehnung Beschwerde einzulegen und eine endgültige 
Ablehnung vor Gericht anzufechten. Die Europäische Union und Korea schaffen ferner die 
Möglichkeit für interessierte Parteien, gegen Markenanmeldungen Widerspruch einzulegen. 
Die Europäische Union und Korea stellen eine öffentlich zugängliche elektronische 
Datenbank bereit, in der Markenanmeldungen und Markeneintragungen erfasst werden. 
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Artikel 10.16: Internationale Übereinkünfte 

Die Europäische Union und Korea erfüllen die Bestimmungen des Vertrags über das 
Markenrecht (1994) und unternehmen alle zumutbaren Anstrengungen, um die 
Bestimmungen des Vertrags von Singapur zum Markenrecht (2006) zu erfüllen. 

Artikel 10.17: Ausnahmen von den Rechten aus einer Marke 

Jede Vertragspartei sieht die lautere Benutzung beschreibender Angaben als begrenzte 
Ausnahme von den Rechten aus einer Marke vor und kann weitere begrenzte Ausnahmen 
vorsehen, sofern die begrenzten Ausnahmen die berechtigten Interessen des Inhabers der 
Marke und Dritter berücksichtigen.  

UNTERABSCHNITT C 
GEOGRAFISCHE ANGABEN51, 52 

Artikel 10.18: Anerkennung geografischer Angaben für  
landwirtschaftliche Erzeugnisse, Lebensmittel und Wein 

1. Nach Prüfung des Gesetzes zur Qualitätskontrolle landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
(„Agricultural Products Quality Control Act“) mit seinen Durchführungs-
vorschriften, soweit es sich auf die Eintragung, die Kontrolle und den Schutz 
geografischer Angaben für landwirtschaftliche Erzeugnisse und Lebensmittel in 
Korea bezieht, gelangt die Europäische Union zu dem Schluss, dass dieses Gesetz 
die in Absatz 6 aufgeführten Vorgaben erfüllt. 

2. Nach Prüfung der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates mit ihren 
Durchführungsvorschriften zur Eintragung, zur Kontrolle und zum Schutz von 
geografischen Angaben für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel in der Europäischen 
Union und der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates über die gemeinsame 
Organisation des Weinmarktes gelangt Korea zu dem Schluss, dass diese 
Rechtsvorschriften die in Absatz 6 aufgeführten Vorgaben erfüllen.  

3. Nach Prüfung einer Zusammenfassung der Spezifikationen der landwirtschaftlichen 
Erzeugnisse und Lebensmittel, die den in Anhang 10-A aufgeführten geografischen 
Angaben Koreas entsprechen, welche von Korea nach dem in Absatz 1 genannten 
Gesetz eingetragen wurden, verpflichtet sich die Europäische Union, den in 

                                                
51 „Geografische Angaben“ in diesem Unterabschnitt sind:  

a) geografische Angaben, Ursprungsbezeichnungen, Qualitätsweine bestimmter Anbaugebiete und 
Tafelweine mit geografischer Angabe im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates vom 
20. März 2006, der Verordnung (EG) Nr. 110/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. Januar 2008, der Verordnung (EWG) Nr. 1601/1991 des Rates vom 10. Juni 1991, der Verordnung 
(EG) Nr. 1493/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 und der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates 
vom 22. Oktober 2007 oder der diese Verordnungen ersetzenden Bestimmungen und  
b) geografische Angaben im Sinne des koreanischen Gesetzes zur Qualitätskontrolle 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse („Agricultural Products Quality Control Act“) (Gesetz Nr. 9759 vom 
9. Juni 2009) und des koreanischen Gesetzes über die Steuer auf alkoholische Getränke („Liquor Tax 
Act“) (Gesetz Nr. 8852 vom 29. Februar 2008).  

52 Der Schutz geografischer Angaben nach diesem Unterabschnitt lässt andere Bestimmungen in diesem 
Abkommen unberührt. 
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Anhang 10-A aufgeführten geografischen Angaben Koreas das in diesem Kapitel 
festgelegte Schutzniveau zu gewähren. 

4. Nach Prüfung einer Zusammenfassung der Spezifikationen der landwirtschaftlichen 
Erzeugnisse und Lebensmittel, die den in Anhang 10-A aufgeführten geografischen 
Angaben der Europäischen Union entsprechen, welche von der Europäischen Union 
nach den in Absatz 2 genannten Rechtsvorschriften eingetragen wurden, verpflichtet 
sich Korea, den in Anhang 10-A aufgeführten geografischen Angaben der 
Europäischen Union das in diesem Kapitel festgelegte Schutzniveau zu gewähren.  

5. Absatz 3 gilt für geografische Angaben für Weine im Hinblick auf nach 
Artikel 10.24 hinzugefügte geografische Angaben. 

6. Die Europäische Union und Korea kommen überein, dass die in den Absätzen 1 und 
2 genannten Vorgaben für die Eintragung und Kontrolle geografischer Angaben die 
Folgenden sind:  

a) ein Register der im jeweiligen Gebiet geschützten geografischen Angaben, 

b) ein Verwaltungsverfahren, mit dem überprüft wird, ob geografische Angaben 
eine Ware als aus einem Gebiet, einer Gegend oder einem Ort einer 
Vertragspartei stammend kennzeichnen, wenn eine bestimmte Qualität, der Ruf 
oder eine sonstige Eigenschaft der Ware im Wesentlichen auf ihrer 
geografischen Herkunft beruht, 

c) das Erfordernis, dass ein eingetragener Name einem spezifischen Erzeugnis 
oder spezifischen Erzeugnissen entspricht, für das/die eine Produktspezifi-
kation festgelegt wurde, die nur durch ein ordnungsgemäßes Verwaltungs-
verfahren geändert werden kann, 

d) Vorschriften zur Produktionskontrolle, 

e) Rechtsvorschriften, in denen festgelegt ist, dass ein eingetragener Name von 
jedem Marktteilnehmer verwendet werden kann, der landwirtschaftliche 
Erzeugnisse oder Lebensmittel vermarktet, die der betreffenden Spezifikation 
entsprechen, und 

f) ein Einspruchsverfahren, das die Berücksichtigung der berechtigten Interessen 
früherer Namensverwender ermöglicht, unabhängig davon, ob diese Namen als 
eine Form des geistigen Eigentums geschützt sind oder nicht. 
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Artikel 10.19: Anerkennung spezifischer geografischer Angaben für Weine53, aromatisierte 
Weine54 und Spirituosen55 

1. In Korea werden die in Anhang 10-B aufgeführten geografischen Angaben der 
Europäischen Union geschützt, wenn die betreffenden Erzeugnisse diese 
geografischen Angaben im Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften der 
Europäischen Union über geografische Angaben führen. 

2. In der Europäischen Union werden die in Anhang 10-B aufgeführten geografischen 
Angaben Koreas geschützt, wenn die betreffenden Erzeugnisse diese geografischen 
Angaben im Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften Koreas über 
geografische Angaben führen. 

Artikel 10.20: Verwendungsrecht 

Ein nach diesem Unterabschnitt geschützter Name kann von jedem Marktteilnehmer 
verwendet werden, der landwirtschaftliche Erzeugnisse, Lebensmittel, Weine, aromatisierte 
Weine oder Spirituosen vermarktet, die der betreffenden Spezifikation entsprechen. 

Artikel 10.21: Schutzumfang 

1. Die in den Artikeln 10.18 und 10.19 genannten geografischen Angaben werden 
geschützt gegen 

a) die Benutzung irgendeines Mittels in der Bezeichnung oder Aufmachung einer 
Ware, das auf eine das Publikum hinsichtlich der geografischen Herkunft der 

                                                
53 Weine im Sinne dieses Unterabschnitts sind unter die Position 22.04 des HS fallende Erzeugnisse, die 

a) mit der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. Oktober 2007, der Verordnung (EG) 
Nr. 606/2009 der Kommission vom 10. Juli 2009 und der Verordnung (EG) Nr. 607/2009 der 
Kommission vom 14. Juli 2009 oder den sie ersetzenden Rechtsvorschriften im Einklang stehen oder 
b) mit dem koreanischen Gesetz zur Qualitätskontrolle landwirtschaftlicher Erzeugnisse („Agricultural 
Products Quality Control Act“) (Gesetz Nr. 9759 vom 9. Juni 2009) und dem koreanischen Gesetz über 
die Steuer auf alkoholische Getränke („Liquor Tax Act“) (Gesetz Nr. 8852 vom 29. Februar 2008) im 
Einklang stehen.  

54 Aromatisierte Weine im Sinne dieses Unterabschnitts sind unter die Position 22.05 des HS fallende 
Erzeugnisse, die  
a) mit der Verordnung (EWG) Nr. 1601/1991 des Rates vom 10. Juni 1991 oder den sie ersetzenden 
Rechtsvorschriften im Einklang stehen oder  
b) mit dem koreanischen Gesetz zur Qualitätskontrolle landwirtschaftlicher Erzeugnisse („Agricultural 
Products Quality Control Act“) (Gesetz Nr. 9759 vom 9. Juni 2009) und dem koreanischen Gesetz über 
die Steuer auf alkoholische Getränke („Liquor Tax Act“) (Gesetz Nr. 8852 vom 29. Februar 2008) im 
Einklang stehen. 

55 Spirituosen im Sinne dieses Unterabschnitts sind unter die Position 22.08 des HS fallende Erzeugnisse, 
die 
a) mit der Verordnung (EG) Nr. 110/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Januar 
2008 und der Verordnung (EWG) Nr. 1014/90 der Kommission vom 24. April 1990 oder den sie 
ersetzenden Rechtsvorschriften im Einklang stehen oder  
b) mit dem koreanischen Gesetz zur Qualitätskontrolle landwirtschaftlicher Erzeugnisse („Agricultural 
Products Quality Control Act“) (Gesetz Nr. 9759 vom 9. Juni 2009) und dem koreanischen Gesetz über 
die Steuer auf alkoholische Getränke („Liquor Tax Act“) (Gesetz Nr. 8852 vom 29. Februar 2008) im 
Einklang stehen. 
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Ware irreführende Weise angibt oder nahelegt, dass die fragliche Ware ihren 
Ursprung in einem anderen geografischen Gebiet als dem wahren Ursprungsort 
hat,  

b) die Verwendung einer geografischen Angabe zur Kennzeichnung einer Ware 
für eine gleichartige Ware56, die ihren Ursprung nicht an dem durch die 
fragliche geografische Angabe bezeichneten Ort hat, selbst wenn der wahre 
Ursprung der Waren angegeben oder die geografische Angabe in Übersetzung 
oder Transkription oder zusammen mit Ausdrücken wie „Art“, „Typ“, „Stil“, 
„Imitation“ oder dergleichen verwendet wird, und 

c) jede andere Benutzung, die eine unlautere Wettbewerbshandlung im Sinne des 
Artikels 10bis der Pariser Verbandsübereinkunft darstellt. 

2. Die Bestimmungen dieses Abkommens lassen das Recht von Personen unberührt, im 
geschäftlichen Verkehr ihren Namen oder den Namen ihres Geschäftsvorgängers zu 
verwenden, sofern dieser Name nicht in einer die Verbraucher irreführenden Weise 
verwendet wird. 

3. Sind geografische Angaben der Vertragsparteien homonym, so wird jeder Angabe 
Schutz gewährt, sofern sie in gutem Glauben verwendet wurde. Die Arbeitsgruppe 
„Geografische Angaben“ legt die praktischen Verwendungsbedingungen fest, unter 
denen die homonymen geografischen Angaben voneinander unterschieden werden, 
und berücksichtigt dabei die Notwendigkeit sicherzustellen, dass die betroffenen 
Erzeuger angemessen behandelt und die Verbraucher nicht irregeführt werden. Ist 
eine durch dieses Abkommen geschützte geografische Angabe mit einer 
geografischen Angabe eines Drittlandes homonym, so legt jede Vertragspartei die 
praktischen Verwendungsbedingungen fest, unter denen die homonymen 
geografischen Angaben voneinander unterschieden werden, und berücksichtigt dabei 
die Notwendigkeit sicherzustellen, dass die betroffenen Erzeuger angemessen 
behandelt und die Verbraucher nicht irregeführt werden. 

4. Dieses Abkommen verpflichtet die Europäische Union oder Korea nicht, eine 
geografische Angabe zu schützen, die in ihrem Ursprungsland nicht oder nicht mehr 
geschützt ist oder dort nicht mehr verwendet wird. 

5. Der Schutz einer geografischen Angabe nach diesem Artikel lässt die fortgesetzte 
Benutzung einer Marke unberührt, die vor dem Tag des Antrags auf Schutz oder 
Anerkennung der geografischen Angabe im Gebiet einer Vertragspartei angemeldet, 
eingetragen oder, falls dies in den einschlägigen Rechtsvorschriften vorgesehen ist, 
durch Benutzung erworben wurde, sofern keine Gründe für die Ungültigerklärung 
oder den Verfall der Marke nach den Rechtsvorschriften der betroffenen 
Vertragspartei vorliegen. Der Tag des Antrags auf Schutz oder Anerkennung der 
geografischen Angabe wird nach Artikel 10.23 Absatz 2 festgelegt. 

                                                
56 Für alle Waren ist der Begriff „gleichartige Ware“ im Sinne des Artikels 23 Absatz 1 des 

TRIPS-Übereinkommens zu verstehen, der die Verwendung geografischer Angaben zur Kennzeichnung 
von Weinen für Weine regelt, die ihren Ursprung nicht an dem durch die fragliche geografische Angabe 
bezeichneten Ort haben, oder zur Kennzeichnung von Spirituosen für Spirituosen, die ihren Ursprung 
nicht an dem durch die fragliche geografische Angabe bezeichneten Ort haben. 



DE 94   DE 

Artikel 10.22: Durchsetzung des Schutzes 

Die Vertragsparteien setzen den in den Artikeln 10.18 bis 10.23 vorgesehenen Schutz aus 
eigener Initiative mittels geeigneter Maßnahmen ihrer Behörden durch. Sie setzen diesen 
Schutz auch auf Antrag einer interessierten Partei durch. 

Artikel 10.23: Verhältnis zu Marken 

1. Die Eintragung einer Marke, auf die einer der in Artikel 10.21 Absatz 1 aufgeführten 
Sachverhalte in Bezug auf eine geschützte geografische Angabe für gleichartige 
Waren zutrifft, wird von den Vertragsparteien abgelehnt oder für ungültig erklärt, 
wenn der Antrag auf Eintragung der Marke nach dem Tag des Antrags auf Schutz 
oder Anerkennung der geografischen Angabe in dem betreffenden Gebiet gestellt 
wird.  

2. Für die Zwecke des Absatzes 1 gilt Folgendes: 

a) Für die in den Artikeln 10.18 und 10.19 genannten geografischen Angaben ist 
der Tag des Antrags auf Schutz oder Anerkennung der Tag des Inkrafttretens 
dieses Abkommens, und 

b) für die in Artikel 10.24 genannten geografischen Angaben ist der Tag des 
Antrags auf Schutz oder Anerkennung der Tag, an dem bei einer Vertragspartei 
ein Antrag der anderen Vertragspartei auf Schutz oder Anerkennung einer 
geografischen Angabe eingeht. 

Artikel 10.24: Aufnahme zusätzlicher zu schützender geografischer Angaben57 

1. Die Europäische Union und Korea kommen überein, zusätzliche zu schützende 
geografische Angaben nach dem in Artikel 10.25 festgelegten Verfahren in die 
Anhänge 10-A und 10-B aufzunehmen. 

2. Die Europäische Union und Korea kommen überein, Anträge der anderen 
Vertragspartei auf Aufnahme zusätzlicher zu schützender geografischer Angaben in 
die Anhänge unverzüglich zu bearbeiten. 

                                                
57 Bei Unterbreitung eines Vorschlags  

a) seitens Koreas hinsichtlich eines in den Geltungsbereich der in Artikel 10.18 Absatz 2 und in den 
Fußnoten zu Artikel 10.19 genannten Rechtsvorschriften der Europäischen Union fallenden 
Ursprungserzeugnisses oder  
b) seitens der Europäischen Union hinsichtlich eines in den Geltungsbereich der in Artikel 10.18 
Absatz 1 und in den Fußnoten zu Artikel 10.19 genannten Rechtsvorschriften Koreas fallenden 
Ursprungserzeugnisses  
zur Aufnahme einer zusätzlichen Ursprungsbezeichnung in dieses Abkommen, die von einer der 
Vertragsparteien durch andere als die in den Artikeln 10.18 Absatz 1 und 10.18 Absatz 2 sowie in den 
Fußnoten zu Artikel 10.19 genannten Rechtsvorschriften der Vertragsparteien als geografische Angabe 
im Sinne des Artikels 22 Absatz 1 des TRIPS-Übereinkommens anerkannt wurde, kommen die 
Vertragsparteien überein zu prüfen, ob die geografische Angabe nach diesem Unterabschnitt in dieses 
Abkommen aufgenommen werden kann.  
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3. Ein Name darf nicht als geografische Angabe eingetragen werden, wenn er mit dem 
Namen einer Pflanzensorte, einschließlich einer Rebsorte, oder einer Tierrasse 
kollidiert und deshalb geeignet ist, den Verbraucher in Bezug auf den tatsächlichen 
Ursprung des Erzeugnisses irrezuführen. 

Artikel 10.25: Arbeitsgruppe „Geografische Angaben“ 

1. Die nach Artikel 15.3 Absatz 1 (Arbeitsgruppen) eingesetzte Arbeitsgruppe 
„Geografische Angaben“ tritt nach einvernehmlicher Vereinbarung oder auf Antrag 
einer Vertragspartei zusammen, um die Zusammenarbeit zwischen den 
Vertragsparteien und den Dialog über geografische Angaben zu intensivieren. Die 
Arbeitsgruppe kann einvernehmlich Empfehlungen aussprechen und Beschlüsse 
annehmen. 

2. Die Sitzungen finden abwechselnd im Gebiet einer der Vertragsparteien statt. 
Termin, Ort und Modalitäten der Sitzungen, die auch per Videokonferenz abgehalten 
werden können, werden von den Vertragsparteien gemeinsam festgelegt; die 
Arbeitsgruppe tritt jedoch spätestens 90 Tage nach der Antragstellung zusammen. 

3. Die Arbeitsgruppe kann beschließen, 

a) die Anhänge 10-A und 10-B zu ändern, indem einzelne geografische Angaben 
der Europäischen Union oder Koreas hinzugefügt werden, die, gegebenenfalls 
nach Abschluss des entsprechenden, in Artikel 10.18 Absätze 3 und 4 
genannten Verfahrens, auch von der anderen Vertragspartei als geografische 
Angaben eingestuft und in ihrem Gebiet geschützt werden; 

b) die unter Buchstabe a genannten Anhänge zu ändern58, indem einzelne 
geografische Angaben gestrichen werden, die in der Vertragspartei ihres 
Ursprungs59 nicht mehr geschützt sind oder die nach den geltenden 
Rechtsvorschriften nicht mehr die Voraussetzungen erfüllen, um in der anderen 
Vertragspartei als geografische Angabe betrachtet zu werden, und 

c) dass eine Bezugnahme auf eine Rechtsvorschrift in diesem Abkommen als 
Bezugnahme auf die betreffende Rechtsvorschrift in ihrer ab einem bestimmten 
Zeitpunkt nach Inkrafttreten dieses Abkommens geltenden geänderten und 
ersetzten Fassung gilt. 

4. Die Arbeitsgruppe stellt ferner das ordnungsgemäße Funktionieren dieses 
Unterabschnitts sicher und kann alle Fragen im Zusammenhang mit seiner 
Durchführung und Anwendung prüfen. Ihre Aufgaben sind insbesondere: 

                                                
58 Dies bezieht sich auf die Änderung der geografischen Angabe selbst, einschließlich des Namens und 

der Erzeugniskategorie. Für Änderungen der in Artikel 10.18 Absätze 3 und 4 genannten 
Spezifikationen oder Änderungen der für die Kontrollen nach Artikel 10.18 Absatz 6 Buchstabe d 
zuständigen Stellen ist weiterhin ausschließlich die Vertragspartei zuständig, in der eine geografische 
Angabe ihren Ursprung hat. Änderungen dieser Art können informationshalber mitgeteilt werden. 

59 Für den Beschluss, den Schutz einer geografischen Angabe aufzuheben, ist weiterhin ausschließlich die 
Vertragspartei zuständig, in der eine geografische Angabe ihren Ursprung hat. 
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a) der Austausch von Informationen über die Entwicklung der Rechtsetzung und 
der Politik auf dem Gebiet der geografischen Angaben, 

b) der Austausch von Informationen über einzelne geografische Angaben zwecks 
Prüfung ihres Schutzes gemäß diesem Abkommen und 

c) der Austausch von Informationen zum bestmöglichen Funktionieren dieses 
Abkommens. 

5. Die Arbeitsgruppe kann alle Fragen von gemeinsamem Interesse im Bereich der 
geografischen Angaben erörtern. 

Artikel 10.26: Einzelanträge auf Schutz geografischer Angaben 

Die Bestimmungen dieses Unterabschnitts lassen das Recht unberührt, die Anerkennung und 
den Schutz einer geografischen Angabe nach den einschlägigen Rechtsvorschriften der 
Europäischen Union oder Koreas zu beantragen. 

UNTERABSCHNITT D 

MUSTER UND MODELLE 

Artikel 10.27: Schutz eingetragener Muster und Modelle 

1. Die Europäische Union und Korea sehen den Schutz unabhängig geschaffener 
Muster und Modelle vor, die neu sind und originär sind oder Eigenart haben60. 

2. Dieser Schutz erfolgt durch Eintragung und verleiht den Inhabern ausschließliche 
Rechte nach Maßgabe dieses Unterabschnitts.  

Artikel 10.28: Rechte aus der Eintragung 

Der Inhaber eines geschützten Musters oder Modells ist berechtigt, Dritten zumindest zu 
verbieten, ohne seine Zustimmung Gegenstände herzustellen, zum Verkauf anzubieten, zu 
verkaufen, einzuführen, auszuführen oder zu benutzen, die das geschützte Muster oder Modell 
tragen oder in die es aufgenommen wurde, wenn diese Handlungen zu gewerblichen Zwecken 
vorgenommen werden, die normale Verwertung des Musters oder Modells über Gebühr 

                                                
60 In Korea gelten Muster und Modelle nicht als neu, wenn ein identisches oder ähnliches Muster oder 

Modell vor Einreichung des Antrags auf Eintragung als Muster oder Modell öffentlich bekannt war 
oder öffentlich verwendet wurde. In Korea gelten Muster und Modelle nicht als originell, wenn sie ohne 
Weiteres aus den Kombinationen von Mustern oder Modellen, die vor Einreichung des Antrags auf 
Eintragung als Muster oder Modell öffentlich bekannt waren oder öffentlich verwendet wurden, hätten 
geschaffen werden können. In der Europäischen Union gelten Muster und Modelle nicht als neu, wenn 
der Öffentlichkeit vor dem Tag der Einreichung des Antrags auf Eintragung eines Musters oder Modells 
oder vor dem Tag der Offenbarung eines nicht eingetragenen Musters oder Modells ein identisches 
Muster oder Modell zugänglich gemacht worden ist. In der Europäischen Union gilt ein Muster oder 
Modell nicht als Muster oder Modell mit Eigenart, wenn sich der Gesamteindruck, den es beim 
informierten Benutzer hervorruft, nicht von dem Gesamteindruck unterscheidet, den ein anderes Muster 
oder Modell, das der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist, bei diesem Benutzer hervorruft. 
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beeinträchtigen oder mit den Gepflogenheiten des redlichen Geschäftsverkehrs unvereinbar 
sind. 

Artikel 10.29: Schutz nicht eingetragener Erscheinungsformen  

Die Europäische Union und Korea stellen die rechtlichen Mittel für ein Verbot der 
Verwendung nicht eingetragener Erscheinungsformen eines Erzeugnisses bereit, jedoch nur, 
wenn die angefochtene Verwendung das Ergebnis einer Nachahmung der nicht eingetragenen 
Erscheinungsform eines solchen Erzeugnisses ist61. Zu Verwendungen dieser Art gehören 
zumindest die Präsentation62, die Einfuhr oder die Ausfuhr von Waren. 

Artikel 10.30: Schutzdauer 

1. Die Schutzdauer in den Vertragsparteien beträgt mindestens 15 Jahre ab dem 
Zeitpunkt der Eintragung. 

2. Die Schutzdauer für nicht eingetragene Erscheinungsformen in der Europäischen 
Union und in Korea beträgt mindestens drei Jahre. 

Artikel 10.31: Ausnahmen 
Die Europäische Union und Korea können begrenzte Ausnahmen vom Schutz von Mustern 
und Modellen vorsehen, sofern solche Ausnahmen nicht unangemessen im Widerspruch zur 
normalen Verwertung geschützter Muster und Modelle stehen und die berechtigten Interessen 
des Inhabers des geschützten Musters oder Modells nicht unangemessen beeinträchtigen, 
wobei auch die berechtigten Interessen Dritter zu berücksichtigen sind. 
Der Schutz erstreckt sich nicht auf Muster oder Modelle, die im Wesentlichen aufgrund 
technischer oder funktionaler Überlegungen vorgegeben sind. 
Es besteht kein Recht an einem Muster oder Modell, wenn es gegen die öffentliche Ordnung 
oder gegen die guten Sitten verstößt. 

Artikel 10.32: Verhältnis zum Urheberrecht 

Ein Muster oder Modell, das durch ein in der Europäischen Union oder in Korea gemäß 
diesem Unterabschnitt eingetragenes Musterrecht geschützt ist, ist auch nach dem im Gebiet 

                                                
61 Für die Zwecke dieses Artikels verstehen die Europäische Union und Korea „nicht eingetragenes 

Muster oder Modell“ und „nicht eingetragene Erscheinungsform“ als Begriffe von ähnlicher 
Bedeutung. Die Voraussetzungen für den Schutz „nicht eingetragener Muster und Modelle“ oder „nicht 
eingetragener Erscheinungsformen“ sind festgelegt:  
a) von Korea im Gesetz zur Verhinderung unlauteren Wettbewerbs und zum Schutz des 
Geschäftsgeheimnisses („Unfair Competition Prevention and Trade Secret Protection Act“) (Gesetz 
Nr. 8767 vom 21. Dezember 2007), und  
b) von der Europäischen Union in der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 
über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster, zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1891/2006 
des Rates vom 18. Dezember 2006. 

62 Für die Zwecke dieses Artikels versteht die Europäische Union unter „Präsentation“ das „Angebot“ 
oder das „Inverkehrbringen“, und Korea versteht unter „Präsentation“ die „Abtretung, Vermietung oder 
Ausstellung zwecks Abtretung oder Vermietung“. 
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der Vertragsparteien geltenden Urheberrecht von dem Tag an schutzfähig, an dem das Muster 
oder Modell geschaffen oder in irgendeiner Form festgelegt wurde63. 

UNTERABSCHNITT E 

PATENTE 

Artikel 10.33: Internationale Übereinkunft 

Die Vertragsparteien unternehmen alle zumutbaren Anstrengungen, um die Artikel 1 bis 16 
des Vertrags über das Patentrecht (2000) zu befolgen. 

Artikel 10.34: Patente und öffentliche Gesundheit 

1. Die Vertragsparteien erkennen die Bedeutung der am 14. November 2001 von der 
WTO-Ministerkonferenz angenommenen Erklärung zum TRIPS-Übereinkommen 
und zur öffentlichen Gesundheit (im Folgenden „Doha-Erklärung“ genannt) an. Im 
Hinblick auf die Auslegung und Wahrnehmung der sich aus diesem Unterabschnitt 
ergebenden Rechte und Pflichten sind die Vertragsparteien berechtigt, sich auf die 
Doha-Erklärung zu berufen. 

2. Jede Vertragspartei trägt dazu bei, die Entscheidung des Allgemeinen Rates der WTO 
vom 30. August 2003 zu Absatz 6 der Doha-Erklärung sowie das am 6. Dezember 
2005 in Genf unterzeichnete Protokoll zur Änderung des TRIPS-Übereinkommens 
umzusetzen und hält deren Bestimmungen ein. 

Artikel 10.35: Verlängerung der Dauer der Rechte aus dem Patentschutz 

1. Die Vertragsparteien erkennen an, dass Arzneimittel64 und Pflanzenschutzmittel65, 
die in ihrem jeweiligen Gebiet durch ein Patent geschützt sind, ein behördliches 
Genehmigungs- oder Eintragungsverfahren durchlaufen müssen, bevor sie auf ihren 
Märkten in den Verkehr gebracht werden. 

                                                
63 Der Schutz eines Musters oder Modells nach dem Urheberrecht besteht nicht automatisch, sondern wird 

nur gewährt, wenn ein Muster oder Modell nach dem Urheberrecht schutzfähig ist. 
64 Siehe Definition in Anhang 2-D (Arzneimittel und Medizinprodukte). 
65 Pflanzenschutzmittel in der dem Verwender gelieferten Form bestehen aus Wirkstoffen, Safenern oder 

Synergisten oder enthalten diese und sind für einen der nachstehenden Zwecke bestimmt:  
a) Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse vor Schadorganismen zu schützen oder deren Einwirkung 
vorzubeugen, soweit es nicht als Hauptzweck dieser Produkte erachtet wird, eher hygienischen 
Zwecken als dem Schutz von Pflanzen oder Pflanzenerzeugnissen zu dienen;  
b) in einer anderen Weise als Nährstoffe die Lebensvorgänge von Pflanzen zu beeinflussen (z. B. 
Wachstumsregler);  
c) Pflanzenerzeugnisse zu konservieren, soweit solche Stoffe oder Zubereitungen nicht den besonderen 
Vorschriften der Europäischen Union über konservierende Stoffe unterliegen;  
d) unerwünschte Pflanzen oder Pflanzenteile, mit Ausnahme von Algen, zu vernichten, es sei denn, die 
Produkte werden auf dem Boden oder Wasser zum Schutz von Pflanzen ausgebracht, oder  
e) ein unerwünschtes Wachstum von Pflanzen, mit Ausnahme von Algen, zu hemmen oder ein solches 
Wachstum zu verhindern, es sei denn, die Produkte werden auf dem Boden oder Wasser zum Schutz 
von Pflanzen ausgebracht. 
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2. Die Vertragsparteien gewähren auf Antrag des Patentinhabers eine Verlängerung der 
Dauer der Rechte aus dem Patentschutz, um für den Patentinhaber einen Ausgleich 
für die Verkürzung der effektiven Schutzfrist zu schaffen, die aus der ersten 
Genehmigung für das Inverkehrbringen des Produkts auf ihren jeweiligen Märkten 
resultiert. Die Verlängerung der Dauer der Rechte aus dem Patentschutz beträgt 
höchstens fünf Jahre66. 

Artikel 10.36: Schutz der mit einem Antrag auf Zulassung von Arzneimitteln67 vorgelegten 
Daten 

1. Die Vertragsparteien gewährleisten, dass Daten, die mit einem Antrag auf Zulassung 
eines Arzneimittels vorgelegt werden, vertraulich behandelt, nicht offenbart und 
nicht als Grundlage verwendet werden. 

2. Zu diesem Zweck stellen die Vertragsparteien in ihren jeweiligen Rechtsvorschriften 
sicher, dass im Einklang mit Artikel 39 des TRIPS-Übereinkommens Daten über 
Sicherheit und Wirksamkeit, die von einem Antragsteller erstmals mit einem Antrag 
auf Zulassung eines neuen Arzneimittels im Gebiet einer Vertragspartei vorgelegt 
werden, nicht für die Erteilung einer anderen Arzneimittelzulassung verwendet 
werden, es sei denn, es liegt ein Nachweis der ausdrücklichen Zustimmung des 
Zulassungsinhabers zur Verwendung dieser Daten vor. 

3. Der Datenschutz sollte für einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren ab dem 
Datum der Erstzulassung im Gebiet einer Vertragspartei gelten. 

Artikel 10.37: Schutz der mit einem Antrag auf Zulassung von Pflanzenschutzmitteln 
vorgelegten Daten 

1. Die Vertragsparteien legen die Sicherheits- und Wirksamkeitsanforderungen fest, 
bevor sie das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln auf ihren jeweiligen 
Märkten genehmigen.  

2. Die Vertragsparteien gewährleisten, dass Testergebnisse, Studienberichte oder 
Informationen, die von einem Antragsteller erstmals mit einem Antrag auf Zulassung 
eines Pflanzenschutzmittels vorgelegt werden, nicht von Dritten oder den 
zuständigen Behörden zugunsten anderer Personen verwendet werden, die die 
Zulassung eines Pflanzenschutzmittels anstreben, es sei denn, es liegt ein Nachweis 
der ausdrücklichen Zustimmung des Erstantragstellers zur Verwendung dieser Daten 
vor. Dieser Schutz wird im Folgenden als Datenschutz bezeichnet.  

3. Der Datenschutz sollte für einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren ab dem Datum 
der Erstzulassung im Gebiet einer Vertragspartei gelten.  

                                                
66 Dies gilt unbeschadet einer möglichen Verlängerung für Kinderarzneimittel, falls eine solche von den 

Vertragsparteien vorgesehen wird.  
67 Siehe Definition in Anhang 2-D (Arzneimittel und Medizinprodukte). 
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Artikel 10.38: Durchführung 

Die Vertragsparteien treffen die erforderlichen Maßnahmen, um die uneingeschränkte 
Wirksamkeit des in diesem Unterabschnitt vorgesehenen Schutzes zu gewährleisten; sie 
arbeiten in dieser Hinsicht aktiv zusammen und führen einen konstruktiven Dialog. 

UNTERABSCHNITT F 

SONSTIGE BESTIMMUNGEN 

Artikel 10.39: Pflanzensorten 

Jede Vertragspartei trifft Maßnahmen zum Schutz von Pflanzensorten und erfüllt die 
Bestimmungen des Internationalen Übereinkommens zum Schutz von 
Pflanzenzüchtungen (1991). 

Artikel 10.40: Genetische Ressourcen, überliefertes Wissen und Folklore 

1. Vorbehaltlich ihrer Rechtsvorschriften achten, bewahren und erhalten die 
Vertragsparteien Kenntnisse, Innovationen und Gebräuche der autochthonen und 
lokalen Bevölkerungsgruppen mit traditionellen Lebensformen, die für die Erhaltung 
und nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt wichtig sind, und fördern mit dem 
Einverständnis und unter Mitwirkung der Träger dieser Kenntnisse, Innovationen 
und Gebräuche deren breitere Anwendung und unterstützen die gerechte Aufteilung 
des Nutzens aus der Anwendung dieser Kenntnisse, Innovationen und Gebräuche. 

2. Die Vertragsparteien kommen überein, regelmäßig Meinungen und Informationen 
über die folgenden einschlägigen multilateralen Gespräche auszutauschen: 

a) über die Fragen, die im zwischenstaatlichen WIPO-Ausschuss für genetische 
Ressourcen, überliefertes Wissen und Folklore erörtert werden,  

b) über die im Rahmen der WTO erörterten Fragen im Zusammenhang mit dem 
Verhältnis zwischen dem TRIPS-Übereinkommen und dem Übereinkommen 
über die biologische Vielfalt (im Folgenden „CBD“ genannt), dem Schutz 
überlieferten Wissens und der Folklore, und 

c) über die im Rahmen des CBD erörterten Fragen im Zusammenhang mit einer 
internationalen Regelung für den Zugang zu genetischen Ressourcen und den 
Vorteilsausgleich. 

3. Nach Abschluss der in Absatz 2 genannten einschlägigen multilateralen Gespräche 
vereinbaren die Vertragsparteien auf Ersuchen einer der Vertragsparteien, diesen 
Artikel im Handelsausschuss im Lichte der Ergebnisse und Schlussfolgerungen 
dieser multilateralen Gespräche zu überprüfen. Der Handelsausschuss kann die zur 
Umsetzung der Überprüfungsergebnisse erforderlichen Beschlüsse fassen. 

ABSCHNITT C 
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DURCHSETZUNG DER RECHTE DES GEISTIGEN EIGENTUMS 

Artikel 10.41: Allgemeine Verpflichtungen 

1. Die Vertragsparteien bestätigen ihre Verpflichtungen im Rahmen des TRIPS-
Übereinkommens, insbesondere des Teils III, und stellen sicher, dass die folgenden 
ergänzenden Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe in ihren Rechtsvorschriften 
verankert sind, damit gegen jede Verletzung der in diesem Abkommen festgelegten 
Rechte des geistigen Eigentums68 wirksam vorgegangen werden kann. 

2. Die Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe  

a) umfassen Eilverfahren zur Verhinderung von Verletzungshandlungen und 
Rechtsbehelfe zur Abschreckung gegen weitere Verletzungshandlungen, 

b) müssen fair und gerecht sein, 

c) dürfen nicht unnötig kompliziert oder kostspielig sein und keine 
unangemessenen Fristen oder ungerechtfertigten Verzögerungen mit sich 
bringen und sie 

d) müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein und so angewandt 
werden, dass die Errichtung von Schranken für den rechtmäßigen Handel 
vermieden wird und eine Gewähr gegen ihren Missbrauch gegeben ist. 

Artikel 10.42: Antragsberechtigte 

Jede Vertragspartei räumt den folgenden Personen das Recht ein, die in diesem Abschnitt und 
in Teil III des TRIPS-Übereinkommens vorgesehenen Maßnahmen, Verfahren und 
Rechtsbehelfe zu beantragen: 

a) den Inhabern von Rechten des geistigen Eigentums nach den Bestimmungen 
des geltenden Rechts, 

b) allen anderen Personen, die zur Nutzung solcher Rechte befugt sind, 
insbesondere Lizenznehmern, soweit dies nach den Bestimmungen des 
geltenden Rechts zulässig ist und mit diesem im Einklang steht, 

c) Verwertungsgesellschaften mit ordnungsgemäß anerkannter Befugnis zur 
Vertretung von Inhabern von Rechten des geistigen Eigentums, soweit dies 
nach den Bestimmungen des geltenden Rechts zulässig ist und damit im 
Einklang steht, oder 

d) einer Vereinigung oder einem Verband, die den Rechtsstatus und die Befugnis 
haben, diese Rechte geltend zu machen, soweit dies nach den Bestimmungen 
des geltenden Rechts zulässig ist und damit im Einklang steht. 

                                                
68 Siehe Definition in Artikel 10.2 Absatz 2 Buchstaben a bis h.  



DE 102   DE 

UNTERABSCHNITT A 

ZIVILRECHTLICHE MASSNAHMEN, VERFAHREN UND RECHTSBEHELFE 

Artikel 10.43: Beweise 

Im Falle einer Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums in gewerblichem Ausmaß 
räumt jede Vertragspartei den zuständigen Justizbehörden die Möglichkeit ein, in geeigneten 
Fällen auf Antrag einer Partei die Vorlage von in der Verfügungsgewalt der gegnerischen 
Partei befindlichen Bank-, Finanz- oder Handelsunterlagen anzuordnen, sofern der Schutz 
vertraulicher Informationen gewährleistet wird. 

Artikel 10.44: Einstweilige Maßnahmen zur Beweissicherung 

1. Jede Vertragspartei stellt sicher, dass die zuständigen Justizbehörden auch schon vor 
Einleitung eines Verfahrens in der Sache auf Antrag einer Partei, die alle 
vernünftigerweise verfügbaren Beweismittel zur Begründung ihrer Ansprüche, dass 
ihre Rechte des geistigen Eigentums verletzt worden sind oder verletzt zu werden 
drohen, vorgelegt hat, schnelle und wirksame einstweilige Maßnahmen zur 
Sicherung der rechtserheblichen Beweismittel hinsichtlich der behaupteten 
Verletzung anordnen können, sofern der Schutz vertraulicher Informationen 
gewährleistet wird.  

2. Jede Vertragspartei kann vorsehen, dass derartige Maßnahmen die ausführliche 
Beschreibung mit oder ohne Einbehaltung von Mustern oder die dingliche 
Beschlagnahme der rechtsverletzenden Waren sowie gegebenenfalls der für die 
Herstellung oder den Vertrieb dieser Waren notwendigen Werkstoffe und Geräte und 
der zugehörigen Unterlagen umfassen. Derartige Maßnahmen werden 
erforderlichenfalls ohne Anhörung der anderen Partei getroffen, insbesondere dann, 
wenn durch eine Verzögerung dem Rechteinhaber wahrscheinlich ein nicht wieder 
gutzumachender Schaden entstünde oder wenn nachweislich die Gefahr besteht, dass 
Beweise vernichtet werden. 

Artikel 10.45: Recht auf Auskunft 

1. Jede Vertragspartei stellt sicher, dass die zuständigen Justizbehörden in 
zivilrechtlichen Verfahren wegen Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums 
auf einen begründeten und die Verhältnismäßigkeit wahrenden Antrag des Klägers 
hin anordnen können, dass Auskünfte über den Ursprung und die Vertriebswege von 
Waren oder Dienstleistungen, die ein Recht des geistigen Eigentums verletzen, von 
dem Verletzer und/oder jeder anderen Person, die Partei oder Zeuge in einem 
Rechtsstreit ist, erteilt werden. 

a) Im Sinne dieses Absatzes ist „jede andere Person“ eine Person, die 

i) nachweislich rechtsverletzende Waren in gewerblichem Ausmaß in ihrem 
Besitz hatte, 
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ii) nachweislich rechtsverletzende Dienstleistungen in gewerblichem 
Ausmaß in Anspruch genommen hat,  

iii) nachweislich für rechtsverletzende Tätigkeiten genutzte Dienstleistungen 
in gewerblichem Ausmaß erbracht hat oder 

iv) nach Angaben der unter Buchstabe a genannten Person an der 
Herstellung, der Erzeugung oder dem Vertrieb solcher Waren oder an der 
Erbringung solcher Dienstleistungen beteiligt war.  

b) Die Auskünfte beinhalten, soweit angebracht, 

i) die Namen und Anschriften der Hersteller, Erzeuger, Vertreiber, 
Lieferanten und anderer Vorbesitzer der Waren oder Dienstleistungen 
sowie der Groß- und Einzelhändler, für die sie bestimmt waren, oder 

ii) Angaben über die Mengen der hergestellten, erzeugten, gelieferten, 
erhaltenen oder bestellten Waren und über den Preis, die für die 
betreffenden Waren oder Dienstleistungen erzielt wurde. 

2. Dieser Artikel gilt unbeschadet anderer gesetzlicher Bestimmungen, die 

a) dem Rechteinhaber weitergehende Auskunftsrechte einräumen, 

b) die Verwendung der nach diesem Artikel erteilten Auskünfte in zivil- oder 
strafrechtlichen Verfahren regeln, 

c) die Haftung wegen Missbrauchs des Auskunftsrechts regeln,  

d) die Verweigerung von Auskünften zulassen, mit denen die in Absatz 1 
genannte Person gezwungen würde, ihre Beteiligung oder die Beteiligung 
naher Verwandter an einer Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums 
zuzugeben, oder 

e) den Schutz der Vertraulichkeit von Informationsquellen oder die Verarbeitung 
personenbezogener Daten regeln. 

Artikel 10.46: Einstweilige Maßnahmen und Sicherungsmaßnahmen 

1. Jede Vertragspartei stellt sicher, dass die Justizbehörden die Möglichkeit haben, auf 
Antrag des Antragstellers eine einstweilige Maßnahme anzuordnen, um eine 
drohende Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums zu verhindern oder 
einstweilig und, sofern ihre Rechtsvorschriften dies vorsehen, in geeigneten Fällen 
unter Verhängung von Zwangsgeldern die Fortsetzung angeblicher Verletzungen 
dieses Rechts zu untersagen oder die Fortsetzung an die Stellung von Sicherheiten zu 
knüpfen, die die Entschädigung des Rechteinhabers sicherstellen sollen. Eine 
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einstweilige Maßnahme kann auch gegen einen Vermittler69 angeordnet werden, 
dessen Dienste von einem Dritten zwecks Verletzung eines Urheberrechts, eines 
verwandten Schutzrechts, einer Marke oder einer geografischen Angabe in Anspruch 
genommen werden. 

2. Eine einstweilige Maßnahme kann auch zwecks Beschlagnahme der Waren 
angeordnet werden, bei denen der Verdacht auf Verletzung eines Rechts des 
geistigen Eigentums besteht, um deren Inverkehrbringen und Umlauf auf den 
Vertriebswegen zu verhindern. 

3. Im Falle von Rechtsverletzungen in gewerblichem Ausmaß stellt jede Vertragspartei 
sicher, dass die zuständigen Justizbehörden die Möglichkeit haben, die vorsorgliche 
Beschlagnahme beweglichen und unbeweglichen Vermögens des angeblichen 
Verletzers einschließlich der Sperrung seiner Bankkonten und der Beschlagnahme 
sonstiger Vermögenswerte anzuordnen, wenn der Antragsteller glaubhaft macht, dass 
die Erfüllung seiner Schadensersatzforderung fraglich ist.  

Artikel 10.47: Abhilfemaßnahmen 

1. Jede Vertragspartei stellt sicher, dass die zuständigen Justizbehörden auf Antrag des 
Antragstellers die Vernichtung von Waren, die nach ihren Feststellungen ein Recht 
des geistigen Eigentums verletzen, sowie jede andere Maßnahme unbeschadet 
etwaiger Schadensersatzansprüche des Rechteinhabers aus der Verletzung sowie 
ohne Entschädigung irgendwelcher Art anordnen können, um solche Waren 
endgültig aus den Vertriebswegen zu entfernen. Gegebenenfalls können die 
zuständigen Justizbehörden auch die Vernichtung von Materialien und Geräten 
anordnen, die vornehmlich zur Schaffung oder Herstellung solcher Waren verwendet 
werden. 

2. Die Justizbehörden ordnen an, dass die betreffenden Maßnahmen auf Kosten des 
Verletzers durchgeführt werden, es sei denn, es werden besondere Gründe geltend 
gemacht, die dagegen sprechen. 

3. Bei der Prüfung eines Antrags auf Abhilfemaßnahmen sind die Notwendigkeit eines 
angemessenen Verhältnisses zwischen der Schwere der Rechtsverletzung und den 
angeordneten Rechtsbehelfen sowie die Interessen Dritter zu berücksichtigen. 

Artikel 10.48: Unterlassungsanordnungen 

1. Jede Vertragspartei stellt sicher, dass die zuständigen Justizbehörden bei Feststellung 
einer Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums gegen den Verletzer eine 
Unterlassungsanordnung erlassen können, die ihm die weitere Verletzung des 
betreffenden Rechts untersagt.  

                                                
69 Für die Zwecke dieses Absatzes wird der Begriff „Vermittler“ in den Rechtsvorschriften der 

Vertragsparteien definiert, er umfasst jedoch die Lieferanten oder Vertreiber von rechtsverletztenden 
Waren und gegebenenfalls auch die Anbieter von Online-Diensten. 
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2. Sofern dies in den Rechtsvorschriften vorgesehen ist, werden im Falle der 
Missachtung einer Unterlassungsanordnung in geeigneten Fällen Zwangsgelder 
verhängt, um ihre Einhaltung zu gewährleisten. Jede Vertragspartei stellt außerdem 
sicher, dass die Rechteinhaber Unterlassungsanordnungen gegen Vermittler70 
beantragen können, deren Dienste von einem Dritten zwecks Verletzung eines 
Urheberrechts, eines verwandten Schutzrechts, einer Marke oder einer geografischen 
Angabe in Anspruch genommen werden. 

Artikel 10.49: Ersatzmaßnahmen  

Jede Vertragspartei kann vorsehen, dass die zuständigen Justizbehörden in geeigneten Fällen 
und auf Antrag der Person, der die in den Artikeln 10.47 oder 10.48 vorgesehenen 
Maßnahmen auferlegt werden könnten, anordnen können, dass anstelle der Anwendung der in 
den Artikeln 10.47 oder 10.48 genannten Maßnahmen eine Abfindung an die geschädigte 
Partei zu zahlen ist, sofern die betreffende Person weder vorsätzlich noch fahrlässig gehandelt 
hat, ihr aus der Durchführung der betreffenden Maßnahmen ein unverhältnismäßig großer 
Schaden entstehen würde und die Zahlung einer Abfindung an die geschädigte Partei als 
angemessene Entschädigung erscheint. 

Artikel 10.50: Schadensersatz 

1. Jede Vertragspartei stellt sicher, dass die Justizbehörden bei der Festsetzung des 
Schadensersatzes wie folgt verfahren: 

a) sie berücksichtigen alle in Frage kommenden Aspekte, wie die negativen 
wirtschaftlichen Auswirkungen, einschließlich der Gewinneinbußen für die 
geschädigte Partei und der zu Unrecht erzielten Gewinne des Verletzers, sowie 
in geeigneten Fällen auch andere als die rein wirtschaftlichen Faktoren, wie 
den immateriellen Schaden für den Rechteinhaber oder 

b) sie können stattdessen in geeigneten Fällen den Schadensersatz als 
Pauschalbetrag festsetzen, und zwar auf der Grundlage von Faktoren wie 
mindestens dem Betrag der Vergütung oder Gebühr, die der Verletzer hätte 
entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung des betreffenden Rechts 
des geistigen Eigentums eingeholt hätte. 

2. Für Fälle, in denen der Verletzer eine Verletzungshandlung vorgenommen hat, ohne 
dass er dies wusste oder vernünftigerweise hätte wissen müssen, können die 
Vertragsparteien die Möglichkeit vorsehen, dass die Justizbehörden die Herausgabe 
der Gewinne oder die Zahlung von Schadensersatz anordnen, dessen Höhe im 
Voraus festgesetzt werden kann. 

3. In zivilrechtlichen Verfahren kann jede Vertragspartei zumindest für durch 
Urheberrechte oder verwandte Schutzrechte geschützte Werke, Tonträger und 

                                                
70 Für die Zwecke dieses Absatzes wird der Begriff „Vermittler“ in den Rechtsvorschriften der 

Vertragsparteien definiert, er umfasst jedoch die Lieferanten und Vertreiber von rechtsverletztenden 
Waren und gegebenenfalls auch die Anbieter von Online-Diensten. 



DE 106   DE 

Darbietungen sowie in Fällen von Markennachahmungen das Recht auf einen im 
Voraus festgesetzten Schadensersatz vorsehen oder aufrechterhalten, das der 
Rechteinhaber in Anspruch nehmen kann. 

Artikel 10.51: Prozesskosten 

Jede Vertragspartei stellt sicher, dass angemessene und verhältnismäßige Prozesskosten und 
sonstige, der obsiegenden Partei entstandene Ausgaben in der Regel von der unterlegenen 
Partei getragen werden, sofern Billigkeitsgründe dem nicht entgegenstehen. 

Artikel 10.52: Veröffentlichung von Gerichtsentscheidungen 

Jede Vertragspartei stellt sicher, dass die Justizbehörden bei Verletzungen von Rechten des 
geistigen Eigentums gegebenenfalls auf Antrag des Antragstellers und auf Kosten des 
Verletzers geeignete Maßnahmen zur Verbreitung von Informationen über die betreffende 
Entscheidung, einschließlich der Bekanntmachung und der vollständigen oder teilweisen 
Veröffentlichung, anordnen können. Jede Vertragspartei kann andere, den besonderen 
Umständen angemessene Zusatzmaßnahmen, einschließlich öffentlichkeitswirksamer 
Anzeigen, vorsehen. 

Artikel 10.53: Urheber- oder Inhabervermutung 

In zivilrechtlichen Verfahren über Urheberrechte oder verwandte Schutzrechte gewährleistet 
jede Vertragspartei die Rechtsvermutung, dass bis zum Beweis des Gegenteils die Person oder 
Einrichtung, deren Name als Autor eines Werks oder Gegenstands oder als Inhaber eines 
verwandten Schutzrechts in Bezug auf ein Werk oder Gegenstand in der üblichen Weise 
angegeben ist, der rechtmäßige Inhaber des betreffenden Rechts ist. 

UNTERABSCHNITT B  

STRAFRECHTLICHE DURCHSETZUNG  

Artikel 10.54: Anwendungsbereich der strafrechtlichen Durchsetzung 

Jede Vertragspartei sieht Strafverfahren und Strafen vor, die zumindest bei vorsätzlicher 
Nachahmung von Markenwaren und vorsätzlicher unerlaubter Herstellung von Waren, die 
durch ein Urheberrecht oder ein verwandtes Schutzrecht71 geschützt sind, in gewerbsmäßigem 
Umfang Anwendung finden.  

Artikel 10.55: Nachahmung geografischer Angaben sowie von Mustern und Modellen 

Vorbehaltlich ihrer Rechtsvorschriften, verfassungsrechtlichen Bestimmungen und sonstigen 
Vorschriften prüft jede Vertragspartei die Einführung von Maßnahmen, die die strafrechtliche 

                                                
71 Der Begriff „verwandte Schutzrechte“ wird von jeder Vertragspartei im Einklang mit ihren 

internationalen Verpflichtungen definiert. 



DE 107   DE 

Haftung für die Nachahmung geografischer Angaben sowie von Mustern und Modellen 
vorsehen. 

Artikel 10.56: Haftung juristischer Personen 

1. Jede Vertragspartei trifft im Einklang mit ihren Rechtsgrundsätzen die 
gegebenenfalls erforderlichen Maßnahmen, um die Haftung juristischer Personen für 
die in Artikel 10.54 genannten strafbaren Handlungen vorzusehen. 

2. Diese Haftung berührt nicht die strafrechtliche Haftung der natürlichen Personen, die 
die strafbaren Handlungen begangen haben. 

Artikel 10.57: Beihilfe 

Die Bestimmungen dieses Unterabschnitts gelten für die Beihilfe zu den in Artikel 10.54 
genannten strafbaren Handlungen. 

Artikel 10.58: Beschlagnahme 

Im Falle einer strafbaren Handlung nach Artikel 10.54 sieht jede Vertragspartei vor, dass ihre 
zuständigen Behörden die Befugnis haben, die Beschlagnahme von Waren, bei denen der 
Verdacht besteht, dass es sich um nachgeahmte Markenwaren oder um unerlaubt hergestellte 
urheberrechtlich geschützte Waren handelt, von Materialien und Geräten, die vornehmlich zur 
Ausübung der behaupteten strafbaren Handlung gedient haben, von einschlägigen Beweisen 
für die behauptete strafbare Handlung sowie von allen Vermögenswerten anzuordnen, die 
direkt oder indirekt aus der Verletzungshandlung stammen oder dadurch erlangt werden.  

Artikel 10.59: Sanktionen 

Für die strafbaren Handlungen nach Artikel 10.54 sieht jede Vertragspartei Sanktionen vor, 
die auch wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Haft- und/oder Geldstrafen 
umfassen. 

Artikel 10.60: Einziehung 

1. Im Falle einer strafbaren Handlung nach Artikel 10.54 sieht jede Vertragspartei vor, 
dass ihre zuständigen Behörden die Befugnis haben, die Einziehung und/oder 
Vernichtung aller nachgeahmten Markenwaren oder unerlaubt hergestellten 
urheberrechtlich geschützten Waren, Materialien und Geräte, die vornehmlich zur 
Schaffung nachgeahmter Markenwaren oder unerlaubt hergestellter urheberrechtlich 
geschützter Waren gedient haben, sowie der Vermögenswerte anzuordnen, die direkt 
oder indirekt aus der Verletzungshandlung stammen oder dadurch erlangt werden. 

2. Jede Vertragspartei stellt sicher, dass die nachgeahmten Markenwaren und die 
unerlaubt hergestellten urheberrechtlich geschützten Waren, die nach den 
Bestimmungen dieses Artikels eingezogen und nicht vernichtet wurden, außerhalb 
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der Vertriebswege entsorgt werden, sofern die Waren nicht die Gesundheit und 
Sicherheit von Menschen gefährden. 

3. Jede Vertragspartei gewährleistet ferner, dass bei einer Einziehung und Vernichtung 
nach den Bestimmungen dieses Artikels der Beklagte keinerlei Entschädigung erhält. 

4. Jede Vertragspartei kann vorsehen, dass ihre Justizbehörden die Befugnis haben, die 
Einziehung von Vermögenswerten in einer Höhe anzuordnen, die dem Wert der 
Vermögenswerte entspricht, die direkt oder indirekt aus der Verletzungshandlung 
stammen oder dadurch erlangt wurden. 

Artikel 10.61: Rechte Dritter 

Jede Vertragspartei gewährleistet, dass die Rechte Dritter ordnungsgemäß geschützt und 
gewahrt werden. 

UNTERABSCHNITT C 

HAFTUNG DER ANBIETER VON ONLINE-DIENSTEN 

Artikel 10.62: Haftung der Anbieter von Online-Diensten72  

Die Vertragsparteien erkennen an, dass Dritte die Dienste von Vermittlern für 
rechtsverletzende Tätigkeiten nutzen können. Um den freien Datenverkehr für 
Informationsdienste zu gewährleisten und gleichzeitig die Rechte des geistigen Eigentums im 
digitalen Umfeld durchzusetzen, ergreift jede Vertragspartei für Vermittler die in den Artikeln 
10.63 bis 10.66 genannten Maßnahmen, sofern die Vermittler in keiner Weise mit der 
übermittelten Information in Verbindung stehen. 

Artikel 10.63: Haftung der Anbieter von Online-Diensten: „Reine Durchleitung“ 

1. Die Vertragsparteien stellen sicher, dass im Fall eines Dienstes der 
Informationsgesellschaft, der darin besteht, von einem Nutzer gelieferte 
Informationen in einem Kommunikationsnetz zu übermitteln oder Zugang zu einem 
Kommunikationsnetz zu vermitteln, der Diensteanbieter nicht für die übermittelten 
Informationen haftbar ist, sofern er 

a) die Übermittlung nicht veranlasst, 

b) den Adressaten der übermittelten Informationen nicht auswählt und 

c) die übermittelten Informationen nicht auswählt oder verändert. 

                                                
72 Für die Zwecke des Dienstes nach Artikel 10.63 ist ein Diensteanbieter ein Anbieter, der die 

Übermittlung und die Weiterleitung von oder Verbindungen für digitale Online-Kommunikationen 
anbietet, wobei vom Nutzer ausgewähltes Material ohne inhaltliche Veränderung zwischen oder 
innerhalb von vom Nutzer festgelegten Punkten übertragen wird; für die Zwecke der Dienste nach den 
Artikeln 10.64 und 10.65 ist ein Diensteanbieter ein Anbieter oder Betreiber von Online-Diensten oder 
Netzzugängen. 
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2. Die Übermittlung von Informationen und die Vermittlung eines Zugangs nach 
Absatz 1 umfassen auch die automatische, kurzzeitige Zwischenspeicherung der 
übermittelten Informationen, soweit dies nur zur Durchführung der Übermittlung im 
Kommunikationsnetz geschieht und die Informationen nicht länger gespeichert 
werden, als es für die Übermittlung üblicherweise erforderlich ist. 

3. Dieser Artikel lässt die Möglichkeit unberührt, dass eine Justiz- oder 
Verwaltungsbehörde im Einklang mit den Rechtssystemen der Vertragsparteien vom 
Diensteanbieter verlangt, eine Rechtsverletzung abzustellen oder zu verhindern. 

Artikel 10.64: Haftung der Anbieter von Online-Diensten: „Caching“ 

1. Die Vertragsparteien stellen sicher, dass im Fall eines Dienstes der 
Informationsgesellschaft, der darin besteht, von einem Nutzer gelieferte 
Informationen in einem Kommunikationsnetz zu übermitteln, der Diensteanbieter 
nicht für die automatische, vorübergehende Zwischenspeicherung haftbar ist, die 
dem alleinigen Zweck dient, die Übermittlung der Information an andere Nutzer auf 
deren Anfrage hin effizienter zu gestalten, sofern der Diensteanbieter folgende 
Voraussetzungen erfüllt: 

a) er verändert nicht die Information, 

b) er erfüllt die Bedingungen für den Zugang zu der Information, 

c) er beachtet die Regeln für die Aktualisierung der Information, die in weithin 
anerkannten und verwendeten Industriestandards festgelegt sind, 

d) er beeinträchtigt nicht die erlaubte Anwendung von Technologien zur 
Sammlung von Daten über die Nutzung der Information, die in weithin 
anerkannten und verwendeten Industriestandards festgelegt sind, und 

e) er handelt zügig, um eine von ihm gespeicherte Information zu entfernen oder 
den Zugang zu ihr zu sperren, sobald er tatsächliche Kenntnis davon erhält, 
dass die Information am ursprünglichen Ausgangsort der Übertragung aus dem 
Netz entfernt wurde oder der Zugang zu ihr gesperrt wurde oder eine Justiz- 
oder Verwaltungsbehörde die Entfernung oder Sperrung angeordnet hat. 

2. Dieser Artikel lässt die Möglichkeit unberührt, dass eine Justiz- oder 
Verwaltungsbehörde im Einklang mit den Rechtssystemen der Vertragsparteien vom 
Diensteanbieter verlangt, eine Rechtsverletzung abzustellen oder zu verhindern. 

Artikel 10.65: Haftung der Anbieter von Online-Diensten: „Hosting” 

1. Die Vertragsparteien stellen sicher, dass im Fall eines Dienstes der 
Informationsgesellschaft, der in der Speicherung einer von einem Nutzer gelieferten 
Information besteht, der Diensteanbieter nicht für die im Auftrag eines Nutzers 
gespeicherten Informationen haftbar ist, sofern der Diensteanbieter folgende 
Voraussetzungen erfüllt: 
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a) er hat keine tatsächliche Kenntnis von der rechtswidrigen Tätigkeit oder 
Information und ist sich, was Schadensersatzansprüche anbelangt, keiner 
Tatsachen oder Umstände bewusst, aus denen die rechtswidrige Tätigkeit oder 
Information offensichtlich wird, oder 

b) er wird, sobald er diese Kenntnis oder dieses Bewusstsein erlangt, unverzüglich 
tätig, um die Information zu entfernen oder den Zugang zu ihr zu sperren. 

2. Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn der Nutzer dem Diensteanbieter untersteht 
oder von ihm beaufsichtigt wird. 

3. Dieser Artikel lässt die Möglichkeit unberührt, dass eine Justiz- oder 
Verwaltungsbehörde im Einklang mit den Rechtssystemen der Vertragsparteien vom 
Diensteanbieter verlangt, eine Rechtsverletzung abzustellen oder zu verhindern, oder 
dass die Vertragsparteien Verfahren für die Entfernung einer Information oder die 
Sperrung des Zugangs zu ihr festlegen. 

Artikel 10.66: Keine allgemeine Überwachungspflicht 

1. Die Vertragsparteien erlegen Anbietern von Diensten im Sinne der Artikel 10.63 bis 
10.65 keine allgemeine Verpflichtung auf, die von ihnen übermittelte oder 
gespeicherte Information zu überwachen oder aktiv nach Tatsachen oder Umständen 
zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen.  

2. Die Vertragsparteien können Anbieter von Diensten der Informationsgesellschaft 
dazu verpflichten, die zuständigen Behörden unverzüglich über mutmaßlich 
rechtswidrige Tätigkeiten, die von Nutzern ihres Dienstes ausgeübt, oder mutmaßlich 
rechtswidrige Informationen, die von Nutzern ihres Dienstes geliefert werden, zu 
unterrichten oder den zuständigen Behörden auf Anfrage Informationen zu 
übermitteln, anhand deren die Nutzer ihres Dienstes, mit denen sie Vereinbarungen 
über die Speicherung geschlossen haben, ermittelt werden können. 

UNTERABSCHNITT D 
SONSTIGE BESTIMMUNGEN 

Artikel 10.67: Grenzmaßnahmen 

1. Sofern in diesem Abschnitt nichts anderes bestimmt ist, legt jede Vertragspartei 
Verfahren73 fest, nach denen ein Rechteinhaber, der den begründeten Verdacht hat, 
dass es zur Einfuhr, Ausfuhr, Wiederausfuhr, Überführung in den Zolltransit, 
Umladung, Verbringung in eine Freizone74, Überführung in ein zollrechtliches 

                                                
73 Es herrscht Einvernehmen darüber, dass keine Verpflichtung besteht, solche Verfahren auf die Einfuhr 

von Waren anzuwenden, die in einem anderen Land vom Rechteinhaber oder mit seiner Zustimmung in 
den Verkehr gebracht wurden. 

74 „Zolltransit, Umladung und Verbringung in eine Freizone“ nach der Definition im Übereinkommen von 
Kyoto. 
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Nichterhebungsverfahren75 oder in ein Zollfreilager von Waren kommen kann, die 
ein Recht des geistigen Eigentums verletzen76, bei den zuständigen Justiz- oder 
Verwaltungsbehörden schriftlich beantragen kann, dass die Zollbehörden die 
Freigabe dieser Waren in den freien Verkehr aussetzen oder die Waren einbehalten. 

2. Für den Fall, dass die Zollbehörden während ihrer Tätigkeit und bevor ein 
Rechteinhaber einen Antrag eingereicht hat oder einem solchen stattgegeben wurde, 
den ausreichend begründeten Verdacht haben, dass Waren ein Recht des geistigen 
Eigentums verletzen, stellen die Vertragsparteien sicher, dass die Zollbehörden die 
Freigabe der Waren aussetzen oder diese einbehalten können, damit der 
Rechteinhaber einen Antrag auf Tätigwerden der Behörden nach Absatz 1 stellen 
kann. 

3. Die zur Erfüllung der in Teil III Abschnitt 4 des TRIPS-Übereinkommens 
festgelegten Rechte und Pflichten des Einführers gelten auch für den Ausführer oder 
gegebenenfalls den Besitzer77 der Waren. 

4. Korea kommt der in den Absätzen 1 und 2 genannten Verpflichtung in Bezug auf 
Buchstabe c Ziffern i und iii der Fußnote 27 innerhalb von zwei Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens vollständig nach. 

                                                
75 Im Falle von Korea umfasst die „Überführung in ein zollrechtliches Nichterhebungsverfahren“ die 

vorübergehende Verwendung und den Betrieb unter Zollverschluss. Im Falle der Europäischen Union 
umfasst die „Überführung in ein zollrechtliches Nichterhebungsverfahren“ die vorübergehende 
Verwendung, die aktive Veredelung und das Umwandlungsverfahren unter zollamtlicher Überwachung. 

76 Für die Zwecke dieses Artikels sind Waren, die ein Recht des geistigen Eigentums verletzen,  
a) nachgeahmte Waren, namentlich  
i) Waren, einschließlich Verpackungen, auf denen unbefugt eine Marke angebracht ist, die mit einer 
rechtsgültig für solche Waren eingetragenen Marke identisch ist oder die sich in ihren wesentlichen 
Merkmalen nicht von einer solchen Marke unterscheiden lässt und die dadurch die Rechte des Inhabers 
der betreffenden Marke verletzt,  
ii) alle gegebenenfalls auch gesondert gestellten Kennzeichnungsmittel (wie Embleme, Anhänger, 
Aufkleber, Prospekte, Bedienungs- oder Gebrauchsanweisungen, Garantiedokumente), auf die die unter 
Buchstabe a Ziffer i genannten Umstände zutreffen, oder  
iii) mit Marken nachgeahmter Waren versehene Verpackungen, die gesondert gestellt werden und auf 
die die unter Buchstabe a Ziffer i genannten Umstände zutreffen,  
b) unerlaubt hergestellte urheberrechtlich geschützte Waren, die Vervielfältigungsstücke oder 
Nachbildungen sind oder solche enthalten und die ohne Zustimmung des Inhabers eines nach dem 
Recht einer Vertragspartei eingetragenen oder nicht eingetragenen Urheberrechts oder verwandten 
Schutzrechts oder ohne Zustimmung einer von dem Rechteinhaber im Herstellungsland ordnungsgemäß 
ermächtigten Person angefertigt werden, oder  
c) Waren, die nach den Rechtsvorschriften der Vertragspartei, in der der Antrag auf Tätigwerden der 
Zollbehörden gestellt wird,  
i) ein Patentrecht,  
ii) ein Sortenschutzrecht,  
iii) ein Recht an einem eingetragenen Muster oder Modell oder  
iv) ein Recht an einer geografischen Angabe  
verletzen. 

77 Einschließlich zumindest der Person, die Eigentümer der Waren ist, oder der Person, die ein 
gleichartiges Verfügungsrecht über die Waren besitzt. 



DE 112   DE 

Artikel 10.68: Verhaltenskodizes 

Die Vertragsparteien wirken darauf hin, dass 

a) die Handels- oder Berufsverbände oder -organisationen Verhaltenskodizes 
ausarbeiten, die zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums 
beitragen, indem sie insbesondere die Anbringung eines Codes auf optischen 
Speicherplatten empfehlen, anhand dessen festzustellen ist, wo sie hergestellt 
wurden, und 

b) den zuständigen Behörden der Vertragsparteien die Entwürfe der 
Verhaltenskodizes und etwaige Gutachten über deren Anwendung übermittelt 
werden. 

Artikel 10.69: Zusammenarbeit 

1. Die Vertragsparteien kommen überein, mit dem Ziel zusammenzuarbeiten, die 
Erfüllung der Zusagen und Verpflichtungen dieses Kapitels zu unterstützen. Die 
Zusammenarbeit umfasst unter anderem folgende Tätigkeiten: 

a) Informationsaustausch über den Rechtsrahmen für Rechte des geistigen 
Eigentums und über Regeln zum Schutz und zur Durchsetzung dieser Rechte; 
Erfahrungsaustausch über Fortschritte bei der Rechtsetzung, 

b) Erfahrungsaustausch über die Durchsetzung von Rechten des geistigen 
Eigentums, 

c) Erfahrungsaustausch über die Durchsetzung dieser Rechte auf zentraler und 
subzentraler Ebene durch die Zollbehörden, die Polizei sowie durch 
Verwaltungs- und Justizstellen; Koordinierung, auch mit anderen Ländern, um 
die Ausfuhr nachgeahmter Waren zu verhindern, 

d) Kompetenz- und Organisationsaufbau und 

e) Förderung und Verbreitung von Informationen über die Rechte des geistigen 
Eigentums, unter anderem in Geschäftskreisen und in der Zivilgesellschaft; 
Förderung der Öffentlichkeitsarbeit bei Verbrauchern und Rechteinhabern. 

2. Unbeschadet des Absatzes 1 und ergänzend dazu kommen die Europäische Union 
und Korea überein, einen fruchtbaren Dialog über die Rechte des geistigen 
Eigentums (IP-Dialog) in Gang zu setzen und zu unterhalten, bei dem Fragen im 
Zusammenhang mit dem Schutz und der Durchsetzung von Rechten des geistigen 
Eigentums nach diesem Kapitel sowie weitere einschlägige Themen behandelt 
werden. 
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KAPITEL ELF 

WETTBEWERB 

ABSCHNITT A 

WETTBEWERB 

Artikel 11.1: Grundsätze 

1. Die Vertragsparteien erkennen die Bedeutung eines freien und unverfälschten 
Wettbewerbs in ihren Handelsbeziehungen an. Sie verpflichten sich, ihr 
Wettbewerbsrecht in einer Weise anzuwenden, die verhindert, dass die Vorteile aus 
der Liberalisierung des Warenhandels, des Dienstleistungshandels und der 
Niederlassung durch wettbewerbsfeindliche Geschäftsgebaren oder 
Geschäftsvorgänge aufgehoben oder zunichte gemacht werden. 

2. Die Vertragsparteien wenden in ihren Gebieten ein umfassendes Wettbewerbsrecht 
an, das wirksam gegen einschränkende Vereinbarungen, abgestimmte 
Verhaltensweisen78 und die missbräuchliche Ausnutzung einer marktbeherrschenden 
Stellung durch ein oder mehrere Unternehmen vorgeht und 
Unternehmenszusammenschlüsse wirksam kontrolliert. 

3. Die Vertragsparteien stimmen darin überein, dass die folgenden 
wettbewerbsbeschränkenden Praktiken insofern mit dem ordnungsgemäßen 
Funktionieren dieses Abkommens unvereinbar sind, als sie geeignet sind, ihren 
gegenseitigen Handel zu beeinträchtigen: 

a) Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von 
Unternehmensverbänden und abgestimmte Verhaltensweisen, die im gesamten 
Gebiet der jeweiligen Vertragspartei oder in einem wesentlichen Teil dieses 
Gebietes die Verhinderung, Einschränkung oder Verzerrung des Wettbewerbs 
bezwecken oder bewirken, 

b) die missbräuchliche Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung im 
gesamten Gebiet der jeweiligen Vertragspartei oder in einem wesentlichen Teil 
dieses Gebiets durch ein oder mehrere Unternehmen oder 

c) Unternehmenszusammenschlüsse, die insbesondere durch die Schaffung oder 
den Ausbau einer marktbeherrschenden Stellung im gesamten Gebiet der 
jeweiligen Vertragspartei oder in einem wesentlichen Teil dieses Gebiets einen 
wirksamen Wettbewerb erheblich behindern. 

                                                
78 Die Anwendung dieses Artikels auf abgestimmte Verhaltensweisen regelt jede Vertragspartei in ihrem 

Wettbewerbsrecht. 
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Artikel 11.2: Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieses Abschnitts umfasst der Begriff Wettbewerbsrecht:  

a) im Falle der Europäischen Union die Artikel 101, 102 und 106 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union und die Verordnung (EG) 
Nr. 139/2004 des Rates über die Kontrolle von 
Unternehmenszusammenschlüssen sowie die entsprechenden 
Durchführungsverordnungen und Änderungen, 

b) im Falle von Korea den „Monopoly Regulation and Fair Trade Act“ sowie die 
entsprechenden Durchführungsverordnungen und Änderungen und  

c) alle Änderungen der in diesem Artikel genannten Rechtsinstrumente, die nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens vorgenommen werden. 

Artikel 11.3: Durchführung 

1. Die Vertragsparteien unterhalten eine oder mehrere Behörden, die für die 
Durchführung des Wettbewerbsrechts nach Artikel 11.2 zuständig und angemessen 
ausgestattet sind. 

2. Die Vertragsparteien erkennen an, wie wichtig eine transparente, fristgemäße und 
diskriminierungsfreie Anwendung ihres Wettbewerbsrechts ist, bei der die 
Grundsätze des fairen Verfahrens und des Rechts auf Verteidigung für die 
betroffenen Parteien respektiert werden. 

3. Auf Ersuchen einer Vertragspartei stellt die andere Vertragspartei öffentliche 
Informationen über ihre Maßnahmen zur Durchführung des Wettbewerbsrechts und 
über ihre Rechtsvorschriften im Zusammenhang mit den sich aus diesem Abschnitt 
ergebenden Verpflichtungen zur Verfügung. 

Artikel 11.4: Öffentliche Unternehmen und Unternehmen mit besonderen Rechten79 oder 
ausschließlichen Rechten 

1. Für öffentliche Unternehmen und Unternehmen mit besonderen oder 
ausschließlichen Rechten gilt Folgendes:  

a) die Vertragsparteien erlassen keine Maßnahmen oder erhalten keine 
Maßnahmen aufrecht, die den Grundsätzen nach Artikel 11.1 zuwiderlaufen, 
und  

                                                
79 Besondere Rechte werden gewährt, wenn eine Vertragspartei die Unternehmen, die zur Lieferung von 

Waren oder zur Erbringung von Dienstleistungen berechtigt sind, bestimmt oder ihre Zahl auf zwei oder 
mehr begrenzt, ohne dabei objektive, auf dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beruhende und nicht 
diskriminierende Kriterien zugrunde zu legen, oder wenn sie Unternehmen durch Rechts- oder 
Verwaltungsvorschriften Vorteile gewährt, die die Möglichkeit für andere Unternehmen, die gleiche 
Ware zu liefern oder die gleichen Dienstleistungen zu erbringen, spürbar beeinträchtigen.  
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b) sie stellen sicher, dass diese Unternehmen dem Wettbewerbsrecht nach Artikel 
11.2 unterliegen, 

soweit die Anwendung dieser Grundsätze und des Wettbewerbsrechts die Erfüllung der diesen 
Unternehmen übertragenen besonderen Aufgaben weder rechtlich noch tatsächlich behindert. 

2. Absatz 1 ist nicht dahingehend auszulegen, dass eine Vertragspartei daran gehindert 
wird, ein öffentliches Unternehmen zu gründen oder beizubehalten, Unternehmen 
besondere oder ausschließliche Rechte einzuräumen oder solche Rechte 
aufrechtzuerhalten. 

Artikel 11.5: Staatliche Monopole 

1. Jede Vertragspartei formt staatliche Handelsmonopole so um, dass die Herstellungs- 
und Vermarktungsbedingungen für Waren keine Maßnahmen enthalten, die zwischen 
natürlichen und juristischen Personen der beiden Vertragsparteien diskriminieren80. 

2. Absatz 1 ist nicht dahingehend auszulegen, dass eine Vertragspartei daran gehindert 
wird, ein staatliches Monopol zu gründen oder beizubehalten.  

3. Dieser Artikel lässt die in Kapitel Neun (Öffentliches Beschaffungswesen) 
aufgeführten Rechte und Pflichten unberührt. 

Artikel 11.6: Zusammenarbeit 

1. Die Vertragsparteien stimmen darin überein, dass Zusammenarbeit und 
Koordinierung zwischen ihren jeweiligen Wettbewerbsbehörden wichtig sind, um 
das Wettbewerbsrecht noch wirksamer durchzusetzen und die Ziele dieses 
Abkommens zu verwirklichen, indem der Wettbewerb gefördert und 
wettbewerbsfeindliche Geschäftsgebaren oder Geschäftsvorgänge eingeschränkt 
werden. 

2. Die Zusammenarbeit der Vertragsparteien erstreckt sich auf ihre jeweilige 
Durchsetzungspraxis und die Durchsetzung ihres Wettbewerbsrechts, unter anderem 
durch Zusammenarbeit der Wettbewerbsbehörden, Notifikationen, Konsultationen 
und den Austausch nicht vertraulicher Informationen auf der Grundlage des am 
23. Mai 2009 unterzeichneten Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft 
und der Regierung der Republik Korea über die Zusammenarbeit bei 
wettbewerbswidrigen Verhaltensweisen. 

Artikel 11.7: Konsultationen 

1. Sofern das in Artikel 11.6 Absatz 2 genannte Abkommen keine spezifischeren 
Bestimmungen enthält, nimmt eine Vertragspartei auf Ersuchen der anderen 

                                                
80 Diskriminierende Maßnahmen sind Maßnahmen, die mit der Inländerbehandlung nach den 

einschlägigen Bestimmungen dieses Abkommens, einschließlich der in den einschlägigen Anhängen 
dieses Abkommens festgelegten Bedingungen, nicht vereinbar sind. 
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Vertragspartei Konsultationen über deren Stellungnahmen auf, um die gegenseitige 
Verständigung zwischen den Vertragsparteien zu fördern oder spezifische Fragen zu 
diesem Abschnitt zu erörtern. Die andere Vertragspartei gibt in ihrem Ersuchen 
gegebenenfalls an, inwiefern die Frage den Handel zwischen den Vertragsparteien 
betrifft. 

2. Auf Ersuchen einer Vertragspartei erörtern die Vertragsparteien unverzüglich jede 
Frage, die sich aus der Auslegung oder Anwendung dieses Abschnitts ergibt. 

3. Um im Rahmen der Konsultationen eine Diskussion über die betreffende Frage zu 
erleichtern, bemüht sich jede Vertragspartei, der anderen Vertragspartei einschlägige, 
nicht vertrauliche Informationen zur Verfügung zu stellen.  

Artikel 11.8: Streitbeilegung 

Die Vertragsparteien dürfen sich in Fragen, die sich aus diesem Abschnitt ergeben, nicht auf 
Kapitel Vierzehn (Streitbeilegung) berufen. 

ABSCHNITT B 

SUBVENTIONEN 

Artikel 11.9: Grundsätze 

Die Vertragsparteien kommen überein, sich nach besten Kräften darum zu bemühen, durch 
Subventionen verursachte Wettbewerbsverzerrungen, soweit sie den internationalen Handel 
beeinträchtigen, durch die Anwendung ihres Wettbewerbsrechts oder auf sonstige Weise zu 
beseitigen und das Auftreten von Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern. 

Artikel 11.10: Begriffsbestimmungen der Subvention und der Spezifizität 

1. Eine Subvention ist eine Maßnahme, bei der die Bedingungen nach Artikel 1.1 des 
Subventionsübereinkommens erfüllt sind.  

2. Eine Subvention gilt als spezifisch, wenn sie unter Artikel 2 des Subventions-
übereinkommens fällt. Eine Subvention unterliegt diesem Abschnitt nur insofern, als 
sie im Sinne des Artikels 2 des Subventionsübereinkommens als spezifisch gilt. 



DE 117   DE 

Artikel 11.11: Verbotene Subventionen81, 82 

Die folgenden Subventionen gelten nach Artikel 2 des Subventionsübereinkommens als 
spezifisch und sind für die Zwecke dieses Abkommens insofern verboten, als sie den 
internationalen Handel der Vertragsparteien beeinträchtigen83: 

a) Subventionen, die im Rahmen einer Rechtsvereinbarung gewährt werden, bei 
der eine Regierung oder eine öffentliche Einrichtung für die Deckung von 
Schulden oder Verbindlichkeiten bestimmter Unternehmen im Sinne des 
Artikels 2.1 des Subventionsübereinkommens haftet, wobei weder die Höhe 
dieser Schulden und Verbindlichkeiten noch die Dauer dieser Haftung rechtlich 
oder tatsächlich begrenzt sind, und 

b) Subventionen (wie Krediten und Bürgschaften, Barzuschüsse, Kapital-
zuführungen, Bereitstellung von Vermögenswerten unter dem Marktpreis oder 
Steuerbefreiungen) für insolvente oder angeschlagene Unternehmen ohne einen 
überzeugenden, auf realistische Annahmen gestützten Sanierungsplan, der die 
langfristige Erholung des insolventen oder angeschlagenen Unternehmens 
innerhalb einer angemessenen Frist gewährleistet, und ohne eine beträchtliche 
Eigenbeteiligung des Unternehmens an den Sanierungskosten. Diese 
Bestimmungen hindern die Vertragsparteien nicht daran, Subventionen als 
vorübergehende Liquiditätshilfe in Form von Kreditbürgschaften oder von 
Krediten zu gewähren, die auf den Betrag begrenzt sind, der erforderlich ist, 
um ein angeschlagenes Unternehmen so lange geschäftsfähig zu erhalten, bis 
ein Sanierungs- oder Liquidationsplan ausgearbeitet ist.  
Buchstabe b gilt nicht für Subventionen, die als Ausgleich für die Erfüllung 
gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen oder dem Steinkohlebergbau gewährt 
werden. 

Artikel 11.12: Transparenz 

1. Jede Vertragspartei sorgt für Transparenz im Bereich der Subventionen. Zu diesem 
Zweck erstattet jede Vertragspartei der anderen Vertragspartei jährlich Bericht über 
den Gesamtbetrag, die verschiedenen Arten und die sektorale Verteilung von 
Subventionen, die spezifisch sind und den internationalen Handel beeinträchtigen 
könnten. Die Berichterstattung sollte Informationen über das Ziel, die Form, den 
Betrag oder den Finanzplan und möglichst auch über den Empfänger der von einer 
Regierung oder einer öffentlichen Einrichtung gewährten Subvention umfassen. 

2. Der Bericht gilt als vorgelegt, wenn er bis zum 31. Dezember des folgenden 
Kalenderjahres an die andere Vertragspartei übermittelt wird oder wenn die 

                                                
81 Die Vertragsparteien kommen überein, dass dieser Artikel nur für Subventionen gilt, die nach 

Inkrafttreten dieses Abkommens gewährt wurden. 
82 Für die Zwecke dieses Abkommens findet dieser Artikel keine Anwendung auf Subventionen, die 

kleinen und mittleren Unternehmen im Einklang mit den objektiven Kriterien oder Bedingungen nach 
Artikel 2.1 Buchstabe b und dazugehöriger Fußnote 2 des Subventionsübereinkommens gewährt 
wurden. 

83 Der internationale Handel der Vertragsparteien umfasst sowohl die Inlands- als auch die 
Ausfuhrmärkte. 



DE 118   DE 

einschlägigen Informationen bis zu diesem Zeitpunkt auf einer Internet-Website 
öffentlich zugänglich sind. 

3. Auf Ersuchen einer Vertragspartei erteilt die andere Vertragspartei weitergehende 
Auskünfte über alle Subventionsregelungen und über bestimmte Einzelfälle von 
Subventionen, die spezifisch sind. Die Vertragsparteien berücksichtigen bei diesem 
Informationsaustausch die Beschränkungen, die die Wahrung des Berufs- und 
Geschäftsgeheimnisses auferlegt. 

Artikel 11.13: Verhältnis zum WTO-Übereinkommen  

Das Recht einer Vertragspartei, nach Maßgabe der einschlägigen Bestimmungen des WTO-
Übereinkommens gegen eine von der anderen Vertragspartei gewährte Subvention handels-
politische Schutzmaßnahmen einzuführen, ein Streitbeilegungsverfahren in Anspruch zu 
nehmen oder eine andere angemessene Maßnahme zu ergreifen, bleibt von den Bestimmun-
gen dieses Abschnitts unberührt. 

Artikel 11.14: Überwachung und Überprüfung  

Die Vertragsparteien überprüfen laufend die in diesem Abschnitt aufgeführten Angelegen-
heiten. Jede Vertragspartei kann den Handelsausschuss damit befassen. Die Vertragsparteien 
kommen überein, die bei der Umsetzung dieses Abschnitts erzielten Fortschritte nach 
Inkrafttreten dieses Abkommens alle zwei Jahre zu überprüfen, sofern beide Vertragsparteien 
nichts anderes vereinbaren. 

Artikel 11.15: Geltungsbereich 

1. Die Artikel 11.9 bis 11.14 gelten für Subventionen, die für Waren gewährt werden; 
ausgenommen sind Fischereisubventionen, Subventionen für unter Anhang 1 des 
Landwirtschaftsübereinkommens fallende Erzeugnisse sowie andere unter das 
Landwirtschaftsübereinkommen fallende Subventionen. 

2. Die Vertragsparteien bemühen sich nach Kräften, Regeln für die Subventionsvergabe 
im Dienstleistungsbereich auszuarbeiten, wobei sie die Entwicklungen auf 
multilateraler Ebene berücksichtigen und auf Ersuchen der jeweils anderen 
Vertragspartei Informationen austauschen. Die Vertragsparteien kommen überein, 
innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens einen ersten 
Erfahrungsaustausch zum Thema Subventionsvergabe im Dienstleistungsbereich 
abzuhalten. 
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KAPITEL ZWÖLF 

TRANSPARENZ 

Artikel 12.1: Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieses Kapitels gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

Allgemeingültige Maßnahmen sind alle allgemeinen oder abstrakten Handlungen, 
Verfahren, Auslegungen oder sonstigen Anforderungen, einschließlich nicht verbindlicher 
Maßnahmen. Entscheidungen, die an eine bestimmte Person gerichtet sind, zählen nicht dazu; 
und 

interessierte Personen sind alle natürlichen oder juristischen Personen, denen im Rahmen 
von allgemeingültigen Maßnahmen Rechte und Pflichten im Sinne des Artikels 12.2 
übertragen werden können. 

Artikel 12.2: Ziel und Geltungsbereich 

Die Vertragsparteien erkennen an, dass sich ihr jeweiliger Regelungsrahmen auf ihren 
gegenseitigen Handel auswirken kann, und streben für die Wirtschaftsbeteiligten, 
insbesondere für in ihren Gebieten geschäftstätige kleine Akteure, ein effizientes und 
verlässliches Regelungsumfeld an. Sie bekräftigen ihre jeweiligen Pflichten aus dem WTO-
Übereinkommen und legen präzisere Vorgaben und verbesserte Regelungen für die Bereiche 
Transparenz, Konsultation und bessere Verwaltung allgemeingültiger Maßnahmen fest, sofern 
sich diese Maßnahmen auf eine unter dieses Abkommen fallende Angelegenheit auswirken 
können. 

Artikel 12.3: Veröffentlichung 

1. Jede Vertragspartei stellt für allgemeingültige Maßnahmen, die sich auf eine unter 
dieses Abkommen fallende Angelegenheit auswirken können, Folgendes sicher:  

a) Die Maßnahmen sind für interessierte Personen ohne weiteres über ein offiziell 
benanntes, nach Möglichkeit elektronisches Medium ohne Diskriminierung 
zugänglich, so dass sich interessierte Personen und die andere Vertragspartei 
damit vertraut machen können; 

b) die Vertragsparteien erläutern die Gründe für solche Maßnahmen und ihr Ziel, 
und 

c) sie gewährleisten eine ausreichende Frist zwischen der Veröffentlichung und 
dem Inkrafttreten solcher Maßnahmen, wobei sie die Anforderungen der 
Rechtssicherheit, des Vertrauensschutzes und der Verhältnismäßigkeit gebüh-
rend berücksichtigen. 

2. Jede Vertragspartei: 
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a) bemüht sich, allgemeingültige Maßnahmen, deren Annahme oder Änderung sie 
vorschlagen, vorab zu veröffentlichen, und zwar einschließlich einer 
Erläuterung der Gründe für den Vorschlag und seines Ziels, 

b) räumt interessierten Personen angemessene Möglichkeiten ein, zu den 
vorgeschlagenen Maßnahmen Stellung zu nehmen, wobei sie insbesondere 
gewährleistet, dass die Fristen dafür ausreichend sind, und 

c) bemüht sich, die Stellungnahmen interessierter Personen zu solchen 
vorgeschlagenen Maßnahmen zu berücksichtigen. 

Artikel 12.4: Anfragen und Kontaktstellen 

1. Um Anfragen interessierter Personen zu vorgeschlagenen oder geltenden 
allgemeingültigen Maßnahmen, die sich auf Angelegenheiten dieses Abkommens 
auswirken können, sowie zu deren Anwendung zu beantworten, führt jede 
Vertragspartei geeignete Mechanismen ein und behält diese bei. Anfragen können 
über im Rahmen dieses Abkommens eingerichtete Auskunfts- oder Kontaktstellen, 
gegebenenfalls auch im Wege anderer Mechanismen, gestellt werden. 

2. Sofern in ihren Rechts- und Verwaltungsvorschriften nichts anderes bestimmt ist, 
erkennen die Vertragsparteien an, dass Antworten nach Absatz 1 lediglich 
Informationszwecken dienen und weder endgültig noch rechtsverbindlich sein 
können. 

3. Auf Ersuchen einer Vertragspartei gibt die andere Vertragspartei umgehend 
Auskunft und beantwortet Fragen zu geltenden oder vorgeschlagenen allgemein-
gültigen Maßnahmen, die nach Auffassung der ersuchenden Vertragspartei die 
Wirkungsweise dieses Abkommens beeinträchtigen könnten, und zwar unabhängig 
davon, ob die ersuchende Vertragspartei vorab von der Maßnahme in Kenntnis 
gesetzt wurde. 

4. Jede Vertragspartei bemüht sich, interessierten Personen der anderen Vertragspartei 
Auskunfts- oder Kontaktstellen zu benennen oder solche Stellen einzurichten und 
diese damit zu beauftragen, für Probleme, die sich möglicherweise für diese 
Personen aus der Anwendung allgemeingültiger Maßnahmen ergeben, eine geeignete 
Lösung zu finden. Die entsprechenden Verfahren sollten leicht zugänglich, zeitlich 
begrenzt, ergebnisorientiert und transparent sein. Von den Vertragsparteien 
eingeführte oder beibehaltene Rechtsbehelfsverfahren bleiben davon unberührt. 
Desgleichen bleiben die sich aus Kapitel Vierzehn (Streitbeilegung) und Anhang 
14-A (Vermittlungsverfahren für nichttarifäre Maßnahmen) ergebenden Rechte und 
Pflichten der Vertragsparteien davon unberührt. 

Artikel 12.5: Verwaltungsverfahren 

Damit alle allgemeingültigen Maßnahmen, die sich auf Angelegenheiten dieses Abkommens 
auswirken können, in folgerichtiger, unvoreingenommener und vertretbarer Weise verwaltet 
werden können, verfährt jede Vertragspartei bei der Anwendung dieser Maßnahmen auf 
bestimmte Personen, Waren oder Dienstleistungen der anderen Vertragspartei im Einzelfall 
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wie folgt: 

a) sie bemüht sich, interessierte Personen der anderen Vertragspartei, die von 
einem Verfahren unmittelbar betroffen sind, rechtzeitig und gemäß ihren 
Verfahrensvorschriften über die Einleitung des Verfahrens zu unterrichten; 
dabei gibt sie die Art des Verfahrens an und fügt einen Schriftsatz der 
Justizbehörde, bei der das Verfahren eingeleitet wird, sowie eine allgemeine 
Darstellung aller strittigen Fragen bei; 

b) vor einer abschließenden Verwaltungsmaßnahme gibt sie den interessierten 
Personen ausreichend Gelegenheit, Fakten und Gründe zur Untermauerung 
ihrer Standpunkte vorzulegen, sofern dies mit den Fristen, der Art des 
Verfahrens und dem öffentlichen Interesse vereinbar ist, und 

c) sie stellt sicher, dass sich die Verfahren auf ihre jeweiligen Rechtsvorschriften 
stützen und mit ihnen im Einklang stehen. 

Artikel 12.6: Überprüfung und Rechtsbehelf 

1. Von jeder Vertragspartei werden gerichtliche, gerichtsähnliche oder administrative 
Instanzen oder Verfahren eingerichtet oder beibehalten, damit Verwaltungs-
maßnahmen, die Angelegenheiten dieses Abkommens betreffen, umgehend überprüft 
und in begründeten Fällen korrigiert werden können. Diese Instanzen sind 
unparteiisch, von der mit der Durchführung von Verwaltungsmaßnahmen betrauten 
Dienststelle oder Behörde unabhängig und haben kein wesentliches Interesse am 
Ausgang der Angelegenheit. 

2. Jede Vertragspartei stellt sicher, dass die Verfahrensparteien vor solchen Gerichten 
oder in solchen Verfahren: 

a) ausreichend Gelegenheit haben, ihre jeweiligen Standpunkte zu unterstützen 
oder zu verteidigen, und 

b) Anspruch auf eine Entscheidung haben, die sich auf Beweise und öffentlich 
zugängliche Unterlagen oder, sofern ihre nationalen Rechtsvorschriften dies 
vorsehen, auf die Akten der betreffenden Verwaltungsbehörde stützt. 

3. Vorbehaltlich eines in ihren Rechtsvorschriften vorgesehenen Rechtsbehelfs oder 
einer weiteren Überprüfung stellt jede Vertragspartei sicher, dass die Dienststelle 
oder Behörde die betreffende Entscheidung umsetzt und sich in ihrer 
Verwaltungspraxis hinsichtlich der fraglichen Verwaltungsmaßnahme maßgeblich 
daran orientiert. 

Artikel 12.7: Qualität und Effizienz von Rechtsvorschriften und gute Verwaltungspraxis 

1. Die Vertragsparteien vereinbaren, zur Steigerung der Qualität und Effizienz von 
Rechtsvorschriften zusammenzuarbeiten; unter anderem tauschen sie dazu 
Informationen über die Reform ihrer jeweiligen Rechtsvorschriften und deren 
Folgenabschätzung sowie über entsprechende bewährte Praktiken aus. 
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2. Die Parteien bekennen sich zu den Grundsätzen der guten Verwaltungspraxis und 
kommen überein, zu deren Förderung zusammenzuarbeiten, unter anderem durch den 
Austausch von Informationen und bewährten Praktiken. 

Artikel 12.8: Nichtdiskriminierung 
Auf interessierte Personen der anderen Vertragspartei wendet jede Vertragspartei 
Transparenzstandards an, die nicht weniger günstig sind als die Standards, die sie ihren 
eigenen interessierten Personen, den interessierten Personen eines Drittlandes oder 
irgendeinem Drittland - je nachdem, welche Standards höher sind - gewähren. 
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KAPITEL DREIZEHN 

HANDEL UND NACHHALTIGE ENTWICKLUNG 

Artikel 13.1: Hintergrund und Ziele 

1. Unter Hinweis auf die Agenda 21 (VN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung, 
1992), den Johannesburg-Aktionsplan für nachhaltige Entwicklung (2002) und die 
Ministererklärung des Wirtschafts- und Sozialrates der Vereinten Nationen über 
Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit (2006) bekräftigen die Vertrags-
parteien ihr Bekenntnis zur Förderung der Entwicklung des internationalen Handels 
in einer Form, die das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung näher bringt, und sind 
bestrebt, die Einbeziehung und Berücksichtigung dieses Ziels auf allen Ebenen ihrer 
Handelsbeziehungen zu gewährleisten. 

2. Die Vertragsparteien erkennen an, dass die wirtschaftliche und soziale Entwicklung 
und der Umweltschutz Komponenten einer nachhaltigen Entwicklung sind, die sich 
gegenseitig beeinflussen und verstärken. Sie betonen, dass eine Zusammenarbeit in 
handelsbezogenen sozialen und umweltspezifischen Fragen als Bestandteil eines 
Gesamtkonzepts für die Bereiche Handel und nachhaltige Entwicklung von Vorteil 
ist. 

3. Die Vertragsparteien erkennen an, dass sie mit diesem Kapitel nicht die Absicht 
verfolgen, die Arbeits- oder Umweltnormen der Vertragsparteien zu harmonisieren, 
sondern dass sie ihre Handelsbeziehungen und ihre Zusammenarbeit dahingehend 
intensivieren möchten, dass eine nachhaltige Entwicklung im Sinne der Absätze 1 
und 2 gefördert wird. 

Artikel 13.2: Geltungsbereich  

1. Sofern in diesem Kapitel nichts anderes bestimmt ist, gelten seine Bestimmungen für 
von den Vertragsparteien getroffene oder aufrechterhaltene Maßnahmen, die 
Handelsaspekte umwelt- und arbeitsspezifischer Fragen84 im Zusammenhang mit 
Artikel 13.1 Absätze 1 und 2 betreffen. 

2. Die Vertragsparteien betonen, dass Umwelt- und Arbeitsnormen nicht für protek-
tionistische Zwecke genutzt werden sollten. Sie halten fest, dass ihre komparativen 
Vorteile keinesfalls in Frage gestellt werden sollten. 

Artikel 13.3: Regelungsrecht und Schutzniveau 

Unter Anerkennung des Rechts einer jeden Vertragspartei, ihre eigenen Umweltschutz- und 
Arbeitsschutzniveaus zu bestimmen und ihre Gesetze und Politikvorhaben für diese Bereiche 

                                                
84 Wird in diesem Kapitel auf den Begriff „Arbeit“ Bezug genommen, so umfasst er die für die Agenda 

für menschenwürdige Arbeit relevanten Bereiche, die von der Internationalen Arbeitsorganisation (im 
Folgenden „IAO“ genannt) und in der Ministererklärung des Wirtschafts- und Sozialrates der Vereinten 
Nationen über Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit aus dem Jahr 2006 vereinbart wurden.  
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entsprechend festzulegen oder zu ändern, bemüht sich jede Vertragspartei sicherzustellen, 
dass diese Gesetze und Politikvorhaben ein hohes Umweltschutz- und Arbeitsschutzniveau 
vorsehen und fördern, welches mit den in den Artikeln 13.4 und 13.5 aufgeführten 
international anerkannten Normen oder Vereinbarungen im Einklang steht, und ist bestrebt, 
diese Gesetze und Politikvorhaben weiter zu verbessern. 

Artikel 13.4: Multilaterale Arbeitsnormen und Arbeitsvereinbarungen  

1. Die Vertragsparteien erkennen an, dass eine internationale Zusammenarbeit und 
internationale Vereinbarungen in den Bereichen Beschäftigung und Arbeit als 
Antwort der internationalen Gemeinschaft auf die wirtschaftlichen, beschäftigungs-
spezifischen and sozialen Herausforderungen und Chancen der Globalisierung von 
großer Bedeutung sind. Sie verpflichten sich, soweit angebracht, sich in handels-
bezogenen Arbeits- und Beschäftigungsfragen von beiderseitigem Interesse zu 
konsultieren und zusammenzuarbeiten. 

2. Die Vertragsparteien bekräftigen ihre Zusage im Rahmen der Ministererklärung des 
Wirtschafts- und Sozialrates der Vereinten Nationen über Vollbeschäftigung und 
menschenwürdige Arbeit (2006), die produktive Vollbeschäftigung und eine 
menschenwürdige Arbeit für alle als Schlüsselelement der nachhaltigen Entwicklung 
aller Länder und als vorrangiges Ziel für die internationale Zusammenarbeit 
anzuerkennen und die Entwicklung des internationalen Handels dahingehend zu 
unterstützen, dass eine produktive Vollbeschäftigung und eine menschenwürdige 
Arbeit für alle, also für Männer, Frauen und junge Menschen, gefördert wird. 

3. Die Vertragsparteien verpflichten sich, gemäß ihren Verpflichtungen als IAO-
Mitglieder und gemäß der von der Internationalen Arbeitskonferenz auf ihrer 
86. Tagung im Jahr 1998 angenommenen IAO-Erklärung über grundlegende 
Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und ihre Folgemaßnahmen, in ihren 
Rechtsvorschriften und Praktiken die folgenden Prinzipien grundlegender Rechte zu 
respektieren, zu fördern und umzusetzen: 

a) Vereinigungsfreiheit und effektive Anerkennung des Rechts zu Kollektiv-
verhandlungen, 

b) Beseitigung aller Formen von Zwangs- oder Pflichtarbeit, 

c) effektive Abschaffung der Kinderarbeit und 

d) Beseitigung der Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf. 

Die Vertragsparteien bekräftigen ihre Verpflichtung, die von Korea und den Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union ratifizierten IAO-Übereinkommen wirksam umzusetzen. Sie streben 
beständig und nachhaltig die Ratifizierung der Kernübereinkommen der IAO sowie der 
übrigen von der IAO als aktuell eingestuften Übereinkommen an. 
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Artikel 13.5: Multilaterale Umweltübereinkommen 

1. Die Vertragsparteien erkennen an, dass eine verantwortungsvolle internationale 
Umweltpolitik und internationale Umweltübereinkommen als Antwort der inter-
nationalen Gemeinschaft auf globale oder regionale Umweltprobleme von großer 
Bedeutung sind und verpflichten sich, soweit angebracht, sich bei Verhandlungen 
über handelsbezogene Umweltfragen von beiderseitigem Interesse zu konsultieren 
und zusammenzuarbeiten. 

2. Die Vertragsparteien bekräftigen ihre Zusage, in ihren Rechtsvorschriften und 
Praktiken die multilateralen Umweltübereinkommen, deren Vertragsparteien sie sind, 
wirksam umzusetzen. 

3. Die Vertragsparteien bekräftigen ihre Verpflichtung auf das oberste Ziel des 
Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen und des 
beigefügten Kyoto-Protokolls. Sie verpflichten sich, bei der Ausarbeitung des 
künftigen internationalen Rahmenwerks für Klimaänderungen gemäß dem Bali-
Aktionsplan 85zusammenzuarbeiten. 

Artikel 13.6: Förderung einer nachhaltigen Entwicklung durch den Handel 

1. Die Vertragsparteien bekräftigen erneut, dass der Handel eine nachhaltige 
Entwicklung in allen ihren Aspekten fördern sollte. Sie anerkennen die positive 
Rolle, die arbeitsrechtliche Mindestnormen und menschenwürdige Arbeit für 
wirtschaftliche Effizienz, Innovation und Produktivität spielen können, und 
unterstreichen den Wert größerer politischer Kohärenz zwischen Handelspolitik auf 
der einen und Beschäftigungs- und Arbeitspolitik auf der anderen Seite. 

2. Die Vertragsparteien setzen sich dafür ein, den Handel mit umweltfreundlichen 
Produkten und Dienstleistungen (beispielsweise Umwelttechnologien, nachhaltige 
erneuerbare Energien, energieeffiziente Produkte und Dienstleistungen sowie 
Produkte mit Öko-Kennzeichnung) und diesbezügliche ausländische Direkt-
investitionen zu erleichtern und zu fördern, indem sie unter anderem entsprechende 
nichttärifäre Hemmnisse angehen. Sie bemühen sich, den Handel mit Waren zu 
erleichtern und zu fördern, die zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen; dazu 
zählen Waren, die über Handelsformen wie den fairen Handel oder den ethischen 
Handel vertrieben werden, und Waren, bei deren Herstellung und Vertrieb 
sozialverantwortliches Handeln und die Rechenschaftspflicht von Unternehmen 
maßgebend sind. 

Artikel 13.7: Aufrechterhaltung des Schutzniveaus bei der Anwendung und Durchsetzung von 
Gesetzen, sonstigen Vorschriften oder Normen  

1. Eine Vertragspartei unterlässt es nicht, ihr Umwelt- und Arbeitsrecht in einer den 
Handel oder die Investitionen zwischen den Vertragsparteien beeinflussenden Weise 

                                                
85 Beschluss -1/CP.13 der UNFCCC, angenommen auf der dreizehnten Konferenz der Vertragsparteien 

des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen.  
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durch anhaltende oder wiederkehrende Maßnahmen oder durch den Verzicht auf 
Maßnahmen wirksam durchzusetzen. 

2. Eine Vertragspartei mindert oder reduziert nicht den in ihrem jeweiligen Recht 
garantierten Umwelt- oder Arbeitsschutz, um den Handel oder die Investitionen zu 
fördern, indem sie in einer den Handel oder die Investitionen zwischen den 
Vertragsparteien beeinflussenden Weise von der Anwendung ihrer Gesetze, 
sonstigen Vorschriften oder Normen absieht oder abweicht oder diese Möglichkeiten 
vorsieht. 

Artikel 13.8: Wissenschaftliche Informationen 

Die Vertragsparteien erkennen an, dass die Berücksichtigung wissenschaftlicher und 
technischer Informationen und der einschlägigen internationalen Normen, Leitlinien und 
Empfehlungen bei der Ausarbeitung und Durchführung von Maßnahmen zum Schutz der 
Umwelt und der sozialen Bedingungen, die den Handel zwischen den Vertragsparteien 
beeinflussen, von großer Bedeutung ist. 

Artikel 13.9: Transparenz 

Die Vertragsparteien kommen überein, im Einklang mit ihren nationalen Rechtsvorschriften 
alle Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und der Arbeitsbedingungen, die den Handel 
zwischen den Vertragsparteien beeinflussen, in transparenter Art und Weise auszuarbeiten, 
einzuführen und umzusetzen, sie rechtzeitig anzukündigen, eine öffentliche Konsultation dazu 
durchzuführen und nichtstaatliche Akteure, einschließlich des Privatsektors, rechtzeitig und in 
angemessener Weise zu informieren und zu konsultieren. 

Artikel 13.10: Überprüfung der Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit 

Die Vertragsparteien verpflichten sich, die Auswirkungen der Durchführung dieses 
Abkommens auf die nachhaltige Entwicklung einschließlich der Förderung der 
menschenwürdigen Arbeit, über ihre partizipativen Verfahren und Institutionen sowie 
diejenigen, die im Rahmen dieses Abkommens eingerichtet werden, zu überprüfen, zu 
überwachen und zu bewerten, beispielsweise anhand von handelsbezogenen Nachhaltigkeits-
prüfungen. 

Artikel 13.11: Zusammenarbeit 

In Anerkennung der Bedeutung einer Zusammenarbeit in handelsbezogenen Fragen der 
Sozial- und Umweltpolitik für die Erreichung der Ziele dieses Abkommens verpflichten sich 
die Vertragsparteien, Kooperationsmaßnahmen nach Anhang 13 einzuleiten. 

Artikel 13.12: Institutioneller Mechanismus 

1. Jede Vertragspartei benennt eine Verwaltungsstelle, die für die Zwecke der 
Durchführung dieses Kapitels der anderen Vertragspartei als Kontaktstelle dient. 
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2. Dem nach Artikel 15.2 Absatz 1 (Sonderausschüsse) eingesetzten Ausschuss 
„Handel und nachhaltige Entwicklung“ gehören hohe Verwaltungsbeamte der 
Vertragsparteien an. 

3. Der Ausschuss tritt innerhalb des ersten Jahres nach Inkrafttreten dieses Abkommens 
und danach bei Bedarf zusammen, um die Durchführung dieses Kapitels, 
einschließlich der Kooperationsmaßnahmen nach Anhang 13 zu überprüfen. 

4. Jede Vertragspartei setzt mindestens eine Nationale Beratungsgruppe „Nachhaltige 
Entwicklung (Umwelt und Arbeit)“ ein, deren Aufgabe es ist, die Durchführung 
dieses Kapitels beratend zu unterstützen. 

5. Der/den Nationalen Beratungsgruppe/n gehören unabhängige repräsentative 
Organisationen der Zivilgesellschaft an, wobei die Bereiche Umwelt, Arbeit sowie 
Unternehmerverbände und andere relevante Interessenträger in einem ausgewogenen 
Verhältnis vertreten sind. 

Artikel 13.13: Zivilgesellschaftlicher Dialog 

1. Die Mitglieder der Nationalen Beratungsgruppe/n einer jeden Vertragspartei treffen 
sich in einem zivilgesellschaftlichen Forum, um einen Dialog über Fragen einer 
nachhaltigen Entwicklung der Handelsbeziehungen zwischen den Vertragsparteien 
zu führen. Sofern von den Vertragsparteien nichts anderes vereinbart wird, tritt das 
zivilgesellschaftliche Forum einmal jährlich zusammen. Die Vertragsparteien 
befinden spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten dieses Abkommens durch Beschluss 
des Ausschusses „Handel und nachhaltige Entwicklung“ über die Arbeitweise des 
zivilgesellschaftlichen Forums. 

2. Die Nationale/n Beratungsgruppe/n wählt/wählen die Vertreter aus ihren 
Mitgliedern, wobei die relevanten Interessenträger nach Artikel 13.12 Absatz 5 in 
einem ausgewogenen Verhältnis vertreten sind. 

3. Die Vertragsparteien können dem zivilgesellschaftlichen Forum einen Bericht über 
den Stand der Durchführung dieses Kapitels vorlegen. Die Auffassungen, 
Stellungnahmen oder Feststellungen des zivilgesellschaftlichen Forums können den 
Vertragsparteien entweder direkt oder über die Nationale/n Beratungsgruppe/n 
unterbreitet werden. 

Artikel 13.14: Konsultationen auf Regierungsebene 

1. Eine Vertragspartei kann bei der Kontaktstelle der anderen Vertragspartei schriftlich 
um Konsultationen über Fragen ersuchen, die sich im Rahmen dieses Kapitels stellen 
und von beiderseitigem Interesse sind; dazu zählen auch die Mitteilungen der 
Nationalen Beratungsgruppe/n nach Artikel 13.12. Die Konsultationen werden 
unmittelbar nach der Übermittlung des Ersuchens aufgenommen. 

2. Die Vertragsparteien bemühen sich stets, eine für beide Seiten zufriedenstellende 
Lösung zu finden. Sie stellen sicher, dass dabei die Tätigkeiten der IAO oder 
relevanter multilateraler Umweltorganisationen oder -gremien berücksichtigt werden 
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und dadurch die Zusammenarbeit und die Kohärenz zwischen der Arbeit der 
Vertragsparteien und diesen Organisationen gefördert wird. Sofern die Vertrags-
parteien dies vereinbaren, können sie diese Organisationen oder Gremien 
gegebenenfalls konsultieren. 

3. Vertritt eine Vertragspartei die Auffassung, dass die Frage einer eingehenderen 
Erörterung bedarf, kann sie bei der Kontaktstelle der anderen Vertragspartei 
schriftlich darum ersuchen, dass der Ausschuss einberufen wird und über die Frage 
befindet. Der Ausschuss tritt umgehend zusammen und bemüht sich um eine 
einvernehmliche Lösung. Sofern der Ausschuss nichts anderes beschließt, wird seine 
Entscheidung veröffentlicht. 

4. Der Ausschuss „Handel und nachhaltige Entwicklung“ kann entweder eine oder 
beide Nationalen Beratungsgruppen konsultieren, jede Vertragspartei kann ihre 
eigene/n Nationale/n Beratungsgruppe/n konsultieren. Eine Nationale 
Beratungsgruppe einer Vertragspartei kann auch von sich aus der betreffenden 
Vertragspartei oder dem Ausschuss Mitteilungen unterbreiten. 

Artikel 13.15: Sachverständigengruppe 

1. Sofern die Vertragsparteien nichts anderes vereinbaren, kann eine Vertragspartei 
90 Tage nach Übermittlung eines Konsultationsersuchens nach Artikel 13.14 
Absatz 1 zur Prüfung einer Frage, für die im Wege der Konsultationen auf 
Regierungsebene keine zufriedenstellende Lösung gefunden wurde, die Einberufung 
einer Sachverständigengruppe beantragen. Die Vertragsparteien können der 
Sachverständigengruppe Stellungnahmen unterbreiten. Die Sachverständigengruppe 
sollte nach eigenem Ermessen von beiden Vertragsparteien, der/den Nationalen 
Beratungsgruppe/n oder von internationalen Organisationen nach Artikel 13.14 
Informationen und Ratschläge einholen. Sie tritt binnen zwei Monaten nach 
Übermittlung des Antrags einer Vertragspartei zusammen. 

2. Die nach dem Verfahren gemäß Absatz 3 ausgewählte Sachverständigengruppe stellt 
ihr Fachwissen für die Durchführung dieses Kapitels zur Verfügung. Sofern nichts 
anderes vereinbart wird, legt sie den Vertragsparteien innerhalb von 90 Tagen nach 
der Auswahl des letzten Sachverständigen einen Bericht vor. Die Vertragsparteien 
bemühen sich nach besten Kräften, die Ratschläge oder Empfehlungen der 
Sachverständigengruppe zur Durchführung dieses Kapitels zu berücksichtigen. Die 
Umsetzung der Empfehlungen der Sachverständigengruppe wird vom Ausschuss 
„Handel und nachhaltige Entwicklung“ überwacht. Der Bericht der 
Sachverständigengruppe wird der/den Nationalen Beratungsgruppe/n der 
Vertragsparteien vorgelegt. Für vertrauliche Informationen gelten die Grundsätze 
nach Anhang 14-B (Verfahrensordnung für das Schiedsverfahren). 

3. Bei Inkrafttreten dieses Abkommens einigen sich die Vertragsparteien auf eine Liste 
von mindestens 15 Personen, die auf dem Gebiet dieses Kapitels über Fachwissen 
verfügen; mindestens fünf dieser Personen besitzen nicht die Staatsangehörigkeit 
einer der beiden Vertragsparteien; diese führen den Vorsitz in der 
Sachverständigengruppe. Die Sachverständigen müssen von beiden Vertragsparteien 
oder den in der/den Nationalen Beratungsgruppe/n vertretenen Organisationen 
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unabhängig sein, sie dürfen ihnen nicht nahestehen und auch keine Weisungen von 
ihnen entgegennehmen. Jede Vertragspartei wählt aus der Liste innerhalb von 
30 Tagen nach Eingang des Ersuchens um Einsetzung einer Sachverständigengruppe 
einen Sachverständigen aus. Gelingt es einer Vertragspartei nicht, ihren 
Sachverständigen innerhalb dieser Frist auszuwählen, so wählt die andere 
Vertragspartei aus der Liste einen Staatsangehörigen der Vertragspartei aus, die 
keinen Sachverständigen ausgewählt hat. Die beiden ausgewählten Sachverständigen 
bestimmen den Vorsitzenden; dieser besitzt nicht die Staatsangehörigkeit einer der 
beiden Vertragsparteien. 

Artikel 13.16: Streitbeilegung 
Für Fragen, die sich aus diesem Kapitel ergeben, nehmen die Vertragsparteien nur die in den 
Artikeln 13.14 und 13.15 vorgesehenen Verfahren in Anspruch. 



DE 130   DE 

KAPITEL VIERZEHN 

STREITBEILEGUNG 

ABSCHNITT A 

ZIEL UND GELTUNGSBEREICH 

Artikel 14.1: Ziel 

Ziel dieses Kapitels ist es, Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien über die Anwendung 
dieses Abkommens nach Treu und Glauben zu vermeiden und soweit möglich einvernehmlich 
beizulegen.  

Artikel 14.2: Geltungsbereich 

Sofern nichts anderes bestimmt ist, gilt dieses Kapitel für alle Streitigkeiten über die 
Auslegung und Anwendung dieses Abkommens86. 

ABSCHNITT B  

KONSULTATIONEN 

Artikel 14.3: Konsultationen 

1. Die Vertragsparteien bemühen sich, Streitigkeiten über die Auslegung und 
Anwendung der in Artikel 14.2 genannten Bestimmungen dadurch beizulegen, dass 
sie nach Treu und Glauben Konsultationen aufnehmen, um eine einvernehmliche 
Lösung zu erzielen. 

2. Zur Aufnahme von Konsultationen übermittelt eine Vertragspartei der anderen 
Vertragspartei ein schriftliches Ersuchen, in dem sie die strittigen Maßnahmen sowie 
die Bestimmungen des Abkommens aufführt, die ihrer Auffassung nach anzuwenden 
sind. Dem Handelsausschuss wird eine Kopie des Konsultationsersuchens über-
mittelt. 

3. Die Konsultationen werden innerhalb von 30 Tagen nach dem Tag der Übermittlung 
des Ersuchens aufgenommen und finden, sofern die Vertragsparteien nichts anderes 
vereinbaren, im Gebiet der Beschwerdegegnerin statt. Sie gelten 30 Tage nach dem 
Tag der Übermittlung des Ersuchens als abgeschlossen, sofern die Vertragsparteien 
nicht vereinbaren, sie fortzusetzen. Alle während der Konsultationen offengelegten 
Informationen bleiben vertraulich.  

                                                
86 Für Streitigkeiten, die das Protokoll über kulturelle Zusammenarbeit betreffen, gelten alle in diesem 

Kapitel enthaltenen Hinweise auf den Handelsausschuss als Hinweise auf den Ausschuss für kulturelle 
Zusammenarbeit. 
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4. Konsultationen in dringenden Fällen, unter anderem wenn es sich um leicht 
verderbliche oder saisonabhängige Waren87 handelt, werden innerhalb von 15 Tagen 
nach dem Tag der Übermittlung des Ersuchens aufgenommen und gelten 15 Tage 
nach dem Tag der Übermittlung des Ersuchens als abgeschlossen. 

5. Sind innerhalb der Fristen nach den Absätzen 3 oder 4 keine Konsultationen 
aufgenommen worden oder sind die Konsultationen abgeschlossen worden, ohne 
dass eine einvernehmliche Lösung erzielt wurde, kann die Beschwerdeführerin um 
Einsetzung eines Schiedspanels nach Artikel 14.4 ersuchen. 

ABSCHNITT C 

STREITBEILEGUNGSVERFAHREN 

UNTERABSCHNITT A 

SCHIEDSVERFAHREN 

Artikel 14.4: Einleitung des Schiedsverfahrens 

1. Ist es den Vertragsparteien nicht gelungen, die Streitigkeit im Wege von 
Konsultationen nach Artikel 14.3 beizulegen, so kann die Beschwerdeführerin um 
Einsetzung eines Schiedspanels ersuchen. 

2. Das Ersuchen um Einsetzung eines Schiedspanels muss schriftlich an die 
Beschwerdegegnerin und an den Handelsausschuss gerichtet werden. Die 
Beschwerdeführerin muss in ihrem Ersuchen die strittige Maßnahme aufführen und 
darlegen, inwiefern sie gegen die in Artikel 14.2 genannten Bestimmungen verstößt. 

Artikel 14.5: Einsetzung des Schiedspanels 

1. Ein Schiedspanel setzt sich aus drei Schiedsrichtern zusammen. 

2. Innerhalb von 10 Tagen nach dem Tag, an dem das Ersuchen um Einsetzung eines 
Schiedspanels dem Handelsausschuss übermittelt wurde, nehmen die Vertrags-
parteien Konsultationen auf, um eine Einigung über die Zusammensetzung des 
Schiedspanels zu erzielen.  

3. Können die Vertragsparteien innerhalb der in Absatz 2 genannten Frist keine 
Einigung über die Zusammensetzung des Schiedspanels erzielen, so kann jede 
Vertragspartei den Vorsitzenden des Handelsausschusses oder seinen Stellvertreter 
ersuchen, alle drei Mitglieder per Losentscheid aus der nach Artikel 14.18 
aufgestellten Liste auszuwählen, eines unter den von der Beschwerdeführerin 
benannten Personen, eines unter den von der Beschwerdegegnerin benannten 
Personen und eines unter den von den Vertragsparteien für den Vorsitz benannten 
Personen. Erzielen die Vertragsparteien nur Einigung über ein oder zwei Mitglieder 

                                                
87 Saisonabhängige Waren sind Waren, die über einen repräsentativen Zeitraum hinweg nicht über das 

ganze Jahr verteilt, sondern saisonbedingt nur zu bestimmten Zeiten des Jahres eingeführt werden. 
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des Schiedspanels, so werden die übrigen Mitglieder nach dem gleichen Verfahren 
ausgewählt.  

4. Als Tag der Einsetzung des Schiedspanels gilt der Tag, an dem die drei 
Schiedsrichter ausgewählt sind. 

Artikel 14.6: Zwischenbericht des Schiedspanels 

1. Das Schiedspanel übermittelt den Vertragsparteien innerhalb von 90 Tagen nach dem 
Tag seiner Einsetzung einen Zwischenbericht, in dem die Sachverhaltsfeststellungen, 
die Anwendbarkeit der einschlägigen Bestimmungen und die wesentliche 
Begründung seiner Feststellungen und Empfehlungen dargelegt sind. Kann diese 
Frist nach Auffassung des Panels nicht eingehalten werden, so muss der Vorsitzende 
dies den Vertragsparteien und dem Handelsausschuss schriftlich notifizieren und 
ihnen die Gründe für die Verzögerung sowie den Tag mitteilen, an dem das Panel 
beabsichtigt, seinen Zwischenbericht vorzulegen. Der Zwischenbericht darf 
keinesfalls später als 120 Tage nach dem Tag der Einsetzung des Schiedspanels 
vorgelegt werden. 

2. Jede Vertragspartei kann innerhalb von 14 Tagen nach der Vorlage schriftlich 
beantragen, dass das Schiedspanel konkrete Aspekte des Zwischenberichtes 
überprüft. 

3. In dringenden Fällen, unter anderem wenn leicht verderbliche oder saisonabhängige 
Waren betroffen sind, unternimmt das Schiedspanel alle Anstrengungen, um seinen 
Zwischenbericht vorzulegen, und jede Vertragspartei kann innerhalb der Hälfte der 
unter den Absätzen 1 und 2 genannten Fristen schriftlich beantragen, dass das 
Schiedspanel konkrete Aspekte des Zwischenberichts überprüft. 

4. Nach Prüfung aller schriftlichen Stellungnahmen der Vertragsparteien zu dem 
Zwischenbericht kann das Schiedspanel seinen Bericht ändern und weitere, seines 
Erachtens erforderliche Prüfungen durchführen. Die endgültige Entscheidung des 
Schiedspanels enthält eine Erörterung der bei der Zwischenprüfung vorgelegten 
Beweisführung. 

Artikel 14.7: Entscheidung des Schiedspanels 

1. Das Schiedspanel notifiziert seine Entscheidung innerhalb von 120 Tagen nach dem 
Tag seiner Einsetzung den Vertragsparteien und dem Handelsausschuss. Kann diese 
Frist nach Auffassung des Panels nicht eingehalten werden, so muss der Vorsitzende 
dies den Vertragsparteien und dem Handelsausschuss schriftlich notifizieren und 
ihnen die Gründe für die Verzögerung sowie den Tag mitteilen, an dem das Panel 
beabsichtigt, seine Entscheidung vorzulegen. Die Entscheidung darf keinesfalls 
später als 150 Tage nach dem Tag der Einsetzung des Schiedspanels ergehen. 

2. In dringenden Fällen, unter anderem wenn leicht verderbliche oder saisonabhängige 
Waren betroffen sind, unternimmt das Schiedspanel alle Anstrengungen, damit seine 
Entscheidung innerhalb von 60 Tagen nach dem Tag seiner Einsetzung ergehen 
kann. Sie sollte keinesfalls später als 75 Tage nach dem Tag seiner Einsetzung 
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ergehen. Das Schiedspanel kann innerhalb von 10 Tagen nach dem Tag seiner 
Einsetzung vorab entscheiden, ob es den Fall als dringend ansieht. 

UNTERABSCHNITT B 

DURCHFÜHRUNG DER ENTSCHEIDUNG 

Artikel 14.8: Durchführung der Entscheidung des Schiedspanels 

Jede Vertragspartei trifft die erforderlichen Maßnahmen, um die Entscheidung des 
Schiedspanels nach Treu und Glauben durchzuführen, und die Vertragsparteien bemühen 
sich, eine Einigung über die Frist für die Durchführung der Entscheidung zu erzielen. 

Artikel 14.9: Angemessene Frist für die Durchführung der Entscheidung 

1. Spätestens 30 Tage nach Bekanntgabe der Entscheidung des Schiedspanels an die 
Vertragsparteien notifiziert die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin und 
dem Handelsausschuss die Frist, die sie für die Durchführung der Entscheidung 
benötigt. 

2. Im Falle von Meinungsverschiedenheiten zwischen den Vertragsparteien über die 
angemessene Frist für die Durchführung der Entscheidung des Schiedspanels kann 
die Beschwerdeführerin innerhalb von 20 Tagen nach der Notifikation gemäß 
Absatz 1 durch die Beschwerdegegnerin das ursprüngliche Schiedspanel schriftlich 
ersuchen, eine angemessene Frist festzulegen. Das Ersuchen wird der anderen 
Vertragspartei und dem Handelsausschuss notifiziert. Das Schiedspanel übermittelt 
seine Entscheidung innerhalb von 20 Tagen nach dem Tag der Übermittlung des 
Ersuchens an die Vertragsparteien und den Handelsausschuss.  

3. Für den Fall, dass ein Mitglied des ursprünglichen Schiedspanels nicht länger zur 
Verfügung steht, finden die Verfahren des Artikels 14.5 Anwendung. Die 
Notifikation der Entscheidung des Schiedspanels erfolgt innerhalb einer Frist von 
35 Tagen ab dem Tag, an dem das Ersuchen nach Absatz 2 übermittelt wurde. 

4. Die Beschwerdegegnerin informiert die Beschwerdeführerin spätestens einen Monat 
vor Ablauf der angemessenen Frist schriftlich über ihre Fortschritte bei der 
Durchführung der Entscheidung des Schiedspanels. 

5. Die angemessene Frist kann von den Vertragsparteien im gegenseitigen 
Einvernehmen verlängert werden. 

Artikel 14.10: Überprüfung der Maßnahmen zur Durchführung der Entscheidung des 
Schiedspanels 

1. Die Beschwerdegegnerin notifiziert der Beschwerdeführerin und dem 
Handelsausschuss vor Ablauf der angemessenen Frist die Maßnahmen, die sie 
getroffen hat, um die Entscheidung des Schiedspanels durchzuführen. 
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2. Kommt es zwischen den Vertragsparteien zu Meinungsverschiedenheiten über das 
Bestehen einer Maßnahme oder über die Vereinbarkeit von nach Absatz 1 
notifizierten Maßnahmen mit den Bestimmungen des Artikels 14.2, so kann die 
Beschwerdeführerin das ursprüngliche Schiedspanel schriftlich ersuchen, diese Frage 
zu entscheiden. In dem Ersuchen muss die strittige Maßnahme aufgeführt und es 
muss dargelegt werden, inwiefern sie gegen die Bestimmungen des Artikels 14.2 
verstößt. Die Entscheidung des Schiedspanels ergeht innerhalb von 45 Tagen nach 
dem Tag, an dem das Ersuchen übermittelt wurde.  

3. Für den Fall, dass ein Mitglied des ursprünglichen Schiedspanels nicht länger zur 
Verfügung steht, finden die Verfahren des Artikels 14.5 Anwendung. Die 
Entscheidung des Schiedspanels ergeht innerhalb einer Frist von 60 Tagen ab dem 
Tag, an dem das Ersuchen nach Absatz 2 übermittelt wurde.  

Artikel 14.11: Vorläufige Abhilfemaßnahmen im Falle der Nichtdurchführung der 
Entscheidung 

1. Hat die Beschwerdegegnerin bei Ablauf der angemessenen Frist keine Maßnahmen 
notifiziert, die sie getroffen hat, um die Entscheidung des Schiedspanels 
durchzuführen, oder stellt das Schiedspanel fest, dass die nach Artikel 14.10 
Absatz 1 notifizierten Maßnahmen nicht mit den Verpflichtungen dieser 
Vertragspartei nach Artikel 14.2 vereinbar sind, so legt die Beschwerdegegnerin auf 
Ersuchen der Beschwerdeführerin ein Angebot für einen vorläufigen Ausgleich vor. 

2. Ist innerhalb von 30 Tagen nach Ablauf der angemessenen Frist oder nach der 
Entscheidung des Schiedspanels nach Artikel 14.10, dass keine Durchführungs-
maßnahme ergriffen wurde oder dass die nach Artikel 14.10 Absatz 1 notifizierte 
Maßnahme nicht mit den Bestimmungen des Artikels 14.2 vereinbar ist, keine 
Einigung über einen Ausgleich erzielt worden, so ist die Beschwerdeführerin nach 
einer Notifikation an die Beschwerdegegnerin und den Handelsausschuss berechtigt, 
die Erfüllung der sich aus den Bestimmungen des Artikels 14.2 ergebenden 
Verpflichtungen in einem Umfang auszusetzen, der dem durch den Verstoß zunichte 
gemachten oder geschmälerten Vorteil entspricht. In der Notifikation gibt die 
Beschwerdeführerin an, in welchem Umfang sie die Erfüllung der Verpflichtungen 
auszusetzen beabsichtigt. Die Beschwerdeführerin kann die Aussetzung 10 Tage 
nach dem Tag der Notifikation einleiten, sofern die Beschwerdegegnerin nicht nach 
Absatz 4 um ein Schiedsverfahren ersucht hat.  

3. Zur Aussetzung der Erfüllung von Verpflichtungen kann die Beschwerdeführerin 
ihre Zollsätze bis zur Höhe der für andere WTO-Mitglieder geltenden Zollsätze 
anheben, und zwar für ein Handelsvolumen, das so festzulegen ist, dass das 
Handelsvolumen multipliziert mit der Differenz der Zollsätze dem Wert des durch 
den Verstoß zunichte gemachten oder geschmälerten Vorteils entspricht.  

4. Ist die Beschwerdegegnerin der Auffassung, dass der Umfang der Aussetzung nicht 
dem durch den Verstoß zunichte gemachten oder geschmälerten Vorteil entspricht, 
so kann sie das ursprüngliche Schiedspanel schriftlich ersuchen, diese Frage zu 
entscheiden. Das Ersuchen wird der Beschwerdeführerin und dem Handelsausschuss 
vor Ablauf der in Absatz 2 genannten Frist von 10 Tagen notifiziert. Das 
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ursprüngliche Schiedspanel gibt seine Entscheidung über den Umfang der 
ausgesetzten Erfüllung der Verpflichtungen den Vertragsparteien und dem 
Handelsausschuss innerhalb von 30 Tagen nach dem Tag bekannt, an dem das 
Ersuchen übermittelt wurde. Die Erfüllung der Verpflichtungen wird nicht 
ausgesetzt, bis das ursprüngliche Schiedspanel seine Entscheidung bekannt gegeben 
hat; jede Aussetzung muss mit der Entscheidung des Schiedspanels vereinbar sein. 

5. Für den Fall, dass ein Mitglied des ursprünglichen Schiedspanels nicht länger zur 
Verfügung steht, finden die Verfahren des Artikels 14.5 Anwendung. Die 
Entscheidung des Schiedspanels ergeht innerhalb einer Frist von 45 Tagen ab dem 
Tag, an dem das Ersuchen nach Absatz 4 übermittelt wurde. 

6. Die Aussetzung der Erfüllung von Verpflichtungen ist vorübergehend und wird nur 
so lange aufrechterhalten, bis die gegen die Bestimmungen des Artikels 14.2 
verstoßenden Maßnahmen aufgehoben oder dahingehend geändert wurden, dass sie 
mit den Bestimmungen des Artikels 14.12 im Einklang stehen, oder bis die 
Vertragsparteien eine Einigung über die Beilegung der Streitigkeit erzielt haben.  

Artikel 14.12: Überprüfung der Durchführungsmaßnahmen nach Aussetzung der Erfüllung 
von Verpflichtungen 

1. Die Beschwerdegegnerin notifiziert der Beschwerdeführerin und dem 
Handelsausschuss die Maßnahmen, die sie zur Durchführung der Entscheidung des 
Schiedspanels getroffen hat, sowie ihr Ersuchen, die Aussetzung der Erfüllung von 
Verpflichtungen seitens der Beschwerdeführerin aufzuheben. 

2. Erzielen die Vertragsparteien nicht innerhalb von 30 Tagen nach dem Tag der 
Notifikation eine Einigung über die Vereinbarkeit der notifizierten Maßnahme mit 
den Bestimmungen des Artikels 14.2, so ersucht die Beschwerdeführerin das 
ursprüngliche Schiedspanel schriftlich, diese Frage zu entscheiden. Das Ersuchen 
wird der Beschwerdegegnerin und dem Handelsausschuss notifiziert. Das 
Schiedspanel notifiziert seine Entscheidung innerhalb von 45 Tagen nach dem Tag, 
an dem das Ersuchen übermittelt wurde, den Vertragsparteien und dem 
Handelsausschuss. Stellt das Schiedspanel fest, dass die Durchführungsmaßnahme 
mit den Bestimmungen des Artikels 14.2 vereinbar ist, so wird die Aussetzung der 
Erfüllung von Verpflichtungen aufgehoben. 

3. Für den Fall, dass ein Mitglied des ursprünglichen Schiedspanels nicht länger zur 
Verfügung steht, finden die Verfahren des Artikels 14.5 Anwendung. Die 
Entscheidung des Schiedspanels ergeht innerhalb einer Frist von 60 Tagen ab dem 
Tag, an dem das Ersuchen nach Absatz 2 übermittelt wurde. 

UNTERABSCHNITT C 

GEMEINSAME BESTIMMUNGEN 

Artikel 14.13: Einvernehmliche Lösung 

Die Vertragsparteien können jederzeit eine einvernehmliche Lösung einer unter dieses Kapitel 
fallenden Streitigkeit vereinbaren. Sie notifizieren diese Lösung dem Handelsausschuss. Bei 
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Annahme einer einvernehmlichen Lösung wird das Verfahren eingestellt.  

Artikel 14.14: Verfahrensordnung 

1. Für unter dieses Kapitel fallende Streitbeilegungsverfahren gilt Anhang 14-B. 

2. Nach Anhang 14-B sind die Anhörungen des Schiedspanels öffentlich. 

Artikel 14.15: Informationen und fachliche Beratung 

Das Schiedspanel kann auf Antrag einer Vertragspartei oder von sich aus Informationen aus 
jeder für geeignet erachteten Quelle, auch von den an der Streitigkeit beteiligten 
Vertragsparteien, für das Schiedspanelverfahren einholen. Das Schiedspanel hat auch das 
Recht, nach eigenem Ermessen Sachverständigengutachten einzuholen. Die auf diese Weise 
beschafften Informationen müssen beiden Vertragsparteien offen gelegt werden; diese können 
dazu Stellung nehmen. Interessierte natürliche oder juristische Personen der Vertragsparteien 
können dem Schiedspanel nach Maßgabe des Anhangs 14-B Amicus-Curiae-Schriftsätze 
unterbreiten. 

Artikel 14.16: Auslegungsregeln 

Die Bestimmungen des Artikels 14.2 werden von den Schiedspanels nach den 
Auslegungsregeln des Völkerrechts einschließlich des Wiener Vertragsrechtsübereinkommens 
ausgelegt. Ist eine Verpflichtung aus diesem Abkommen identisch mit einer Verpflichtung 
aus dem WTO-Übereinkommen, so wählt das Schiedspanel eine Auslegung, die mit den 
einschlägigen Auslegungen in den Entscheidungen des Streitbeilegungsgremiums der WTO 
(im Folgenden „DSB“ genannt) im Einklang steht. Die Entscheidungen des Schiedspanels 
können die in den Bestimmungen des Artikels 14.2 vorgesehenen Rechte und Pflichten weder 
ergänzen noch einschränken.  

Artikel 14.17: Beschlüsse und Entscheidungen des Schiedspanels 

1. Das Schiedspanel bemüht sich nach Kräften um einvernehmliche Beschlüsse. Kann 
jedoch kein einvernehmlicher Beschluss erzielt werden, wird die strittige Frage durch 
Mehrheitsbeschluss entschieden. Abweichende Meinungen einzelner Schiedsrichter 
werden auf keinen Fall veröffentlicht. 

2. Alle Entscheidungen des Schiedspanels sind für die Vertragsparteien bindend; sie 
begründen weder Rechte noch Pflichten für natürliche oder juristische Personen. In 
der Entscheidung werden der festgestellte Sachverhalt, die Anwendbarkeit der 
einschlägigen Bestimmungen dieses Abkommens und die wichtigsten Gründe für die 
Feststellungen und Schlussfolgerungen aufgeführt. Sofern er nichts anderes 
beschließt, macht der Handelsausschuss die Entscheidungen des Schiedspanels in 
ihrer Gesamtheit der Öffentlichkeit zugänglich.  

ABSCHNITT D 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
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Artikel 14.18: Liste der Schiedsrichter 

1. Der Handelsausschuss stellt spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten dieses 
Abkommens eine Liste mit 15 Personen auf, die willens und in der Lage sind, als 
Schiedsrichter zu fungieren. Jede Vertragspartei schlägt fünf Personen als 
Schiedsrichter vor. Ferner wählen die Vertragsparteien fünf Personen aus, die nicht 
die Staatsangehörigkeit einer Vertragspartei besitzen und die im Schiedspanel den 
Vorsitz führen sollen. Der Handelsausschuss gewährleistet, dass die Liste immer 
vollständig ist. 

2. Die Schiedsrichter müssen über Fachwissen oder Erfahrung auf den Gebieten Recht 
und internationaler Handel verfügen. Sie müssen unabhängig sein und in 
persönlicher Eigenschaft handeln, sie dürfen im Zusammenhang mit der Streitigkeit 
weder Weisungen einer Organisation oder Regierung entgegennehmen noch der 
Regierung einer Vertragspartei nahestehen, und sie müssen die Bedingungen des 
Anhangs 14-C erfüllen.  

Artikel 14.19: Verhältnis zu WTO-Verpflichtungen 

1. Die Inanspruchnahme der Streitbeilegungsbestimmungen dieses Kapitels lässt ein 
Vorgehen im Rahmen der WTO, einschließlich der Einleitung eines Streit-
beilegungsverfahrens, unberührt. 

2. Hat eine Vertragspartei jedoch für eine bestimmte Maßnahme ein Streitbeilegungs-
verfahren nach diesem Kapitel oder nach dem WTO-Übereinkommen eingeleitet, so 
kann sie für dieselbe Maßnahme kein Streitbeilegungsverfahren vor dem anderen 
Gremium einleiten, bevor das erste Verfahren abgeschlossen ist. Darüber hinaus darf 
eine Vertragspartei nicht in beiden Gremien gegen die Verletzung einer 
Verpflichtung vorgehen, die in gleicher Form nach diesem Abkommen und dem 
WTO-Übereinkommen besteht. In einem solchen Fall darf die Vertragspartei nach 
Einleitung eines Streitbeilegungsverfahrens nicht das andere Gremium mit dem 
Vorgehen gegen die Verletzung einer identischen Verpflichtung nach der anderen 
Übereinkunft befassen, es sei denn, das zunächst befasste Gremium kann aus 
verfahrenstechnischen Gründen oder aus Gründen der Zuständigkeit keine 
Feststellungen zum Antrag auf Vorgehen gegen die Verletzung der Verpflichtung 
treffen. 

3. Für die Zwecke des Absatzes 2 gelten: 

a) Streitbeilegungsverfahren nach dem WTO-Übereinkommen als zu dem 
Zeitpunkt eingeleitet, zu dem eine Vertragspartei einen Antrag auf Einsetzung 
eines Panels nach Artikel 6 der WTO-Vereinbarung über Regeln und Verfahren 
zur Beilegung von Streitigkeiten in Anhang 2 des WTO-Übereinkommens (im 
Folgenden „DSU“ genannt) gestellt hat, und zu dem Zeitpunkt als 
abgeschlossen, zu dem das DSB den Panelbericht beziehungsweise den Bericht 
des Berufungsgremiums nach Artikel 16 beziehungsweise Artikel 17.14 der 
DSU annimmt, und 

b) Streitbeilegungsverfahren nach diesem Kapitel als zu dem Zeitpunkt 
eingeleitet, zu dem eine Vertragspartei einen Antrag auf Einsetzung eines 
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Schiedspanels nach Artikel 14.4 Absatz 1 gestellt hat, und zu dem Zeitpunkt 
als abgeschlossen, zu dem das Schiedspanel den Vertragsparteien und dem 
Handelsausschuss nach Artikel 14.7 seine Entscheidung bekannt gegeben hat. 

4. Dieses Abkommen schließt nicht aus, dass eine Vertragspartei eine vom DSB 
genehmigte Aussetzung der Erfüllung von Verpflichtungen vornimmt. Das WTO-
Übereinkommen kann nicht in Anspruch genommen werden, um eine Vertragspartei 
daran zu hindern, die Erfüllung von Verpflichtungen nach diesem Kapitel 
auszusetzen.  

Artikel 14.20: Fristen  

1. Alle in diesem Kapitel festgesetzten Fristen, einschließlich der Fristen für die 
Notifikation von Entscheidungen der Schiedspanels, werden in Kalendertagen ab 
dem ersten Tag berechnet, der auf die Handlungen oder Ereignisse folgt, auf die sie 
sich beziehen. 

2. Die in diesem Kapitel genannten Fristen können im gegenseitigen Einvernehmen der 
Vertragsparteien verlängert werden. 
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KAPITEL FÜNFZEHN 

INSTITUTIONELLE, ALLGEMEINE UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 15.1: Handelsausschuss 

1. Die Vertragsparteien setzen einen Handelsausschuss88 ein, der sich aus Vertretern 
der EU-Vertragspartei einerseits und aus Vertretern Koreas andererseits 
zusammensetzt. 

2. Der Handelsausschuss tritt einmal jährlich, und zwar abwechselnd in Brüssel und 
Seoul, oder auf Ersuchen einer Vertragspartei zusammen. Der Vorsitz im Handels-
ausschuss wird vom Handelsminister Koreas und dem für den Handel zuständigen 
Mitglied der Europäischen Kommission oder ihren Stellvertretern gemeinsam 
geführt. Der Handelsausschuss legt seinen Sitzungsplan und seine Tagesordnung 
fest. 

3. Der Handelsausschuss: 

a) gewährleistet das ordnungsgemäße Funktionieren dieses Abkommens, 

b) überwacht und unterstützt die Durchführung und Anwendung dieses 
Abkommens und die Verwirklichung seiner allgemeinen Ziele, 

c) überwacht die Arbeit aller Sonderausschüsse, Arbeitsgruppen und anderen im 
Rahmen dieses Abkommens eingesetzten Gremien,  

d) prüft, auf welche Weise die Handelsbeziehungen zwischen den 
Vertragsparteien intensiviert werden können, 

e) sucht unbeschadet der in Kapitel Vierzehn (Streitbeilegung) und Anhang 14-A 
(Vermittlungsverfahren für nichttarifäre Maßnahmen) übertragenen Rechte 
nach geeigneten Wegen und Methoden, um Problemen vorzubeugen, die sich 
in den unter dieses Abkommen fallenden Bereichen ergeben könnten, oder um 
Streitigkeiten zu schlichten, die bei der Auslegung oder Anwendung dieses 
Abkommens auftreten könnten, 

f) untersucht die Entwicklung des Handels zwischen den Vertragsparteien und 

g) prüft alle weiteren Fragen, die für die unter dieses Abkommen fallenden 
Bereiche von Interesse sind. 

4. Der Handelsausschuss kann: 

                                                
88 Wie im Protokoll über kulturelle Zusammenarbeit erläutert, fällt das Protokoll nicht in die 

Zuständigkeit des Handelsausschusses; alle Funktionen des Handelsausschusses, die für die 
Durchführung des Protokolls relevant sind, werden vom Ausschuss für kulturelle Zusammenarbeit 
ausgeübt. 
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a) beschließen, Sonderausschüsse, Arbeitsgruppen oder andere Gremien 
einzusetzen und ihnen Zuständigkeiten zu übertragen,  

b) alle interessierten Parteien kontaktieren, darunter auch Organisationen des 
Privatsektors und der Zivilgesellschaft, 

c) in Fällen, die in diesem Abkommen ausdrücklich vorgesehen sind, Änderungen 
zu diesem Abkommen prüfen oder Bestimmungen dieses Abkommens ändern, 

d) die Bestimmungen dieses Abkommens auslegen, 

e) nach Maßgabe dieses Abkommens Empfehlungen aussprechen oder 
Beschlüsse fassen, 

f) sich eine Geschäftsordnung geben und 

g) bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben andere, von den Vertragsparteien 
vereinbarte Maßnahmen ergreifen. 

5. In jeder ordentlichen Sitzung des Gemischten Ausschusses erstattet der 
Handelsausschuss Bericht über seine eigenen Tätigkeiten und über die Tätigkeiten 
seiner Sonderausschüsse, Arbeitsgruppen und anderen Gremien. 

6. Unbeschadet der in Kapitel Vierzehn (Streitbeilegung) und in Anhang 14-A 
(Vermittlungsverfahren für nichttarifäre Maßnahmen) übertragenen Rechte kann jede 
Vertragspartei den Handelsausschuss mit allen Fragen befassen, die die Auslegung 
oder Anwendung dieses Abkommens betreffen. 

7. Legt eine Vertragspartei dem Handelsausschuss, den Sonderausschüssen, 
Arbeitsgruppen oder anderen Gremien Informationen vor, die nach ihren Gesetzen 
und sonstigen Vorschriften als vertraulich gelten, so behandelt auch die andere 
Vertragspartei diese Informationen als vertraulich. 

8. Die Vertragsparteien erkennen die Bedeutung von Transparenz und Offenheit an und 
bekräftigen ihre Praktik, die Meinungen von Mitgliedern der Öffentlichkeit zu 
berücksichtigen, damit sie sich bei der Durchführung dieses Abkommens auf ein 
breites Spektrum unterschiedlicher Sichtweisen stützen können. 

Artikel 15.2: Sonderausschüsse 

1. Der Handelsausschuss setzt folgende Sonderausschüsse ein: 

a) den Ausschuss für den Warenhandel nach Artikel 2.16 (Ausschuss 
„Warenhandel“), 

b) den Ausschuss für gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche 
Maßnahmen nach Artikel 5.10 (Ausschuss „Gesundheitspolizeiliche und 
pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen“), 

c) den Zollausschuss nach Artikel 6.16 („Zollausschuss“). Bei Angelegenheiten, 
die ausschließlich unter das Zollabkommen fallen, übernimmt der 



DE 141   DE 

Zollausschuss die Aufgaben des im Rahmen des Zollabkommens eingesetzten 
Gemischten Ausschusses „Zusammenarbeit im Zollbereich“, 

d) den Ausschuss für Dienstleistungshandel, Niederlassung und elektronischen 
Geschäftsverkehr nach Artikel 7.3 (Ausschuss „Dienstleistungshandel, Nieder-
lassung und elektronischer Geschäftsverkehr“), 

e) den Ausschuss „Handel und nachhaltige Entwicklung“ nach Artikel 13.12 
(Institutioneller Mechanismus) sowie 

f) den Ausschuss „Passivveredelungszonen auf der koreanischen Halbinsel“ nach 
Anhang IV des Protokolls über die Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse mit 
Ursprung in“ oder „Ursprungserzeugnisse“ und über die Methoden der 
Zusammenarbeit der Verwaltungen. 

Die Zuständigkeit und die Aufgaben der eingesetzten Sonderausschüsse sind in den 
entsprechenden Kapiteln und Protokollen dieses Abkommens festgelegt. 

2. Der Handelsausschuss kann beschließen, weitere Sonderausschüsse einzusetzen, die 
ihn bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben unterstützen. Er legt Zusammensetzung, 
Aufgaben und Funktionsweise der nach diesem Artikel eingesetzten 
Sonderausschüsse fest. 

3. Sofern in diesem Abkommen nichts anderes bestimmt ist, treten die 
Sonderausschüsse in der Regel auf geeigneter Ebene abwechselnd in Brüssel und 
Seoul einmal jährlich oder auf Ersuchen einer Vertragspartei oder des 
Handelsausschusses zusammen, wobei der Vorsitz von Vertretern Koreas und der 
Europäischen Union gemeinsam geführt wird. Sie legen ihren Sitzungsplan und ihre 
Tagesordnung einvernehmlich fest.  

4. Die Sonderausschüsse geben dem Handelsausschuss rechtzeitig vor ihren Sitzungen 
den Sitzungsplan und die Tagesordnung bekannt. In jeder ordentlichen Sitzung des 
Handelsausschusses erstatten sie Bericht über ihre Tätigkeiten. Die Einsetzung oder 
die Existenz eines Sonderausschusses hindert die Vertragsparteien nicht daran, den 
Handelsausschuss unmittelbar mit einer Angelegenheit zu befassen. 

5. Der Handelsausschuss kann beschließen, die einem Sonderausschuss übertragene 
Aufgabe zu ändern oder zu übernehmen oder einen Sonderausschuss aufzulösen.  

Artikel 15.3: Arbeitsgruppen 

1. Der Handelsausschuss setzt folgende Arbeitsgruppen ein: 

a) die Arbeitsgruppe für Kraftfahrzeuge und Teile davon nach Artikel 9 Absatz 2 
(Arbeitsgruppe „Kraftfahrzeuge und Teile davon“) des Anhangs 2-C 
(Kraftfahrzeuge und Teile davon),  

b) die Arbeitsgruppe „Arzneimittel und Medizinprodukte“ nach Artikel 5 
Absatz 3 (Zusammenarbeit bei der Regulierung) des Anhangs 2-D 
(Arzneimittel und Medizinprodukte), 
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c) die Arbeitsgruppe „Chemikalien“ nach Nummer 4 des Anhangs 2-E 
(Chemikalien), 

d) die Arbeitsgruppe für Zusammenarbeit bei handelspolitischen 
Schutzmaßnahmen nach Artikel 3.16 Absatz 1 (Arbeitsgruppe 
„Zusammenarbeit bei handelspolitischen Schutzmaßnahmen“), 

e) die Arbeitsgruppe „MRA“ nach Artikel 7.21 Absatz 6 (Gegenseitige 
Anerkennung), 

f) die Arbeitsgruppe für öffentliches Beschaffungswesen nach Artikel 9.3 
(Arbeitsgruppe „Öffentliches Beschaffungswesen“) sowie 

g) die Arbeitsgruppe für geografische Angaben nach Artikel 10.25 (Arbeitsgruppe 
„Geografische Angaben“). 

2. Der Handelsausschuss kann beschließen, für eine besondere Aufgabe oder einen 
spezifischen Fachbereich weitere Arbeitsgruppen einzusetzen. Er bestimmt die 
Zusammensetzung, die Aufgaben und die Funktionsweise der Arbeitsgruppen. Alle 
ordentlichen Sitzungen oder Ad-hoc-Sitzungen, an denen beide Vertragsparteien 
teilnehmen und in denen dieses Abkommen betreffende Fragen erörtert werden, 
gelten als Arbeitsgruppen im Sinne dieses Artikels. 

3. Sofern in diesem Abkommen nichts anderes bestimmt ist, treten die Arbeitsgruppen 
auf geeigneter Ebene jedes Mal zusammen, wenn die Umstände dies erfordern, sowie 
auf Ersuchen einer Vertragspartei oder des Handelsausschusses. Der Vorsitz in den 
Arbeitsgruppen wird von Vertretern Koreas und der Europäischen Union gemeinsam 
geführt. Die Arbeitsgruppen legen ihren Sitzungsplan und ihre Tagesordnung fest. 

4. Die Arbeitsgruppen geben dem Handelsausschuss rechtzeitig vor ihren Sitzungen 
den Sitzungsplan und die Tagesordnung bekannt. In jeder ordentlichen Sitzung des 
Handelsausschusses erstatten sie Bericht über ihre Tätigkeiten. Die Einsetzung oder 
die Existenz einer Arbeitsgruppe hindert die Vertragsparteien nicht daran, den 
Handelsausschuss unmittelbar mit einer Angelegenheit zu befassen. 

5. Der Handelsausschuss kann beschließen, die einer Arbeitsgruppe übertragene 
Aufgabe zu ändern oder zu übernehmen oder eine Arbeitsgruppe aufzulösen.  

Artikel 15.4: Beschlussfassung 

1. Zur Verwirklichung der Ziele dieses Abkommens ist der Handelsausschuss befugt, in 
allen in diesem Abkommen vorgesehenen Fällen Beschlüsse zu fassen. 

2. Die Beschlüsse sind für die Vertragsparteien verbindlich; diese treffen die für die 
Umsetzung der Beschlüsse erforderlichen Maßnahmen. Der Handelsausschuss kann 
auch zweckdienliche Empfehlungen aussprechen.  

3. Die Beschlüsse und Empfehlungen des Handelsausschusses werden von den 
Vertragsparteien einvernehmlich ausgearbeitet.  
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Artikel 15.5: Änderungen 

1. Die Vertragsparteien können schriftlich vereinbaren, dieses Abkommen zu ändern. 
Eine Änderung tritt erst in Kraft, nachdem die Vertragsparteien durch Austausch 
schriftlicher Notifikationen einander die Erfüllung ihrer jeweils geltenden 
Rechtsvorschriften und den Abschluss ihrer Verfahren bestätigt haben, und zwar zu 
dem von den Vertragsparteien vereinbarten Zeitpunkt.  

2. Unbeschadet des Absatzes 1 kann der Handelsausschuss beschließen, die Anhänge, 
Anlagen, Protokolle und Anmerkungen zu diesem Abkommen zu ändern. Die 
Vertragsparteien können den Beschluss vorbehaltlich ihrer jeweils geltenden 
Rechtsvorschriften und Verfahren annehmen.  

Artikel 15.6: Kontaktstellen 

1. Um die Kommunikation zur erleichtern und eine wirksame Durchführung dieses 
Abkommens sicherzustellen, benennen die Vertragsparteien zum Inkrafttreten des 
Abkommens Koordinatoren. Die Benennung der Koordinatoren lässt die spezifische 
Benennung zuständiger Behörden nach einzelnen Kapiteln dieses Abkommens 
unberührt. 

2. Auf Ersuchen einer Vertragspartei gibt der Koordinator der anderen Vertragspartei 
die für eine Angelegenheit im Zusammenhang mit der Durchführung dieses 
Abkommens zuständige Stelle oder den dafür zuständigen Beamten an und leistet die 
erbetene Unterstützung, um die Kommunikation mit der ersuchenden Vertragspartei 
zu erleichtern. 

3. Soweit dies nach ihren Rechtsvorschriften möglich ist, übermittelt jede 
Vertragspartei über ihre Koordinatoren auf Ersuchen der anderen Vertragspartei 
Informationen und beantwortet umgehend deren Fragen zu einer bestehenden oder 
vorgeschlagenen Maßnahme, die den Handel zwischen den Vertragsparteien 
berühren könnte. 

Artikel 15.7: Steuern 

1. Dieses Abkommen ist auf Steuervorschriften nur insofern anzuwenden, als dies für 
die Durchführung der Bestimmungen dieses Abkommens erforderlich ist. 

2. Dieses Abkommen lässt die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien aus 
Steuerübereinkünften zwischen Korea und den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union unberührt. Im Falle eines Widerspruchs zwischen diesem Abkommen und 
einer solchen Übereinkunft ist die betreffende Übereinkunft maßgebend, soweit 
dieses Abkommen im Widerspruch zu ihr steht. Besteht zwischen Korea und den 
einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union eine Steuerübereinkunft, so ist es 
ausschließlich Sache der nach dieser Übereinkunft zuständigen Behörden, 
gemeinsam darüber zu entscheiden, ob zwischen diesem Abkommen und der 
genannten Übereinkunft ein Widerspruch besteht. 



DE 144   DE 

3. Dieses Abkommen ist nicht dahingehend auszulegen, dass es die Vertragsparteien 
daran hindert, bei der Anwendung ihrer Steuervorschriften die Steuerpflichtigen 
unterschiedlich zu behandeln, die sich insbesondere hinsichtlich ihres Wohnsitzes 
oder des Ortes, an dem ihr Kapital investiert wird, nicht in derselben Situation 
befinden. 

4. Dieses Abkommen ist nicht dahingehend auszulegen, dass es die Annahme oder die 
Durchsetzung von Maßnahmen nach den steuerrechtlichen Bestimmungen der 
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung oder sonstiger steuerrechtlicher 
Vereinbarungen oder des nationalen Steuerrechts verhindert, mit denen der 
Steuerumgehung oder Steuerhinterziehung vorgebeugt werden soll. 

Artikel 15.8: Ausnahmen bezüglich der Zahlungsbilanz 

1. Bei bereits eingetretenen oder drohenden ernsten Zahlungsbilanzschwierigkeiten und 
externen finanziellen Schwierigkeiten kann eine Vertragspartei Beschränkungen des 
Waren- und Dienstleistungshandels sowie der Niederlassung einführen oder 
aufrechterhalten. 

2. Die Vertragsparteien bemühen sich, die Anwendung der in Absatz 1 genannten 
Beschränkungen zu vermeiden.  
 
Die nach diesem Artikel eingeführten oder aufrechterhaltenen Beschränkungen 
müssen diskriminierungsfrei und von begrenzter Dauer sein und dürfen nicht über 
das zur Behebung der Zahlungsbilanzschwierigkeiten und der externen finanziellen 
Schwierigkeiten Notwendige hinausgehen. Sie müssen gegebenenfalls die 
Voraussetzungen des WTO-Übereinkommens erfüllen und mit dem Übereinkommen 
über den Internationalen Währungsfonds im Einklang stehen. 

3. Die Vertragspartei, die Beschränkungen aufrechterhält oder eingeführt hat oder 
Änderungen von Beschränkungen vorgenommen hat, notifiziert diese unverzüglich 
der anderen Vertragspartei und legt ihr baldmöglichst einen Zeitplan für ihre 
Aufhebung vor. 

4. Falls Beschränkungen eingeführt oder aufrechterhalten werden, finden im 
Handelsausschuss umgehend diesbezügliche Konsultationen statt. Im Rahmen dieser 
Konsultationen werden die Zahlungsbilanzsituation der betreffenden Vertragspartei 
und die nach diesem Artikel eingeführten oder aufrechterhaltenen Beschränkungen 
beurteilt, wobei unter anderem folgende Faktoren berücksichtigt werden: 

a) Art und Ausmaß der Zahlungsbilanzschwierigkeiten und der externen 
finanziellen Schwierigkeiten, 

b) die Außenwirtschafts- und Handelssituation oder 

c) andere zur Verfügung stehende Abhilfemaßnahmen. 

In den Konsultationen wird geprüft, ob die Beschränkungen mit den Absätzen 3 und 4 im 
Einklang stehen. Alle statistischen und sonstigen Feststellungen des Internationalen 
Währungsfonds (im Folgenden „IWF“ genannt) zu Devisen, Währungsreserven und 
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Zahlungsbilanz werden berücksichtigt und die Schlussfolgerungen auf die Beurteilung der 
Zahlungsbilanzsituation und der externen Finanzsituation der betreffenden Vertragspartei 
durch den IWF gestützt. 

Artikel 15.9: Ausnahmen zur Wahrung der Sicherheit 

Dieses Abkommen ist nicht dahingehend auszulegen, dass es 

a) eine Vertragspartei verpflichtet, Informationen zu übermitteln, deren 
Weitergabe ihrer Auffassung nach ihren wesentlichen Sicherheitsinteressen 
widersprechen würde, 

b) eine Vertragspartei daran hindert, Maßnahmen zu treffen, die sie für notwendig 
erachtet zum Schutz ihrer wesentlichen Sicherheitsinteressen 

i) im Zusammenhang mit der Herstellung von Waffen, Munition oder 
Kriegsmaterial oder dem Handel damit oder in Bezug auf 
Wirtschaftstätigkeiten, die direkt oder indirekt der Versorgung einer 
militärischen Einrichtung dienen, 

ii) in Bezug auf spaltbare oder fusionsfähige Stoffe oder die Stoffe, aus 
denen sie gewonnen werden, oder 

iii) im Falle eines Krieges oder bei sonstigen ernsten Krisen in den 
internationalen Beziehungen oder 

c) die Vertragsparteien daran hindert, Maßnahmen zur Erfüllung der von ihnen 
übernommenen internationalen Verpflichtungen zur Wahrung von Frieden und 
Sicherheit in der Welt zu treffen. 

Artikel 15.10: Inkrafttreten 

1. Dieses Abkommen wird von den Vertragsparteien nach ihren eigenen Verfahren 
genehmigt. 

2. Dieses Abkommen tritt 60 Tage nach dem Tag in Kraft, an dem die Vertragsparteien 
durch Austausch schriftlicher Notifikationen einander die Erfüllung ihrer jeweils 
geltenden Rechtsvorschriften und den Abschluss ihrer Verfahren bestätigt haben, 
oder zu einem von den Vertragsparteien vereinbarten anderen Zeitpunkt.  

3. Unbeschadet der Absätze 2 und 5 wenden die Vertragsparteien das Protokoll über 
kulturelle Zusammenarbeit ab dem ersten Tag des dritten Monats nach dem Tag an, 
an dem Korea seine Urkunde über die Ratifikation des am 20. Oktober 2005 in Paris 
angenommenen UNESCO-Übereinkommens zum Schutz und zur Förderung der 
Vielfalt kultureller Ausdrucksformen (im Folgenden „UNESCO-Übereinkommen“ 
genannt) beim UNESCO-Sekretariat in Paris hinterlegt hat, es sei denn, dass Korea 
seine Urkunde über die Ratifikation des UNESCO-Übereinkommens bereits vor dem 
Austausch der in den Absätzen 2 oder 5 genannten Notifikationen hinterlegt hat. 
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4. Die Notifikationen sind dem Generalsekretär des Rates der Europäischen Union und 
dem Außen- und Handelsministerium Koreas oder dessen Nachfolger zu übersenden. 

5. a) Dieses Abkommen wird ab dem ersten Tag des Monats vorläufig angewandt, 
der auf den Tag folgt, an dem die EU-Vertragspartei und Korea einander den 
Abschluss ihrer jeweils erforderlichen Verfahren notifiziert haben. 

b) Für den Fall, dass eine Vertragspartei einige Bestimmungen dieses 
Abkommens nicht vorläufig anwenden kann, notifiziert sie der anderen 
Vertragspartei, um welche Bestimmungen es sich dabei handelt. Unbeschadet des 
Buchstabens a und sofern die andere Vertragspartei die erforderlichen Verfahren 
abgeschlossen hat und nicht innerhalb von 10 Tagen nach der Notifikation, dass 
einige Bestimmungen nicht vorläufig angewandt werden können, Einwand gegen die 
vorläufige Anwendung erhebt, werden die Bestimmungen dieses Abkommens, die in 
der Notifikation nicht genannt wurden, ab dem ersten Tag des Monats vorläufig 
angewandt, der auf die Notifikation folgt. 

c) Eine Vertragspartei kann die vorläufige Anwendung durch schriftliche 
Notifikation an die andere Vertragspartei beenden. Die Beendung wird am ersten 
Tag des Monats wirksam, der auf die Notifikation folgt. 

d) Wird dieses Abkommen oder werden einige Bestimmungen daraus vorläufig 
angewandt, so ist unter dem Begriff „Inkrafttreten dieses Abkommens“ der Tag des 
Beginns der vorläufigen Anwendung zu verstehen. 

Artikel 15.11: Dauer 

1. Dieses Abkommen wird auf unbegrenzte Zeit geschlossen. 

2. Jede Vertragspartei kann dieses Abkommen durch schriftliche Notifikation an die 
andere Vertragspartei kündigen. 

3. Die Kündigung wird sechs Monate nach der Notifikation nach Absatz 2 wirksam. 

Artikel 15.12: Erfüllung von Verpflichtungen  

1. Die Vertragsparteien treffen die allgemeinen oder besonderen Maßnahmen, die zur 
Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus diesem Abkommen erforderlich sind. Sie tragen 
dafür Sorge, dass die Ziele dieses Abkommens verwirklicht werden. 

2. Im Falle einer nach den allgemeinen Regeln des Völkerrechts nicht zulässigen 
Kündigung dieses Abkommens kann eine Vertragspartei unverzüglich geeignete 
Maßnahmen im Einklang mit dem Völkerrecht treffen. 

Artikel 15.13: Anhänge, Anlagen, Protokolle und Anmerkungen 

Die Anhänge, Anlagen, Protokolle und Anmerkungen sind Bestandteil dieses Abkommens.  
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Artikel 15.14: Verhältnis zu anderen Übereinkünften  

1. Sofern nichts anderes bestimmt ist, werden frühere Übereinkünfte zwischen den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union und/oder der Europäischen Union und 
Korea durch dieses Abkommen weder ersetzt noch aufgehoben. 

2. Dieses Abkommen ist Bestandteil der bilateralen Gesamtbeziehungen, die dem 
Rahmenabkommen unterliegen. Es stellt ein spezifisches Abkommen dar, mit dem 
die Handelsbestimmungen im Sinne des Rahmenabkommens umgesetzt werden. 

3. Das Protokoll über die gegenseitige Amtshilfe im Zollbereich ersetzt das 
Zollabkommen im Hinblick auf die Bestimmungen über die gegenseitige Amtshilfe.  

4. Die Vertragsparteien sind sich einig, dass dieses Abkommen sie nicht verpflichtet, in 
einer Art und Weise zu handeln, die nicht mit ihren Verpflichtungen aus dem WTO-
Übereinkommen vereinbar ist. 

Artikel 15.15: Räumlicher Geltungsbereich 

1. Dieses Abkommen gilt einerseits für die Gebiete, in denen der Vertrag über die 
Europäische Union und der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Gemeinschaft angewandt werden, nach Maßgabe jener Verträge, und andererseits für 
das Gebiet Koreas. Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt wird, ist in 
diesem Abkommen der Begriff „Gebiet“ in diesem Sinn zu verstehen. 

2. Was die Bestimmungen über die Zollbehandlung von Waren anbelangt, so gilt dieses 
Abkommen auch für die nicht unter Absatz 1 fallenden Gebiete des Zollgebiets der 
EU. 

Artikel 15.16: Verbindlicher Wortlaut 
Dieses Abkommen ist in zwei Urschriften in koreanischer, bulgarischer, dänischer, deutscher, 
englischer, estnischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, lettischer, 
litauischer, maltesischer, niederländischer, polnischer, portugiesischer, rumänischer, 
schwedischer, slowakischer, slowenischer, spanischer, tschechischer und ungarischer Sprache 
abgefasst, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist. 
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ABSCHNITT A 

URSPRUNGSREGELN 

TITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1: Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieses Protokolls gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

a) Herstellen ist jede Be- oder Verarbeitung einschließlich Anbau, Fischerei, 
Aufzucht, Jagd, Zusammenbau oder besonderer Behandlungen. 

b) Vormaterial sind jegliche Zutaten, Rohstoffe, Komponenten oder Teile usw., 
die beim Herstellen eines Erzeugnisses verwendet werden. 

c) Erzeugnis ist die hergestellte Ware, auch wenn sie zur späteren Verwendung 
als Vormaterial in einem anderen Herstellungsvorgang bestimmt ist. 

d) Waren sind Vormaterialen oder Erzeugnisse. 

e) Zollwert ist der Wert, der nach dem Übereinkommen über den Zollwert 
festgelegt wird. 

f) Ab-Werk-Preis ist der Preis des Erzeugnisses ab Werk, der dem Hersteller in 
einer Vertragspartei gezahlt wird oder zu zahlen ist, in dessen Unternehmen die 
letzte Be- oder Verarbeitung durchgeführt worden ist, sofern dieser Preis den 
Wert aller verwendeten Vormaterialien umfasst, abzüglich aller inländischen 
Abgaben, die erstattet werden oder erstattet werden sollten, wenn das 
hergestellte Erzeugnis ausgeführt wird. 

g) Wert der Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft ist der Zollwert der 
verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft zum Zeitpunkt der 
Einfuhr oder, wenn dieser nicht bekannt ist und nicht festgestellt werden kann, 
der erste feststellbare Preis, der in der EU-Vertragspartei oder in Korea für die 
Vormaterialien gezahlt wird. 

h) Wert der Vormaterialien mit Ursprungseigenschaft ist der Wert dieser 
Vormaterialien nach Buchstabe g, der sinngemäß anzuwenden ist. 

i) Kapitel, Positionen und Unterpositionen sind die Kapitel (zweistellige 
Codes), Positionen (vierstellige Codes) und die Unterpositionen (sechsstellige 
Codes) der Nomenklatur des Harmonisierten Systems zur Bezeichnung und 
Codierung der Waren (in diesem Protokoll als „Harmonisiertes System“ oder 
„HS“ bezeichnet). 

j) Einreihen ist die Einreihung von Erzeugnissen oder Vormaterialien in ein 
bestimmtes Kapitel, eine bestimmte Position oder Unterposition. 



DE 153   DE 

k) Sendung sind Erzeugnisse, die entweder gleichzeitig von einem Ausführer an 
einen Empfänger oder mit einem einzigen Frachtpapier oder – bei Fehlen eines 
solchen Papiers – mit einer einzigen Rechnung vom Ausführer an den 
Empfänger versandt werden.  

l) HS ist das Harmonisierte System zur Bezeichnung und Codierung der Waren 
in seiner geltenden Fassung, einschließlich der allgemeinen Vorschriften und 
Anmerkungen. 

m) Gebiete sind die Gebiete einschließlich der Küstenmeere. 

TITEL II 
BESTIMMUNG DES BEGRIFFS „ERZEUGNISSE MIT URSPRUNG IN“ ODER 

„URSPRUNGSERZEUGNISSE“ 

Artikel 2: „Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder „Ursprungserzeugnisse“ 

Für die Zwecke einer Zollpräferenzbehandlung gelten die folgenden Erzeugnisse als 
Ursprungserzeugnisse einer Vertragspartei: 

a) Erzeugnisse, die im Sinne des Artikels 4 dieses Protokolls in einer 
Vertragspartei vollständig gewonnen oder hergestellt worden sind; 

b) Erzeugnisse, die in einer Vertragspartei unter Verwendung von Vormaterialien 
hergestellt worden sind, die dort nicht vollständig gewonnen oder hergestellt 
worden sind, vorausgesetzt, dass diese Vormaterialien in der betroffenen 
Vertragspartei im Sinne des Artikels 5 in ausreichendem Maße be- oder 
verarbeitet worden sind oder 

c) Erzeugnisse, die in einer Vertragspartei ausschließlich aus Vormaterialien 
hergestellt worden sind, die nach diesem Protokoll Ursprungserzeugnisse sind. 

Artikel 3: Ursprungskumulierung  

Unbeschadet des Artikels 2 gelten als Ursprungserzeugnisse einer Vertragspartei Erzeugnisse, 
die dort unter Verwendung von Vormaterialien mit Ursprung in der anderen Vertragspartei 
hergestellt worden sind, sofern die vorgenommene Be- oder Verarbeitung über die in 
Artikel 6 genannte Behandlung hinausgeht. Diese Vormaterialien brauchen nicht in 
ausreichendem Maße be- oder verarbeitet worden zu sein. 

Artikel 4: Vollständig gewonnene oder hergestellte Erzeugnisse 

1. Für die Zwecke des Artikels 2 Buchstabe a gelten als vollständig in einer 
Vertragspartei gewonnen oder hergestellt  

a) im Gebiet einer Vertragspartei aus dem Boden oder dem Meeresgrund 
gewonnene mineralische Erzeugnisse; 

b) dort angebaute und geerntete pflanzliche Erzeugnisse; 
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c) dort geborene oder geschlüpfte und dort aufgezogene lebende Tiere; 

d) Erzeugnisse von dort aufgezogenen lebenden Tieren; 

e) i) im Landgebiet einer Vertragspartei durch Jagd oder in Fallen erzielte 
Beute und in den Binnengewässern oder im Küstenmeer einer Vertragspartei 
erzielte Fischfänge;  
ii) Erzeugnisse der Aquakultur, sofern die Fische, Krebstiere und 
Weichtiere dort geschlüpft sind und dort aufgezogen wurden;  

f) Erzeugnisse der Seefischerei und andere von eigenen Schiffen außerhalb der 
Küstenmeere einer Vertragspartei aus dem Meer gewonnene Erzeugnisse; 

g) Erzeugnisse, die an Bord eigener Fabrikschiffe ausschließlich aus den unter 
Buchstabe f genannten Erzeugnissen hergestellt werden; 

h) aus dem Meeresboden oder Meeresuntergrund außerhalb der Küstenmeere 
einer Vertragspartei gewonnene Erzeugnisse, sofern eine Vertragspartei zum 
Zwecke der Nutzbarmachung Rechte über diesen Teil des Meeresbodens oder 
Meeresuntergrunds ausübt; 

i) dort gesammelte Altwaren, die nur zur Gewinnung von Rohstoffen oder als 
Abfall verwendet werden können;  

j) bei der dort ausgeübten Produktionstätigkeit oder Verarbeitung anfallende 
Abfälle oder 

k) in einer Vertragspartei ausschließlich aus den in diesem Absatz genannten 
Erzeugnissen hergestellte Erzeugnisse. 

2. Die Begriffe „eigene Schiffe“ und „eigene Fabrikschiffe“ in Absatz 1 Buchstaben f 
und g sind nur anwendbar auf Schiffe und Fabrikschiffe, 

a) die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in Korea ins 
Schiffsregister eingetragen sind; 

b) die die Flagge eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder Koreas 
führen; 

c) die eine der folgenden Voraussetzungen erfüllen: 

i) sie sind mindestens zu 50 Prozent Eigentum von Staatsangehörigen eines 
Mitgliedstaates der Europäischen Union oder Koreas oder 

ii) sie sind Eigentum von Gesellschaften, 

A) die ihren Hauptsitz oder ihre Hauptniederlassung in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in Korea haben und  

B) die mindestens zu 50 Prozent Eigentum eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Union oder Koreas, von öffentlichen Einrichtungen 
eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder Koreas oder 
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von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Union oder Koreas sind. 

Artikel 5: In ausreichendem Maße be- oder verarbeitete Erzeugnisse 

1. Für die Zwecke des Artikels 2 Absatz b gelten Erzeugnisse, die nicht vollständig 
gewonnen oder hergestellt worden sind, als in ausreichendem Maße be- oder 
verarbeitet, wenn die Bedingungen der Liste in Anhang II oder in Anhang IIa erfüllt 
sind. In den Bedingungen der Liste in Anhang II oder in Anhang IIa sind für alle 
unter dieses Abkommen fallenden Erzeugnisse die Be- oder Verarbeitungen 
festgelegt, die an den bei der Herstellung der Erzeugnisse verwendeten 
Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft vorgenommen werden müssen; sie gelten 
nur für diese Vormaterialien. Daraus ergibt sich Folgendes: 

a) Falls Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft in ausreichendem Maße be- 
oder verarbeitet werden, so dass ein Ursprungserzeugnis entsteht, und wenn 
dieses Erzeugnis danach bei der Herstellung eines anderen Erzeugnisses 
verwendet wird, bleibt das verwendete Vormaterial ohne Ursprungseigenschaft 
unberücksichtigt und  

b) falls Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft zusammen mit Vormaterialien 
mit Ursprungseigenschaft verarbeitet werden, so dass ein Erzeugnis ohne 
Ursprungseigenschaft entsteht, und wenn dieses Erzeugnis danach bei der 
Herstellung eines anderen Erzeugnisses verwendet wird, wird nur das 
verwendete Vormaterial ohne Ursprungseigenschaft berücksichtigt. 

2. Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft, die nach den Bedingungen der Liste in 
Anhang II nicht bei der Herstellung eines Erzeugnisses verwendet werden dürfen, 
können abweichend von Absatz 1 dennoch verwendet werden, 

a) wenn ihr Gesamtwert 10 v. H. des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet und 

b) wenn die gegebenenfalls in der Liste von Anhang II aufgeführten 
Vomhundertsätze für den höchsten zulässigen Wert von Vormaterialien ohne 
Ursprungseigenschaft durch die Anwendung dieses Absatzes nicht 
überschritten werden. 

3. Absatz 2 gilt nicht für die Erzeugnisse der Kapitel 50 bis 63 des HS.  

4. Die Absätze 1 bis 3 gelten vorbehaltlich des Artikels 6. 

Artikel 6: Nicht ausreichende Be- oder Verarbeitungen 

1. Unbeschadet des Absatzes 2 gelten folgende Be- oder Verarbeitungen ohne 
Rücksicht darauf, ob die Bedingungen des Artikels 5 erfüllt sind, als nicht 
ausreichend, um die Ursprungseigenschaft zu verleihen: 
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a) Behandlungen, die dazu bestimmt sind, die Erzeugnisse während des 
Transports oder der Lagerung in ihrem Zustand zu erhalten; 

b) Umverpacken, Teilen oder Zusammenstellen von Packstücken; 

c) Waschen, Reinigen, Entfernen von Staub, Oxid, Öl, Farbe oder anderen 
Beschichtungen; 

d) Bügeln von Textilien; 

e) einfaches Anstreichen oder Polieren; 

f) Schälen, teilweises oder vollständiges Bleichen, Polieren oder Glasieren von 
Getreide und Reis; 

g) Färben oder Aromatisieren von Zucker oder Formen von Würfelzucker; 
teilweises oder vollständiges Mahlen von Kristallzucker; 

h) Enthülsen, Entsteinen oder Schälen von Früchten, Nüssen und Gemüse; 

i) Schärfen, einfaches Schleifen oder einfaches Zerteilen; 

j) Sieben, Aussondern, Einordnen oder Sortieren (einschließlich des 
Zusammenstellens von Sortimenten); 

k) einfaches Abfüllen in Flaschen, Dosen, Fläschchen, Säcke, Etuis, Schachteln, 
Befestigen auf Brettchen usw. sowie alle anderen einfachen 
Verpackungsvorgänge; 

l) Anbringen oder Aufdrucken von Marken, Etiketten, Logos oder anderen 
gleichartigen Unterscheidungszeichen auf den Erzeugnissen selbst oder auf 
ihren Umschließungen; 

m) einfaches Mischen von Erzeugnissen, auch verschiedener Arten; Mischen von 
Zucker mit anderen Vormaterialien; 

n) einfaches Zusammenfügen von Teilen eines Erzeugnisses zu einem 
vollständigen Erzeugnis oder Zerlegen von Erzeugnissen in Einzelteile; 

o) Prüfen oder Kalibrieren; 

p) Zusammentreffen von zwei oder mehr der unter den Buchstaben a bis o 
genannten Behandlungen oder 

q) Schlachten von Tieren. 

2. Bei der Beurteilung, ob die an einem Erzeugnis vorgenommenen Be- oder 
Verarbeitungen als nicht ausreichend im Sinne des Absatzes 1 gelten, sind alle in 
einer Vertragspartei an diesem Erzeugnis vorgenommenen Be- oder Verarbeitungen 
insgesamt in Betracht zu ziehen. 
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Artikel 7: Maßgebende Einheit 

1. Maßgebende Einheit für die Anwendung dieses Protokolls ist die für die Einreihung 
in die Position des HS maßgebende Einheit jedes Erzeugnisses. Daraus ergibt sich, 

a) dass jede Gruppe oder Zusammenstellung von Erzeugnissen, die nach dem HS 
in eine einzige Position eingereiht wird, als Ganzes die maßgebende Einheit 
darstellt und 

b) dass bei einer Sendung mit gleichen Erzeugnissen, die in dieselbe Position des 
HS eingereiht werden, jedes Erzeugnis für sich betrachtet werden muss. 

2. Werden Umschließungen nach der Allgemeinen Vorschrift 5 für die Auslegung des 
HS wie das darin enthaltene Erzeugnis eingereiht, so werden sie auch für die 
Bestimmung des Ursprungs wie das Erzeugnis behandelt und gelten im Falle eines 
Ursprungserzeugnisses als Ursprungserzeugnis. 

Artikel 8: Zubehör, Ersatzteile und Werkzeuge 

Zubehör, Ersatzteile und Werkzeuge, die mit einem Erzeugnis geliefert werden, werden mit 
diesem zusammen als Einheit angesehen, wenn sie als Bestandteil der Normalausrüstung in 
deren Preis enthalten sind oder nicht gesondert in Rechnung gestellt werden. 

Artikel 9: Warenzusammenstellungen 

Warenzusammenstellungen im Sinne der Allgemeinen Vorschrift 3 für die Auslegung des HS 
gelten als Ursprungserzeugnisse, wenn alle Bestandteile Ursprungserzeugnisse sind und wenn 
die Warenzusammenstellung und die Erzeugnisse alle anderen geltenden Voraussetzungen 
dieses Protokolls erfüllen. Jedoch gilt eine Warenzusammenstellung, die aus Bestandteilen 
mit Ursprungseigenschaft und Bestandteilen ohne Ursprungseigenschaft besteht, in ihrer 
Gesamtheit als Ursprungserzeugnis, sofern der Wert der Bestandteile ohne 
Ursprungseigenschaft 15 v. H. des Ab-Werk-Preises der Warenzusammenstellung nicht 
überschreitet. 

Artikel 10: Neutrale Elemente 

Bei der Feststellung, ob ein Erzeugnis Ursprungserzeugnis ist, braucht der Ursprung der 
Waren, die gegebenenfalls bei seiner Herstellung verwendet werden, aber nicht in die 
endgültige Zusammensetzung des Erzeugnisses eingehen und eingehen sollen, nicht 
berücksichtigt zu werden. 

Artikel 11: Buchmäßige Trennung von Vormaterialien 

1. Werden bei der Herstellung eines Erzeugnisses Vormaterialien mit 
Ursprungseigenschaft und Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft verwendet, die 
gleich und untereinander austauschbar sind, müssen diese Vormaterialien während 
der Lagerung nach ihrer Ursprungseigenschaft räumlich getrennt voneinander 
gelagert werden. 
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2. Ist die getrennte Lagerung von Vormaterialien mit Ursprungseigenschaft und 
Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft, die gleich und untereinander 
austauschbar sind und die in der Herstellung eines Erzeugnisses verwendet werden, 
mit erheblichen Kosten oder tatsächlichen Schwierigkeiten verbunden, so kann der 
Hersteller diese Lagerbestände nach der Methode der so genannten buchmäßigen 
Trennung verwalten. 

3. Die Anwendung der Methode und die Aufzeichnungen richten sich nach den 
allgemein anerkannten Buchführungsgrundsätzen, die in der Vertragspartei gelten, in 
dem das Erzeugnis hergestellt wird. 

4. Diese Methode muss gewährleisten, dass in einem bestimmten Bezugszeitraum nicht 
mehr Erzeugnissen Ursprungseigenschaft gewährt wird als bei einer räumlich 
getrennten Lagerung der Vormaterialen. 

5. Eine Vertragspartei kann fordern, dass die Zollbehörden die Anwendung der in 
diesem Artikel vorgesehenen Methode für die Verwaltung der Lagerbestände vorher 
bewilligen müssen. In diesem Fall können die Zollbehörden die Bewilligung von 
allen ihnen zweckdienlich erscheinenden Voraussetzungen abhängig machen; sie 
überwachen die Verwendung der Bewilligung und können sie jederzeit widerrufen, 
wenn der Begünstigte von der Bewilligung in unzulässiger Weise Gebrauch macht 
oder die übrigen Voraussetzungen dieses Protokolls nicht erfüllt. 

TITEL III 
TERRITORIALE AUFLAGEN 

Artikel 12: Territorialitätsprinzip 

1. Vorbehaltlich des Artikels 3 und Absatz 3 dieses Artikels müssen die in Titel II 
genannten Bedingungen für den Erwerb der Ursprungseigenschaft ohne 
Unterbrechung in einer Vertragspartei erfüllt werden. 

2. Ursprungswaren, die aus einer Vertragspartei in eine Nichtvertragspartei ausgeführt 
und anschließend wiedereingeführt werden, gelten vorbehaltlich des Artikels 3 als 
Erzeugnisse ohne Ursprungseigenschaft, es sei denn, den Zollbehörden kann 
glaubhaft dargelegt werden, 

(a) dass die wiedereingeführten Waren dieselben wie die ausgeführten Waren sind 
und 

b) dass diese Waren während ihres Verbleibs in dem betreffenden Drittland oder 
während des Transports keine Behandlung erfahren haben, die über das zur 
Erhaltung ihres Zustands erforderliche Maß hinausgeht. 

3. Ungeachtet der Absätze1 und 2 dieses Artikels kommen die Vertragsparteien 
überein, dass bestimmte Waren selbst dann als Ursprungswaren gelten, wenn die 
Vormaterialien zur Be- oder Verarbeitung aus Korea ausgeführt und anschließend 
wieder eingeführt wurden, vorausgesetzt die Be- oder Verarbeitung erfolgt in den 
von den Vertragsparteien nach Anhang IV festgesetzten Gebieten. 
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Artikel 13: Unmittelbare Beförderung 

1. Die im Abkommen vorgesehene Präferenzbehandlung gilt nur für Erzeugnisse, die 
den Voraussetzungen dieses Protokolls entsprechen und die unmittelbar zwischen 
den Vertragsparteien befördert werden. Jedoch können Erzeugnisse, die eine einzige 
Sendung bilden, durch andere Gebiete befördert werden, gegebenenfalls auch mit 
einer Umladung oder vorübergehenden Einlagerung in diesen Gebieten, sofern sie im 
Durchfuhr- oder Einlagerungsland nicht in den zollrechtlich freien Verkehr überführt 
werden und dort nur ent- und wiederverladen werden oder eine auf die Erhaltung 
ihres Zustands gerichtete Behandlung erfahren. 

2. Der Nachweis, dass die Bedingungen des Absatzes 1 erfüllt sind, ist erbracht, wenn 
der Zollbehörde nach den in der einführenden Vertragspartei geltenden 
Verfahrensvorschriften eines der folgenden Papiere vorgelegt wird: 

a) ein Nachweis für die mit dem Umschlag oder der Lagerung der 
Ursprungserzeugnisse in Drittländern verbundenen Umstände, 

b) ein durchgehendes Frachtpapier, mit dem die Beförderung von der 
ausführenden Vertragspartei durch das Durchfuhrland erfolgt ist oder 

c) eine von den Zollbehörden des Durchfuhrlandes ausgestellte Bescheinigung 
mit folgenden Angaben: 

i) genaue Beschreibung der Erzeugnisse, 

ii) Datum des Ent- und Wiederverladens der Erzeugnisse oder der Ein- und 
Ausschiffung unter Angabe der benutzten Schiffe oder sonstigen 
Beförderungsmittel und 

iii) Bedingungen des Verbleibs der Erzeugnisse im Durchfuhrland. 

ABSCHNITT B 

URSPRUNGSBESTIMMUNGEN 

TITEL IV 
RÜCKVERGÜTUNG ODER BEFREIUNG 

Artikel 14: Zollrückvergütung oder Zollbefreiung 

1. Fünf Jahre nach Inkrafttreten dieses Abkommens überprüfen die Vertragsparteien auf 
Antrag einer Vertragspartei gemeinsam ihre Regelungen über Zollrückvergütung und 
aktive Veredelung. Ein Jahr nach Inkrafttreten und danach jährlich tauschen die 
Vertragsparteien auf der Grundlage der Gegenseitigkeit verfügbare Daten über die 
Vorgänge im Rahmen ihrer Zollrückvergütungs- oder Aktivveredelungsregelungen 
sowie aufgeschlüsselte Statistiken in folgender Form aus:  
 
1.1 Beginnend ein Jahr nach Inkrafttreten dieses Abkommens sind Einfuhr- bzw. 
Ausfuhrstatistiken auf der 8-/10-Steller-Ebene nach Ländern für Einfuhren von 
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Vormaterialien, die in die HS-2007-Positionen 8407, 8408, 8522, 8527, 8529, 8706, 
8707 und 8708 eingereiht werden, bzw. Ausfuhren von Vormaterialien, die in die 
HS-2007-Positionen 8703, 8519, 8521 und 8525 bis 8528 eingereiht werden, 
vorzulegen. Solche Statistiken sind auf Verlangen für andere Vormaterialien oder 
Erzeugnisse vorzulegen. Über die Maßnahmen, die zur Umsetzung der 
Begrenzungen der Zollrückvergütungs- und Aktivveredelungsregelungen nach 
Absatz 3 eingeführt wurden, werden regelmäßig Informationen ausgetauscht.  

2. Eine Vertragspartei kann nach Einleitung der genannten Überprüfung zur Erörterung 
möglicher Begrenzungen der Zollrückvergütungs- und Aktivveredelungsregelungen 
für ein bestimmtes Erzeugnis jederzeit um Konsultationen mit der anderen 
Vertragspartei ersuchen, sofern sich die Lieferquellen seit Inkrafttreten dieses 
Abkommens nachweislich geändert haben, was sich möglicherweise nachteilig auf 
den Wettbewerb für einheimische Hersteller gleichartiger oder unmittelbar 
konkurrierender Erzeugnisse in der ersuchenden Vertragspartei auswirkt.  
 
2.1 Die genannten Bedingungen würden auf der Grundlage von Nachweisen 
aufgestellt, die von der um Konsultationen ersuchenden Vertragspartei vorgelegt 
werden, nämlich 

a) dass die zollpflichtigen Einfuhren in die eine Vertragspartei von für ein 
bestimmtes Erzeugnis verwendeten Vormaterialien aus Ländern, mit denen 
kein Freihandelsabkommen in Kraft ist, wesentlich stärker ansteigen als die 
Ausfuhren des Erzeugnisses, für das solche Vormaterialien verwendet werden, 
in die andere Vertragspartei, es sei denn, die Vertragspartei, die um die 
Konsultationen ersucht wird, weist unter anderem nach,  

i) dass dieser Einfuhranstieg von Vormaterialien im Wesentlichen auf 
einem gestiegenen Inlandsverbrauch des Erzeugnisses beruht, für das 
solche Vormaterialien der Vertragspartei verwendet werden,  

ii) dass dieser Einfuhranstieg von Vormaterialien im Wesentlichen auf der 
Verwendung eingeführter Vormaterialien für ein Erzeugnis beruht, das 
nicht unter Absatz 2 fällt,  

iii) dass dieser Einfuhranstieg von Vormaterialien auf gestiegenen Ausfuhren 
des Erzeugnisses, für das solche Vormaterialien verwendet werden, in 
andere Länder als in die andere Vertragspartei beruht oder 

iv) dass dieser Einfuhranstieg von Vormaterialien auf Einfuhren 
hochtechnischer/hochwertiger Komponenten beschränkt ist, was zu 
keiner Preissenkung für das Ausfuhrerzeugnis der Vertragspartei führt, 
und 

b) dass Einfuhren des Erzeugnisses, für das solche Vormaterialien verwendet 
werden, von der Vertragspartei in die andere Vertragspartei absolut oder in 
Bezug auf die inländische Produktion beträchtlich angestiegen sind. Außerdem 
sind einschlägige Nachweise für die Auswirkung auf die 
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Wettbewerbsbedingungen für die Hersteller gleichartiger oder unmittelbar 
konkurrierender Erzeugnisse der anderen Vertragspartei zu berücksichtigen89. 

3. Bei Uneinigkeit darüber, ob die Bedingungen des Absatzes 2 erfüllt sind, wird die 
Frage als Dringlichkeitsfall durch ein bindendes Schiedsverfahren eines Panels 
entschieden, das nach Kapitel Vierzehn (Streitbeilegung) Artikel 14.5 (Einsetzung 
des Schiedspanels) eingesetzt wird90. Entscheidet das Panel, dass die Bedingungen 
des Absatzes 2 erfüllt sind, begrenzen die Vertragsparteien, sofern sie nichts anderes 
vereinbaren, üblicherweise binnen 90 Tagen und höchstens binnen 150 Tagen nach 
der Entscheidung den rückzahlbaren Zollsatz auf Vormaterialien ohne 
Ursprungseigenschaft für das Erzeugnis auf maximal 5 Prozent.  

TITEL V 

NACHWEIS DER URSPRUNGSEIGENSCHAFT 

ARTIKEL 15: ALLGEMEINES 

1. Ursprungserzeugnisse der EU-Vertragspartei erhalten bei der Einfuhr nach Korea 
und Ursprungserzeugnisse Koreas erhalten bei der Einfuhr in die EU-Vertragspartei 
die Zollpräferenzbehandlung dieses Abkommens, sofern vom Ausführer eine 
Erklärung (im Folgenden „Erklärung auf der Rechnung“ genannt) auf einer 
Rechnung, einem Lieferschein oder einem anderen Handelspapier abgegeben wird, 
in dem die Erzeugnisse so genau bezeichnet sind, dass die Feststellung der 
Nämlichkeit möglich ist. Der Wortlaut der Erklärung auf der Rechnung findet sich in 
Anhang III. 

2. Ungeachtet des Absatzes 1 erhalten Ursprungserzeugnisse im Sinne dieses Protokolls 
in den in Artikel 21 genannten Fällen die Zollpräferenzbehandlung dieses 
Abkommens, ohne dass einer der oben genannten Nachweise vorgelegt werden 
muss. 

Artikel 16: Voraussetzungen für die Ausfertigung der Erklärung auf der Rechnung 

1. Die in Artikel 15 Absatz 1 genannte Erklärung auf der Rechnung kann ausgefertigt 
werden 

a) von einem ermächtigten Ausführer im Sinne des Artikels 17 oder 

                                                
89 Das Basisjahr für die Bewertung der statistischen Daten nach diesem Artikel ist der Durchschnitt der 

dem Inkrafttreten dieses Abkommens unmittelbar vorausgehenden drei Jahre, wobei unter Jahr das 
Finanzjahr von Januar bis Dezember zu verstehen ist. Der Nachweis könnte auf einem Aggregat aller 
Vormaterialien, die als Vormaterial ohne Ursprungseigenschaft für das betroffene Erzeugnis verwendet 
wurden, oder auf einer Teilmenge dieser Vormaterialien beruhen. Im zweiten Fall würden die 
Begrenzungen der Zollrückerstattung und der aktiven Veredelung nur die Teilmenge betreffen. 

90 Der Klarheit halber sein darauf hingewiesen, dass neben den in Absatz 2 vorgesehenen Konsultationen, 
für die die Fristen nach Artikel 14.3 Absatz 4 ebenfalls gelten, keine weiteren Konsultationen 
erforderlich sind, damit eine Vertragspartei um die Einsetzung eines solchen Panels ersuchen kann. Die 
Entscheidung des Panels ergeht innerhalb der Fristen nach Artikel 14.7 Absatz 2. 
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b) von jedem Ausführer für Sendungen von einem oder mehreren Packstücken, 
die Ursprungserzeugnisse enthalten, deren Wert 6000 EUR je Sendung nicht 
überschreitet. 

2. Unbeschadet des Absatzes 3 kann eine Erklärung auf der Rechnung ausgefertigt 
werden, falls die betreffenden Erzeugnisse als Ursprungserzeugnisse der EU-
Vertragspartei oder Koreas angesehen werden können und die übrigen 
Voraussetzungen dieses Protokolls erfüllt sind. 

3. Der Ausführer, der eine Erklärung auf der Rechnung ausfertigt, hat auf Verlangen 
der Zollbehörden der ausführenden Vertragspartei jederzeit alle zweckdienlichen 
Unterlagen zum Nachweis der Ursprungseigenschaft der betreffenden Erzeugnisse, 
einschließlich Nachweisen der Anbieter oder Hersteller nach Maßgabe der nationalen 
Rechtsvorschriften, sowie der Erfüllung der übrigen Voraussetzungen dieses 
Protokolls vorzulegen.  

4. Die Erklärung auf der Rechnung ist vom Ausführer maschinenschriftlich oder 
mechanografisch auf der Rechnung, dem Lieferschein oder einem anderen 
Handelspapier mit dem Wortlaut und in einer der Sprachfassungen des Anhangs III 
nach Maßgabe der Rechtsvorschriften der ausführenden Vertragspartei auszufertigen. 
Wird die Erklärung handschriftlich erstellt, so muss dies mit Tinte in Blockschrift 
erfolgen. 

5. Die Erklärung auf der Rechnung ist vom Ausführer eigenhändig zu unterzeichnen. 
Ein ermächtigter Ausführer im Sinne des Artikels 17 braucht jedoch solche 
Erklärungen nicht zu unterzeichnen, wenn er sich gegenüber den Zollbehörden der 
ausführenden Vertragspartei schriftlich verpflichtet, die volle Verantwortung für jede 
Erklärung auf der Rechnung zu übernehmen, die ihn so identifiziert, als ob er sie 
eigenhändig unterzeichnet hätte.  

6. Die Erklärung auf der Rechnung kann vom Ausführer bei der Ausfuhr der 
Erzeugnisse oder nach deren Ausfuhr ausgefertigt werden, vorausgesetzt, dass sie in 
der einführenden Vertragspartei spätestens zwei Jahre nach der Einfuhr der 
betreffenden Erzeugnisse oder innerhalb der in den Rechtsvorschriften der 
einführenden Vertragspartei festgesetzten Frist vorgelegt wird.  

Artikel 17: Ermächtigter Ausführer 

1. Die Zollbehörden der ausführenden Vertragspartei können einen Ausführer (im 
Folgenden „ermächtigter Ausführer“ genannt), der nach diesem Abkommen 
Erzeugnisse ausführt, dazu ermächtigen, ohne Rücksicht auf den Wert dieser 
Erzeugnisse Erklärungen auf der Rechnung nach Maßgabe zweckdienlicher 
Voraussetzungen gemäß den in Betracht kommenden Gesetzen und sonstigen 
Vorschriften der ausführenden Vertragspartei auszufertigen. Ein Ausführer, der eine 
solche Bewilligung beantragt, muss jede von den Zollbehörden für erforderlich 
gehaltene Gewähr für die Kontrolle der Ursprungseigenschaft der Erzeugnisse und 
der Erfüllung der übrigen Voraussetzungen dieses Protokolls bieten. 

2. Die Zollbehörden können die Bewilligung des Status eines ermächtigten Ausführers 
von allen ihnen zweckdienlich erscheinenden Voraussetzungen abhängig machen. 
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3. Die Zollbehörden erteilen dem ermächtigten Ausführer eine Bewilligungsnummer, 
die in der Erklärung auf der Rechnung anzugeben ist. 

4. Die Zollbehörden überwachen die Verwendung der Bewilligung durch den 
ermächtigten Ausführer. 

5. Die Zollbehörden können die Bewilligung jederzeit widerrufen. Sie widerrufen sie, 
wenn der ermächtigte Ausführer die in Absatz 1 genannte Gewähr nicht mehr bietet, 
die in Absatz 2 genannten Voraussetzungen nicht mehr erfüllt oder von der 
Bewilligung in unzulässiger Weise Gebrauch macht. 

Artikel 18: Geltungsdauer der Ursprungsnachweise 

1. Die Ursprungsnachweise bleiben 12 Monate nach dem Datum der Ausstellung in der 
ausführenden Vertragspartei gültig und die Zollpräferenzbehandlung ist innerhalb 
dieser Frist bei den Zollbehörden der einführenden Vertragspartei zu beantragen. 

2. Ursprungsnachweise, die den Zollbehörden der einführenden Vertragspartei nach 
Ablauf der in Absatz 1 genannten Vorlagefrist unterbreitet werden, können zur 
Gewährung der Zollpräferenzbehandlung nach den in Betracht kommenden Gesetzen 
und sonstigen Vorschriften der einführenden Vertragspartei angenommen werden, 
wenn die Frist aufgrund außergewöhnlicher Umstände nicht eingehalten werden 
konnte. 

3. In den Fällen einer verspäteten Vorlage, die nicht in Absatz 2 erwähnt werden, 
können die Zollbehörden der einführenden Vertragspartei Ursprungsnachweise nach 
den Verfahren der Vertragsparteien annehmen, wenn ihnen die Erzeugnisse vor 
Ablauf der Vorlagefrist gestellt worden sind. 

Artikel 19: Anträge auf Zollpräferenzbehandlung und Vorlage der Ursprungsnachweise 

Zur Beantragung der Zollpräferenzbehandlung sind die Ursprungsnachweise, falls sie nach 
den Gesetzen und sonstigen Vorschriften der einführenden Vertragspartei erforderlich sind, 
den Zollbehörden der einführenden Vertragspartei vorzulegen. Diese Behörden können eine 
Übersetzung des Ursprungsnachweises verlangen; sie können außerdem verlangen, dass die 
Einfuhrzollanmeldung durch eine Erklärung des Einführers ergänzt wird, aus der hervorgeht, 
dass die Erzeugnisse die Voraussetzungen für die Anwendung dieses Abkommens erfüllen. 

Artikel 20: Einfuhr in Teilsendungen 

Werden auf Antrag des Einführers und unter den von den Zollbehörden der einführenden 
Vertragspartei festgelegten Voraussetzungen zerlegte oder noch nicht zusammengesetzte 
Erzeugnisse der Abschnitte XVI und XVII oder der Positionen 7308 und 9406 des HS im 
Sinne der Allgemeinen Vorschrift 2 a für die Auslegung des HS in Teilsendungen eingeführt, 
so ist den Zollbehörden bei der Einfuhr der ersten Teilsendung ein einziger 
Ursprungsnachweis vorzulegen. 



DE 164   DE 

Artikel 21: Ausnahmen vom Ursprungsnachweis 

1. Erzeugnisse, die in Kleinsendungen von Privatpersonen an Privatpersonen versandt 
werden oder die sich im persönlichen Gepäck von Reisenden befinden, werden ohne 
Vorlage eines förmlichen Ursprungsnachweises als Ursprungserzeugnisse angesehen, 
sofern es sich um Einfuhren nichtkommerzieller Art handelt und erklärt wird, dass 
die Voraussetzungen dieses Protokolls erfüllt sind, wobei an der Richtigkeit dieser 
Erklärung kein Zweifel bestehen darf. Bei Postversand kann diese Erklärung auf 
einer Zollinhaltserklärung der Post oder einem dieser beigefügten Blatt abgegeben 
werden. 

2. Als Einfuhren nichtkommerzieller Art gelten solche, die gelegentlich erfolgen und 
ausschließlich aus Erzeugnissen bestehen, die zum persönlichen Ge- oder Verbrauch 
der Empfänger oder Reisenden oder zum Ge- oder Verbrauch in deren Haushalt 
bestimmt sind; dabei dürfen diese Erzeugnisse weder durch ihre Beschaffenheit noch 
durch ihre Menge zu der Vermutung Anlass geben, dass ihre Einfuhr aus 
kommerziellen Gründen erfolgt. 

3. Außerdem darf der Gesamtwert dieser Erzeugnisse folgende Beträge nicht 
überschreiten: 

a) bei der Einfuhr in die EU-Vertragspartei 500 EUR bei Kleinsendungen oder 
1200 EUR bei Erzeugnissen, die sich im persönlichen Gepäck von Reisenden 
befinden, 

b) bei der Einfuhr nach Korea 1000 USD bei Kleinsendungen und bei 
Erzeugnissen, die sich im persönlichen Gepäck von Reisenden befinden. 

4. Für die Zwecke des Absatzes 3 in den Fällen, in denen die Erzeugnisse in einer 
anderen Währung als Euro oder US-Dollar in Rechnung gestellt werden, werden 
Beträge in den Landeswährungen der Vertragsparteien festgelegt, die den in Euro 
oder US-Dollar ausgedrückten Beträgen entsprechen; dabei wird der in der 
einführenden Vertragspartei geltende Wechselkurs zugrunde gelegt. 

Artikel 22: Belege 

Bei den in Artikel 16 Absatz 3 genannten Unterlagen zum Nachweis dafür, dass Erzeugnisse 
mit Ursprungsnachweisen tatsächlich als Ursprungserzeugnisse der EU-Vertragspartei oder 
Koreas angesehen werden können und die übrigen Voraussetzungen dieses Protokolls erfüllt 
sind, kann es sich unter anderem um folgende Unterlagen handeln: 

a) unmittelbarer Nachweis der vom Ausführer, Lieferanten oder Hersteller 
angewandten Verfahren zur Herstellung der betreffenden Waren, z. B. anhand 
seiner Bücher oder seiner internen Buchführung; 

b) Belege über die Ursprungseigenschaft der bei der Herstellung verwendeten 
Vormaterialien, sofern diese Belege in einer Vertragspartei ausgestellt oder 
ausgefertigt worden sind, wo sie nach den dort geltenden Rechtsvorschriften 
verwendet werden; 
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c) Belege über die in einer Vertragspartei an den betreffenden Vormaterialien 
vorgenommenen Be- oder Verarbeitungen, sofern diese Belege in einer 
Vertragspartei ausgestellt oder ausgefertigt worden sind, wo sie nach den dort 
geltenden Rechtsvorschriften verwendet werden; 

d) Ursprungsnachweise über die Ursprungseigenschaft der bei der Herstellung 
verwendeten Vormaterialien, sofern diese Belege in einer Vertragspartei nach 
Maßgabe dieses Protokolls ausgestellt oder ausgefertigt worden sind und 

e) geeignete Belege über die nach Artikel 12 außerhalb der Gebiete der 
Vertragsparteien vorgenommenen Be- oder Verarbeitungen zum Nachweis 
dafür, dass die Voraussetzungen des genannten Artikels erfüllt sind. 

Artikel 23: Aufbewahrung von Ursprungsnachweisen und Belegen 

1. Ein Ausführer, der eine Erklärung auf der Rechnung ausfertigt, hat eine Abschrift 
dieser Erklärung auf der Rechnung sowie die in Artikel 16 Absatz 3 genannten 
Unterlagen mindestens fünf Jahre lang aufzubewahren. 

2. Der Einführer hat alle Aufzeichnungen zu den Einfuhren nach den Gesetzen und 
sonstigen Vorschriften der einführenden Vertragspartei aufzubewahren. 

3. Die Zollbehörden der einführenden Vertragspartei haben die ihnen vorgelegten 
Warenverkehrsbescheinigungen mindestens fünf Jahre lang aufzubewahren. 

4. Die nach den Absätzen 1 bis 3 aufzubewahrenden Aufzeichnungen können 
elektronische Aufzeichnungen umfassen. 

Artikel 24: Abweichungen und Formfehler 

1. Bei geringfügigen Abweichungen zwischen den Angaben in den 
Ursprungsnachweisen und den Angaben in den Unterlagen, die den Zollbehörden zur 
Erfüllung der Einfuhrförmlichkeiten für die Erzeugnisse vorgelegt werden, ist der 
Ursprungsnachweis nicht allein dadurch ungültig, sofern einwandfrei nachgewiesen 
wird, dass ein solches Papier sich auf die gestellten Erzeugnisse bezieht. 

2. Eindeutige Formfehler wie Tippfehler in einem Ursprungsnachweis dürfen nicht zur 
Ablehnung dieses Nachweises führen, wenn diese Fehler keinen Zweifel an der 
Richtigkeit der Angaben in dem Papier entstehen lassen. 

Artikel 25: In Euro ausgedrückte Beträge  

1. Für die Zwecke des Artikels 16 Absatz 1 Buchstabe b in den Fällen, in denen die 
Erzeugnisse in einer anderen Währung als Euro in Rechnung gestellt werden, werden 
die Beträge in den Landeswährungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, 
die den in Euro ausgedrückten Beträgen entsprechen, von der EU-Vertragspartei 
jährlich festgelegt und Korea vorgelegt. 



DE 166   DE 

2. Für die Begünstigungen des Artikels 16 Absatz 1 Buchstabe b ist der von der 
EU-Vertragspartei festgelegte Betrag in der Währung maßgebend, in der die 
Rechnung ausgestellt ist. 

3. Für die Umrechnung der in Euro ausgedrückten Beträge in eine Landeswährung 
eines Mitgliedstaates der Europäischen Union gilt der Euro-Kurs der jeweiligen 
Landeswährung am ersten Arbeitstag des Monats Oktober. Die Europäische 
Kommission teilt Korea diese Beträge bis zum 15. Oktober mit; sie gelten ab dem 
1. Januar des folgenden Jahres. 

4. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union können den Betrag, der sich aus der 
Umrechnung eines in Euro ausgedrückten Betrages in die jeweilige Landeswährung 
ergibt, auf- oder abrunden. Der gerundete Betrag darf um höchstens 5 v. H. vom 
Ergebnis der Umrechnung abweichen. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
können den Betrag in der jeweiligen Landeswährung, der dem in Euro ausgedrückten 
Betrag entspricht, unverändert beibehalten, sofern sich durch die Umrechnung dieses 
Betrages zum Zeitpunkt der in Absatz 3 vorgesehenen jährlichen Anpassung der 
Gegenwert in Landeswährung vor dem Runden um weniger als 15 v. H. erhöht. Der 
Gegenwert in Landeswährung kann unverändert beibehalten werden, sofern die 
Umrechnung zu einer Verringerung dieses Gegenwerts führen würde. 

5. Die in Euro ausgedrückten Beträge werden auf Antrag einer Vertragspartei vom 
Zollausschuss überprüft. Dabei prüft der Zollausschuss, ob es erstrebenswert ist, die 
Auswirkungen dieser Beschränkungen in realen Werten zu erhalten. Zu diesem 
Zweck kann er beschließen, die in Euro ausgedrückten Beträge zu ändern.  

TITEL VI 
METHODEN DER ZUSAMMENARBEIT DER VERWALTUNGEN 

Artikel 26: Austausch von Anschriften 

Die Zollbehörden der Vertragspartei teilen einander über die Europäische Kommission die 
Anschriften der Zollbehörden mit, die für die Prüfung der Ursprungsnachweise zuständig 
sind. 

Artikel 27: Prüfung der Ursprungsnachweise 

1. Um die ordnungsgemäße Anwendung dieses Protokolls zu gewährleisten, leisten die 
Vertragsparteien einander über die Zollbehörden Amtshilfe bei der Prüfung der 
Ursprungsnachweise sowie der Richtigkeit der in diesen Nachweisen enthaltenen 
Angaben. 

2. Eine nachträgliche Prüfung der Ursprungsnachweise erfolgt stichprobenweise oder 
immer dann, wenn die Zollbehörden der einführenden Vertragspartei begründete 
Zweifel an der Echtheit der Papiere, der Ursprungseigenschaft der betreffenden 
Erzeugnisse oder der Erfüllung der übrigen Voraussetzungen dieses Protokolls 
haben. 
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3. In Fällen nach Absatz 1 senden die Zollbehörden der einführenden Vertragspartei die 
Ursprungsnachweise oder eine Abschrift dieser Nachweise an die Zollbehörden der 
ausführenden Vertragspartei zurück, gegebenenfalls unter Angabe der Gründe für 
das Ersuchen um Nachprüfung. Zur Begründung des Ersuchens um Nachprüfung 
übermitteln sie alle Unterlagen und teilen alle bekannten Umstände mit, die auf die 
Unrichtigkeit der Angaben im Ursprungsnachweis schließen lassen. 

4. Die Prüfung wird von den Zollbehörden der ausführenden Vertragspartei 
durchgeführt. Sie sind berechtigt, zu diesem Zweck die Vorlage von Beweismitteln 
zu verlangen und jede Art von Überprüfung der Buchführung des Ausführers oder 
jede sonstige von ihnen für zweckdienlich erachtete Kontrolle durchzuführen. 

5. Beschließen die Zollbehörden der einführenden Vertragspartei, bis zum Eingang des 
Ergebnisses der Nachprüfung die Präferenzbehandlung für die betreffenden 
Erzeugnisse auszusetzen, so bieten sie dem Einführer vorbehaltlich der für 
notwendig erachteten Sicherungsmaßnahmen an, die Erzeugnisse freizugeben. 

6. Das Ergebnis dieser Nachprüfung, einschließlich der Feststellungen und des 
Sachverhalts, ist den Zollbehörden, die um die Prüfung ersucht haben, so bald wie 
möglich mitzuteilen. Anhand dieses Ergebnisses muss sich eindeutig feststellen 
lassen, ob die Nachweise echt sind und ob die Erzeugnisse als Ursprungserzeugnisse 
einer Vertragspartei angesehen werden können und die übrigen Voraussetzungen 
dieses Protokolls erfüllt sind. 

7. Ist bei begründeten Zweifeln nach Ablauf von 10 Monaten nach dem Datum des 
Ersuchens um Nachprüfung noch keine Antwort erfolgt oder enthält die Antwort 
keine ausreichenden Angaben, um über die Echtheit des betreffenden Papiers oder 
den tatsächlichen Ursprung der Erzeugnisse entscheiden zu können, so lehnen die 
ersuchenden Zollbehörden die Gewährung der Präferenzbehandlung ab, es sei denn, 
dass außergewöhnliche Umstände vorliegen. 

8. Ungeachtet des Artikels 2 des Protokolls über die gegenseitige Amtshilfe im 
Zollbereich beziehen sich die Vertragsparteien im Falle gemeinsamer 
Untersuchungen im Zusammenhang mit Ursprungsnachweisen auf Artikel 7 dieses 
Protokolls. 

Artikel 28: Streitbeilegung 

1. Streitigkeiten im Zusammenhang mit den Prüfungsverfahren des Artikels 27, die 
zwischen den Zollbehörden, die um eine Prüfung ersuchen, und den für diese 
Prüfung zuständigen Zollbehörden entstehen, oder Fragen zur Auslegung dieses 
Protokolls sind dem Zollausschuss vorzulegen.  

2. In allen Fällen erfolgt die Beilegung von Streitigkeiten zwischen dem Einführer und 
den zuständigen Behörden der einführenden Vertragspartei nach den 
Rechtsvorschriften der genannten Vertragspartei. 
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Artikel 29: Sanktionen 

Sanktionen werden nach den Rechtsvorschriften der Vertragsparteien gegen denjenigen 
angewandt, der ein Schriftstück mit sachlich falschen Angaben anfertigt oder anfertigen lässt, 
um Präferenzbehandlung für ein Erzeugnis zu erlangen. 

Artikel 30: Freizonen 

1. Die Vertragsparteien treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um zu verhindern, dass 
von einem Ursprungsnachweis begleitete Erzeugnisse, die während ihrer 
Beförderung zeitweilig in einer Freizone auf ihren Gebieten verbleiben, dort 
ausgetauscht oder anderen als den üblichen auf die Erhaltung ihres Zustands 
gerichteten Behandlungen unterzogen werden. 

2. Abweichend von Absatz 1 kann in Fällen, in denen von einem Ursprungsnachweis 
begleitete Ursprungserzeugnisse einer Vertragspartei in eine Freizone eingeführt und 
dort einer Behandlung oder Bearbeitung unterzogen werden, eine neue 
Ursprungsbescheinigung ausgestellt werden, wenn die Behandlung oder Bearbeitung 
den Bestimmungen dieses Protokolls entspricht. 

ABSCHNITT C  

CEUTA UND MELILLA  

TITEL VII 
CEUTA UND MELILLA 

Artikel 31: Anwendung des Protokolls  

1. Der Begriff „EU-Vertragspartei“ schließt Ceuta und Melilla nicht ein. 

2. Ursprungserzeugnisse Koreas erhalten bei ihrer Einfuhr nach Ceuta und Melilla in 
jeder Hinsicht die gleiche Zollbehandlung wie diejenige, die nach Maßgabe des 
Protokolls Nr. 2 zur Akte über den Beitritt des Königreichs Spanien und der 
Portugiesischen Republik zu den Europäischen Gemeinschaften für Erzeugnisse mit 
Ursprung im Zollgebiet der Europäischen Union gewährt wird. Korea gewährt bei 
der Einfuhr von unter dieses Abkommen fallenden Erzeugnissen mit Ursprung in 
Ceuta und Melilla die gleiche Zollbehandlung wie diejenige, die für aus der 
EU-Vertragspartei eingeführte Ursprungserzeugnisse der EU-Vertragspartei gewährt 
wird. 

3. Für die Zwecke der Anwendung des Absatzes 2 auf Ursprungserzeugnisse in Ceuta 
und Melilla gilt dieses Protokoll vorbehaltlich der besonderen Bestimmungen des 
Artikels 32 sinngemäß. 

Artikel 32: Besondere Voraussetzungen 

1. Vorausgesetzt, dass sie nach Artikel 13 unmittelbar befördert worden sind, gelten 
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a) als Ursprungserzeugnisse Ceutas und Melillas: 

i) Erzeugnisse, die in Ceuta und Melilla vollständig gewonnen oder 
hergestellt worden sind oder 

ii) Erzeugnisse, die in Ceuta und Melilla unter Verwendung von anderen als 
den unter Buchstabe a Ziffer i genannten Erzeugnissen hergestellt 
worden sind, vorausgesetzt, 

A) dass diese Erzeugnisse im Sinne des Artikels 5 in ausreichendem 
Maße be- oder verarbeitet worden sind oder 

B) dass diese Erzeugnisse Ursprungserzeugnisse einer Vertragspartei 
sind, sofern sie Be- oder Verarbeitungen unterzogen worden sind, 
die über die in Artikel 6 genannte Behandlung hinausgehen. 

b) als Ursprungserzeugnisse Koreas: 

i) Erzeugnisse, die in Korea vollständig gewonnen oder hergestellt worden 
sind oder 

ii) Erzeugnisse, die in Korea unter Verwendung von anderen als den unter 
Buchstabe b Ziffer i genannten Erzeugnissen hergestellt worden sind, 
vorausgesetzt, 

A) dass diese Erzeugnisse im Sinne des Artikels 5 in ausreichendem 
Maße be- oder verarbeitet worden sind oder 

B) dass diese Erzeugnisse Ursprungserzeugnisse Ceutas und Melillas 
oder der EU-Vertragspartei sind, sofern sie Be- oder 
Verarbeitungen unterzogen worden sind, die über die in Artikel 6 
genannte Behandlung hinausgehen. 

2. Ceuta und Melilla gelten als ein Gebiet. 

3. Der Ausführer oder sein bevollmächtigter Vertreter ist verpflichtet, in der Erklärung 
auf der Rechnung die Vermerke „Korea“ oder „Ceuta und Melilla“ einzutragen. 

4. Die spanischen Zollbehörden gewährleisten die Anwendung dieses Protokolls in 
Ceuta und Melilla. 

ABSCHNITT D 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

TITEL VIII 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
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Artikel 33: Änderungen des Protokolls 

Der Handelsausschuss kann beschließen, die Bestimmungen dieses Protokolls zu ändern. 

Artikel 34: Übergangsbestimmungen für Durchgangs- und Lagerwaren 

Waren, die die Bestimmungen dieses Protokolls erfüllen und die sich bei Inkrafttreten dieses 
Abkommens im Durchgangsverkehr, in den Vertragsparteien, in vorübergehender 
Verwahrung in einem Zolllager oder in einer Freizone befinden, können die Begünstigungen 
dieses Abkommens erhalten, sofern den Zollbehörden der einführenden Vertragspartei binnen 
12 Monaten nach diesem Zeitpunkt ein nachträglich ausgestellter Ursprungsnachweis sowie 
Unterlagen zum Nachweis der unmittelbaren Beförderung nach Artikel 13 vorgelegt werden. 
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ANHANG I 

EINLEITENDE BEMERKUNGEN ZUR LISTE IN ANHANG II 

Bemerkung 1: 

In der Liste sind für alle Erzeugnisse die Bedingungen festgelegt, die zu erfüllen sind, damit 
diese Erzeugnisse als in ausreichendem Maße be- oder verarbeitet im Sinne des Artikels 5 
dieses Protokolls angesehen werden können. 

Bemerkung 2: 

2.1 Die ersten beiden Spalten in der Liste beschreiben die hergestellten Erzeugnisse. In 
Spalte 1 steht die Unterposition, die Position oder das Kapitel nach dem 
Harmonisierten System, in Spalte 2 die Warenbezeichnung, die im Harmonisierten 
System für diese Unterposition, diese Position oder dieses Kapitel verwendet wird. 
Für jede Eintragung in den ersten beiden Spalten ist in Spalte 3 oder 4 eine Regel 
vorgesehen. Steht vor der Eintragung in Spalte 1 ein „ex“, so bedeutet dies, dass die 
Regel in Spalte 3 oder 4 nur für jenen Teil der Unterposition, der Position oder des 
Kapitels gilt, der in Spalte 2 genannt ist. 

2.2 Sind in Spalte 1 mehrere Unterpositionen oder Positionen zusammengefasst oder 
Kapitel angeführt und ist die zugehörige Warenbezeichnung in Spalte 2 deshalb in 
allgemeiner Form enthalten, bezieht sich die entsprechende Regel in Spalte 3 oder 4 
auf alle Erzeugnisse, die nach dem Harmonisierten System in die Unterpositionen 
oder Positionen des Kapitels oder in eine der Unterpositionen oder Positionen 
einzureihen sind, die in Spalte 1 zusammengefasst sind. 

2.3 Wenn in der Liste verschiedene Regeln angeführt sind, die auf verschiedene 
Erzeugnisse einer Unterposition oder Position anzuwenden sind, enthält jede 
Eintragung die Bezeichnung jenes Teils der Unterposition oder Position, auf die sich 
die entsprechende Regel in Spalte 3 oder 4 bezieht. 

2.4 Ist zu einer Eintragung in den ersten beiden Spalten sowohl in Spalte 3 als auch in 
Spalte 4 eine Ursprungsregel angeführt, so kann der Ausführer zwischen der Regel in 
Spalte 3 und der Regel in Spalte 4 wählen. Ist in Spalte 4 keine Ursprungsregel 
angeführt, so ist die Regel in Spalte 3 anzuwenden. 

Bemerkung 3: 

3.1. Die Bestimmungen des Artikels 5 dieses Protokolls für Erzeugnisse, die die 
Ursprungseigenschaft erworben haben und bei der Herstellung anderer Erzeugnisse 
verwendet werden, gelten ohne Rücksicht darauf, ob diese Ursprungseigenschaft in 
dem Unternehmen erworben wurde, in dem diese Erzeugnisse verwendet werden, 
oder in einem anderen Unternehmen in einer Vertragspartei. 

Beispiel: 

Ein Motor der Position 8407, für den die Regel vorsieht, dass der Wert der verwendbaren 
Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 50 v. H. des Ab-Werk-Preises nicht übersteigen 
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darf, wird aus Vormaterialien der Position 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 oder 
Unterposition 7224 10 hergestellt. 

Wenn dieses Vormaterial in der EU-Vertragspartei aus einem Ingot ohne 
Ursprungseigenschaft hergestellt wurde, hat es die Ursprungseigenschaft bereits durch die 
Regel für Unterposition 7224 90 der Liste erworben. Bei der Berechnung der Wertanteile für 
den Motor kann das Vormaterial daher als Ursprungserzeugnis angerechnet werden, ohne 
Rücksicht darauf, ob es im selben Unternehmen oder in einem anderen Unternehmen in der 
EU-Vertragspartei hergestellt wurde. Der Wert des Ingots ohne Ursprungseigenschaft wird 
daher nicht zu den bei der Herstellung des Motors verwendeten Vormaterialien ohne 
Ursprungseigenschaft gerechnet. 

3.2. Die Regel in der Liste legt das Mindestausmaß der erforderlichen Be- oder 
Verarbeitungen fest, ein darüber hinausgehender Herstellungsvorgang verleiht 
gleichfalls die Ursprungseigenschaft; umgekehrt verleiht ein weniger weit gehender 
Herstellungsvorgang nicht die Ursprungseigenschaft. Wenn daher eine Regel 
vorsieht, dass Vormaterial ohne Ursprungseigenschaft einer bestimmten 
Verarbeitungsstufe verwendet werden kann, ist auch die Verwendung von 
Vormaterial dieser Art auf einer niedrigeren Verarbeitungsstufe zulässig, nicht aber 
die Verwendung von solchem Vormaterial auf einer höheren Verarbeitungsstufe. 

3.3. Wenn eine Regel den Ausdruck „Herstellen aus Vormaterialien jeder Position“ 
enthält, können unbeschadet der Bemerkung 3.2 Vormaterialien jeder Position (auch 
Vormaterialien der Position der hergestellten Ware mit derselben 
Warenbezeichnung) verwendet werden, wenn die besonderen Beschränkungen 
beachtet werden, die die Regel gegebenenfalls enthält.  
Jedoch bedeutet der Ausdruck „Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, 
einschließlich aus anderen Vormaterialien der Position ...“, dass Vormaterialien jeder 
Position verwendet werden können, mit Ausnahme derjenigen, die dieselbe 
Warenbezeichnung haben wie die, die sich aus Spalte 2 ergibt. 

3.4 Wenn eine Regel in der Liste vorsieht, dass ein Erzeugnis aus mehr als einem 
Vormaterial hergestellt werden kann, bedeutet dies, dass eines oder mehrere dieser 
Vormaterialien verwendet werden können. Es müssen aber nicht alle verwendet 
werden. 

Beispiel: 

Die Regel für Gewebe der Positionen 5208 bis 5212 sieht vor, dass natürliche Fasern 
verwendet werden können, dass aber chemische Vormaterialien - neben anderen - ebenfalls 
verwendet werden können. Das bedeutet nicht, dass beide verwendet werden müssen; man 
kann sowohl die einen als auch die anderen oder beide verwenden. 

3.5 Wenn eine Regel in der Liste vorsieht, dass ein Erzeugnis aus einem bestimmten 
Vormaterial hergestellt werden muss, so schließt diese Bedingung selbstverständlich 
die Verwendung anderer Vormaterialien nicht aus, die ihrer Natur nach nicht unter 
diese Regel fallen können (bezüglich Textilien siehe auch Bemerkung 6.2). 

Beispiel: 
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Die Regel für zubereitete Lebensmittel der Position 1904 schließt die Verwendung von 
Getreide und seinen Folgeprodukten ausdrücklich aus, verhindert aber nicht die Verwendung 
von Salzen, Chemikalien und anderen Zusätzen, die nicht aus Getreide hergestellt werden. 

Dies gilt jedoch nicht für Erzeugnisse, die zwar nicht aus einem bestimmten in der Liste 
aufgeführten Vormaterial hergestellt werden können, wohl aber aus einem gleichartigen 
Vormaterial auf einer niedrigeren Verarbeitungsstufe. 

Beispiel: 

Bei einem aus Vliesstoff hergestellten Kleidungsstück des ex-Kapitels 62 ist nur die 
Verwendung von Garnen ohne Ursprungseigenschaft zulässig; obwohl Vliesstoffe 
normalerweise nicht aus Garnen hergestellt werden können, darf man jedoch nicht von 
Vliesstoffen ausgehen. In solchen Fällen müsste das zulässige Vormaterial normalerweise 
eine Stufe vor dem Garn liegen, d. h. auf der Stufe der Fasern. 

3.6. Sind in einer Regel in der Liste als Höchstwert für die zulässigen Vormaterialien 
ohne Ursprungseigenschaft zwei Vomhundertsätze vorgesehen, so dürfen diese nicht 
zusammengezählt werden. Der Gesamtwert aller Vormaterialien ohne 
Ursprungseigenschaft darf den höchsten der vorgesehenen Vomhundertsätze niemals 
überschreiten. Darüber hinaus dürfen die einzelnen Vomhundertsätze bezüglich der 
jeweiligen Vormaterialien, für die sie vorgesehen sind, nicht überschritten werden. 

Bemerkung 4: 

4.1. Der in der Liste verwendete Begriff „natürliche Fasern“ bezieht sich auf alle Fasern, 
die nicht künstlich oder synthetisch sind. Er ist auf die Verarbeitungsstufen vor dem 
Spinnen beschränkt und schließt auch Abfälle ein. Sofern nichts anderes bestimmt 
ist, umfasst er daher auch Fasern, die gekrempelt, gekämmt oder auf andere Weise 
bearbeitet, aber noch nicht gesponnen sind. 

4.2. Der Begriff „natürliche Fasern“ umfasst Rosshaar der Position 0503, Seide der 
Positionen 5002 und 5003, Wolle, feine oder grobe Tierhaare der Positionen 5101 bis 
5105, Baumwolle der Positionen 5201 bis 5203 und andere pflanzliche Spinnstoffe 
der Positionen 5301 bis 5305. 

4.3. Die Begriffe „Spinnmasse“, „chemische Vormaterialien“ und „Vormaterialien für die 
Papierherstellung“ stehen in der Liste als Beispiel für alle nicht in die Kapitel 50 bis 
63 einzureihenden Vormaterialien, die für die Herstellung künstlicher oder 
synthetischer Fasern oder Garne oder solcher aus Papier verwendet werden können. 

4.4. Der in der Liste verwendete Begriff „synthetische oder künstliche Spinnfasern“ 
bezieht sich auf Kabel aus synthetischen oder künstlichen Filamenten, synthetische 
oder künstliche Spinnfasern und Abfälle der Positionen 5501 bis 5507. 

Bemerkung 5: 

5.1. Wird bei einem Erzeugnis in der Liste auf diese Bemerkung verwiesen, so werden 
die in Spalte 3 vorgesehenen Bedingungen auf alle bei der Herstellung dieses 
Erzeugnisses verwendeten textilen Grundmaterialien nicht angewandt, die 
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zusammengenommen 10 v. H. oder weniger des Gesamtgewichts aller verwendeten 
textilen Grundmaterialien ausmachen (siehe auch die Bemerkungen 5.3 und 5.4). 

5.2. Diese Toleranz kann jedoch nur auf Mischerzeugnisse angewandt werden, die aus 
zwei oder mehr textilen Grundmaterialien hergestellt sind. 

Textile Grundmaterialien sind: 

- Seide 

- Wolle 

- grobe Tierhaare 

- feine Tierhaare 

- Rosshaar 

- Baumwolle 

- Vormaterialien für die Papierherstellung und Papier 

- Flachs 

- Hanf 

- Jute und andere textile Bastfasern 

- Sisal und andere textile Agavefasern 

- Kokos, Abaca, Ramie und andere pflanzliche Spinnstoffe 

- synthetische Filamente 

- künstliche Filamente 

- elektrische Leitfilamente 

- synthetische Spinnfasern  

- künstliche Spinnfasern  

- Polyurethangarne mit Zwischenstücken aus elastischen Polyethersegmenten, auch 
umsponnen 

- Polyurethangarne mit Zwischenstücken aus elastischen Polyestersegmenten, auch 
umsponnen 

- Erzeugnisse der Position 5605 (Metallgarne) aus Streifen mit einer Breite von nicht mehr als 
5 mm, bestehend aus einer Seele aus Aluminiumfolie oder aus Kunststofffolie, auch mit 
Aluminiumpulver beschichtet, die mit durchsichtigem oder farbigem Klebstoff zwischen zwei 
Lagen Kunststofffolie eingeklebt ist 
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- andere Erzeugnisse der Position 5605 

Beispiel: 

Ein Garn der Position 5205, das aus Baumwollfasern der Position 5203 und aus synthetischen 
Spinnfasern der Position 5506 hergestellt ist, ist ein Mischgarn. Daher können synthetische 
Spinnfasern ohne Ursprungseigenschaft, die die Ursprungsregeln nicht erfüllen (die das 
Herstellen aus chemischen Vormaterialien oder Spinnmasse verlangen), verwendet werden, 
vorausgesetzt dass ihr Gesamtgewicht 10 v. H. des Gewichtes des Garns nicht überschreitet. 

Beispiel: 

Ein Kammgarngewebe aus Wolle der Position 5112, das aus Kammgarn aus Wolle der 
Position 5107 und aus Garn aus synthetischen Spinnfasern der Position 5509 hergestellt ist, ist 
ein Mischgewebe. Daher kann synthetisches Garn, das die Ursprungsregeln nicht erfüllt (die 
das Herstellen aus chemischen Vormaterialien oder Spinnmasse verlangen), oder Kammgarn 
aus Wolle, das den Ursprungsregeln nicht entspricht (die das Herstellen aus Naturfasern, 
weder gekrempelt oder gekämmt noch anders für die Spinnerei bearbeitet, verlangen) oder 
eine Mischung aus diesen beiden Garnarten verwendet werden, vorausgesetzt dass ihr 
Gesamtgewicht 10 v. H. des Gewichtes des Gewebes nicht überschreitet. 

Beispiel: 

Ein getuftetes Spinnstofferzeugnis der Position 5802, das aus Baumwollgarn der 
Position 5205 und aus Baumwollgewebe der Position 5210 hergestellt ist, ist nur dann ein 
Mischerzeugnis, wenn das Baumwollgewebe selbst ein Mischgewebe aus Garnen ist, die in 
zwei verschiedene Positionen einzureihen sind, oder wenn die verwendeten Baumwollgarne 
selbst Mischerzeugnisse sind. 

Beispiel: 

Wenn das betreffende getuftete Spinnstofferzeugnis aus Baumwollgarn der Position 5205 und 
aus synthetischem Gewebe der Position 5407 hergestellt worden ist, sind die verwendeten 
Garne zwei verschiedene textile Grundmaterialien und ist das getuftete Spinnstofferzeugnis 
folglich ein Mischerzeugnis. 

5.3. Diese Toleranz erhöht sich auf 20 v. H. für Erzeugnisse aus Polyurethangarnen mit 
Zwischenstücken aus elastischen Polyethersegmenten, auch umsponnen. 

5.4. Diese Toleranz erhöht sich auf 30 v. H. für Erzeugnisse aus Streifen mit einer Breite 
von nicht mehr als 5 mm, bestehend aus einer Seele aus Aluminiumfolie oder aus 
Kunststofffolie, auch mit Aluminiumpulver beschichtet, die mit durchsichtigem oder 
farbigem Klebstoff zwischen zwei Lagen Kunststofffolie eingeklebt ist. 

Bemerkung 6: 

6.1. Wird in der Liste auf diese Bemerkung verwiesen, so können textile Vormaterialien 
(ausgenommen Futter und Einlagestoffe), die nicht die Regel erfüllen, die in Spalte 3 
der Liste für die betreffenden Konfektionswaren vorgesehen ist, dennoch verwendet 
werden, vorausgesetzt, dass sie zu einer anderen Position gehören als das hergestellte 
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Erzeugnis und ihr Wert 8 v. H. des Ab-Werk-Preises des hergestellten Erzeugnisses 
nicht überschreitet. 

6.2. Unbeschadet der Bemerkung 6.3 können Vormaterialien, die nicht zu den Kapiteln 
50 bis 63 gehören, ohne Rücksicht darauf, ob sie Spinnstoffe enthalten oder nicht, 
unbeschränkt verwendet werden. 

Beispiel: 

Wenn eine Regel in der Liste vorsieht, dass für ein bestimmtes Textilerzeugnis, wie etwa 
lange Hosen, Garn verwendet werden muss, schließt dies nicht die Verwendung von 
Metallgegenständen wie etwa Knöpfen aus, weil die Knöpfe nicht zu den Kapiteln 50 bis 63 
gehören. Aus demselben Grund ist auch die Verwendung von Reißverschlüssen nicht 
ausgeschlossen, obwohl diese in der Regel Spinnstoffe enthalten. 

6.3. Der Wert der nicht zu den Kapiteln 50 bis 63 gehörenden Vormaterialien muss aber 
bei der Berechnung des Wertes der verwendeten Vormaterialien ohne 
Ursprungseigenschaft berücksichtigt werden, wenn eine Prozentregel gilt. 
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ANHANG II 

LISTE DER BE- ODER VERARBEITUNGEN, 

DIE AN VORMATERIALIEN OHNE URSPRUNGSEIGENSCHAFT 
VORGENOMMEN WERDEN MÜSSEN, 

UM DER HERGESTELLTEN WARE DIE URSPRUNGSEIGENSCHAFT ZU 
VERLEIHEN 

Unter Umständen fallen nicht alle in der Liste aufgeführten Waren unter dieses Abkommen. 
Es ist daher erforderlich, die anderen Teile des Abkommens zu konsultieren.
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HS-Position Warenbezeichnung Be- oder Verarbeitungen von Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft, die 
Ursprung verleihen 

(1) (2) (3) oder (4) 

Kapitel 1 Lebende Tiere Alle verwendeten Tiere des 
Kapitels 1 müssen vollständig 
gewonnen oder hergestellt sein  

 

Kapitel 2 Fleisch und genießbare 
Schlachtnebenerzeugnisse 

Herstellen, bei dem alle 
verwendeten Vormaterialien der 
Kapitel 1 und 2 vollständig 
gewonnen oder hergestellt sind 

 

Kapitel 3 Fische und Krebstiere, 
Weichtiere und andere 
wirbellose Wassertiere 

Herstellen, bei dem alle 
verwendeten Vormaterialien des 
Kapitels 3 vollständig gewonnen 
oder hergestellt sind 

 

ex Kapitel 4 Milch und Milcherzeugnisse; 
Vogeleier; natürlicher Honig; 
genießbare Waren tierischen 
Ursprungs, anderweit weder 
genannt noch inbegriffen; 
ausgenommen: 

Herstellen, bei dem alle 
verwendeten Vormaterialien des 
Kapitels 4 vollständig gewonnen 
oder hergestellt sind 

 

0403 Buttermilch, saure Milch und 
saurer Rahm, Joghurt, Kefir und 
andere fermentierte oder 
gesäuerte Milch (einschließlich 
Rahm), auch eingedickt oder 
aromatisiert, auch mit Zusatz 
von Zucker, anderen Süßmitteln, 
Früchten, Nüssen oder Kakao 

 

Herstellen, bei dem 

- alle verwendeten Vormaterialien 
des Kapitels 4 vollständig 
gewonnen oder hergestellt sind, 

- alle verwendeten Fruchtsäfte 
(ausgenommen Ananas-, 
Limonen-, Limetten- und 
Pampelmusensäfte) der 
Position 2009 
Ursprungserzeugnisse sind und 

- der Wert aller verwendeten 
Vormaterialien des Kapitels 17 
30 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

Kapitel 5 Andere Waren tierischen 
Ursprungs, anderweit weder 
genannt noch inbegriffen  

Herstellen, bei dem alle 
verwendeten Vormaterialien des 
Kapitels 5 vollständig gewonnen 
oder hergestellt sind 

 

Kapitel 6 Lebende Pflanzen und Waren 
des Blumenhandels 

Herstellen, bei dem 

- alle verwendeten Vormaterialien 
des Kapitels 6 vollständig 
gewonnen oder hergestellt sind 
und 

- der Wert aller verwendeten 
Vormaterialien 50 v. H. des Ab-
Werk-Preises des Erzeugnisses 
nicht überschreitet 

 

Kapitel 7 Gemüse, Pflanzen, Wurzeln und 
Knollen, die zu 
Ernährungszwecken verwendet 
werden 

Herstellen, bei dem alle 
verwendeten Vormaterialien des 
Kapitels 7 vollständig gewonnen 
oder hergestellt sind 

 



DE 179   DE 

Kapitel 8 Genießbare Früchte und Nüsse; 
Schalen von Zitrusfrüchten oder 
von Melonen 

Herstellen, bei dem 

- alle verwendeten Früchte und 
Nüsse des Kapitels 8 vollständig 
gewonnen oder hergestellt sind 
und 

- der Wert aller verwendeten 
Vormaterialien des Kapitels 17 
30 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

ex Kapitel 9 Kaffee, Tee, Mate und Gewürze; 
ausgenommen: 

Herstellen, bei dem alle 
verwendeten Vormaterialien des 
Kapitels 9 vollständig gewonnen 
oder hergestellt sind 

 

0901 Kaffee, auch geröstet oder 
entkoffeiniert; Kaffeeschalen 
und Kaffeehäutchen; 
Kaffeemittel mit beliebigem 
Kaffeegehalt 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position 

 

ex 0902 Tee, auch aromatisiert, 
ausgenommen 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position 

 

0902 10 grüner Tee (nicht fermentiert) in 
unmittelbaren Umschließungen 
mit einem Inhalt von 3 kg oder 
weniger 

Herstellen, bei dem alle 
verwendeten Vormaterialien des 
Kapitels 9 vollständig gewonnen 
oder hergestellt sind 

 

 0910 91 Mischungen von Gewürzen Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position 

 

Kapitel 10 Getreide Herstellen, bei dem alle 
verwendeten Vormaterialien des 
Kapitels 10 vollständig gewonnen 
oder hergestellt sind 

 

ex Kapitel 11 Müllereierzeugnisse; Malz; 
Stärke; Inulin; Kleber von 
Weizen; ausgenommen: 

Herstellen, bei dem alle 
verwendeten Vormaterialien der 
Kapitel 7, 8, 10, 11 und 23 
vollständig gewonnen oder 
hergestellt sind  

 

1106 10 Mehl, Grieß und Pulver von 
getrockneten Hülsenfrüchten der 
Position 0713 

 Herstellen aus Vormaterialien 
jeder Position 

 

Kapitel 12 Ölsamen und ölhaltige Früchte; 
verschiedene Samen und 
Früchte; Pflanzen zum Gewerbe- 
oder Heilgebrauch; Stroh und 
Futter 

Herstellen, bei dem alle 
verwendeten Vormaterialien des 
Kapitels 12 vollständig gewonnen 
oder hergestellt sind 

 

1301 Schellack; natürliche Gummen, 
Harze, Gummiharze und 
Oleoresine (z. B. Balsame) 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien der 
Position 1301 50 v. H. des Ab-
Werk-Preises des Erzeugnisses 
nicht überschreitet 

 

ex 1302 Pflanzensäfte und 
Pflanzenauszüge; Pektinstoffe, 
Pektinate und Pektate; Agar-
Agar und andere Schleime und 
Verdickungsstoffe von Pflanzen, 
auch modifiziert, ausgenommen 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
50 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 
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1302 19 Pflanzensäfte und 
Pflanzenauszüge, andere 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien der 
Unterposition 1211 20 

 

1302 31, 
1302 32 und 
1302 39 

Schleime und Verdickungsstoffe 
von Pflanzen, auch modifiziert 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position 

 

Kapitel 14 Flechtstoffe und andere Waren 
pflanzlichen Ursprungs, 
anderweit weder genannt noch 
inbegriffen 

Herstellen, bei dem alle 
verwendeten Vormaterialien des 
Kapitels 14 vollständig gewonnen 
oder hergestellt sind 

 

ex Kapitel 15 Tierische und pflanzliche Fette 
und Öle; Erzeugnisse ihrer 
Spaltung; genießbare 
verarbeitete Fette; Wachse 
tierischen und pflanzlichen 
Ursprungs; ausgenommen: 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

 

1501 Schweinefett (einschließlich 
Schweineschmalz) und 
Geflügelfett, ausgenommen 
solches der Positionen 0209 oder 
1503 

Herstellen aus Fleisch oder 
genießbaren 
Schlachtnebenerzeugnissen von 
Schweinen der Positionen 0203 
oder 0206 oder aus Fleisch oder 
genießbaren 
Schlachtnebenerzeugnissen von 
Hausgeflügel der Position 0207. 
Jedoch dürfen Knochen der 
Position 0506 nicht verwendet 
werden  

 

1502 Fett von Rindern, Schafen oder 
Ziegen, ausgenommen solches 
der Position 1503 

Herstellen, bei dem alle 
verwendeten Vormaterialien des 
Kapitels 2 und Knochen der 
Position 0506 vollständig 
gewonnen oder hergestellt sind 

 

1504 Fette und Öle sowie deren 
Fraktionen, von Fischen oder 
Meeressäugetieren, auch 
raffiniert, jedoch nicht chemisch 
modifiziert 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position  

 

1505 Wollfett und daraus stammende 
Fettstoffe, einschließlich Lanolin 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position 

 

1506 Andere tierische Fette und Öle 
sowie deren Fraktionen, auch 
raffiniert, jedoch nicht chemisch 
modifiziert: 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position 

 

1507 bis 
ex 1515 

Pflanzliche Öle und ihre 
Fraktionen, ausgenommen: 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

 

1509 und 1510 Olivenöl und seine Fraktionen, 
andere Öle und ihre Fraktionen, 
ausschließlich aus Oliven 
gewonnen 

Herstellen, bei dem alle 
verwendeten pflanzlichen 
Vormaterialien vollständig 
gewonnen oder hergestellt sind  

 

1515 50 Sesamöl und seine Fraktionen Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien des Kapitels 12 
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1516 Tierische und pflanzliche Fette 
und Öle sowie deren Fraktionen, 
ganz oder teilweise hydriert, 
umgeestert, wiederverestert oder 
elaidiniert, auch raffiniert, 
jedoch nicht weiterverarbeitet 

 

Herstellen, bei dem 

- alle verwendeten Vormaterialien 
des Kapitels 2 vollständig 
gewonnen oder hergestellt sind 
und 

- alle verwendeten pflanzlichen 
Vormaterialien der Kapitel 7, 8, 
10, 15 und 23 vollständig 
gewonnen oder hergestellt sind. 
Jedoch können Vormaterialien 
der Positionen 1507, 1508, 1511 
und 1513 verwendet werden  

 

1517 Margarine; genießbare 
Mischungen und Zubereitungen 
von tierischen oder pflanzlichen 
Fetten und Ölen sowie von 
Fraktionen verschiedener Fette 
und Öle dieses Kapitels, 
ausgenommen genießbare Fette 
und Öle sowie deren Fraktionen 
der Position 1516  

Herstellen, bei dem 

- alle verwendeten Vormaterialien 
der Kapitel 2 und 4 vollständig 
gewonnen oder hergestellt sind 
und 

- alle verwendeten pflanzlichen 
Vormaterialien der Kapitel 7, 8, 
10, 15 und 23 vollständig 
gewonnen oder hergestellt sind. 
Jedoch können Vormaterialien 
der Positionen 1507, 1508, 1511 
und 1513 verwendet werden  

 

Kapitel 16 Zubereitungen von Fleisch, 
Fischen oder von Krebstieren, 
Weichtieren und anderen 
wirbellosen Wassertieren 

Herstellen 

- aus Tieren des Kapitels 1 
und/oder 

- bei dem alle verwendeten 
Vormaterialien des Kapitels 3 
vollständig gewonnen oder 
hergestellt sind  

 

ex Kapitel 17 Zucker und Zuckerwaren; 
ausgenommen: 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

 

1701 91 Rohr- und Rübenzucker und 
chemisch reine Saccharose, fest, 
mit Zusatz von Aroma- oder 
Farbstoffen 

Herstellen, bei dem der Wert der 
verwendeten Vormaterialien des 
Kapitels 17 30 v. H. des Ab-Werk-
Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet 

 

1702 Andere Zucker, einschließlich 
chemisch reine Lactose, Maltose, 
Glucose und Fructose, fest; 
Zuckersirupe, ohne Zusatz von 
Aroma- oder Farbstoffen; 
Invertzuckercreme, auch mit 
natürlichem Honig vermischt; 
Zucker und Melassen, 
karamellisiert 

  

 - chemisch reine Maltose und 
Fructose 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, einschließlich andere 
Vormaterialien der Position 1702 
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 - anderer Zucker, fest, mit 
Zusatz von Aroma- oder 
Farbstoffen 

Herstellen, bei dem der Wert der 
verwendeten Vormaterialien des 
Kapitels 17 30 v. H. des Ab-Werk-
Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet  

 

 - andere Herstellen, bei dem alle 
verwendeten Vormaterialien 
Ursprungserzeugnisse sind 

 

ex 1703 Melassen aus der Gewinnung 
oder Raffination von Zucker, mit 
Zusatz von Aroma- oder 
Farbstoffen 

Herstellen, bei dem der Wert der 
verwendeten Vormaterialien des 
Kapitels 17 30 v. H. des Ab-Werk-
Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet  

 

1704 Zuckerwaren ohne Kakaogehalt 
(einschließlich weiße 
Schokolade) 

Herstellen 

- aus Vormaterialien jeder Position, 
ausgenommen aus Vormaterialien 
derselben Position wie das 
Erzeugnis und 

- bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien des 
Kapitels 17 30 v. H. des Ab-
Werk-Preises des Erzeugnisses 
nicht überschreitet  

 

Kapitel 18 Kakao und Zubereitungen aus 
Kakao 

Herstellen 

- aus Vormaterialien jeder Position, 
ausgenommen aus Vormaterialien 
derselben Position wie das 
Erzeugnis und 

- bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien des 
Kapitels 17 30 v. H. des Ab-
Werk-Preises des Erzeugnisses 
nicht überschreitet 

 

1901 Malzextrakt; 
Lebensmittelzubereitungen aus 
Mehl, Grütze, Grieß, Stärke oder 
Malzextrakt, ohne Gehalt an 
Kakao oder mit einem Gehalt an 
Kakao, berechnet als vollständig 
entfetteter Kakao, von weniger 
als 40 GHT, anderweit weder 
genannt noch inbegriffen; 
Lebensmittelzubereitungen aus 
Waren der Positionen 0401 bis 
0404, ohne Gehalt an Kakao 
oder mit einem Gehalt an Kakao, 
berechnet als vollständig 
entfetteter Kakao, von weniger 
als 5 GHT, anderweit weder 
genannt noch inbegriffen: 

Herstellen 

- aus Vormaterialien jeder Position, 
ausgenommen aus Vormaterialien 
derselben Position wie das 
Erzeugnis 

- bei dem alle verwendeten 
Vormaterialien der Kapitel 4, 
Position 1006 und Kapitel 11 
vollständig gewonnen oder 
hergestellt sind und 

- bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien des 
Kapitels 17 30 v. H. des Ab-
Werk-Preises des Erzeugnisses 
nicht überschreitet 
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ex 1902 Teigwaren, auch gekocht oder 
gefüllt (mit Fleisch oder anderen 
Stoffen) oder in anderer Weise 
zubereitet, z. B. Spaghetti, 
Makkaroni, Nudeln, Lasagne, 
Gnocchi, Ravioli, Cannelloni; 
Couscous, auch zubereitet, 
ausgenommen  

Herstellen, bei dem
  

- das gesamte verwendete Getreide 
und seine Folgeprodukte 
(ausgenommen Hartweizen und 
seine Folgeprodukte) der 
Kapitel 10 und 11 vollständig 
gewonnen oder hergestellt sind und 

- alle verwendeten Vormaterialien 
der Kapitel 2 und 3 vollständig 
gewonnen oder hergestellt sind, 
wenn sie mehr als 20 v. H. des 
Gewichts des Erzeugnisses 
ausmachen  

 

ex 1902 19 Nudeln, nicht gekocht, 
getrocknet und nicht gefüllt, aus 
Mehl, ausgenommen 
„Hartweizengries“  

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

 

ex 1902 30 Ramen , Fertignudeln, durch 
Erhitzen oder Braten gekocht, 
und mit Beigabe von 
Würzmischungen, einschließlich 
scharfem Paprikapulver, Salz, 
Knoblaucharomapulver und 
Aromastoffen  

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

 

1903 Tapiokasago und Sago aus 
anderen Stärken, in Form von 
Flocken, Graupen, Perlen, 
Krümeln und dergleichen 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Kartoffelstärke der Position 1108 

 

1904 Lebensmittel, durch Aufblähen 
oder Rösten von Getreide oder 
Getreideerzeugnissen hergestellt 
(z. B. Cornflakes); Getreide 
(ausgenommen Mais) in Form 
von Körnern oder Flocken oder 
anders bearbeiteten Körnern, 
ausgenommen Mehl, Grütze und 
Grieß, vorgekocht oder in 
anderer Weise zubereitet, 
anderweit weder genannt noch 
inbegriffen  

Herstellen 

- aus Vormaterialien jeder Position, 
ausgenommen aus Vormaterialien 
der Position 1806, 

- bei dem das gesamte verwendete 
Getreide und Mehl der Kapitel 10 
und 11 (ausgenommen 
Hartweizen und Mais der Sorte 
Zea indurata sowie deren 
Folgeprodukte) vollständig 
gewonnen oder hergestellt sind 
und 

- bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien des 
Kapitels 17 30 v. H. des Ab-
Werk-Preises des Erzeugnisses 
nicht überschreitet 

 

ex 1905 Backwaren, auch kakaohaltig; 
Hostien, leere Oblatenkapseln 
der für Arzneiwaren 
verwendeten Art, Siegeloblaten, 
getrocknete Teigblätter aus Mehl 
oder Stärke und ähnliche Waren, 
ausgenommen  

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien des Kapitels 11 

 

ex 1905 90 Backwaren aus Reis Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 
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ex Kapitel 20 Zubereitungen von Gemüse, 
Früchten, Nüssen oder anderen 
Pflanzenteilen; ausgenommen: 

Herstellen, bei dem 

- alle verwendeten Früchte, Nüsse 
oder Gemüse der Kapitel 7, 8 
und 12 vollständig gewonnen oder 
hergestellt sind und 

- der Wert aller verwendeten 
Vormaterialien des Kapitels 17 
30 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

2006 Gemüse, Früchte, Nüsse, 
Fruchtschalen und andere 
Pflanzenteile, mit Zucker haltbar 
gemacht (durchtränkt und 
abgetropft, glasiert oder 
kandiert) 

Herstellen, bei dem der Wert der 
verwendeten Vormaterialien des 
Kapitels 17 30 v. H. des Ab-Werk-
Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet 

 

2007 Konfitüren, Fruchtgelees, 
Marmeladen, Fruchtmuse und 
Fruchtpasten, durch Kochen 
hergestellt, auch mit Zusatz von 
Zucker und anderen Süßmitteln 

Herstellen 

- aus Vormaterialien jeder Position, 
ausgenommen aus Vormaterialien 
derselben Position wie das 
Erzeugnis und 

- bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien des 
Kapitels 17 30 v. H. des Ab-
Werk-Preises des Erzeugnisses 
nicht überschreitet 

 

2008 11 Früchte, Nüsse und andere 
genießbare Pflanzenteile, in 
anderer Weise zubereitet oder 
haltbar gemacht, auch mit Zusatz 
von Zucker, anderen Süßmitteln 
oder Alkohol, anderweit weder 
genannt noch inbegriffen; 
Erdnüsse 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

 

2008 19 Früchte, Nüsse und andere 
genießbare Pflanzenteile, in 
anderer Weise zubereitet oder 
haltbar gemacht, auch mit Zusatz 
von Zucker, anderen Süßmitteln 
oder Alkohol, anderweit weder 
genannt noch inbegriffen; 
andere, einschließlich 
Mischungen 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Schalenfrüchte und 
Ölsamen mit Ursprungseigenschaft 
der Positionen 0801, 0802 und 
1202 bis 1207 60 v. H. des Ab-
Werk-Preises des Erzeugnisses 
überschreitet 

 

2008 91, 
2008 92 und 
2008 99 

Früchte, Nüsse und andere 
genießbare Pflanzenteile, in 
anderer Weise zubereitet oder 
haltbar gemacht, auch mit Zusatz 
von Zucker, anderen Süßmitteln 
oder Alkohol, anderweit weder 
genannt noch inbegriffen; 
andere, einschließlich 
Mischungen, ausgenommen 
solche der Unterposition 2008 19 

Herstellen  

- aus Vormaterialien jeder Position, 
ausgenommen aus Vormaterialien 
derselben Position wie das 
Erzeugnis und  

- bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien des 
Kapitels 17 30 v. H. des Ab-Werk-
Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet 
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2009 Fruchtsäfte (einschließlich 
Traubenmost) und Gemüsesäfte, 
nicht gegoren, ohne Zusatz von 
Alkohol, auch mit Zusatz von 
Zucker oder anderen Süßmitteln 

Herstellen 

- aus Vormaterialien jeder Position, 
ausgenommen aus Vormaterialien 
derselben Position wie das 
Erzeugnis und 

- bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien des 
Kapitels 17 30 v. H. des Ab-
Werk-Preises des Erzeugnisses 
nicht überschreitet 

 

ex Kapitel 21 Verschiedene 
Lebensmittelzubereitungen; 
ausgenommen: 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

 

ex 2103 Zubereitungen zum Herstellen 
von Würzsoßen und zubereitete 
Würzsoßen; zusammengesetzte 
Würzmittel, ausgenommen: 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis. Jedoch kann 
Senfmehl, auch zubereitet, oder 
Senf verwendet werden 

 

2103 30 Senfmehl, auch zubereitet, und 
Senf  

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position 

 

2103 90 andere Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position 

 

2104 10 Zubereitungen zum Herstellen 
von Suppen oder Brühen; 
Suppen und Brühen  

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
zubereiteten oder haltbar 
gemachten Gemüsen der Positionen 
2002 bis 2005 

 

2105 Speiseeis, auch kakaohaltig  Herstellen, bei dem 

- der Wert aller verwendeten 
Vormaterialien des Kapitels 4 
30 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

- der Wert aller verwendeten 
Vormaterialien des Kapitels 17 
30 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 
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2106 Lebensmittelzubereitungen, 
anderweit weder genannt noch 
inbegriffen 

Herstellen 

- aus Vormaterialien jeder Position, 
ausgenommen aus Vormaterialien 
derselben Position wie das 
Erzeugnis 

- bei dem alle verwendeten 
Vormaterialien der 
Unterpositionen 1211 20 und 
1302 19 vollständig gewonnen 
oder hergestellt sind und 

- bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien des 
Kapitels 4 30 v. H. des Ab-Werk-
Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet und  

- der Wert aller verwendeten 
Vormaterialien des Kapitels 17 
30 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

ex Kapitel 22 Getränke, alkoholhaltige 
Flüssigkeiten und Essig; 
ausgenommen: 

Herstellen 

- aus Vormaterialien jeder Position, 
ausgenommen aus Vormaterialien 
derselben Position wie das 
Erzeugnis und 

- bei dem alle verwendeten 
Weintrauben und ihre 
Folgeprodukte vollständig 
gewonnen oder hergestellt sind 

 

2202 Wasser, einschließlich 
Mineralwasser und 
kohlensäurehaltiges Wasser, mit 
Zusatz von Zucker, anderen 
Süßmitteln oder Aromastoffen, 
und andere nichtalkoholhaltige 
Getränke, ausgenommen Frucht- 
und Gemüsesäfte der 
Position 2009 

Herstellen 

- aus Vormaterialien jeder Position, 
ausgenommen aus Vormaterialien 
derselben Position wie das 
Erzeugnis 

- bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien des 
Kapitels 17 30 v. H. des Ab-
Werk-Preises des Erzeugnisses 
nicht überschreitet 

- bei dem alle verwendeten 
Fruchtsäfte (ausgenommen 
Ananas-, Limonen-, Limetten- 
und Pampelmusensäfte) der 
Position 2009 
Ursprungserzeugnisse sind und 

- bei dem alle verwendeten 
Vormaterialien der 
Unterpositionen 1211 20 und 
1302 19 vollständig gewonnen 
oder hergestellt sind  
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2207 Ethylalkohol mit einem 
Alkoholgehalt von 80 % vol 
oder mehr, unvergällt; 
Ethylalkohol und Branntwein 
mit beliebigem Alkoholgehalt, 
vergällt 

Herstellen 

- aus Vormaterialien jeder Position, 
ausgenommen aus Vormaterialien 
der Position 2207 oder 2208, und 

- bei dem alle verwendeten 
Weintrauben und ihre 
Folgeprodukte vollständig 
gewonnen oder hergestellt sind  

 

2208 Ethylalkohol mit einem 
Alkoholgehalt von weniger als 
80 % vol, unvergällt; 
Branntwein, Likör und andere 
alkoholhaltige Getränke 

Herstellen 

- aus Vormaterialien jeder Position, 
ausgenommen aus Vormaterialien 
der Position 2207 oder 2208, und 

- bei dem alle verwendeten 
Weintrauben und ihre 
Folgeprodukte vollständig 
gewonnen oder hergestellt sind 

 

ex Kapitel 23 Rückstände und Abfälle der 
Lebensmittelindustrie; 
zubereitetes Futter; 
ausgenommen: 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

 

ex 2301  Mehl von Walen; Mehl und 
Pellets von Fischen oder von 
Krebstieren, von Weichtieren 
oder anderen wirbellosen 
Wassertieren, ungenießbar 

Herstellen, bei dem alle 
verwendeten Vormaterialien der 
Kapitel 2 und 3 vollständig 
gewonnen oder hergestellt sind  

 

2303 10 Rückstände aus der 
Stärkegewinnung und ähnliche 
Rückstände 

Herstellen, bei dem der gesamte 
verwendete Mais vollständig 
gewonnen oder hergestellt ist 

 

2306 90 Ölkuchen und andere feste 
Rückstände aus der Gewinnung 
pflanzlicher Fette oder Öle, auch 
gemahlen oder in Form von 
Pellets, ausgenommen Waren 
der Positionen 2304 und 2305; 
andere 

Herstellen, bei dem alle 
verwendeten Oliven des Kapitels 7 
vollständig gewonnen oder 
hergestellt sind  

 

2309 Zubereitungen der zur Fütterung 
verwendeten Art 

Herstellen, bei dem 

 alle verwendeten Vormaterialien 
der Kapitel 2, 3, 4, 10, 11 und 17 
Ursprungserzeugnisse sind  

 

ex Kapitel 24 Tabak und verarbeitete 
Tabakersatzstoffe; 
ausgenommen: 

Herstellen, bei dem alle 
verwendeten Vormaterialien des 
Kapitels 24 vollständig gewonnen 
oder hergestellt sind 

 

2402 Zigarren (einschließlich 
Stumpen), Zigarillos und 
Zigaretten, aus Tabak oder 
Tabakersatzstoffen 

Herstellen, bei dem mindestens 
70 GHT des verwendeten 
unverarbeiteten Tabaks oder der 
verwendeten Tabakabfälle der 
Position 2401 
Ursprungserzeugnisse sind  

 

 2403 10 Rauchtabak Herstellen, bei dem mindestens 
70 GHT des verwendeten 
unverarbeiteten Tabaks oder der 
verwendeten Tabakabfälle der 
Position 2401 
Ursprungserzeugnisse sind  
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ex Kapitel 25 Salz; Schwefel; Steine und 
Erden; Gips, Kalk und Zement; 
ausgenommen: 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

 

2504 10 Natürlicher Grafit in Pulverform 
oder in Flocken 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position 

 

 2515 12 Marmor und Travertin, durch 
Sägen oder auf andere Weise 
lediglich zerteilt, in Blöcken 
oder in quadratischen oder 
rechteckigen Platten 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position 

 

 2516 12 Granit, durch Sägen oder auf 
andere Weise lediglich zerteilt, 
in Blöcken oder in quadratischen 
oder rechteckigen Platten 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position 

 

 2518 20 Dolomit, gebrannt oder gesintert Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position 

 

ex 2519 Natürliches Magnesiumcarbonat 
(Magnesit), gebrochen, in 
luftdicht verschlossenen 
Behältnissen, und 
Magnesiumoxid, auch chemisch 
rein, ausgenommen 
geschmolzene Magnesia und 
totgebrannte (gesinterte) 
Magnesia 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis. Jedoch kann 
natürliches Magnesiumcarbonat 
(Magnesit) verwendet werden 

 

ex 2520 20 Gips, zu zahnärztlichen Zwecken 
besonders zubereitet 

 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
50 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

2525 20 Glimmerpulver Mahlen von Glimmer und 
Glimmerabfall 

 

ex 2530 90 Farberden, gebrannt oder 
gemahlen 

Brennen oder Mahlen von 
Farberden 

 

Kapitel 26 Erze sowie Schlacken und 
Aschen 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

 

Kapitel 27 Mineralische Brennstoffe, 
Mineralöle und Erzeugnisse 
ihrer Destillation; bituminöse 
Stoffe; Mineralwachse 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position  

 

Kapitel 28 Anorganische chemische 
Erzeugnisse; anorganische oder 
organische Verbindungen von 
Edelmetallen, von 
Seltenerdmetallen, von 
radioaktiven Elementen oder von 
Isotopen; 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis. Jedoch dürfen 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis verwendet 
werden, wenn ihr Gesamtwert 
20 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 50 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 
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ex Kapitel 29 Organische chemische 
Erzeugnisse; ausgenommen: 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis. Jedoch dürfen 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis verwendet 
werden, wenn ihr Gesamtwert 
20 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 50 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

ex 2905 19 Metallalkoholate von Alkoholen 
dieser Position oder von Ethanol 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, einschließlich anderer 
Vormaterialien der Position 2905. 
Jedoch dürfen Metallalkoholate 
dieser Position verwendet werden, 
wenn ihr Gesamtwert 20 v. H. des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses 
nicht überschreitet 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 50 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

2915 Gesättigte acyclische einbasische 
Carbonsäuren und ihre 
Anhydride, Halogenide, 
Peroxide und Peroxysäuren; ihre 
Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder 
Nitrosoderivate 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position. Jedoch darf der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien der 
Positionen 2915 und 2916 20 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreiten 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 40 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

ex 2932 - innere Ether und ihre Halogen-, 
Sulfo-, Nitro- oder 
Nitrosoderivate 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position. Jedoch darf der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien der 
Position 2909 20 v. H. des Ab-
Werk-Preises des Erzeugnisses 
nicht überschreiten 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 50 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 - cyclische Acetale und innere 
Halbacetale und ihre Halogen-, 
Sulfo-, Nitro- oder 
Nitrosoderivate 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 40 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

2933 Heterocyclische Verbindungen, 
nur mit Stickstoff als 
Heteroatom(e) 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position. Jedoch darf der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien der 
Positionen 2932 und 2933 20 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreiten 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 40 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

2934 Nucleinsäuren und ihre Salze, 
auch chemisch nicht einheitlich; 
andere heterocyclische 
Verbindungen 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position. Jedoch darf der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien der 
Positionen 2932, 2933 und 2934 
20 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreiten 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 40 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

ex Kapitel 30 Pharmazeutische Erzeugnisse; 
ausgenommen: 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis. Jedoch dürfen 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis verwendet 
werden, wenn ihr Gesamtwert 
20 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 
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3001 Drüsen und andere Organe zu 
organotherapeutischen Zwecken, 
getrocknet, auch als Pulver; 
Auszüge aus Drüsen oder 
anderen Organen oder ihren 
Absonderungen zu 
organotherapeutischen Zwecken; 
Heparin und seine Salze; andere 
menschliche oder tierische Stoffe 
zu therapeutischen oder 
prophylaktischen Zwecken

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position 

 

3002 Menschliches Blut; tierisches 
Blut, zu therapeutischen, 
prophylaktischen oder 
diagnostischen Zwecken 
zubereitet; Antisera und andere 
Blutfraktionen sowie 
modifizierte immunologische 
Erzeugnisse, auch in einem 
biotechnologischen Verfahren 
hergestellt; Vaccine, Toxine, 
Kulturen von Mikroorganismen 
(ausgenommen Hefen) und 
ähnliche Erzeugnisse 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position 

 

3006 91 Vorrichtungen erkennbar zur 
Verwendung für Stomata 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
50 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

ex Kapitel 31 Düngemittel; ausgenommen: Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis. Jedoch dürfen 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis verwendet 
werden, wenn ihr Gesamtwert 
20 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 40 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

ex 3105 Mineralische oder chemische 
Düngemittel, zwei oder drei der 
düngenden Stoffe Stickstoff, 
Phosphor und Kalium 
enthaltend; andere Düngemittel; 
Erzeugnisse dieses Kapitels in 
Tabletten oder ähnlichen Formen 
oder in Packungen, mit einem 
Rohgewicht von 10 kg oder 
weniger; ausgenommen: 

- Natriumnitrat (Natronsalpeter) 

- Calciumcyanamid 
(Kalkstickstoff)  

- Kaliumsulfat 

- Kaliummagnesiumsulfat 

Herstellen 

- aus Vormaterialien jeder Position, 
ausgenommen aus Vormaterialien 
derselben Position wie das 
Erzeugnis. Jedoch dürfen 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis verwendet 
werden, wenn ihr Gesamtwert 
20 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 
und 

- bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
50 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 40 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

ex Kapitel 32 Gerb- und Farbstoffauszüge; 
Tannine und ihre Derivate; 
Farbstoffe, Pigmente und andere 
Farbmittel; Anstrichfarben und 
Lacke; Kitte; Tinten; 
ausgenommen: 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis. Jedoch dürfen 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis verwendet 
werden, wenn ihr Gesamtwert 
20 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 40 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 
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ex 3201 Tannine und ihre Salze, Ether, 
Ester und andere Derivate 

Herstellen aus Gerbstoffauszügen 
pflanzlichen Ursprungs 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 40 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

3204 Synthetische organische 
Farbmittel, auch chemisch 
einheitlich; Zubereitungen im 
Sinne der Anmerkung 3 zu 
diesem Kapitel auf der 
Grundlage synthetischer 
organischer Farbmittel; 
synthetische organische 
Erzeugnisse von der als 
fluoreszierende Aufheller oder 
als Luminophore verwendeten 
Art, auch chemisch einheitlich 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 40 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

3205 Farblacke; Zubereitungen im 
Sinne der Anmerkung 3 zu 
diesem Kapitel auf der 
Grundlage von Farblacken (91) 

 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien der 
Positionen 3203, 3204 und 3205. 
Jedoch dürfen Vormaterialien der 
Position 3205 verwendet werden, 
wenn ihr Gesamtwert 20 v. H. des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses 
nicht überschreitet 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 40 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

3206 Andere Farbmittel; 
Zubereitungen im Sinne der 
Anmerkung 3 zu diesem Kapitel, 
ausgenommen solche der 
Position 3203, 3204 oder 3205; 
anorganische Erzeugnisse von 
der als Luminophore 
verwendeten Art, auch chemisch 
einheitlich 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 40 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

ex Kapitel 33 Ätherische Öle und Resinoide; 
zubereitete Riech-, 
Körperpflege- oder 
Schönheitsmittel; ausgenommen: 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis. Jedoch dürfen 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis verwendet 
werden, wenn ihr Gesamtwert 
20 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 40 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

3301 Ätherische Öle (auch terpenfrei 
gemacht), einschließlich 
„konkrete“ oder „absolute“ Öle; 
Resinoide; extrahierte 
Oleoresine; Konzentrate 
ätherischer Öle in Fetten, nicht 
flüchtigen Ölen, Wachsen oder 
ähnlichen Stoffen, durch 
Enfleurage oder Mazeration 
gewonnen; terpenhaltige 
Nebenerzeugnisse aus 
ätherischen Ölen; destillierte 
aromatische Wässer und 
wässrige Lösungen ätherischer 
Öle 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, einschließlich aus 
Vormaterialien einer anderen 
Warengruppe (92) dieser Position. 
Jedoch dürfen Vormaterialien 
derselben Warengruppe wie das 
Erzeugnis verwendet werden, wenn 
ihr Gesamtwert 20 v. H. des Ab-
Werk-Preises des Erzeugnisses 
nicht überschreitet 
 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 40 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

                                                
91 Anmerkung 3 zu Kapitel 32 besagt, dass es sich bei diesen Zubereitungen um solche handelt, wie sie zum Färben beliebiger 

Stoffe oder zum Herstellen von Farbzubereitungen verwendet werden, vorausgesetzt, sie sind nicht in eine andere Position des 
Kapitels 32 einzureihen. 

92 Als Warengruppe gilt jeder Teil der Position, der von den übrigen Waren durch einen Strichpunkt getrennt ist. 
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ex Kapitel 34 Seifen, organische 
grenzflächenaktive Stoffe, 
zubereitete Waschmittel, 
zubereitete Schmiermittel, 
künstliche Wachse, zubereitete 
Wachse, Schuhcreme, 
Scheuerpulver und dergleichen, 
Kerzen und ähnliche 
Erzeugnisse, Modelliermassen, 
„Dentalwachs“ und 
Zubereitungen für zahnärztliche 
Zwecke auf der Grundlage von 
Gips; ausgenommen: 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis. Jedoch dürfen 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis verwendet 
werden, wenn ihr Gesamtwert 
20 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 40 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

ex 3404  Künstliche Wachse und 
zubereitete Wachse, 

auf der Grundlage von Paraffin, 
von Erdölwachsen oder von 
Wachsen aus bituminösen 
Mineralien oder von 
paraffinischen Rückständen 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis. Jedoch dürfen 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis verwendet 
werden, wenn ihr Gesamtwert 
50 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

ex Kapitel 35 Eiweißstoffe; modifizierte 
Stärke; Klebstoffe; Enzyme; 
ausgenommen: 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis. Jedoch dürfen 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis verwendet 
werden, wenn ihr Gesamtwert 
20 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 40 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

3505 Dextrine und andere modifizierte 
Stärken (z. B. Quellstärke oder 
veresterte Stärke); Leime auf der 
Grundlage von Stärken, 
Dextrinen oder anderen 
modifizierten Stärken: 

  

 - Stärkeether und -ester Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, einschließlich anderer 
Vormaterialien der Position 3505 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 40 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 - andere Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien der Position 1108 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 40 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

ex 3507 Zubereitete Enzyme, anderweit 
weder genannt noch inbegriffen 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
50 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

Kapitel 36 Pulver und Sprengstoffe; 
pyrotechnische Artikel; 
Zündhölzer; Zündmetall-
Legierungen; leicht entzündliche 
Stoffe 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis. Jedoch dürfen 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis verwendet 
werden, wenn ihr Gesamtwert 
20 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 40 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 
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ex Kapitel 37 Erzeugnisse zu fotografischen 
und kinematografischen 
Zwecken; ausgenommen: 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis. Jedoch dürfen 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis verwendet 
werden, wenn ihr Gesamtwert 
20 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 40 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

3701 Fotografische Platten und 
Planfilme, sensibilisiert, nicht 
belichtet, aus Stoffen aller Art 
(ausgenommen Papier, Pappe 
oder Spinnstoffe); fotografische 
Sofortbild-Planfilme, 
sensibilisiert, nicht belichtet, 
auch in Kassetten: 

  

  - Sofortbild-Planfilme für 
Farbaufnahmen, in Kassetten 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien der Positionen 3701 
und 3702. Jedoch dürfen 
Vormaterialien der Position 3702 
verwendet werden, wenn ihr 
Gesamtwert 30 v. H. des Ab-Werk-
Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 40 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 - andere Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien der Positionen 3701 
und 3702. Jedoch dürfen 
Vormaterialien der Positionen 3701 
und 3702 verwendet werden, wenn 
ihr Gesamtwert 20 v. H. des Ab-
Werk-Preises des Erzeugnisses 
nicht überschreitet 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 40 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

3702 Fotografische Filme in Rollen, 
sensibilisiert, nicht belichtet, aus 
Stoffen aller Art (ausgenommen 
Papier, Pappe oder Spinnstoffe); 
fotografische Sofortbild-
Rollfilme, sensibilisiert, nicht 
belichtet 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien der Positionen 3701 
und 3702 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 40 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

3704 Fotografische Platten, Filme, 
Papiere, Pappen und 
Spinnstoffwaren, belichtet, 
jedoch nicht entwickelt 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien der Positionen 3701 
bis 3704 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 40 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

ex Kapitel 38 Verschiedene Erzeugnisse der 
chemischen Industrie; 
ausgenommen: 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis. Jedoch dürfen 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis verwendet 
werden, wenn ihr Gesamtwert 
20 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 40 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

ex 3803 00 Tallöl, raffiniert Raffinieren von rohem Tallöl Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 40 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

ex 3805 10 Sulfatterpentinöl, gereinigt Reinigen durch Destillieren oder 
Raffinieren von rohem 
Sulfatterpentinöl 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 40 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 
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3806 30 Harzester Raffinieren von Harzsäuren Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 40 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

3808 Insektizide, Rodentizide, 
Fungizide, Herbizide, 
Keimhemmungsmittel und 
Pflanzenwuchsregulatoren, 
Desinfektionsmittel und ähnliche 
Erzeugnisse, in Formen oder 
Aufmachungen für den 
Einzelverkauf oder als 
Zubereitungen oder Waren (z. B. 
Schwefelbänder, Schwefelfäden, 
Schwefelkerzen und 
Fliegenfänger) 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis. Jedoch dürfen 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis verwendet 
werden, wenn ihr Gesamtwert 
20 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet  

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 50 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

3809 Appretur- oder 
Endausrüstungsmittel, 
Beschleuniger zum Färben oder 
Fixieren von Farbstoffen und 
andere Erzeugnisse und 
Zubereitungen (z. B. zubereitete 
Schlichtemittel und 
Zubereitungen zum Beizen), von 
der in der Textilindustrie, 
Papierindustrie, Lederindustrie 
oder ähnlichen Industrien 
verwendeten Art, anderweit 
weder genannt noch inbegriffen 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis. Jedoch dürfen 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis verwendet 
werden, wenn ihr Gesamtwert 
20 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 50 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

3810 Zubereitungen zum Abbeizen 
von Metallen; Flussmittel und 
andere Hilfsmittel zum 
Schweißen oder Löten von 
Metallen; Pasten und Pulver zum 
Schweißen oder Löten, aus 
Metall und anderen Stoffen; 
Zubereitungen von der als 
Überzugs- oder Füllmasse für 
Schweißelektroden oder 
Schweißstäbe verwendeten Art 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis. Jedoch dürfen 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis verwendet 
werden, wenn ihr Gesamtwert 
20 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 50 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

3811 Zubereitete Antiklopfmittel, 
Antioxidantien, Antigums, 
Viskositätsverbesserer, 
Antikorrosivadditive und andere 
zubereitete Additive für 
Mineralöle (einschließlich 
Kraftstoffe) oder für andere, zu 
denselben Zwecken wie 
Mineralöle verwendete 
Flüssigkeiten 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis. Jedoch dürfen 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis verwendet 
werden, wenn ihr Gesamtwert 
20 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 50 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

3812 Zubereitete 
Vulkanisationsbeschleuniger; 
zusammengesetzte Weichmacher 
für Kautschuk oder Kunststoffe, 
anderweit weder genannt noch 
inbegriffen; zubereitete 
Antioxidationsmittel und andere 
zusammengesetzte Stabilisatoren 
für Kautschuk oder Kunststoffe 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis. Jedoch dürfen 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis verwendet 
werden, wenn ihr Gesamtwert 
20 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 50 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

3813  Gemische und Ladungen für 
Feuerlöschgeräte; 
Feuerlöschgranaten und 
Feuerlöschbomben 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
50 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 
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3814 Zusammengesetzte organische 
Löse- und Verdünnungsmittel, 
anderweit weder genannt noch 
inbegriffen; Zubereitungen zum 
Entfernen von Farben oder 
Lacken 

 Herstellen aus Vormaterialien 
jeder Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis. Jedoch dürfen 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis verwendet 
werden, wenn ihr Gesamtwert 
20 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 50 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

3818 Chemische Elemente, zur 
Verwendung in der Elektronik 
dotiert, in Scheiben, Plättchen 
oder ähnlichen Formen; 
chemische Verbindungen, zur 
Verwendung in der Elektronik 
dotiert 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
50 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

3819 Flüssigkeiten für hydraulische 
Bremsen und andere zubereitete 
Flüssigkeiten für hydraulische 
Kraftübertragung, kein Erdöl 
oder Öl aus bituminösen 
Mineralien enthaltend oder mit 
einem Gehalt an Erdöl oder Öl 
aus bituminösen Mineralien von 
weniger als 70 GHT 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
50 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

3820 Zubereitete Gefrierschutzmittel 
und zubereitete Flüssigkeiten 
zum Enteisen 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
50 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

ex 3821 00 Zubereitete Nährsubstrate zum 
Erhalten von Mikroorganismen 
(einschließlich Viren und 
dergleichen) oder pflanzlichen, 
menschlichen oder tierischen 
Zellen 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
50 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

3822 Diagnostik- oder 
Laborreagenzien auf einem 
Träger und zubereitete 
Diagnostik- oder 
Laborreagenzien, auch auf einem 
Träger, ausgenommen solche der 
Position 3002 oder 3006; 
zertifizierte Referenzmaterialien 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
50 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

3823 Technische einbasische 
Fettsäuren; saure Öle aus der 
Raffination; technische 
Fettalkohole: 

  

3823 11 bis 
3823 19 

- technische einbasische 
Fettsäuren; saure Öle aus der 
Raffination: 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

 

3823 70 - technische Fettalkohole Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, einschließlich anderer 
Vormaterialien der Position 3823 
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3824 Zubereitete Bindemittel für 
Gießereiformen oder -kerne 
chemische Erzeugnisse und 
Zubereitungen der chemischen 
Industrie oder verwandter 
Industrien (einschließlich 
Mischungen von 
Naturprodukten), anderweit 
weder genannt noch inbegriffen 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis. Jedoch dürfen 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis verwendet 
werden, wenn ihr Gesamtwert 
20 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 50 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

3901 bis 3921 Kunststoffe in Primärformen, 
Abfälle, Schnitzel und Bruch, 
aus Kunststoffen; Halb- und 
Fertigerzeugnisse aus 
Kunststoffen  

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 25 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

3907 30 und 
3907 40 

Epoxidharze; Polycarbonate Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position 

 

3907 20 und 
3907 91 

andere Polyether; andere 
Polyester  

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position 

 

3922 bis 3926 Fertigerzeugnisse aus 
Kunststoffen 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
50 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

ex Kapitel 40 Kautschuk und Waren daraus; 
ausgenommen: 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

 

4005 Kautschukmischungen, nicht 
vulkanisiert, in Primärformen 
oder in Platten, Blättern oder 
Streifen 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien, 
ausgenommen Naturkautschuk, 
50 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

4012 Luftreifen aus Kautschuk, 
runderneuert oder gebraucht; 
Vollreifen oder 
Hohlkammerreifen, Überreifen 
und Felgenbänder, aus 
Kautschuk: 

  

ex 4012 11, 
ex 4012 12, 
ex 4012 13 und 
ex 4012 19 

- Luftreifen, Vollreifen oder 
Hohlkammerreifen, 
runderneuert, aus Kautschuk 

Runderneuern von gebrauchten 
Reifen 

 

 - andere Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien der 
Positionen 4011 und 4012 

 

ex 4017 Waren aus Hartkautschuk Herstellen aus Hartkautschuk  

ex Kapitel 41 Rohe Häute und Felle (andere 
als Pelzfelle) und Leder; 
ausgenommen: 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 
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4102 21 und 
4102 29 

Rohe Felle von Schafen oder 
Lämmern, enthaart 

Enthaaren von Schaffellen oder 
Lammfellen  

oder 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

 

4104 bis 4106 Gegerbte, auch getrocknete 
Häute und Felle, enthaart, auch 
gespalten, aber nicht zugerichtet 

Nachgerben von gegerbtem Leder 

oder 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

 

Kapitel 42 Lederwaren; Sattlerwaren; 
Reiseartikel, Handtaschen und 
ähnliche Behältnisse; Waren aus 
Därmen 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

 

ex Kapitel 43 Pelzfelle und künstliches 
Pelzwerk; Waren daraus; 
ausgenommen: 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

 

ex 4302 30 Gegerbte oder zugerichtete 
Pelzfelle, zusammengesetzt: 

  

 - in Platten, Kreuzen oder 
ähnlichen Formen 

Bleichen oder Färben mit 
Zuschneiden und Zusammensetzen 
von nicht zusammengesetzten 
gegerbten oder zugerichteten 
Pelzfellen 

 

 - andere Herstellen aus nicht 
zusammengesetzten gegerbten oder 
zugerichteten Pelzfellen 

 

4303 Kleidung, Bekleidungszubehör 
und andere Waren, aus 
Pelzfellen 

Herstellen aus nicht 
zusammengesetzten gegerbten oder 
zugerichteten Pelzfellen der 
Position 4302 

 

ex Kapitel 44 Holz und Holzwaren; Holzkohle; 
ausgenommen: 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

 

4403 Rohholz, auch entrindet, vom 
Splint befreit oder zwei- oder 
vierseitig grob zugerichtet 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position  

 

ex 4407 Holz, in der Längsrichtung 
gesägt oder gesäumt, gemessert 
oder geschält, geschliffen oder 
an den Enden verbunden, mit 
einer Dicke von mehr als 6 mm 

Hobeln, Schleifen oder an den 
Enden verbinden 
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ex 4408 Furnierblätter (einschließlich der 
durch Messern von Lagenholz 
gewonnenen Blätter) und Blätter 
für Sperrholz, mit einer Dicke 
von 6 mm oder weniger, und 
anderes Holz, in der 
Längsrichtung gesägt, gemessert 
oder geschält, gehobelt, 
geschliffen oder an den Enden 
verbunden, mit einer Dicke von 
6 mm oder weniger 

An den Kanten verbinden, Hobeln, 
Schleifen oder an den Enden 
verbinden 

 

4409 Holz (einschließlich Stäbe und 
Friese für Parkett, nicht 
zusammengesetzt), entlang einer 
oder mehrerer Kanten, Enden 
oder Flächen profiliert (gekehlt, 
genutet, gefedert, gefalzt, 
abgeschrägt, gefriest, gerundet 
oder in ähnlicher Weise 
bearbeitet), auch gehobelt, 
geschliffen oder an den Enden 
verbunden 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position 

 

ex 4410 bis ex 
4413 

Gefrieste oder profilierte 
Holzleisten und Holzfriese für 
Möbel, Rahmen, 
Innenausstattungen, elektrische 
Leitungen oder für ähnliche 
Zwecke 

Friesen oder Profilieren  

ex 4415 10 Kisten, Kistchen, Verschläge, 
Trommeln und ähnliche 
Verpackungsmittel, aus Holz 

Herstellen aus noch nicht auf die 
erforderlichen Maße 
zugeschnittenen Brettern 

 

ex 4416 00 Fässer, Tröge, Bottiche, Kübel 
und andere Böttcherwaren und 
Teile davon, aus Holz 

Herstellen aus Fassstäben, auch auf 
beiden Hauptflächen gesägt, aber 
nicht weiter bearbeitet 

 

ex 4418 - Bautischler- und 
Zimmermannsarbeiten, aus 
Holz 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis. Jedoch können 
Verbundplatten mit Hohlraum-
Mittellagen und Schindeln 
(„shingles“ und „shakes“) 
verwendet werden. 

 

 - gefrieste oder profilierte 
Leisten und Friese 

Friesen oder Profilieren  

ex 4421 90 Holz für Zündhölzer, 
vorgerichtet; Holznägel für 
Schuhe 

Herstellen aus Holz jeder Position, 
ausgenommen aus Holzdraht der 
Position 4409 

 

ex Kapitel 45 Kork und Korkwaren; 
ausgenommen: 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

 

4503 Waren aus Naturkork Herstellen aus Kork der Position 
4501 

 

Kapitel 46 Flechtwaren und 
Korbmacherwaren 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

 



DE 199   DE 

Kapitel 47 Halbstoffe aus Holz oder 
anderen cellulosehaltigen 
Faserstoffen; Papier oder Pappe 
(Abfälle und Ausschuss) zur 
Wiedergewinnung 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

 

ex Kapitel 48 Papier und Pappe; Waren aus 
Papierhalbstoff, Papier oder 
Pappe; ausgenommen: 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

 

4816 Kohlepapier, präpariertes 
Durchschreibepapier und 
anderes Vervielfältigungs- und 
Umdruckpapier (ausgenommen 
Waren der Position 4809), 
vollständige Dauerschablonen 
und Offsetplatten aus Papier, 
auch in Kartons 

Herstellen aus Vormaterialien für 
die Papierherstellung des 
Kapitels 47 

 

4817 Briefumschläge, Kartenbriefe, 
Postkarten (ohne Bilder) und 
Korrespondenzkarten, aus Papier 
oder Pappe; 
Zusammenstellungen von 
Schreibwaren aus Papier, in 
Schachteln, Taschen und 
ähnlichen Behältnissen, aus 
Papier oder Pappe 

Herstellen 

- aus Vormaterialien jeder Position, 
ausgenommen aus Vormaterialien 
derselben Position wie das 
Erzeugnis und 

- bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
50 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

4818 10 Toilettenpapier Herstellen aus Vormaterialien für 
die Papierherstellung des 
Kapitels 47 

 

ex 4820 10 Briefpapierblöcke Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
50 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

ex Kapitel 49 Bücher, Zeitungen, Bilddrucke 
und andere Erzeugnisse des 
grafischen Gewerbes; hand- oder 
maschinengeschriebene 
Schriftstücke und Pläne; 
ausgenommen: 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

 

4909 Bedruckte oder illustrierte 
Postkarten; Glückwunschkarten 
und bedruckte Karten mit 
Glückwünschen oder 
persönlichen Mitteilungen, auch 
illustriert, auch mit Umschlägen 
oder Verzierungen aller Art 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien der 
Positionen 4909 und 4911 

 

ex Kapitel 50 Seide; ausgenommen: Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

 

ex 5003 Abfälle von Seide 
(einschließlich nicht 
abhaspelbare Kokons, 
Garnabfälle und Reißspinnstoff), 
gekrempelt oder gekämmt 

Krempeln oder Kämmen von 
Abfällen von Seide 

 



DE 200   DE 

5004 bis 
ex 5006 

Seidengarne, 
Schappeseidengarne oder 
Bouretteseidengarne 

Herstellen aus (93) 

- Grège oder Abfällen von Seide, 
gekrempelt oder gekämmt oder 
anders für die Spinnerei 
bearbeitet, 

- anderen natürlichen Spinnfasern, 
weder gekrempelt oder gekämmt 
noch anders für die Spinnerei 
bearbeitet, 

- chemischen Vormaterialien oder 
Spinnmasse oder 

- Vormaterialien für die 
Papierherstellung 

 

5007 Gewebe aus Seide, Schappeseide 
oder Bourretteseide: 

  

 - in Verbindung mit 
Kautschukfäden 

Herstellen aus einfachen Garnen 
(94) 
 

 

 - andere Herstellen aus (95) 
 

 

  - Kokosgarnen, 

- natürlichen Fasern, 

- synthetischen oder künstlichen 
Spinnfasern, weder gekrempelt 
oder gekämmt noch anders für die 
Spinnerei bearbeitet, 

- chemischen Vormaterialien oder 
Spinnmasse oder  

- Papier 

oder 

 

  Bedrucken mit mindestens zwei 
Vor- oder Nachbehandlungen (wie 
Reinigen, Bleichen, Merzerisieren, 
Thermofixieren, Aufhellen, 
Kalandrieren, krumpfecht 
Ausrüsten, Fixieren, Dekatieren, 
Imprägnieren, Ausbessern und 
Noppen), vorausgesetzt dass der 
Wert des verwendeten 
unbedruckten Gewebes 47,5 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

ex Kapitel 51 Wolle, feine und grobe 
Tierhaare; Garne und Gewebe 
aus Rosshaar; ausgenommen: 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

 

                                                
93 Wegen der besonderen Vorschrift für Erzeugnisse, die aus verschiedenen textilen Vormaterialien bestehen, siehe Bemerkung 5. 
94 Wegen der besonderen Vorschrift für Erzeugnisse, die aus verschiedenen textilen Vormaterialien bestehen, siehe Bemerkung 5. 
95 Wegen der besonderen Vorschrift für Erzeugnisse, die aus verschiedenen textilen Vormaterialien bestehen, siehe Bemerkung 5. 
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5106 bis 5110 Garne aus Wolle, feinen oder 
groben Tierhaaren oder Rosshaar 

Herstellen aus (96) 

- Grège oder Abfällen von Seide, 
gekrempelt oder gekämmt oder 
anders für die Spinnerei 
bearbeitet, 

- natürlichen Fasern, weder 
gekrempelt noch gekämmt noch 
anders für die Spinnerei 
bearbeitet, 

- chemischen Vormaterialien oder 
Spinnmasse oder 

- Vormaterialien für die 
Papierherstellung 

 

5111 bis 5113 Gewebe aus Wolle, feinen oder 
groben Tierhaaren oder 
Rosshaar: 

  

 - in Verbindung mit 
Kautschukfäden 

Herstellen aus einfachen Garnen 
(97) 
 

 

 - andere Herstellen aus (98) 
 

  - Kokosgarnen, 

- natürlichen Fasern, 

- synthetischen oder künstlichen 
Spinnfasern, weder gekrempelt 
oder gekämmt noch anders für die 
Spinnerei bearbeitet, 

- chemischen Vormaterialien oder 
Spinnmasse oder  

- Papier 

oder 

 

  Bedrucken mit mindestens zwei 
Vor- oder Nachbehandlungen (wie 
Reinigen, Bleichen, Merzerisieren, 
Thermofixieren, Aufhellen, 
Kalandrieren, krumpfecht 
Ausrüsten, Fixieren, Dekatieren, 
Imprägnieren, Ausbessern und 
Noppen), vorausgesetzt dass der 
Wert des verwendeten 
unbedruckten Gewebes 47,5 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

ex Kapitel 52 Baumwolle; ausgenommen: Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

 

                                                
96 Wegen der besonderen Vorschrift für Erzeugnisse, die aus verschiedenen textilen Vormaterialien bestehen, siehe Bemerkung 5. 
97 Wegen der besonderen Vorschrift für Erzeugnisse, die aus verschiedenen textilen Vormaterialien bestehen, siehe Bemerkung 5. 
98 Wegen der besonderen Vorschrift für Erzeugnisse, die aus verschiedenen textilen Vormaterialien bestehen, siehe Bemerkung 5. 
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5204 bis 5207 Nähgarne und andere Garne aus 
Baumwolle 

Herstellen aus (99) 

- Grège oder Abfällen von Seide, 
gekrempelt oder gekämmt oder 
anders für die Spinnerei 
bearbeitet, 

- natürlichen Fasern, weder 
gekrempelt noch gekämmt noch 
anders für die Spinnerei 
bearbeitet, 

- chemischen Vormaterialien oder 
Spinnmasse oder 

- Vormaterialien für die 
Papierherstellung 

 

5208 bis 5212 Gewebe aus Baumwolle:   

 - in Verbindung mit 
Kautschukfäden 

Herstellen aus einfachen Garnen 
(100) 
 

 

 - andere Herstellen aus (101) 
 

  - Kokosgarnen, 

- natürlichen Fasern, 

- synthetischen oder künstlichen 
Spinnfasern, weder gekrempelt 
oder gekämmt noch anders für die 
Spinnerei bearbeitet, 

- chemischen Vormaterialien oder 
Spinnmasse oder 

- Papier 

oder 

 

  Bedrucken mit mindestens zwei 
Vor- oder Nachbehandlungen (wie 
Reinigen, Bleichen, Merzerisieren, 
Thermofixieren, Aufhellen, 
Kalandrieren, krumpfecht 
Ausrüsten, Fixieren, Dekatieren, 
Imprägnieren, Ausbessern und 
Noppen), vorausgesetzt dass der 
Wert des verwendeten 
unbedruckten Gewebes 47,5 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

ex Kapitel 53 Andere pflanzliche Spinnstoffe; 
Papiergarne und Gewebe aus 
Papiergarnen; ausgenommen: 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

 

                                                
99 Wegen der besonderen Vorschrift für Erzeugnisse, die aus verschiedenen textilen Vormaterialien bestehen, siehe Bemerkung 5. 
100 Wegen der besonderen Vorschrift für Erzeugnisse, die aus verschiedenen textilen Vormaterialien bestehen, siehe Bemerkung 5. 
101 Wegen der besonderen Vorschrift für Erzeugnisse, die aus verschiedenen textilen Vormaterialien bestehen, siehe Bemerkung 5. 
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5306 bis 5308 Garne aus anderen pflanzlichen 
Spinnstoffen; Papiergarne 

Herstellen aus (102) 

- Grège oder Abfällen von Seide, 
gekrempelt oder gekämmt oder 
anders für die Spinnerei 
bearbeitet, 

- natürlichen Fasern, weder 
gekrempelt noch gekämmt noch 
anders für die Spinnerei 
bearbeitet, 

- chemischen Vormaterialien oder 
Spinnmasse oder 

- Vormaterialien für die 
Papierherstellung 

 

5309 bis 5311 Gewebe aus anderen 
pflanzlichen Spinnstoffen; 
Gewebe aus Papiergarnen: 

  

 - in Verbindung mit 
Kautschukfäden 

Herstellen aus einfachen Garnen 
(103) 
 

 

 - andere Herstellen aus (104) 

- Kokosgarnen, 

- Jutegarnen 

- natürlichen Fasern, 

- synthetischen oder künstlichen 
Spinnfasern, weder gekrempelt 
oder gekämmt noch anders für die 
Spinnerei bearbeitet, 

- chemischen Vormaterialien oder 
Spinnmasse oder  

- Papier 

oder 

 

  Bedrucken mit mindestens zwei 
Vor- oder Nachbehandlungen (wie 
Reinigen, Bleichen, Merzerisieren, 
Thermofixieren, Aufhellen, 
Kalandrieren, krumpfecht 
Ausrüsten, Fixieren, Dekatieren, 
Imprägnieren, Ausbessern und 
Noppen), vorausgesetzt dass der 
Wert des verwendeten 
unbedruckten Gewebes 47,5 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

                                                
102 Wegen der besonderen Vorschrift für Erzeugnisse, die aus verschiedenen textilen Vormaterialien bestehen, siehe Bemerkung 5. 
103 Wegen der besonderen Vorschrift für Erzeugnisse, die aus verschiedenen textilen Vormaterialien bestehen, siehe Bemerkung 5. 
104 Wegen der besonderen Vorschrift für Erzeugnisse, die aus verschiedenen textilen Vormaterialien bestehen, siehe Bemerkung 5. 
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5401 bis 5406 Garne, Monofile und Nähgarne 
aus synthetischen oder 
künstlichen Filamenten 

Herstellen aus (105) 

- Grège oder Abfällen von Seide, 
gekrempelt oder gekämmt oder 
anders für die Spinnerei 
bearbeitet, 

- natürlichen Fasern, weder 
gekrempelt noch gekämmt noch 
anders für die Spinnerei 
bearbeitet, 

- chemischen Vormaterialien oder 
Spinnmasse oder 

- Vormaterialien für die 
Papierherstellung 

 

5407 und 5408  Gewebe aus Garnen aus 
synthetischen oder künstlichen 
Filamenten: 

  

 - in Verbindung mit 
Kautschukfäden 

Herstellen aus einfachen Garnen 
(106) 
 

 

 - andere Herstellen aus (107) 
 

  - Kokosgarnen, 

- natürlichen Fasern, 

- synthetischen oder künstlichen 
Spinnfasern, weder gekrempelt 
oder gekämmt noch anders für die 
Spinnerei bearbeitet, 

- chemischen Vormaterialien oder 
Spinnmasse oder 

- Papier 

oder 

 

  Bedrucken mit mindestens zwei 
Vor- oder Nachbehandlungen (wie 
Reinigen, Bleichen, Merzerisieren, 
Thermofixieren, Aufhellen, 
Kalandrieren, krumpfecht 
Ausrüsten, Fixieren, Dekatieren, 
Imprägnieren, Ausbessern und 
Noppen), vorausgesetzt dass der 
Wert des verwendeten 
unbedruckten Gewebes 47,5 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

5501 bis 5507 Synthetische oder künstliche 
Spinnfasern 

Herstellen aus chemischen 
Vormaterialien oder Spinnmasse 

 

                                                
105 Wegen der besonderen Vorschrift für Erzeugnisse, die aus verschiedenen textilen Vormaterialien bestehen, siehe Bemerkung 5. 
106 Wegen der besonderen Vorschrift für Erzeugnisse, die aus verschiedenen textilen Vormaterialien bestehen, siehe Bemerkung 5. 
107 Wegen der besonderen Vorschrift für Erzeugnisse, die aus verschiedenen textilen Vormaterialien bestehen, siehe Bemerkung 5. 



DE 205   DE 

5508 bis 5511 Garne und Nähgarne aus 
synthetischen oder künstlichen 
Spinnfasern 

Herstellen aus (108) 

- Grège oder Abfällen von Seide, 
gekrempelt oder gekämmt oder 
anders für die Spinnerei 
bearbeitet, 

- natürlichen Fasern, weder 
gekrempelt noch gekämmt noch 
anders für die Spinnerei 
bearbeitet, 

- chemischen Vormaterialien oder 
Spinnmasse oder 

- Vormaterialien für die 
Papierherstellung 

 

5512 bis 5516 Gewebe aus synthetischen oder 
künstlichen Spinnfasern: 

  

 - in Verbindung mit 
Kautschukfäden 

Herstellen aus einfachen Garnen 
(109) 
 

 

 - andere Herstellen aus (110) 

- Kokosgarnen, 

- natürlichen Fasern, 

- synthetischen oder künstlichen 
Spinnfasern, weder gekrempelt 
oder gekämmt noch anders für die 
Spinnerei bearbeitet, 

- chemischen Vormaterialien oder 
Spinnmasse oder 

- Papier 

oder 

 

  Bedrucken mit mindestens zwei 
Vor- oder Nachbehandlungen (wie 
Reinigen, Bleichen, Merzerisieren, 
Thermofixieren, Aufhellen, 
Kalandrieren, krumpfecht 
Ausrüsten, Fixieren, Dekatieren, 
Imprägnieren, Ausbessern und 
Noppen), vorausgesetzt dass der 
Wert des verwendeten 
unbedruckten Gewebes 47,5 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

ex Kapitel 56 Watte, Filze und Vliesstoffe; 
Spezialgarne; Bindfäden, Seile 
und Taue; Seilerwaren; 
ausgenommen: 

Herstellen aus (111) 

- Kokosgarnen, 

- natürlichen Fasern, 

- chemischen Vormaterialien oder 
Spinnmasse oder 

- Vormaterialien für die 
Papierherstellung 

 

                                                
108 Wegen der besonderen Vorschrift für Erzeugnisse, die aus verschiedenen textilen Vormaterialien bestehen, siehe Bemerkung 5. 
109 Wegen der besonderen Vorschrift für Erzeugnisse, die aus verschiedenen textilen Vormaterialien bestehen, siehe Bemerkung 5. 
110 Wegen der besonderen Vorschrift für Erzeugnisse, die aus verschiedenen textilen Vormaterialien bestehen, siehe Bemerkung 5. 
111 Wegen der besonderen Vorschrift für Erzeugnisse, die aus verschiedenen textilen Vormaterialien bestehen, siehe Bemerkung 5. 
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5602 Filze, auch getränkt, bestrichen, 
überzogen oder mit Lagen 
versehen: 

  

 - Nadelfilz Herstellen aus (112) 

- natürlichen Fasern oder 

- chemischen Vormaterialien oder 
Spinnmasse 

Jedoch können 

 

  - Monofile aus Polypropylen der 
Position 5402, 

- Spinnfasern aus Polypropylen der 
Position 5503 oder 5506 oder 

- Spinnkabel aus Filamenten aus 
Polypropylen der Position 5501, 

bei denen jeweils eine Faser oder 
ein Filament einen Titer von 
weniger als 9 dtex aufweist, 
verwendet werden, wenn ihr Wert 
40 v. H. des Ab-Werk-Preises der 
Ware nicht überschreitet 

 

 - andere Herstellen aus (113) 

- natürlichen Fasern, 

- Spinnfasern aus Kasein oder 

- chemischen Vormaterialien oder 
Spinnmasse 

 

5604 Fäden und Schnüre aus 
Kautschuk, mit einem Überzug 
aus Spinnstoffen; Streifen und 
dergleichen der Position 5404 
oder 5405, Garne aus 
Spinnstoffen, mit Kautschuk 
oder Kunststoff getränkt, 
bestrichen, überzogen oder 
umhüllt: 

  

5604 10 - Fäden und Schnüre aus 
Kautschuk, mit einem Überzug 
aus Spinnstoffen 

Herstellen aus Kautschukfäden und 
-schnüren, nicht mit einem 
Überzug aus Spinnstoffen 

 

5604 90 - andere Herstellen aus (114) 

- natürlichen Fasern, weder 
gekrempelt oder gekämmt noch 
anders für die Spinnerei 
bearbeitet, 

- chemischen Vormaterialien oder 
Spinnmasse oder 

- Vormaterialien für die 
Papierherstellung 

 

                                                
112 Wegen der besonderen Vorschrift für Erzeugnisse, die aus verschiedenen textilen Vormaterialien bestehen, siehe Bemerkung 5. 
113 Wegen der besonderen Vorschrift für Erzeugnisse, die aus verschiedenen textilen Vormaterialien bestehen, siehe Bemerkung 5. 
114 Wegen der besonderen Vorschrift für Erzeugnisse, die aus verschiedenen textilen Vormaterialien bestehen, siehe Bemerkung 5. 
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5605 Metallgarne und metallisierte 
Garne, auch umsponnen, 
bestehend aus Streifen und 
dergleichen der Position 5404 
oder 5405 oder aus Garnen aus 
Spinnstoffen, in Verbindung mit 
Metall in Form von Fäden, 
Streifen oder Pulver oder mit 
Metall überzogen 

Herstellen aus (115) 

- natürlichen Fasern, 

- synthetischen oder künstlichen 
Spinnfasern, weder gekrempelt 
oder gekämmt noch anders für die 
Spinnerei bearbeitet, 

- chemischen Vormaterialien oder 
Spinnmasse oder 

- Vormaterialien für die 
Papierherstellung 

 

5606 Gimpen, umsponnene Streifen 
und dergleichen der 
Position 5404 oder 5405 
(ausgenommen Waren der 
Position 5605 und umsponnene 
Garne aus Rosshaar); 
Chenillegarne; „Maschengarne“ 

Herstellen aus (116) 

- natürlichen Fasern, 

- synthetischen oder künstlichen 
Spinnfasern, weder gekrempelt 
oder gekämmt noch anders für die 
Spinnerei bearbeitet, 

- chemischen Vormaterialien oder 
Spinnmasse oder 

- Vormaterialien für die 
Papierherstellung 

 

Kapitel 57 Teppiche und andere 
Fußbodenbeläge, aus 
Spinnstoffen: 

  

 - aus Nadelfilz Herstellen aus (117) 

- natürlichen Fasern oder 

- chemischen Vormaterialien oder 
Spinnmasse 

Jedoch können 

 

  - Monofile aus Polypropylen der 
Position 5402, 

- Spinnfasern aus Polypropylen der 
Position 5503 oder 5506 oder 

- Spinnkabel aus Filamenten aus 
Polypropylen der Position 5501, 

bei denen jeweils eine Faser oder 
ein Filament einen Titer von 
weniger als 9 dtex aufweist, 
verwendet werden, wenn ihr Wert 
40 v. H. des Ab-Werk-Preises der 
Ware nicht überschreitet 

Jutegewebe kann als Unterlage 
verwendet werden 

 

 - aus anderem Filz Herstellen aus (118) 

- natürlichen Fasern, weder 
gekrempelt oder gekämmt noch 
anders für die Spinnerei 
bearbeitet, oder 

- chemischen Vormaterialien oder 
Spinnmasse 

 

                                                
115 Wegen der besonderen Vorschrift für Erzeugnisse, die aus verschiedenen textilen Vormaterialien bestehen, siehe Bemerkung 5. 
116 Wegen der besonderen Vorschrift für Erzeugnisse, die aus verschiedenen textilen Vormaterialien bestehen, siehe Bemerkung 5. 
117 Wegen der besonderen Vorschrift für Erzeugnisse, die aus verschiedenen textilen Vormaterialien bestehen, siehe Bemerkung 5. 
118 Wegen der besonderen Vorschrift für Erzeugnisse, die aus verschiedenen textilen Vormaterialien bestehen, siehe Bemerkung 5. 
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 - andere Herstellen aus (119) 

- Kokosgarnen oder Jutegarnen, 

- Garnen aus synthetischen oder 
künstlichen Filamenten, 

- natürlichen Fasern oder 

- synthetischen oder künstlichen 
Spinnfasern, weder gekrempelt 
oder gekämmt noch anders für die 
Spinnerei bearbeitet 

Jutegewebe kann als Unterlage 
verwendet werden 

 

ex Kapitel 58 Spezialgewebe; getuftete 
Spinnstofferzeugnisse; Spitzen; 
Tapisserien; Posamentierwaren; 
Stickereien; ausgenommen: 

  

 - in Verbindung mit 
Kautschukfäden  

Herstellen aus einfachen Garnen 
(120) 
 

 

 - andere Herstellen aus (121) 
 

  - natürlichen Fasern, 

- synthetischen oder künstlichen 
Spinnfasern, weder gekrempelt 
oder gekämmt noch anders für die 
Spinnerei bearbeitet oder 

- chemischen Vormaterialien oder 
Spinnmasse 

oder 

 

  Bedrucken mit mindestens zwei 
Vor- oder Nachbehandlungen (wie 
Reinigen, Bleichen, Merzerisieren, 
Thermofixieren, Aufhellen, 
Kalandrieren, krumpfecht 
Ausrüsten, Fixieren, Dekatieren, 
Imprägnieren, Ausbessern und 
Noppen), vorausgesetzt dass der 
Wert des verwendeten 
unbedruckten Gewebes 47,5 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

5805 Tapisserien, handgewebt 
(Gobelins, Flandrische Gobelins, 
Aubusson, Beauvais und 
Ähnliche), und Tapisserien als 
Nadelarbeit (z. B. Petit Point, 
Kreuzstich), auch konfektioniert 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

 

                                                
119 Wegen der besonderen Vorschrift für Erzeugnisse, die aus verschiedenen textilen Vormaterialien bestehen, siehe Bemerkung 5. 
120 Wegen der besonderen Vorschrift für Erzeugnisse, die aus verschiedenen textilen Vormaterialien bestehen, siehe Bemerkung 5. 
121 Wegen der besonderen Vorschrift für Erzeugnisse, die aus verschiedenen textilen Vormaterialien bestehen, siehe Bemerkung 5. 
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5810 Stickereien als Meterware, 
Streifen oder als Motive 

Herstellen 

- aus Vormaterialien jeder Position, 
ausgenommen aus Vormaterialien 
derselben Position wie das 
Erzeugnis und 

- bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
50 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

5901 Gewebe, mit Leim oder 
stärkehaltigen Stoffen 
bestrichen, von der zum 
Einbinden von Büchern, zum 
Herstellen von Futteralen, 
Kartonagen oder zu ähnlichen 
Zwecken verwendeten Art; 
Pausleinwand; präparierte 
Malleinwand; Bougram und 
ähnliche steife Gewebe, von der 
für die Hutmacherei 
verwendeten Art 

Herstellen aus Garnen  

5902 Reifencordgewebe aus 
hochfesten Garnen aus Nylon 
oder anderen Polyamiden, 
Polyestern oder Viskose: 

  

 - mit einem Gehalt an textilen 
Vormaterialien von 90 GHT 
oder weniger 

Herstellen aus Garnen  

 - andere Herstellen aus chemischen 
Vormaterialien oder Spinnmasse 

 

5903 Gewebe, mit Kunststoff 
getränkt, bestrichen, überzogen 
oder mit Lagen aus Kunststoff 
versehen, andere als solche der 
Position 5902 

Herstellen aus Garnen 

oder 

Bedrucken mit mindestens zwei 
Vor- oder Nachbehandlungen (wie 
Reinigen, Bleichen, Merzerisieren, 
Thermofixieren, Aufhellen, 
Kalandrieren, krumpfecht 
Ausrüsten, Fixieren, Dekatieren, 
Imprägnieren, Ausbessern und 
Noppen), vorausgesetzt dass der 
Wert des verwendeten 
unbedruckten Gewebes 47,5 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

5904 Linoleum, auch zugeschnitten; 
Fußbodenbeläge, aus einer 
Spinnstoffunterlage mit einer 
Deckschicht oder einem Überzug 
bestehend, auch zugeschnitten 

Herstellen aus Garnen (122) 
 

 

5905 Wandverkleidungen aus 
Spinnstoffen: 

  

                                                
122 Wegen der besonderen Vorschrift für Erzeugnisse, die aus verschiedenen textilen Vormaterialien bestehen, siehe Bemerkung 5. 
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 - mit Kunststoff getränkt, 
bestrichen, überzogen oder mit 
Lagen aus Kautschuk, 
Kunststoff oder anderem 
Material versehen  

Herstellen aus Garnen  

 - andere Herstellen aus (123) 
 

  - Kokosgarnen, 

- natürlichen Fasern, 

- synthetischen oder künstlichen 
Spinnfasern, weder gekrempelt 
oder gekämmt noch anders für die 
Spinnerei bearbeitet oder 

- chemischen Vormaterialien oder 
Spinnmasse 

oder 

 

  Bedrucken mit mindestens zwei 
Vor- oder Nachbehandlungen (wie 
Reinigen, Bleichen, Merzerisieren, 
Thermofixieren, Aufhellen, 
Kalandrieren, krumpfecht 
Ausrüsten, Fixieren, Dekatieren, 
Imprägnieren, Ausbessern und 
Noppen), vorausgesetzt dass der 
Wert des verwendeten 
unbedruckten Gewebes 47,5 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

5906 Kautschutierte Gewebe, andere 
als solche der Position 5902: 

  

 - Gewirke und Gestricke Herstellen aus (124) 

- natürlichen Fasern, 

- synthetischen oder künstlichen 
Spinnfasern, weder gekrempelt 
oder gekämmt noch anders für die 
Spinnerei bearbeitet oder 

- chemischen Vormaterialien oder 
Spinnmasse 

 

 - andere Gewebe aus 
synthetischem Filamentgarn, 
mit einem Anteil an textilen 
Vormaterialien von mehr als 
90 GHT 

Herstellen aus chemischen 
Vormaterialien 

 

 - andere Herstellen aus Garnen  

                                                
123 Wegen der besonderen Vorschrift für Erzeugnisse, die aus verschiedenen textilen Vormaterialien bestehen, siehe Bemerkung 5. 
124 Wegen der besonderen Vorschrift für Erzeugnisse, die aus verschiedenen textilen Vormaterialien bestehen, siehe Bemerkung 5. 
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5907 Andere Gewebe, getränkt, 
bestrichen oder überzogen; 
bemalte Gewebe für 
Theaterdekorationen, 
Atelierhintergründe oder 
dergleichen 

Herstellen aus Garnen 

oder 

Bedrucken mit mindestens zwei 
Vor- oder Nachbehandlungen (wie 
Reinigen, Bleichen, Merzerisieren, 
Thermofixieren, Aufhellen, 
Kalandrieren, krumpfecht 
Ausrüsten, Fixieren, Dekatieren, 
Imprägnieren, Ausbessern und 
Noppen), vorausgesetzt dass der 
Wert des verwendeten 
unbedruckten Gewebes 47,5 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

5908 Dochte, gewebt, geflochten, 
gewirkt oder gestrickt, aus 
Spinnstoffen, für Lampen, 
Kocher, Feuerzeuge, Kerzen 
oder dergleichen; Glühstrümpfe 
und schlauchförmige Gewirke 
oder Gestricke für Glühstrümpfe, 
auch getränkt: 

  

 - Glühstrümpfe, getränkt Herstellen aus schlauchförmigen 
Gewirken für Glühstrümpfe 

 

 - andere Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

 

5909 bis 5911 Waren des technischen Bedarfs, 
aus Spinnstoffen: 

  

 - Polierscheiben und -ringe, 
andere als aus Filz, der 
Position 5911 

Herstellen aus Garnen, Abfällen 
von Geweben oder Lumpen der 
Position 6310 

 

 - Gewebe, auch verfilzt, von der 
auf Papiermaschinen oder zu 
anderen technischen Zwecken 
verwendeten Art, auch getränkt 
oder bestrichen, 
schlauchförmig oder endlos, 
mit einfacher oder mehrfacher 
Kette und/oder einfachem oder 
mehrfachem Schuss oder flach 
gewebt, mit mehrfacher Kette 
und/oder mehrfachem Schuss 
der Position 5911 

Herstellen aus (125) 

- Kokosgarnen, 

- den folgenden Vormaterialien: 

-- Garne aus 
Polytetrafluorethylen (126), 

-- Garne aus Polyamid, gezwirnt 
und bestrichen, getränkt oder 
überzogen mit Phenolharz,  

-- Garne aus synthetischen 
Spinnfasern aus aromatischem 
Polyamid, hergestellt durch 
Polykondensation von 
Metaphenylendiamin und 
Isophthalsäure, 

 

                                                
125 Wegen der besonderen Vorschrift für Erzeugnisse, die aus verschiedenen textilen Vormaterialien bestehen, siehe Bemerkung 5. 
126 Die Verwendung dieser Vormaterialien ist auf die Herstellung von Geweben von der auf Papiermaschinen verwendeten Art 

beschränkt. 
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  -- Monofile aus 
Polytetrafluorethylen (127), 

-- Garne aus synthetischen 
Spinnfasern aus Poly-p-
Phenylenteraphthalamid, 

-- Garne aus Glasfasern, 
bestrichen mit Phenoplast und 
umsponnen mit 
Acrylfasern (128), 

 

 

  -- Monofile aus Copolyester, aus 
einem Polyester, einem 
Terephthalsäureharz, 1,4-
Cyclohexandincthanol und 
Isophthalsäure bestehend, 

-- natürlichen Fasern, 

-- synthetischen oder künstlichen 
Spinnfasern, weder gekrempelt 
oder gekämmt noch anders für 
die Spinnerei bearbeitet oder 

-- chemischen Vormaterialien 
oder Spinnmasse 

 

 - andere Herstellen aus (129) 

- Kokosgarnen, 

- natürlichen Fasern, 

- synthetischen oder künstlichen 
Spinnfasern, weder gekrempelt 
oder gekämmt noch anders für die 
Spinnerei bearbeitet oder 

- chemischen Vormaterialien oder 
Spinnmasse 

 

Kapitel 60 Gewirke und Gestricke Herstellen aus (130) 

- natürlichen Fasern, 

- synthetischen oder künstlichen 
Spinnfasern, weder gekrempelt 
oder gekämmt noch anders für die 
Spinnerei bearbeitet oder 

- chemischen Vormaterialien oder 
Spinnmasse 

 

                                                
127 Die Verwendung dieser Vormaterialien ist auf die Herstellung von Geweben von der auf Papiermaschinen verwendeten Art 

beschränkt. 
128 Die Verwendung dieser Vormaterialien ist auf die Herstellung von Geweben von der auf Papiermaschinen verwendeten Art 

beschränkt. 
129 Wegen der besonderen Vorschrift für Erzeugnisse, die aus verschiedenen textilen Vormaterialien bestehen, siehe Bemerkung 5. 
130 Wegen der besonderen Vorschrift für Erzeugnisse, die aus verschiedenen textilen Vormaterialien bestehen, siehe Bemerkung 5. 
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Kapitel 61  Kleidung und 
Bekleidungszubehör, aus 
Gewirken oder Gestricken 

Spinnen von natürlichen, 
synthetischen und/oder künstlichen 
Spinnfasern oder Schmelzspinnen 
von synthetischen oder künstlichen 
Filamenten, sowie Stricken 
(Herstellen von Formgestricken) 131 

oder 

Stricken und Konfektionieren 
einschließlich Zuschneiden 
(Zusammenfügen von zwei oder 
mehr zugeschnittenen oder 
abgepassten gewirkten oder 
gestrickten Teilen) 132 133 
 

 

 

ex Kapitel 62 Kleidung und 
Bekleidungszubehör, 
ausgenommen aus Gewirken 
oder Gestricken; ausgenommen: 

Weben und Konfektionieren 
(einschließlich Zuschneiden) 134 135 

oder 

Sticken mit Konfektionieren 
(einschließlich Zuschneiden), 
vorausgesetzt dass der Wert des 
verwendeten unbestickten Gewebes 
40 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 136 

oder 

Bestreichen mit Konfektionieren 
(einschließlich Zuschneiden), 
vorausgesetzt dass der Wert des 
verwendeten unbestrichenen 
Gewebes 40 v. H. des Ab-Werk-
Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet 137 

oder 

Konfektionieren nach Bedrucken 
mit mindestens zwei 
vorbereitenden Nachbehandlungen 
(wie Reinigen, Bleichen, 
Merzerisieren, Thermofixieren, 
Aufhellen, Kalandrieren, 
krumpfecht Ausrüsten, Fixieren, 
Dekatieren, Imprägnieren, 
Ausbessern und Noppen), 
vorausgesetzt dass der Wert des 
verwendeten unbedruckten 
Gewebes 47,5 v. H. des Ab-Werk-
Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet 138 139 
 

 

ex 6217 Anderes konfektioniertes 
Bekleidungszubehör; Teile von 
Bekleidung oder von 
Bekleidungszubehör, 
ausgenommen solche der 
Position 6212: 

  

                                                
131 Siehe Bemerkung 5. 
132 Siehe Bemerkung 5.  
133 Siehe Bemerkung 6. 
134 Siehe Bemerkung 5. 
135 Siehe Bemerkung 6. 
136 Siehe Bemerkung 6. 
137 Siehe Bemerkung 6. 
138 Wegen der besonderen Vorschrift für Erzeugnisse, die aus verschiedenen textilen Vormaterialien bestehen, siehe Bemerkung 5. 
139 Siehe Bemerkung 6. 
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 Gestanzte Kragen- und 
Manschetteneinlagen 

Herstellen 

- aus Vormaterialien jeder Position, 
ausgenommen aus Vormaterialien 
derselben Position wie das 
Erzeugnis und 

- bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
40 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

ex Kapitel 63 Andere konfektionierte 
Spinnstoffwaren; 
Warenzusammenstellungen; 
Altwaren und Lumpen; 
ausgenommen: 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

 

6301 bis 6304 Decken, Bettwäsche usw.; 
Gardinen usw.; andere Waren 
zur Innenausstattung: 

  

 - aus Filz oder Vliesstoffen Herstellen aus (140) 

- natürlichen Fasern oder 

- chemischen Vormaterialien oder 
Spinnmasse 

 

 - andere:   

 -- bestickt Herstellen aus einfachen Garnen 
(141 142) 

oder 

Herstellen aus nicht bestickten 
Geweben (andere als gewirkte oder 
gestrickte), vorausgesetzt dass der 
Wert der verwendeten nicht 
bestickten Gewebe 40 v. H. des 
Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses 
nicht überschreitet 

 

 -- andere Herstellen aus einfachen Garnen 
(143 144) 
 

 

6305 Säcke und Beutel zu 
Verpackungszwecken 

Herstellen aus (145) 

- natürlichen Fasern, 

- synthetischen oder künstlichen 
Spinnfasern, weder gekrempelt 
oder gekämmt noch anders für die 
Spinnerei bearbeitet oder 

- chemischen Vormaterialien oder 
Spinnmasse 

 

                                                
140 Wegen der besonderen Vorschrift für Erzeugnisse, die aus verschiedenen textilen Vormaterialien bestehen, siehe Bemerkung 5. 
141 Siehe Bemerkung 6. 
142 Für Waren aus Gewirken und Gestricken, weder gummielastisch noch kautschutiert, durch Zusammennähen oder sonstiges 

Zusammenfügen der (zugeschnittenen oder abgepassten) gewirkten oder gestrickten Teile hergestellt, siehe Bemerkung 6. 
143 Siehe Bemerkung 6. 
144 Für Waren aus Gewirken und Gestricken, weder gummielastisch noch kautschutiert, durch Zusammennähen oder sonstiges 

Zusammenfügen der (zugeschnittenen oder abgepassten) gewirkten oder gestrickten Teile hergestellt, siehe Bemerkung 6. 
145 Wegen der besonderen Vorschrift für Erzeugnisse, die aus verschiedenen textilen Vormaterialien bestehen, siehe Bemerkung 5. 
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6306 Planen und Markisen; Zelte; 
Segel für Wasserfahrzeuge, für 
Surfbretter und für 
Landfahrzeuge; 
Campingausrüstungen: 

  

 - aus Vliesstoffen Herstellen aus (146 147) 

- natürlichen Fasern oder 

- chemischen Vormaterialien oder 
Spinnmasse 

 

 - andere Herstellen aus einfachen Garnen 
(148 149) 
 

 

6307 Andere konfektionierte Waren, 
einschließlich Schnittmuster zum 
Herstellen von Kleidung 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
40 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

6308 Warenzusammenstellungen, aus 
Geweben und Garn, auch mit 
Zubehör, für die Herstellung von 
Teppichen, Tapisserien, 
bestickten Tischdecken oder 
Servietten oder ähnlichen 
Spinnstoffwaren, in 
Aufmachungen für den 
Einzelverkauf 

Jede Ware in der 
Warenzusammenstellung muss die 
Regel erfüllen, die anzuwenden 
wäre, wenn sie nicht in der 
Warenzusammenstellung enthalten 
wäre. Jedoch dürfen Waren ohne 
Ursprungseigenschaft verwendet 
werden, wenn ihr Gesamtwert 
15 v. H. des Ab-Werk-Preises der 
Warenzusammenstellung nicht 
überschreitet 

 

ex Kapitel 64 Schuhe, Gamaschen und 
ähnliche Waren; Teile davon; 
ausgenommen: 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Zusammensetzungen von 
Oberteilen, an Brandsohlen oder 
anderen Sohlenteilen befestigt, der 
Position 6406 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 50 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

6406 Schuhteile (einschließlich 
Schuhoberteile, auch an Sohlen 
befestigt, nicht jedoch an 
Laufsohlen); Einlegesohlen, 
Fersenstücke und ähnliche 
herausnehmbare Waren; 
Gamaschen und ähnliche Waren 
sowie Teile davon 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

 

ex Kapitel 65 Kopfbedeckungen und Teile 
davon; ausgenommen: 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

 

                                                
146 Wegen der besonderen Vorschrift für Erzeugnisse, die aus verschiedenen textilen Vormaterialien bestehen, siehe Bemerkung 5. 
147 Siehe Bemerkung 6. 
148 Wegen der besonderen Vorschrift für Erzeugnisse, die aus verschiedenen textilen Vormaterialien bestehen, siehe Bemerkung 5. 
149 Siehe Bemerkung 6. 
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6505 Hüte und andere 
Kopfbedeckungen, gewirkt oder 
gestrickt oder aus Stücken 
(ausgenommen Streifen) von 
Spitzen, Filz oder anderen 
Spinnstofferzeugnissen 
hergestellt, auch ausgestattet; 
Haarnetze aus Stoffen aller Art, 
auch ausgestattet 

Herstellen aus Garnen oder 
Spinnfasern(150) 
 

 

ex Kapitel 66 Regenschirme, Sonnenschirme, 
Gehstöcke, Sitzstöcke, 
Peitschen, Reitpeitschen und 
Teile davon; ausgenommen: 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

 

6601 Regenschirme und 
Sonnenschirme (einschließlich 
Stockschirme, Gartenschirme 
und ähnliche Waren) 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
50 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

Kapitel 67 Zugerichtete Federn und Daunen 
und Waren aus Federn oder 
Daunen; künstliche Blumen; 
Waren aus Menschenhaaren 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

 

ex Kapitel 68 Waren aus Steinen, Gips, 
Zement, Asbest, Glimmer oder 
ähnlichen Stoffen; 
ausgenommen: 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

 

ex 6803 00 Waren aus Tonschiefer oder aus 
Pressschiefer 

Herstellen aus bearbeitetem 
Schiefer 

 

ex 6812 Waren aus Asbest; Waren aus 
Mischungen auf der Grundlage 
von Asbest oder aus Mischungen 
auf der Grundlage von Asbest 
und Magnesiumcarbonat 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position 

 

ex 6814 Waren aus Glimmer, 
einschließlich agglomerierter 
oder rekonstituierter Glimmer, 
auf Unterlagen aus Papier, Pappe 
oder aus anderen Stoffen 

Herstellen aus bearbeitetem 
Glimmer (einschließlich 
agglomeriertem oder 
rekonstituiertem Glimmer) 

 

Kapitel 69 Keramische Waren Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

 

ex Kapitel 70 Glas und Glaswaren; 
ausgenommen: 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

 

7006 Glas der Position 7003, 7004 
oder 7005, gebogen, mit 
bearbeiteten Kanten, graviert, 
gelocht, emailliert oder anders 
bearbeitet, jedoch weder gerahmt 
noch in Verbindung mit anderen 
Stoffen: 

  

                                                
150 Siehe Bemerkung 6. 
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 - Glasplatten (Substrate) von 
einer dielektrischen 
Metallschicht überzogen, nach 
den Normen des SEMII-
Halbleiter (151) 

 

Herstellen aus nicht überzogenen 
Glasplatten (Substraten) der 
Position 7006 

 

 - andere Herstellen aus Vormaterialien der 
Position 7001 

 

7007 Vorgespanntes Einschichten-
Sicherheitsglas oder 
Mehrschichten-Sicherheitsglas 
(Verbundglas) 

Herstellen aus Vormaterialien der 
Position 7001 

 

7008 Mehrschichtige 
Isolierverglasungen 

Herstellen aus Vormaterialien der 
Position 7001 

 

7009 Spiegel aus Glas, auch gerahmt, 
einschließlich Rückspiegel 

Herstellen aus Vormaterialien der 
Position 7001 

 

7010 Flaschen, Glasballons, 
Korbflaschen, Flakons, Krüge, 
Töpfe, Röhrchen, Ampullen und 
andere Behältnisse aus Glas, zu 
Transport- oder 
Verpackungszwecken; 
Konservengläser; Stopfen, 
Deckel und andere Verschlüsse, 
aus Glas 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

oder 

Schleifen von Glaswaren, wenn der 
Gesamtwert der verwendeten nicht 
geschliffenen Glaswaren 50 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

7013 Glaswaren zur Verwendung bei 
Tisch, in der Küche, bei der 
Toilette, im Büro, zur 
Innenausstattung oder zu 
ähnlichen Zwecken 
(ausgenommen Waren der 
Position 7010 oder 7018) 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

oder 

Schleifen von Glaswaren, wenn der 
Gesamtwert der verwendeten nicht 
geschliffenen Glaswaren 50 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

oder 

mit der Hand ausgeführtes 
Verzieren (ausgenommen 
Siebdruck) von mundgeblasenen 
Glaswaren, wenn ihr Gesamtwert 
50 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

ex 7019 Waren aus Glasfasern 
(ausgenommen Garne) 

Herstellen aus 

- ungefärbten Glasstapelfasern, 
Glasseidensträngen (Rovings) 
oder Garnen, geschnittenem 
Textilglas oder 

- Glaswolle 

 

                                                
151 SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated 
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ex Kapitel 71 Echte Perlen oder Zuchtperlen, 
Edelsteine oder Schmucksteine, 
Edelmetalle, 
Edelmetallplattierungen und 
Waren daraus; Fantasieschmuck; 
Münzen; ausgenommen: 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

 

7101 Echte Perlen oder Zuchtperlen, 
auch bearbeitet oder einheitlich 
zusammengestellt, jedoch weder 
aufgereiht noch montiert oder 
gefasst; echte Perlen oder 
Zuchtperlen, zur Erleichterung 
der Versendung vorübergehend 
aufgereiht 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 50 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

7102, 7103 und 
7104 

Diamanten, andere Edelsteine 
und Schmucksteine (natürliche, 
synthetische oder rekonstituierte) 

Herstellen aus nicht bearbeiteten 
Edelsteinen oder Schmucksteinen 

oder 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

 

7106, 7108 und 
7110 

Edelmetalle:   

 - in Rohform Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien der 
Positionen 7106, 7108 und 7110 

oder 

elektrolytisches, thermisches oder 
chemisches Trennen von 
Edelmetallen der Position 7106, 
7108 oder 7110 

oder 

Legieren von Edelmetallen der 
Position 7106, 7108 oder 7110 
untereinander oder mit unedlen 
Metallen 

 

 - als Halbzeug oder Pulver Herstellen aus Edelmetallen in 
Rohform 

 

7107, 7109 und 
7111 

Metalle, mit Edelmetallen 
plattiert, in Rohform oder als 
Halbzeug 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position 

 

7116 Waren aus echten Perlen oder 
Zuchtperlen, aus Edelsteinen 
oder Schmucksteinen 
(natürlichen, synthetischen oder 
rekonstituierten) 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
50 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

7117 Fantasieschmuck Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

oder 
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  Herstellen aus Teilen aus unedlen 
Metallen, nicht vergoldet, versilbert 
oder platiniert, vorausgesetzt dass 
der Wert aller verwendeten 
Vormaterialien 50 v. H. des Ab-
Werk-Preises des Erzeugnisses 
nicht überschreitet 

 

ex Kapitel 72 Eisen und Stahl; ausgenommen: Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

 

7207 Halbzeug aus Eisen oder 
nichtlegiertem Stahl 

Herstellen aus Vormaterialien der 
Position 7201, 7202, 7203, 7204, 
7205 oder 7206 

 

7208 bis 7216 Flachgewalzte Erzeugnisse, 
Walzdraht, Stabstahl und Profile 
aus Eisen oder nicht legiertem 
Stahl 

Herstellen aus Rohblöcken (Ingots) 
oder anderen Rohformen oder 
Halbzeug der Position 7206 oder 
7207 

 

7217 Draht aus Eisen oder nicht 
legiertem Stahl 

Herstellen aus Halbzeug der 
Position 7207 

 

7218 91 und 
7218 99 

Halbzeug Herstellen aus Vormaterialien der 
Position 7201, 7202, 7203, 7204, 
7205 oder 7218 10 

 

7219 bis 7222 Flachgewalzte Erzeugnisse, 
Walzdraht, Stabstahl und Profile 
aus Eisen oder nicht rostendem 
Stahl 

Herstellen aus Rohblöcken (Ingots) 
oder anderen Rohformen oder 
Halbzeug der Position 7218 

 

7223 Draht aus nicht rostendem Stahl Herstellen aus Halbzeug der 
Position 7218 

 

7224 90 Halbzeug Herstellen aus Vormaterialien der 
Position 7201, 7202, 7203, 7204, 
7205 oder 7224 10 

 

7225 bis 7228 Flachgewalzte Erzeugnisse, 
Walzdraht, Stabstahl und Profile 
aus anderem legierten Stahl, 
Hohlbohrerstäbe aus legiertem 
oder nichtlegiertem Stahl 

Herstellen aus Rohblöcken (Ingots) 
oder anderen Rohformen oder 
Halbzeug der Position 7206, 7207, 
7218 oder 7224 

 

7229 Draht aus anderem legierten 
Stahl 

Herstellen aus Halbzeug der 
Position 7224 

 

ex Kapitel 73 Waren aus Eisen oder Stahl; 
ausgenommen: 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

 

7301 10 Spundwanderzeugnisse Herstellen aus Vormaterialien der 
Position 7206 
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7302 Oberbaumaterial für Bahnen, aus 
Eisen oder Stahl, wie Schienen, 
Leitschienen und Zahnstangen, 
Weichenzungen, Herzstücke, 
Zungenverbindungsstangen und 
anderes Material für Kreuzungen 
oder Weichen, Bahnschwellen, 
Laschen, Schienenstühle, 
Winkel, Unterlagsplatten, 
Klemmplatten, Spurplatten und 
Spurstangen, und anderes für das 
Verlegen, Zusammenfügen oder 
Befestigen von Schienen 
besonders hergerichtetes 
Material 

Herstellen aus Vormaterialien der 
Position 7206 

 

7304, 7305 und 
7306 

Rohre und Hohlprofile, aus 
Eisen (ausgenommen Gusseisen) 
oder Stahl 

Herstellen aus Vormaterialien der 
Position 7206, 7207, 7218 oder 
7224 

 

7307 21 bis 
7307 29 

Rohrformstücke, 
Rohrverschlussstücke und 
Rohrverbindungsstücke aus nicht 
rostendem Stahl  

Drehen, Bohren, Aufreiben, 
Gewindeschneiden, Entgraten und 
Sandstrahlen von 
Schmiederohlingen, deren 
Gesamtwert 35 v. H. des Ab-Werk-
Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet 

 

7308 Konstruktionen und 
Konstruktionsteile (z. B. 
Brücken und Brückenelemente, 
Schleusentore, Türme, 
Gittermaste, Pfeiler, Säulen, 
Gerüste, Dächer, Dachstühle, 
Tore, Türen, Fenster und deren 
Rahmen und Verkleidungen, 
Tor- und Türschwellen, Tür- und 
Fensterläden, Geländer), aus 
Eisen oder Stahl, ausgenommen 
vorgefertigte Gebäude der 
Position 9406; zu 
Konstruktionszwecken 
vorgearbeitete Bleche, Stäbe, 
Profile, Rohre und dergleichen, 
aus Eisen oder Stahl 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis. Jedoch dürfen 
durch Schweißen hergestellte 
Profile der Position 7301 nicht 
verwendet werden 

 

7315 20 Gleitschutzketten Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien der 
Position 7315 50 v. H. des Ab-
Werk-Preises des Erzeugnisses 
nicht überschreitet 

 

ex Kapitel 74 Kupfer und Waren daraus; 
ausgenommen: 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

 

7403 21, 7403 
22 und 7403 29 

Kupferlegierungen Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position 
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7407 Stangen (Stäbe) und Profile, aus 
Kupfer 

Herstellen 

- aus Vormaterialien jeder Position, 
ausgenommen aus Vormaterialien 
derselben Position wie das 
Erzeugnis und 

- bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
50 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

7408 Draht aus Kupfer Herstellen 

- aus Vormaterialien jeder Position, 
ausgenommen aus Vormaterialien 
derselben Position wie das 
Erzeugnis und 

- bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
50 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

7409 Bleche und Bänder, aus Kupfer, 
mit einer Dicke von mehr als 
0,15 mm 

Herstellen 

- aus Vormaterialien jeder Position, 
ausgenommen aus Vormaterialien 
derselben Position wie das 
Erzeugnis und 

- bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
50 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

7410 Folien und dünne Bänder, aus 
Kupfer (auch bedruckt oder auf 
Papier, Pappe, Kunststoff oder 
ähnlichen Unterlagen), mit 
einer Dicke (ohne Unterlage) 
von 0,15 mm oder weniger 

Herstellen 

- aus Vormaterialien jeder Position, 
ausgenommen aus Vormaterialien 
derselben Position wie das 
Erzeugnis und 

- bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
50 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

7411 Rohre aus Kupfer Herstellen 

- aus Vormaterialien jeder Position, 
ausgenommen aus Vormaterialien 
derselben Position wie das 
Erzeugnis und 

- bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
50 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

Kapitel 75 Nickel und Waren daraus Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 
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ex Kapitel 76 Aluminium und Waren daraus; 
ausgenommen: 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

 

7601 Aluminium in Rohform Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

oder 

Herstellen durch thermische oder 
elektrolytische Behandlung von 
nicht legiertem Aluminium oder 
Abfällen und Schrott, aus 
Aluminium 

 

7604 Stangen (Stäbe) und Profile, aus 
Aluminium 

Herstellen 

- aus Vormaterialien jeder Position, 
ausgenommen aus Vormaterialien 
derselben Position wie das 
Erzeugnis und 

- bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
50 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

7605 Draht aus Aluminium Herstellen 

- aus Vormaterialien jeder Position, 
ausgenommen aus Vormaterialien 
derselben Position wie das 
Erzeugnis und 

- bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
50 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

7606 Bleche und Bänder, aus 
Aluminium, mit einer Dicke von 
mehr als 0,2 mm 

Herstellen 

- aus Vormaterialien jeder Position, 
ausgenommen aus Vormaterialien 
derselben Position wie das 
Erzeugnis und 

- bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
50 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

7607 Folien und dünne Bänder, aus 
Aluminium (auch bedruckt oder 
auf Papier, Pappe, Kunststoff 
oder ähnlichen Unterlagen), mit 
einer Dicke (ohne Unterlage) 
von 0,2 mm oder weniger 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis und der 
Position 7606 
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7608 Rohre aus Aluminium Herstellen 

- aus Vormaterialien jeder Position, 
ausgenommen aus Vormaterialien 
derselben Position wie das 
Erzeugnis und 

- bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
50 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

7609 Rohrformstücke, 
Rohrverschlussstücke und 
Rohrverbindungsstücke (z. B. 
Bogen, Muffen), aus Aluminium 

Herstellen 

- aus Vormaterialien jeder Position, 
ausgenommen aus Vormaterialien 
derselben Position wie das 
Erzeugnis und 

- bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
50 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

7616 99 Andere Waren aus Aluminium Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position 

 

Kapitel 77 Reserviert für eine eventuelle 
künftige Verwendung im 
Harmonisierten System 

  

ex Kapitel 78 Blei und Waren daraus; 
ausgenommen: 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

 

7801 Blei in Rohform Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis. Jedoch dürfen 
Abfälle und Schrott der Position 
7802 nicht verwendet werden 

 

ex Kapitel 79 Zink und Waren daraus; 
ausgenommen: 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

 

7901 Zink in Rohform Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis. Jedoch dürfen 
Abfälle und Schrott der Position 
7902 nicht verwendet werden 

 

Kapitel 80 Zinn und Waren daraus Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

 

Kapitel 81 Andere unedle Metalle; Cermets; 
Waren daraus 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position 

 

ex Kapitel 82 Werkzeuge, Schneidewaren und 
Essbestecke, aus unedlen 
Metallen; Teile davon, aus 
unedlen Metallen; 
ausgenommen: 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 
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8206 Zusammenstellungen von 
Werkzeugen aus zwei oder mehr 
der Positionen 8202 bis 8205, in 
Aufmachungen für den 
Einzelverkauf 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien der Positionen 8202 
bis 8205 Jedoch darf die 
Warenzusammenstellung auch 
Werkzeuge der Positionen 8202 bis 
8205 enthalten, wenn ihr 
Gesamtwert 15 v. H. des Ab-Werk-
Preises der 
Warenzusammenstellung nicht 
überschreitet 

 

8207 13 bis 
8207 30 

Erd-, Gesteins- oder 
Tiefbohrwerkzeuge; 
Ziehwerkzeuge und 
Pressmatrizen zum Ziehen oder 
Strang- und Fließpressen von 
Metallen; Press-, Präge-, 
Tiefzieh-, Gesenkschmiede-, 
Stanz- oder Lochwerkzeuge 

Herstellen 

- aus Vormaterialien jeder Position, 
ausgenommen aus Vormaterialien 
derselben Position wie das 
Erzeugnis und 

- bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
40 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

8207 40 bis 
8207 90  

Werkzeuge zum Herstellen von 
Innen- und Außengewinden; 
Bohrwerkzeuge; Reibahlen, 
Ausbohr- und Räumwerkzeuge; 
Fräswerkzeuge; Drehwerkzeuge; 
andere auswechselbare 
Werkzeuge 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

 

 

8208 Messer und Schneidklingen, für 
Maschinen oder mechanische 
Geräte 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

 

8211 10 bis 
8211 93 und 
8211 95 

Messer mit schneidender Klinge 
(ausgenommen Messer der 
Position 8208), auch gezahnt 
(einschließlich Klappmesser für 
den Gartenbau) 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis. Jedoch können 
Klingen und Griffe aus unedlen 
Metallen verwendet werden 

 

8214 Andere Schneidwaren (z. B. 
Haarschneide- und -
scherapparate, Spaltmesser, 
Hackmesser, Wiegemesser für 
Metzger/Fleischhauer oder für 
den Küchengebrauch, 
Papiermesser); Instrumente und 
Zusammenstellungen, für die 
Hand- oder Fußpflege 
(einschließlich Nagelfeilen) 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis. Jedoch können 
Griffe aus unedlen Metallen 
verwendet werden 

 

8215 Löffel, Gabeln, Schöpfkellen, 
Schaumlöffel, Tortenheber, 
Fischmesser, Buttermesser, 
Zuckerzangen und ähnliche 
Waren 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis. Jedoch können 
Griffe aus unedlen Metallen 
verwendet werden 

 

ex Kapitel 83 Verschiedene Waren aus unedlen 
Metallen; ausgenommen: 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 
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8302 41 Andere Beschläge und andere 
ähnliche Waren, Baubeschläge 

 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis. Jedoch dürfen 
andere Vormaterialien der Position 
8302 verwendet werden, wenn ihr 
Gesamtwert 20 v. H. des Ab-Werk-
Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet 

 

8302 60 Automatische Türschließer 

 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis. Jedoch dürfen 
andere Vormaterialien der Position 
8302 verwendet werden, wenn ihr 
Gesamtwert 20 v. H. des Ab-Werk-
Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet 

 

8306 21 bis 
8306 29 

Statuetten und andere 
Ziergegenstände, aus unedlen 
Metallen 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis. Jedoch dürfen 
andere Vormaterialien der Position 
8306 verwendet werden, wenn ihr 
Gesamtwert 30 v. H. des Ab-Werk-
Preises des Erzeugnisses nicht 
überschreitet 

 

ex Kapitel 84 Kernreaktoren, Kessel, 
Maschinen, Apparate und 
mechanische Geräte; Teile 
davon; ausgenommen: 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis  

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 50 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

8401 Kernreaktoren; nicht bestrahlte 
Brennstoffelemente für 
Kernreaktoren; Maschinen und 
Apparate für die 
Isotopentrennung 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 45 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

8404  Hilfsapparate für Kessel der 
Position 8402 oder 8403; 
Kondensatoren für 
Dampfkraftmaschinen 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 45 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

8407 Hub- und 
Rotationskolbenverbrennungsmo
toren mit Fremdzündung 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
50 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

8408 Kolbenverbrennungsmotoren mit 
Selbstzündung (Diesel- oder 
Halbdieselmotoren) 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
50 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

8423 Waagen (einschließlich Zähl- 
und Kontrollwaagen), 
ausgenommen Waagen mit einer 
Empfindlichkeit von 50 mg oder 
feiner; Gewichte für Waagen 
aller Art 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 45 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

8425 Flaschenzüge; Zugwinden und 
Spille; Hubwinden 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 45 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 
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8426 Derrickkrane; Kabelkrane, 
Laufkrane, Verladebrücken und 
andere Krane; fahrbare 
Hubportale, Portalhubkraftkarren 
und Krankraftkarren 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 45 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

8427 Gabelstapler; andere mit 
Hebevorrichtung ausgerüstete 
Karren zum Fördern und für das 
Hantieren 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
50 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

8428 Andere Maschinen, Apparate 
und Geräte zum Heben, Beladen, 
Entladen oder Fördern (z. B. 
Aufzüge, Rolltreppen, 
Stetigförderer und 
Seilschwebebahnen) 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 45 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

8429 Selbstfahrende Planiermaschinen 
(Bulldozer und Angledozer), 
Erd- oder Straßenhobel (Grader), 
Schürfwagen (Scraper), Bagger, 
Schürf- und andere 
Schaufellader, Straßenwalzen 
und andere Bodenverdichter: 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 45 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

8430 Andere Maschinen, Apparate 
und Geräte zur Erdbewegung, 
zum Planieren, Verdichten oder 
Bohren des Bodens oder zum 
Abbauen von Erzen oder 
anderen Mineralien; Rammen 
und Pfahlzieher; Schneeräumer 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 45 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

8432 Maschinen, Apparate und Geräte 
für die Land- und Forstwirtschaft 
oder den Gartenbau, zum 
Bearbeiten oder Bestellen des 
Bodens oder zur Pflege der 
Pflanzen; Walzen für 
Rasenflächen oder Sportplätze 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 45 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

8433 Maschinen, Apparate und Geräte 
zum Ernten oder Dreschen von 
landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen, einschließlich 
Stroh- oder Futterpressen; 
Rasenmäher und andere 
Mähmaschinen; Maschinen zum 
Reinigen oder Sortieren von 
Eiern, Obst oder anderen 
landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen, ausgenommen 
Maschinen, Apparate und Geräte 
der Position 8437 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 45 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

8434 Melkmaschinen und andere 
milchwirtschaftliche Maschinen, 
Apparate und Geräte 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 45 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 
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8443 Maschinen, Apparate und Geräte 
zum Drucken mittels, 
Druckplatten, 
Druckformzylinder und anderen 
Druckformen der Position 8442; 
andere Drucker, 
Kopiergeräteund Fernkopierer, 
auch miteinander kombiniert; 
Teile und Zubehör für diese 
Maschinen, Apparate oder 
Geräte  

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
45 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet  

 

8444 Maschinen zum Düsenspinnen, 
Verstrecken, Texturieren oder 
Schneiden von synthetischen 
oder künstlichen Spinnstoffen 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 45 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

8445 Maschinen zum Vorbereiten 
oder Aufbereiten von 
Spinnstoffen; Maschinen zum 
Spinnen, Dublieren oder 
Zwirnen von Spinnstoffen und 
andere Maschinen und Apparate 
zum Herstellen von 
Spinnstoffgarnen; Maschinen 
zum Spulen (einschließlich 
Schussspulmaschinen), Wickeln 
oder Haspeln von Spinnstoffen 
sowie Maschinen zum 
Vorbereiten von 
Spinnstoffgarnen zur 
Verwendung auf Maschinen der 
Position 8446 oder 8447 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 45 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

8446 Webmaschinen Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 45 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

8447 Wirk-, Strick-, Nähwirk-, 
Gimpen-, Tüll-, Spitzen-, Stick-, 
Posamentier-, Flecht-, 
Netzknüpf- und 
Tuftingmaschinen 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 45 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

8456 Werkzeugmaschinen zum 
Abtragen von Stoffen aller Art 
durch Laser-, Licht- oder 
anderen Photonenstrahl, 
Ultraschall, Elektroerosion, 
elektrochemische Verfahren oder 
Elektronen-, Ionen- oder 
Plasmastrahl 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 45 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

8457 Bearbeitungszentren, 
Mehrwegemaschinen und 
Transfermaschinen, zum 
Bearbeiten von Metallen 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 45 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

8458 Drehmaschinen (einschließlich 
Drehzentren) zur 
spanabhebenden 
Metallbearbeitung 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 45 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 
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8459 Spanabhebende 
Werkzeugmaschinen 
(einschließlich 
Bearbeitungseinheiten auf 
Schlitten) zum Bohren, 
Ausbohren, Fräsen oder Außen- 
oder Innengewindeschneiden 
von Metallen, ausgenommen 
Drehmaschinen (einschließlich 
Drehzentren) der Position 8458 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 45 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

8460 Werkzeugmaschinen zum 
Entgraten, Schärfen, Schleifen, 
Honen, Läppen, Polieren oder zu 
anderem Fertigbearbeiten von 
Metallen oder Cermets mit Hilfe 
von Schleifscheiben, 
Schleifstoffen oder 
Poliermitteln, ausgenommen 
Verzahnmaschinen und 
Zahnfertigbearbeitungsmaschine
n der Position 8461 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 45 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

8461 Hobelmaschinen, Waagerecht- 
und Senkrechtstoßmaschinen, 
Räummaschinen, 
Verzahnmaschinen, 
Zahnfertigbearbeitungsmaschine
n, Sägemaschinen, 
Trennmaschinen und andere 
Werkzeugmaschinen zur 
spanabhebenden Bearbeitung 
von Metallen oder Cermets, 
anderweit weder genannt noch 
inbegriffen  

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 45 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

8462 Werkzeugmaschinen 
(einschließlich Pressen) zum 
Freiformschmieden, 
Gesenkschmieden oder 
Hämmern von Metallen; 
Werkzeugmaschinen 
(einschließlich Pressen) zum 
Biegen, Abkanten, Richten, 
Scheren, Lochstanzen oder 
Ausklinken von Metallen; 
Pressen zum Bearbeiten von 
Metallen oder Metallcarbiden, 
vorstehend nicht genannt  

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 45 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

8463 Andere Werkzeugmaschinen 
zum spanlosen Be- oder 
Verarbeiten von Metallen oder 
Cermets 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 45 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

8464 Werkzeugmaschinen zum 
Bearbeiten von Steinen, 
keramischen Waren, Beton, 
Asbestzement oder ähnlichen 
mineralischen Stoffen oder zum 
Kaltbearbeiten von Glas 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 45 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

8465 Werkzeugmaschinen 
(einschließlich Nagel-, Heft-, 
Klebe-, Verleim- und andere 
Zusammenfügemaschinen) zum 
Bearbeiten von Holz, Kork, 
Bein, Hartkautschuk, harten 
Kunststoffen oder ähnlichen 
harten Stoffen 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 45 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 
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8466 Teile und Zubehör, erkennbar 
ausschließlich oder 
hauptsächlich für Maschinen der 
Positionen 8456 bis 8465 
bestimmt, einschließlich 
Werkstück- und Werkzeughalter, 
selbstöffnende 
Gewindeschneidköpfe, Teilköpfe 
und andere Spezialvorrichtungen 
für Werkzeugmaschinen; 
Werkzeughalter für von Hand zu 
führende Werkzeuge aller Art 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 45 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

8467 Pneumatische, hydraulische oder 
von eingebautem Motor 
(elektrisch oder nicht elektrisch) 
betriebene Werkzeuge, von 
Hand zu führen 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 45 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

8469 Schreibmaschinen, 
ausgenommen Drucker der 
Position 8443; 
Textverarbeitungsmaschinen 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 45 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

8470 Rechenmaschinen und Geräte im 
Taschenformat, zum 
Aufzeichnen, Wiedergeben und 
Anzeigen von Daten, mit 
Rechenfunktionen; 
Abrechnungsmaschinen, 
Frankiermaschinen, Fahrkarten- 
oder Eintrittskarten-
Ausgabemaschinen und ähnliche 
Maschinen, mit eingebautem 
Rechenwerk; Registrierkassen 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 45 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

8471 Automatische 
Datenverarbeitungsmaschinen 
und ihre Einheiten; magnetische 
oder optische Leser, Maschinen 
zum Aufzeichnen von Daten auf 
Datenträger in codierter Form 
und Maschinen zum Verarbeiten 
solcher Daten, anderweit weder 
genannt noch inbegriffen 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 45 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

8474 Maschinen und Apparate zum 
Sortieren, Sieben, Trennen, 
Waschen, Zerkleinern, Mahlen, 
Mischen oder Kneten von Erden, 
Steinen, Erzen oder anderen 
festen (auch pulver- oder 
breiförmigen) mineralischen 
Stoffen; Maschinen zum Pressen 
oder Formen von festen 
mineralischen Brennstoffen, 
keramischen Massen, Zement, 
Gips oder anderen pulver- oder 
breiförmigen mineralischen 
Stoffen; Maschinen zum 
Herstellen von Gießformen aus 
Sand 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 45 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

8480 Gießerei-Formkästen; 
Grundplatten für Formen; 
Gießereimodelle; Formen für 
Metalle (andere als solche zum 
Gießen von Ingots, Masseln oder 
dergleichen), Metallcarbide, 
Glas, mineralische Stoffe, 
Kautschuk oder Kunststoffe 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 45 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 
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ex Kapitel 85 Elektrische Maschinen, 
Apparate, Geräte und andere 
elektrotechnische Waren, Teile 
davon; Tonaufnahme- oder 
Tonwiedergabegeräte, Bild- und 
Tonaufzeichnungs- oder -
wiedergabegeräte, für das 
Fernsehen, Teile und Zubehör 
für diese Geräte; ausgenommen: 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis  

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 45 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

8504 Elektrische Transformatoren, 
elektrische Stromrichter (z. B. 
Gleichrichter) sowie Drossel- 
und andere 
Selbstinduktionsspulen 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
45 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

8505 Elektromagnete; Dauermagnete 
und Waren, die dazu bestimmt 
sind, nach Magnetisierung 
Dauermagnete zu werden; 
Spannplatten, Spannfutter und 
ähnliche dauermagnetische oder 
elektromagnetische 
Aufspannvorrichtungen; 
elektromagnetische Kupplungen 
und Bremsen; 
elektromagnetische Hebeköpfe 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 50 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

8508 Staubsauger Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 50 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

8509 Elektromechanische 
Haushaltsgeräte mit eingebautem 
Elektromotor, ausgenommen 
Staubsauger der Position 8508 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 50 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

8511 Elektrische Zündapparate, 
Zündvorrichtungen und 
Anlasser, für 
Verbrennungsmotoren mit 
Fremd- oder Selbstzündung; mit 
den vorstehend genannten 
Motoren verwendete 
Lichtmaschinen und Lade- oder 
Rückstromschalter 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 50 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

8512 Elektrische Beleuchtungs- und 
Signalgeräte (ausgenommen 
Waren der Position 8539), 
Scheibenwischer, 
Scheibenentfroster und 
Vorrichtungen gegen das 
Beschlagen der Fensterscheiben, 
von der für Kraftfahrzeuge oder 
Fahrräder verwendeten Art 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 50 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

8514 Elektrische Industrie- oder 
Laboratoriumsöfen, 
einschließlich Induktionsöfen 
oder Öfen mit dielektrischer 
Erwärmung; andere Industrie- 
oder Laboratoriumsapparate zum 
Warmbehandeln von Stoffen 
mittels Induktion oder 
dielektrischer Erwärmung 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 50 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 



DE 231   DE 

8515 Löt- und Schweißmaschinen, 
-apparate und -geräte (auch 
wenn sie zum Schneiden 
verwendbar sind), elektrisch 
(auch mit elektrisch beheiztem 
Gas) oder mit Laser-, Licht- oder 
anderem Photonenstrahl, mit 
Ultraschall, Elektronenstrahl, 
magnetischen Impulsen oder 
Plasmastrahl arbeitend; 
elektrische Maschinen, Apparate 
und Geräte zum Spritzen 
schmelzflüssiger Metalle oder 
Cermets 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 50 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

8516 Elektrische Warmwasserbereiter 
und Tauchsieder; elektrische 
Geräte zum Raum-oder 
Bodenbeheizen oder zu 
ähnlichen Zwecken; 
Elektrowärmegeräte zur 
Haarpflege (z. B. Haartrockner, 
Dauerwellengeräte und 
Brennscherenwärmer) oder zum 
Händetrocknen; elektrische 
Bügeleisen; andere 
Elektrowärmegeräte für den 
Haushalt; elektrische 
Heizwiderstände, ausgenommen 
solche der Position 8545 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 50 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

8519 Tonaufnahmegeräte; 
Tonwiedergabegeräte; 
Tonaufnahme- und 
-wiedergabegeräte 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
50 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

8521 Videogeräte zur Bild- und 
Tonaufzeichnung oder -
wiedergabe, auch mit 
eingebautem Videotuner 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
45 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

8523 Platten, Bänder, nicht flüchtige 
Halbleiterspeichervorrichtungen, 
„intelligente Karten (smart 
cards)“ und andere Tonträger 
oder ähnliche 
Aufzeichnungsträger, mit oder 
ohne Aufzeichnung, 
einschließlich der zur 
Plattenherstellung dienenden 
Matrizen und Galvanos, 
ausgenommen Waren des 
Kapitels 37 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
50 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

8525 Sendegeräte für den Rundfunk 
oder das Fernsehen, auch mit 
eingebautem Empfangsgerät 
oder Tonaufnahme oder 
Tonwiedergabegerät; 
Fernsehkameras, digitale 
Fotoapparate und 
Videokameraaufnahmegeräte 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
50 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

8526 Funkmessgeräte (Radargeräte), 
Funknavigationsgeräte und 
Funkfernsteuergeräte 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
50 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 
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8527 Rundfunkempfangsgeräte, auch 
in einem gemeinsamen Gehäuse 
mit einem Tonaufnahme- oder 
Tonwiedergabegerät oder einer 
Uhr kombiniert 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
45 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

8528 Monitore und Projektoren, ohne 
eingebautes 
Fernsehempfangsgerät; 
Fernsehempfangsgeräte, auch 
mit eingebautem 
Rundfunkempfangsgerät oder 
Ton- oder Bildaufzeichnungs- 
oder –wiedergabegerät 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
45 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

8529 Teile, erkennbar ausschließlich 
oder hauptsächlich für Geräte 
der Positionen 8525 bis 8528 
bestimmt 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
50 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

8530 Elektrische Verkehrssignal-, 
Verkehrssicherungs-, 
Verkehrsüberwachungs- und 
Verkehrssteuergeräte für 
Schienenwege oder dergleichen, 
Straßen, Binnenwasserstraßen, 
Parkplätze oder Parkhäuser, 
Hafenanlagen oder Flughäfen 
(ausgenommen solche der 
Position 8608) 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 50 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

8531 Elektrische Hör- und 
Sichtsignalgeräte (z. B. 
Läutewerke, Sirenen, 
Anzeigetafeln, Einbruchs- oder 
Diebstahlalarmgeräte und 
Feuermelder), ausgenommen 
solche der Position 8512 oder 
8530  

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 50 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

8536 Elektrische Geräte zum 
Schließen, Unterbrechen, 
Schützen oder Verbinden von 
elektrischen Stromkreisen (z. B. 
Schalter, Relais, Sicherungen, 
Überspannungsableiter, 
Steckvorrichtungen, 
Lampenfassungen und andere 
Verbindungselemente, 
Verbindungskästen), für eine 
Spannung von 1000 V oder 
weniger; Verbinder für optische 
Fasern, Bündel aus optischen 
Fasern oder optische Kabel 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 50 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

8538 Teile, erkennbar ausschließlich 
oder hauptsächlich für Geräte 
der Positionen 8535, 8536 oder 
8537 bestimmt 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 50 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

8539 Elektrische Glühlampen und 
Entladungslampen, 
einschließlich innenverspiegelte 
Scheinwerferlampen (sealed 
beam lamp units) und 
Ultraviolett- und Infrarotlampen; 
Bodenlampen 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 50 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 
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8540 Glühkathoden-, Kaltkathoden- 
und Fotokathoden-
Elektronenröhren  

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
45 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

8542 31 bis 
8542 33 und 
8542 39  

Monolithische integrierte 
Schaltungen 

 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

oder 

das Verfahren der Diffusion (bei 
dem durch selektives Aufbringen 
eines geeigneten Dotierungsstoffes 
auf ein Halbleitersubstrat integrierte 
Schaltungen gebildet werden), auch 
wenn der Zusammenbau und/oder 
das Testen in einer 
Nichtvertragspartei stattfinden 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 45 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

8544 Isolierte (auch lackisolierte oder 
elektrolytisch oxidierte) Drähte, 
Kabel (einschließlich 
Koaxialkabel) und andere 
isolierte elektrische Leiter, auch 
mit Anschlussstücken; Kabel aus 
optischen, einzeln umhüllten 
Fasern, auch elektrische Leiter 
enthaltend oder mit 
Anschlussstücken versehen 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
50 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

8545 Kohleelektroden, Kohlebürsten, 
Lampenkohlen, Batterie- und 
Elementekohlen und andere 
Waren für elektrotechnische 
Zwecke, aus Grafit oder anderem 
Kohlenstoff, auch in Verbindung 
mit Metall 

 Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 50 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

8546 Elektrische Isolatoren aus 
Stoffen aller Art 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
45 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

8547 Isolierteile, ganz aus 
Isolierstoffen oder nur mit in die 
Masse eingepressten einfachen 
Metallteilen zum Befestigen 
(z. B. mit eingepressten Hülsen 
mit Innengewinde), für 
elektrische Maschinen, 
Apparate, Geräte oder 
Installationen, ausgenommen 
Isolatoren der Position 8546; 
Isolierrohre und 
Verbindungsstücke dazu, aus 
unedlen Metallen, mit 
Innenisolierung 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
45 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

8548 Abfälle und Schrott von 
elektrischen Primärelementen, 
Primärbatterien und 
Akkumulatoren; ausgebrauchte 
elektrische Primärelemente, 
Primärbatterien und 
Akkumulatoren; elektrische 
Teile von Maschinen, Apparaten 
und Geräten, in Kapitel 85 
anderweit weder genannt noch 
inbegriffen 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
45 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 
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ex Kapitel 86 Schienenfahrzeuge und 
ortsfestes Gleismaterial, Teile 
davon; mechanische (auch 
elektromechanische) 
Signalgeräte für Verkehrswege; 
ausgenommen: 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
40 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

8601 10 Elektrische Lokomotiven mit 
Stromspeisung aus dem 
Stromnetz 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

 

8603 10 Triebwagen und Schienenbusse, 
ausgenommen solche der 
Position 8604 mit Stromspeisung 
aus dem Stromnetz 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

 

 

8608 Ortsfestes Gleismaterial; 
mechanische (auch 
elektromechanische) Signal-, 
Sicherungs-, Überwachungs- 
oder Steuergeräte für 
Schienenwege oder dergleichen, 
Straßen, Binnenwasserstraßen, 
Parkplätze oder Parkhäuser, 
Hafenanlagen oder Flughäfen; 
Teile davon 

Herstellen 

- aus Vormaterialien jeder Position, 
ausgenommen aus Vormaterialien 
derselben Position wie das 
Erzeugnis und 

- bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
40 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 30 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

8701 bis 8707 
und 8712 

Zugmaschinen, Kraftwagen, 
Krafträder, Fahrräder und andere 
nicht schienengebundene 
Landfahrzeuge; Karosserien und 
Fahrgestelle für Kraftfahrzeuge 
der Positionen 8701 bis 8705, 
mit Motor; Zweiräder 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
45 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet  

 

8708 bis 8711 
und 8713 bis 
8716 

Teile und Zubehör für 
Kraftfahrzeuge der Positionen 
8701 bis 8705 sowie Fahrzeuge 
der Positionen 8711 bis 8713; 
Krafträder; Kraftkarren und 
Teile davon; Rollstühle und 
andere Fahrzeuge; Kinderwagen 
und Teile davon; Anhänger, 
einschließlich Sattelanhänger, 
für Fahrzeuge aller Art und Teile 
davon 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis. 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 50 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

ex Kapitel 88 Luftfahrzeuge und 
Raumfahrzeuge, Teile davon; 
ausgenommen: 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 40 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

ex 8804 00 Rotierende Fallschirme Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, einschließlich anderer 
Vormaterialien der Position 8804 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 40 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

8805 Startvorrichtungen für 
Luftfahrzeuge; 
Abbremsvorrichtungen für 
Schiffsdecks und ähnliche 
Landehilfen für Luftfahrzeuge; 
Bodengeräte zur Flugausbildung; 
Teile davon 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 30 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 
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Kapitel 89 Wasserfahrzeuge und 
schwimmende Vorrichtungen 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis. Jedoch dürfen 
Rümpfe der Position 8906 nicht 
verwendet werden 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 40 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

ex Kapitel 90 Optische, fotografische oder 
kinematografische Instrumente, 
Apparate und Geräte; Mess-, 
Prüf- oder 
Präzisionsinstrumente, -apparate 
und -geräte; medizinische und 
chirurgische Instrumente, 
Apparate und Geräte; Teile 
davon und Zubehör; 
ausgenommen: 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis  

 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 45 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

9001 Optische Fasern und Bündel aus 
optischen Fasern; Kabel aus 
optischen Fasern, ausgenommen 
solche der Position 8544; 
polarisierende Stoffe in Form 
von Folien oder Platten; Linsen 
(einschließlich Kontaktlinsen), 
Prismen, Spiegel und andere 
optische Elemente, aus Stoffen 
aller Art, nicht gefasst 
(ausgenommen solche aus 
optisch nicht bearbeitetem Glas) 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 50 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

9002 Linsen, Prismen, Spiegel und 
andere optische Elemente, aus 
Stoffen aller Art, für 
Instrumente, Apparate und 
Geräte, gefasst (ausgenommen 
solche aus optisch nicht 
bearbeitetem Glas) 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
45 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

9012 Andere als optische Mikroskope; 
Diffraktografen 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 50 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

9013 Flüssigkristallvorrichtungen, die 
anderweit als Waren nicht 
genauer erfasst sind; Laser, 
ausgenommen Laserdioden; 
andere in diesem Kapitel 
anderweit weder genannte noch 
inbegriffene optische 
Instrumente, Apparate und 
Geräte 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 50 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

9020 Andere Atmungsapparate und -
geräte und Gasmasken, 
ausgenommen Schutzmasken 
ohne mechanische Teile und 
ohne auswechselbares 
Filterelement 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 50 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 
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9022 Röntgenapparate und -geräte und 
Apparate und Geräte, die Alpha-, 
Beta- oder Gammastrahlen 
verwenden, auch für 
medizinische, chirurgische, 
zahnärztliche oder tierärztliche 
Zwecke, einschließlich Apparate 
und Geräte für 
Schirmbildfotografie oder 
Strahlentherapie, Röntgenröhren 
und andere Vorrichtungen zum 
Erzeugen von Röntgenstrahlen, 
Hochspannungsgeneratoren, 
Schaltpulte, 
Durchleuchtungsschirme, 
Untersuchungs- und 
Behandlungstische, -sessel und 
dergleichen 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 50 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

9027 Instrumente, Apparate und 
Geräte für physikalische oder 
chemische Untersuchungen; 
Instrumente, Apparate und 
Geräte zum Bestimmen der 
Viskosität, Porosität, Dilatation, 
Oberflächenspannung oder 
dergleichen oder für 
kalorimetrische, akustische oder 
fotometrische Messungen 
(einschließlich 
Belichtungsmesser); Mikrotome 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 50 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

9030 Oszilloskope, 
Spektralanalysatoren und andere 
Instrumente, Apparate und 
Geräte zum Messen oder Prüfen 
elektrischer Größen; 
Instrumente, Apparate und 
Geräte zum Messen oder zum 
Nachweis von Alpha-, Beta-, 
Gamma-, Röntgenstrahlen, 
kosmischen oder anderen 
ionisierenden Strahlen 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 50 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

9031 Instrumente, Apparate, Geräte 
und Maschinen zum Messen 
oder Prüfen, in Kapitel 90 
anderweit weder genannt noch 
inbegriffen; Profilprojektoren 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 50 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

9032 Instrumente, Apparate und 
Geräte zum Regeln 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 50 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

ex Kapitel 91 Uhrmacherwaren; 
ausgenommen: 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
40 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 
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9105 Andere Uhren 

 

Herstellen, bei dem 

- der Wert aller verwendeten 
Vormaterialien 40 v. H. des Ab-
Werk-Preises des Erzeugnisses 
nicht überschreitet und 

- der Wert aller verwendeten 
Vormaterialien ohne 
Ursprungseigenschaft den Wert 
aller verwendeten Vormaterialien 
mit Ursprungseigenschaft nicht 
überschreitet 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 30 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

9109 Andere Uhrwerke 
(ausgenommen Kleinuhr-
Werke), vollständig und 
zusammengesetzt 

 

Herstellen, bei dem 

- der Wert aller verwendeten 
Vormaterialien 40 v. H. des Ab-
Werk-Preises des Erzeugnisses 
nicht überschreitet und 

- der Wert aller verwendeten 
Vormaterialien ohne 
Ursprungseigenschaft den Wert 
aller verwendeten Vormaterialien 
mit Ursprungseigenschaft nicht 
überschreitet 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 30 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

9110 Nicht oder nur teilweise 
zusammengesetzte, vollständige 
Uhrwerke (Schablonen); 
unvollständige, 
zusammengesetzte Uhrwerke; 
Uhrrohwerke 

 

Herstellen, bei dem 

- der Wert aller verwendeten 
Vormaterialien 40 v. H. des Ab-
Werk-Preises des Erzeugnisses 
nicht überschreitet und 

- innerhalb der vorstehenden 
Begrenzung der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien der 
Position 9114 10 v. H. des Ab-
Werk-Preises des Erzeugnisses 
nicht überschreitet 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 30 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

9111 Gehäuse für Uhren der Position 
9101 oder 9102, Teile davon 

 

Herstellen 

- aus Vormaterialien jeder Position, 
ausgenommen aus Vormaterialien 
derselben Position wie das 
Erzeugnis und 

- bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
40 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 30 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

9112 Gehäuse für andere 
Uhrmacherwaren, Teile davon 

 

Herstellen 

- aus Vormaterialien jeder Position, 
ausgenommen aus Vormaterialien 
derselben Position wie das 
Erzeugnis und 

- bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
40 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 30 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

9113 Uhrarmbänder und Teile davon:   
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ex 9113 10 und 
9113 20 

- aus Edelmetallplattierungen 
oder aus unedlen Metallen, 
auch vergoldet oder versilbert 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
40 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

 - andere Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
50 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

Kapitel 92 Musikinstrumente; Teile und 
Zubehör für diese Instrumente 

 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
40 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

Kapitel 93 Waffen und Munition; Teile und 
Zubehör für diese Maschinen, 
Apparate oder Geräte 

 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
50 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

ex Kapitel 94 Möbel; medizinisch-chirurgische 
Möbel; Bettausstattungen und 
ähnliche Waren; 
Beleuchtungskörper, anderweit 
weder genannt noch inbegriffen; 
Reklameleuchten, 
Leuchtschilder, beleuchtete 
Namensschilder und 
dergleichen; vorgefertigte 
Gebäude; ausgenommen: 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 40 v. H. 
des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

9405 Beleuchtungskörper 
(einschließlich Scheinwerfer) 
und Teile davon, anderweit 
weder genannt noch inbegriffen; 
Reklameleuchten, 
Leuchtschilder, beleuchtete 
Namensschilder und 
dergleichen, mit fest 
angebrachter Lichtquelle, und 
Teile davon, anderweit weder 
genannt noch inbegriffen 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
50 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

9406 Vorgefertigte Gebäude Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
50 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

ex Kapitel 95 Spielzeug, Spiele, 
Unterhaltungsartikel und 
Sportgeräte; Teile davon und 
Zubehör; ausgenommen: 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

 

ex 9503 Anderes Spielzeug; 
maßstabgetreu verkleinerte 
Modelle und ähnliche Modelle 
für Spiele und zur Unterhaltung, 
auch mit Antrieb; Puzzles aller 
Art 

Herstellen 

- aus Vormaterialien jeder Position, 
ausgenommen aus Vormaterialien 
derselben Position wie das 
Erzeugnis und 

- bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
50 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 
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9506 31 und 
9506 39  

Golfschläger und andere 
Golfausrüstungen 

 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis. Jedoch dürfen 
Rohformen zum Herstellen von 
Golfschlägern verwendet werden. 

 

ex Kapitel 96 Verschiedene Waren; 
ausgenommen: 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 

 

9601 und 9602 Elfenbein, Bein, Schildpatt, 
Horn, Geweihe, Korallen, 
Perlmutter und andere tierische 
Schnitzstoffe, bearbeitet, und 
Waren aus diesen Stoffen 
(einschließlich durch Formen 
hergestellte Waren) 

Pflanzliche oder mineralische 
Schnitzstoffe, bearbeitet, und 
Waren aus diesen Stoffen; 
geformte oder geschnitzte Waren 
aus Wachs, aus Paraffin, aus 
Stearin, aus natürlichen 
Gummen oder Harzen oder aus 
Modelliermassen, und andere 
geformte oder geschnitzte 
Waren, anderweit weder genannt 
noch inbegriffen; nicht gehärtete 
Gelatine, bearbeitet 
(ausgenommen Gelatine der 
Position 3503) und Waren aus 
nicht gehärteter Gelatine 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position  

 

ex 9603 10, 
ex 9603 40 und 
9603 90 

Besen, Bürsten und Pinsel 
(einschließlich solcher, die Teile 
von Maschinen, Apparaten oder 
Fahrzeugen sind), von Hand zu 
führende mechanische 
Fußbodenkehrer ohne Motor, 
Mopps und Staubwedel; 
Pinselköpfe; Kissen und Roller 
zum Anstreichen; Wischer aus 
Kautschuk oder ähnlichen 
geschmeidigen Stoffen; 
ausgenommen Reisigbesen und 
dergleichen sowie Bürsten und 
Pinsel aus Marder- oder 
Eichhörnchenhaar 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
50 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

9605 Reisezusammenstellungen zur 
Körperpflege, zum Nähen, zum 
Reinigen von Schuhen oder 
Kleidung 

Jede Ware in der 
Warenzusammenstellung muss die 
Regel erfüllen, die anzuwenden 
wäre, wenn sie nicht in der 
Warenzusammenstellung enthalten 
wäre. Jedoch dürfen Waren ohne 
Ursprungseigenschaft verwendet 
werden, wenn ihr Wert insgesamt 
15 v. H. des Ab-Werk-Preises der 
Warenzusammenstellung nicht 
überschreitet 
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9606 Knöpfe, Druckknöpfe; 
Knopfformen und andere Teile; 
Knopfrohlinge 

Herstellen 

- aus Vormaterialien jeder Position, 
ausgenommen aus Vormaterialien 
derselben Position wie das 
Erzeugnis und 

- bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
50 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

9608 Kugelschreiber; Schreiber und 
Markierstifte, mit Filzspitze oder 
anderer poröser Spitze; 
Füllfederhalter und andere 
Füllhalter; Durchschreibstifte; 
Füllbleistifte; Federhalter, 
Bleistifthalter und ähnliche 
Waren; Teile davon 
(einschließlich Kappen und 
Klipse), ausgenommen Waren 
der Position 9609 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis. Jedoch können 
Schreibfedern oder 
Schreibfederspitzen derselben 
Position wie die hergestellte Ware 
verwendet werden 

 

9612 Bänder für Schreibmaschinen 
und ähnliche Bänder, mit Tinte 
oder anders für Abdrucke 
präpariert, auch auf Spulen oder 
in Kassetten; Stempelkissen, 
auch getränkt, auch mit 
Schachteln 

Herstellen 

- aus Vormaterialien jeder Position, 
ausgenommen aus Vormaterialien 
derselben Position wie das 
Erzeugnis und 

- bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien 
50 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

 

9613 20  Taschenfeuerzeuge, für Gas, 
nachfüllbar 

Herstellen, bei dem der Wert aller 
verwendeten Vormaterialien der 
Position 9613 30 v. H. des Ab-
Werk-Preises des Erzeugnisses 
nicht überschreitet 

 

ex 9614 Tabakpfeifen und Pfeifenköpfe Herstellen aus Pfeifenrohformen  

Kapitel 97 Kunstgegenstände, 
Sammlungsstücke und 
Antiquitäten 

Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position 
wie das Erzeugnis 
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Anhang IIa: 

ERGÄNZUNG DER LISTE DER BE- ODER VERARBEITUNGEN, DIE AN VORMATERIALIEN OHNE 
URSPRUNGSEIGENSCHAFT VORGENOMMEN WERDEN MÜSSEN, UM DER HERGESTELLTEN 

WARE DIE URSPRUNGSEIGENSCHAFT ZU VERLEIHEN 

Gemeinsame Bestimmungen 
1. Für die nachstehend beschriebenen Erzeugnisse können anstelle der in Anhang II 

aufgeführten Regeln auch die folgenden Regeln für die Erzeugnisse mit Ursprung in 
Korea gelten; dabei gilt jedoch ein jährliches Kontingent. 

2. Ein nach den Regeln dieses Anhangs ausgestellter Ursprungsnachweis enthält den 
folgenden Wortlaut auf Englisch: „Derogation – Annex II(a) of Protocol …“.  

3. Im Rahmen dieser Ausnahmeregelungen können Erzeugnisse in die EU-
Vertragspartei eingeführt werden, vorausgesetzt dass eine vom ermächtigten 
Ausführer unterzeichnete Erklärung bescheinigt, dass die betroffenen Erzeugnisse 
die Bedingungen der Ausnahmeregelung erfüllen.  

4. Wird für die Ausnahmeregelung für Surimizubereitungen (ex 1604 20) ein 
Ursprungsnachweis ausgestellt, muss ein Nachweis beiliegen, dass die 
Surimizubereitung mindestens einen Fischanteil von 40 GHT aufweist und dass die 
Hauptzutat der Surimigrundlage Fisch der Art „Pazifischer Pollak“ (Theragra 
chalcogramma) ist.152 

5. Wird für die Ausnahmeregelung für gefärbte Gewebe (5408 22 und 5408 32) ein 
Ursprungsnachweis ausgestellt, muss ein Nachweis beiliegen, dass der Wert des 
verwendeten ungefärbten Gewebes 50 v. H. des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses 
nicht überschreitet. 

6. In der EU-Vertragspartei werden die in diesem Anhang genannten Mengen von der 
Europäischen Kommission verwaltet, die im Einklang mit dem geltenden Recht der 
EU-Vertragspartei alle Verwaltungsakte beschließt, die ihr für deren effiziente 
Verwaltung ratsam erscheinen.  

7. Die Kontingente in der nachstehenden Tabelle werden von der Europäischen 
Kommission nach dem sogenannten Windhund-Verfahren verwaltet. Für die 
Berechnung der von Korea im Rahmen dieser Ausnahmeregelungen in die 
EU-Vertragspartei ausgeführten Mengen sind die Einfuhren in die EU-Vertragspartei 
maßgeblich. 

                                                
152 Falls erforderlich, ist das Konzept der Hauptzutat vom Zollausschuss nach Artikel 28 dieses Protokoll 

auszulegen.  
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HS-
Position 

Warenbezeichnung Be- oder Verarbeitungen von 
Vormaterialien ohne 

Ursprungseigenschaft, die Ursprung 
verleihen 

Jährliches Kontingent 

für Ausfuhren aus Korea in die 
EU 

(1) (2) (3) (4)  

ex 1604 20 Surimizubereitungen, die mindestens 
einen Fischanteil von 40 GHT 
aufweisen und bei denen Fisch der 
Art „Pazifischer Pollak“ (Theragra 
chalcogramma) die Hauptzutat für 
die Surimigrundlage ist153 
 

Herstellen aus Vormaterialien des 
Kapitels 3 
 

Kontingent für Jahr 1: 2000 t 
Kontingent für Jahr 2: 2500 t 
Kontingent für Jahr 3. und weitere 
Jahre: 3500 t  

ex 1905 90 Kekse und ähnliches Kleingebäck Herstellen aus Vormaterialien jeder 
Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position wie das 
Erzeugnis  

Jährliches Kontingent: 270 t 

2402 20 
Zigaretten, Tabak enthaltend  Herstellen aus Vormaterialien jeder 

Position, ausgenommen aus 
Vormaterialien derselben Position wie das 
Erzeugnis  

Jährliches Kontingent: 250 t 

5204 
Nähgarne aus Baumwolle, auch in 
Aufmachungen für den Einzelverkauf 

Herstellen aus synthetischen oder 
künstlichen Spinnfasern, weder gekrempelt 
oder gekämmt noch anders für die 
Spinnerei bearbeitet  

Jährliches Kontingent: 86 t  

5205 
Garne aus Baumwolle (andere als 
Nähgarne), mit einem Anteil an 
Baumwolle von 85 GHT oder mehr, 
nicht in Aufmachungen für den 
Einzelverkauf  

Herstellen aus synthetischen oder 
künstlichen Spinnfasern, weder gekrempelt 
oder gekämmt noch anders für die 
Spinnerei bearbeitet 

Jährliches Kontingent: 2310 t 

5206 
Garne aus Baumwolle (andere als 
Nähgarne), mit einem Anteil an 
Baumwolle von weniger als 85 GHT, 
nicht in Aufmachungen für den 
Einzelverkauf 

Herstellen aus synthetischen oder 
künstlichen Spinnfasern, weder gekrempelt 
oder gekämmt noch anders für die 
Spinnerei bearbeitet 

Jährliches Kontingent: 377 t 

5207 
Garne aus Baumwolle (andere als 
Nähgarne), in Aufmachungen für den 
Einzelverkauf 

Herstellen aus synthetischen oder 
künstlichen Spinnfasern, weder gekrempelt 
oder gekämmt noch anders für die 
Spinnerei bearbeitet 

Jährliches Kontingent: 92 t 

5408 
Gewebe aus Garnen aus 
synthetischen oder künstlichen 
Filamenten 

Herstellen aus Garnen aus synthetischen 
oder künstlichen Filamenten  
oder 
Färben mit mindestens zwei Vor- oder 
Nachbehandlungen (wie Reinigen, 
Bleichen, Merzerisieren, Thermofixieren, 
Aufhellen, Kalandrieren, krumpfecht 
Ausrüsten, Fixieren, Dekatieren, 
Imprägnieren, Ausbessern und Noppen), 
vorausgesetzt dass der Wert des 
verwendeten ungefärbten Gewebes 
50 v. H. des Ab-Werk-Preises des 
Erzeugnisses nicht überschreitet 

Jährliches Kontingent: 17 805 290 
Quadratmeteräquivalent 

5508 
Nähgarne aus synthetischen oder 
künstlichen Spinnfasern, auch in 
Aufmachungen für den Einzelverkauf 

Herstellen aus synthetischen oder 
künstlichen Spinnfasern, weder gekrempelt 
oder gekämmt noch anders für die 
Spinnerei bearbeitet 

Jährliches Kontingent: 286 t 

5509 
Garne aus synthetischen Spinnfasern 
(ausgenommen Nähgarne), nicht in 
Aufmachungen für den Einzelverkauf 

Herstellen aus synthetischen oder 
künstlichen Spinnfasern, weder gekrempelt 
oder gekämmt noch anders für die 
Spinnerei bearbeitet 

Jährliches Kontingent: 3437 t 

5510 Garne aus künstlichen Spinnfasern 
(ausgenommen Nähgarne), nicht in 
Aufmachungen für den Einzelverkauf 

Herstellen aus synthetischen oder 
künstlichen Spinnfasern, weder gekrempelt 
oder gekämmt noch anders für die 
Spinnerei bearbeitet 

Jährliches Kontingent: 1718 t 

                                                
153 Vgl. auch Absatz 4 der gemeinsamen Bestimmungen. 
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5511 Garne aus synthetischen oder 
künstlichen Spinnfasern 
(ausgenommen Nähgarne), in 
Aufmachungen für den Einzelverkauf 

Herstellen aus synthetischen oder 
künstlichen Spinnfasern, weder gekrempelt 
oder gekämmt noch anders für die 
Spinnerei bearbeitet 

Jährliches Kontingent: 203 t 
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ANHANG III 

TEXT DER ERKLÄRUNG AUF DER RECHNUNG 

Die Erklärung auf der Rechnung, deren Wortlaut nachstehend wiedergegeben ist, ist gemäß 
den Fußnoten auszufertigen. Die Fußnoten brauchen jedoch nicht wiedergegeben zu werden. 

Bulgarische Fassung 

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № 
…(1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … 
преференциален произход (2). 

Spanische Fassung  

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° 
.. …(1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen 
preferencial . …(2). 

Tschechische Fassung 

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě 
zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2). 

Dänische Fassung  

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes 
tilladelse nr. ... (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har 
præferenceoprindelse i ... (2). 

Deutsche Fassung 

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... (1)) der Waren, auf die sich 
dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, 
präferenzbegünstigte ... (2) Ursprungswaren sind. 

Estnische Fassung 

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ... (1)) 
deklareerib, et need tooted on ... (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt 
näidatud teisiti. 

Griechische Fassung  

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου 
υπ΄αριθ. ... (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι 
προτιμησιακής καταγωγής ... (2). 

Englische Fassung 

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ... (1)) 
declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2) preferential 
origin. 
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Französische Fassung 

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ... (1))) 
déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2). 

Italienische Fassung 

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... 
(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2). 

Lettische Fassung 

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklarē, ka, 
iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …(2). 

Litauische Fassung 

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, 
kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …(2) preferencinès kilmés prekés. 

Ungarische Fassung 

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy 
eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes …(2) származásúak. 

Maltesische Fassung 

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) 
jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini 
preferenzjali …(2). 

Niederländische Fassung 

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. 
... (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van 
preferentiële ... oorsprong zijn (2). 

Polnische Fassung 

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) 
deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) 
preferencyjne pochodzenie. 

Portugiesische Fassung 

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização 
aduaneira n°. ... (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos 
são de origem preferencial ... (2). 

Rumänische Fassung 

Exportatorul produselor ce fac ojiectul acestui document (autorizaţia vamalâ nr. …(1)) declará 
cá, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine 
preferenţialā …(2). 
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Slowenische Fassung 

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, 
da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo. 

Slowakische Fassung 

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem 
zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2). 

Finnische Fassung 

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ... (1)) ilmoittaa, että nämä 
tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita 
(2). 

Schwedische Fassung 

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... (1)) 
försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung 
(2). 

Koreanische Fassung 

이 서류(세관인증번호... (1))의 적용대상이 되는 상품의 수출자는, 달리 명확하게  

표시되는 경우를 제외하고, 이 상품은… (2)의 특혜원산지상품임을 신고한다.  

…………………………………………………………….............................................(3) 

(Ort und Datum) 

...……………………………………………………………………..............................(4) 

(Unterschrift des Ausführers und Name des Unterzeichners in Druckschrift) 

Anmerkungen: 

(1) Wird die Erklärung auf der Rechnung von einem ermächtigten Ausführer ausgefertigt, so ist die Bewilligungsnummer des 
ermächtigten Ausführers an dieser Stelle einzutragen. Wird die Erklärung auf der Rechnung nicht von einem ermächtigten 
Ausführer ausgefertigt, so können die Wörter in Klammern weggelassen bzw. der Raum leer gelassen werden. 

(2) Der Ursprung der Erzeugnisse muss angegeben werden. Betrifft die Erklärung auf der Rechnung ganz oder teilweise 
Erzeugnisse mit Ursprung in Ceuta und Melilla, so bringt der Ausführer deutlich sichtbar die Kurzbezeichnung „CM“ an. 

(3) Diese Angaben können entfallen, wenn sie in dem Papier selbst enthalten sind. 

(4) In Fällen, in denen der Ausführer nicht unterzeichnen muss, entfällt auch der Name des Unterzeichners.  
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ANHANG IV 

AUSSCHUSS „PASSIVVEREDELUNGSZONEN AUF DER KOREANISCHEN 
HALBINSEL“ 

1. In Anerkennung des verfassungsrechtlichen Auftrags und der Sicherheitsinteressen 
der Republik Korea, der Verpflichtung beider Vertragsparteien, Frieden und 
Wohlstand auf der koreanischen Halbinsel zu fördern, sowie der Bedeutung der 
darauf ausgerichteten innerkoreanischen wirtschaftlichen Zusammenarbeit wird nach 
Artikel 15.2 Absatz 1 (Sonderausschüsse) ein Ausschuss „Passivveredelungszonen 
auf der koreanischen Halbinsel“ eingesetzt. Der Ausschuss überprüft, ob die 
Bedingungen auf der koreanischen Halbinsel eine weitere wirtschaftliche 
Entwicklung durch die Einrichtung und den Ausbau von Passivveredelungszonen 
erlauben. 

2. Der Ausschuss setzt sich aus Beamten der Vertragsparteien zusammen. Der 
Ausschuss trifft sich am ersten Jahrestag des Inkrafttretens dieses Abkommens und 
in der Folge wenigstens einmal jährlich oder zu jedem anderen einvernehmlich 
vereinbarten Zeitpunkt. 

3. Der Ausschuss ermittelt geografische Gebiete, die als Passivveredelungszonen 
ausgewiesen werden können. Der Ausschuss stellt fest, ob eine 
Passivveredelungszone die vom Ausschuss festgelegten Kriterien erfüllt. Der 
Ausschuss legt außerdem eine Obergrenze für den Wert fest, der dem Enderzeugnis 
mit Ursprungseigenschaft insgesamt innerhalb des geografischen Gebiets der 
Passivveredelungszone hinzugefügt werden darf. 
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GEMEINSAME ERKLÄRUNG 

BETREFFEND DAS FÜRSTENTUM ANDORRA 

1. Erzeugnisse der Kapitel 25 bis 97 des HS mit Ursprung im Fürstentum Andorra 
werden von Korea als Ursprungserzeugnisse der EU-Vertragspartei im Sinne dieses 
Abkommens anerkannt. 

2. Das Protokoll über die Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder 
„Ursprungserzeugnisse“ und über die Methoden der Zusammenarbeit der 
Verwaltungen gilt sinngemäß für die Bestimmung der Ursprungseigenschaft der 
genannten Erzeugnisse. 

________ 

GEMEINSAME ERKLÄRUNG 

BETREFFEND DIE REPUBLIK SAN MARINO 

1. Erzeugnisse mit Ursprung in der Republik San Marino werden von Korea als 
Ursprungserzeugnisse der EU-Vertragspartei im Sinne dieses Abkommens 
anerkannt. 

2. Das Protokoll über die Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder 
„Ursprungserzeugnisse“ und über die Methoden der Zusammenarbeit der 
Verwaltungen gilt sinngemäß für die Bestimmung der Ursprungseigenschaft der 
genannten Erzeugnisse. 

________ 

GEMEINSAME ERKLÄRUNG 

BETREFFEND DIE ÜBERARBEITUNG DER URSPRUNGSREGELN DES 
PROTOKOLLS ÜBER DIE BESTIMMUNG DES BEGRIFFS „ERZEUGNISSE MIT 

URSPRUNG IN“ ODER „URSPRUNGSERZEUGNISSE“ UND ÜBER DIE 
METHODEN DER ZUSAMMENARBEIT DER VERWALTUNGEN 

1. Die Vertragsparteien kommen überein, auf Antrag einer Vertragspartei die 
Ursprungsregeln im Protokoll über die Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse mit 
Ursprung in“ oder „Ursprungserzeugnisse“ und über die Methoden der 
Zusammenarbeit der Verwaltungen zu überarbeiten und die notwendigen 
Änderungen zu erörtern. Bei der Erörterung der Änderungen am Protokoll über die 
Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder 
„Ursprungserzeugnisse“ und über die Methoden der Zusammenarbeit der 
Verwaltungen berücksichtigen die Vertragsparteien die technische Entwicklung, die 
Produktionsverfahren, die Preisschwankungen und alle sonstigen Faktoren, die die 
Änderungen der Ursprungsregeln rechtfertigen könnten. 

2. Anhang II des Protokolls über die Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse mit 
Ursprung in“ oder „Ursprungserzeugnisse“ und über die Methoden der 
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Zusammenarbeit der Verwaltungen wird entsprechend den regelmäßigen 
Änderungen des HS angepasst. 

_____________ 

GEMEINSAME ERKLÄRUNG ZU DEN ERLÄUTERUNGEN 

Die Vertragsparteien kommen überein, dass Erläuterungen zu diesem Protokoll festgelegt 
werden müssen. Die Erläuterungen werden von den Vertragsparteien nach ihren eigenen 
Verfahren umgesetzt. 
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ERLÄUTERUNGEN 

1. Für die Zwecke des Artikels 1 umfasst der Begriff Herstellen Ernten, Fangen, 
Erzeugen, Züchten und Zerlegen. 

2. Für die Zwecke des Artikels 1 Buchstabe g ist feststellbare „nach dem 
Übereinkommen über den Zollwert ermittelt“. 

3. Für die Zwecke des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe b kann der Wert von Vormaterial 
ohne Ursprungseigenschaft ermittelt werden, indem der Wert des Vormaterials mit 
Ursprungseigenschaft, einschließlich des in die Erzeugung des hergestellten 
Vormaterial ohne Ursprungseigenschaft eingebrachten eigenerzeugten Vormaterials 
mit Ursprungseigenschaft, vom Ab-Werk-Preis des Erzeugnisses abgezogen wird. 

4. Der Wert des eigenerzeugten Vormaterials mit Ursprungseigenschaft umfasst alle bei 
der Herstellung des Vormaterials angefallenen Kosten und einen Gewinn, der dem 
im normalen Handelsverkehr hinzugerechneten Gewinn entspricht. 

5. Für die Zwecke des Artikels 6 beschreibt „einfach“ Tätigkeiten, für die weder 
besondere Fähigkeiten noch eigens für die Ausübung der Tätigkeit hergestellte oder 
installierte Maschinen, Apparate, Geräte oder Installationen benötigt werden. 
Chemische Reaktionen fallen jedoch nicht unter einfaches Mischen. Eine chemische 
Reaktion ist ein Vorgang, auch ein biochemischer Vorgang, bei dem intramolekulare 
Bindungen aufgebrochen und neue intramolekulare Bindungen gebildet werden oder 
die räumliche Anordnung der Atome in einem Molekül geändert wird, sodass ein 
Molekül mit neuer Struktur entsteht.  

6. Für die Zwecke des Artikels 10 umfassen neutrale Elemente beispielsweise: 

a) Energie und Brennstoffe, 

b) Anlagen und Ausrüstung, 

c) Maschinen und Werkzeuge und 

d) Waren, die nicht in die endgültige Zusammensetzung des Erzeugnisses eingehen 
oder eingehen sollen. 

7. Für die Zwecke des Artikels 11 sind gleiche und untereinander austauschbare 
Vormaterialien Vormaterialien derselben Art und Handelsqualität, mit denselben 
technischen und materiellen Eigenschaften, die, nachdem sie in die Herstellung des 
Enderzeugnisses eingeflossen sind, für Ursprungszwecke nicht mehr zu 
unterscheiden sind. 

8. Für die Zwecke des Artikels 11 wird der bestimmte „Zeitraum“ nach den 
einschlägigen internen Gesetzen und sonstigen Vorschriften der Vertragsparteien 
festgesetzt. 
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9. Die Präferenzbehandlung kann nur aus den folgenden besonderen Gründen ohne 
Prüfung des Ursprungsnachweises abgelehnt werden, da der Nachweis nicht als 
anwendbar betrachtet werden kann,  

a) wenn die Erfordernisse an die unmittelbare Beförderung des Artikels 13 nicht 
erfüllt sind, 

b) wenn der Ursprungsnachweis nachträglich für Waren vorgelegt wird, die zuvor 
unrechtmäßig eingeführt wurden, 

c) wenn der Ursprungsnachweis von einem Ausführer aus einer 
Nichtvertragspartei dieses Abkommens ausgestellt ist, 

d) wenn der Einführer den Zollbehörden der einführenden Vertragspartei den 
Ursprungsnachweis nicht innerhalb der in den Rechtsvorschriften der 
einführenden Vertragspartei festgesetzten Frist vorlegt. 

10. Für die Zwecke der gemeinsamen Erklärung betreffend das Fürstentum Andorra 
gewährleisten die Zollbehörden des Fürstentums Andorra die Anwendung der Gemeinsamen 
Erklärung im Fürstentum Andorra.  

11. Für die Zwecke der gemeinsamen Erklärung betreffend die Republik San Marino 
gewährleisten die Zollbehörden der Italienischen Republik die Anwendung der Gemeinsamen 
Erklärung in der Republik San Marino. 
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PROTOKOLL 

ÜBER GEGENSEITIGE AMTSHILFE IM ZOLLBEREICH 

Artikel 1: Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieses Protokolls gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

a) Zollrecht ist die Gesamtheit der im Gebiet der Vertragsparteien geltenden 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften über die Einfuhr, Ausfuhr und Durchfuhr 
von Waren und deren Überführung in ein Zollverfahren, einschließlich der 
Verbote, Beschränkungen und Kontrollen. 

b) Ersuchende Behörde ist eine von einer Vertragspartei zu diesem Zweck 
bezeichnete zuständige Verwaltungsbehörde, die ein Amtshilfeersuchen 
aufgrund dieses Protokolls stellt. 

c) Ersuchte Behörde ist eine von einer Vertragspartei zu diesem Zweck 
bezeichnete zuständige Verwaltungsbehörde, an die ein Amtshilfeersuchen 
aufgrund dieses Protokolls gerichtet wird. 

d) Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die eine bestimmte oder 
bestimmbare natürliche Person betreffen. 

e) Zuwiderhandlung gegen das Zollrecht ist die Verletzung oder die versuchte 
Verletzung des Zollrechts. 

Artikel 2: Geltungsbereich 

1. Die Vertragsparteien leisten einander in den unter ihre Zuständigkeit fallenden 
Bereichen Amtshilfe in der Form und unter den Voraussetzungen, die in diesem 
Protokoll festgelegt sind, um die ordnungsgemäße Anwendung des Zollrechts zu 
gewährleisten, insbesondere durch Verhütung, Untersuchung und Bekämpfung von 
Zuwiderhandlungen gegen das Zollrecht. 

2. Die Amtshilfe im Zollbereich im Sinne dieses Protokolls betrifft alle 
Verwaltungsbehörden der Vertragsparteien, die für die Anwendung dieses Protokolls 
zuständig sind. Die Vorschriften über die gegenseitige Amtshilfe in Strafsachen 
bleiben davon unberührt. Sie umfasst nicht Erkenntnisse, die bei der Ausübung von 
Befugnissen auf Antrag einer Justizbehörde gewonnen werden, es sei denn, dass 
diese Behörde der Übermittlung dieser Erkenntnisse zustimmt. 

3. Die Amtshilfe zur Einziehung von Zöllen, Abgaben oder Bußgeldern fällt nicht unter 
dieses Protokoll. 
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Artikel 3: Amtshilfe auf Ersuchen 

1. Auf Antrag der ersuchenden Behörde erteilt die ersuchte Behörde dieser Behörde alle 
sachdienlichen Auskünfte, die es dieser ermöglichen, die ordnungsgemäße 
Anwendung des Zollrechts zu gewährleisten, einschließlich Auskünften über 
festgestellte oder geplante Handlungen, die gegen das Zollrecht verstoßen bzw. 
verstoßen könnten. 

2. Auf Antrag der ersuchenden Behörde teilt die ersuchte Behörde dieser Behörde mit, 

a) ob die aus dem Gebiet der einen Vertragsparteien ausgeführten Waren 
ordnungsgemäß in das Gebiet der anderen Vertragspartei eingeführt worden 
sind, gegebenenfalls unter Angabe des für die Waren geltenden Zollverfahrens, 

b) ob die in das Gebiet der einen Vertragsparteien eingeführten Waren 
ordnungsgemäß aus dem Gebiet der anderen Vertragspartei ausgeführt worden 
sind, gegebenenfalls unter Angabe des für die Waren geltenden Zollverfahrens. 

3. Auf Antrag der ersuchenden Behörde veranlasst die ersuchte Behörde nach Maßgabe 
der für sie geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften die besondere 
Überwachung von 

a) natürlichen oder juristischen Personen, bei denen Grund zu der Annahme 
besteht, dass sie Zuwiderhandlungen gegen das Zollrecht begehen oder 
begangen haben, 

b) Orten, an denen Warenvorräte in einer Weise angelegt worden sind oder 
angelegt werden könnten, dass Grund zu der Annahme besteht, dass diese 
Waren bei Zuwiderhandlungen gegen das Zollrecht verwendet werden sollen, 

c) Waren, die in einer Weise befördert werden oder befördert werden könnten, 
dass Grund zu der Annahme besteht, dass sie bei Zuwiderhandlungen gegen 
das Zollrecht verwendet werden sollen,  

d) Beförderungsmitteln, die in einer Weise benutzt werden oder benutzt werden 
könnten, dass Grund zu der Annahme besteht, dass sie bei Zuwiderhandlungen 
gegen das Zollrecht benutzt werden sollen. 

Artikel 4: Amtshilfe ohne Ersuchen 

Die Vertragsparteien leisten einander nach Maßgabe der für sie geltenden Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften von sich aus Amtshilfe, sofern dies ihres Erachtens zur 
ordnungsgemäßen Anwendung des Zollrechts notwendig ist, insbesondere indem sie 
Erkenntnisse weitergeben über 

a) Handlungen, die gegen das Zollrecht verstoßen oder zu verstoßen scheinen und 
die für die andere Vertragspartei von Interesse sein könnten, 

b) neue Mittel oder Methoden, die bei Zuwiderhandlungen gegen das Zollrecht 
angewandt werden, 
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c) Waren, von denen bekannt ist, dass sie Gegenstand von Zuwiderhandlungen 
gegen das Zollrecht sind, 

d) natürlichen oder juristischen Personen, bei denen Grund zu der Annahme 
besteht, dass sie Zuwiderhandlungen gegen das Zollrecht begehen oder 
begangen haben, 

e) Beförderungsmittel, bei denen Grund zu der Annahme besteht, dass sie bei 
Zuwiderhandlungen gegen das Zollrecht benutzt worden sind, benutzt werden 
oder werden könnten. 

Artikel 5: Zustellung, Bekanntgabe 

Auf Antrag der ersuchenden Behörde veranlasst die ersuchte Behörde nach Maßgabe der für 
sie geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften 

a) die Zustellung von Schriftstücken oder 

b) die Bekanntgabe von Entscheidungen, 

die von der ersuchenden Behörde ausgehen und in den Geltungsbereich dieses Protokolls 
fallen, an einen Adressaten mit Wohnsitz bzw. Sitz im Gebiet der ersuchten Behörde. 

Das Ersuchen um Zustellung eines Schriftstücks oder um Bekanntgabe einer Entscheidung ist 
schriftlich in einer Amtssprache der ersuchten Behörde oder in einer von dieser zugelassenen 
Sprache zu stellen. 

Artikel 6: Form und Inhalt der Amtshilfeersuchen 

1. Ersuchen nach diesem Protokoll sind schriftlich zu stellen. Den Ersuchen sind alle 
Unterlagen beizufügen, die für ihre Erledigung erforderlich sind. In dringenden 
Fällen können mündliche Ersuchen angenommen werden, die jedoch unverzüglich 
schriftlich bestätigt werden müssen. 

2. Die Ersuchen nach Absatz 1 müssen folgende Angaben enthalten: 

a) die ersuchende Behörde, 

b) Maßnahme, um die ersucht wird, 

c) Gegenstand und Grund des Ersuchens, 

d) betroffene Rechts- und Verwaltungsvorschriften und sonstige rechtliche 
Elemente, 

e) möglichst genaue und umfassende Angaben zu den natürlichen oder 
juristischen Personen, gegen die sich die Ermittlungen richten,  

f) Zusammenfassung des Sachverhalts und der bereits durchgeführten 
Ermittlungen. 
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3. Die Ersuchen sind in einer Amtssprache der ersuchten Behörde oder in einer von 
dieser zugelassenen Sprache vorzulegen.  

4. Entspricht ein Ersuchen nicht den Formvorschriften, so kann seine Berichtigung oder 
Ergänzung verlangt werden; in der Zwischenzeit können Sicherungsmaßnahmen 
angeordnet werden. 

Artikel 7: Erledigung der Amtshilfeersuchen 

1. Bei der Erledigung von Amtshilfeersuchen verfährt die ersuchte Behörde im Rahmen 
ihrer Zuständigkeiten und Mittel so, als ob sie in Erfüllung eigener Aufgaben oder 
auf Ersuchen anderer Behörden der eigenen Vertragspartei handelte; zu diesem 
Zweck hat sie die ihr bereits vorliegenden Erkenntnisse zu übermitteln und 
zweckdienliche Nachforschungen anzustellen beziehungsweise zu veranlassen. Dies 
gilt auch für jede andere Behörde, die von der ersuchten Behörde mit dem Ersuchen 
befasst wurde, sofern diese nicht selbst tätig werden kann. 

2. Die Erledigung von Amtshilfeersuchen erfolgt nach Maßgabe der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der ersuchten Vertragspartei. 

3. Ordnungsgemäß bevollmächtigte Beamte der einen Vertragspartei können mit 
Zustimmung der anderen Vertragspartei und unter den von dieser festgelegten 
Voraussetzungen in den Diensträumen der ersuchten Behörde oder einer nach 
Absatz 1 zuständigen anderen Behörde Auskünfte über festgestellte oder vermutete 
Zuwiderhandlungen gegen das Zollrecht einholen, die die ersuchende Behörde für 
die Zwecke dieses Protokolls benötigt. 

4. Ordnungsgemäß bevollmächtigte Beamte der einen Vertragspartei können mit 
Zustimmung der anderen Vertragspartei und unter den von dieser festgelegten 
Voraussetzungen bei in deren Gebiet durchgeführten Ermittlungen anwesend sein. 

Artikel 8: Form der Auskunftserteilung 

1. Die ersuchte Behörde teilt der ersuchenden Behörde das Ergebnis der Ermittlungen 
schriftlich mit und fügt zweckdienliche Schriftstücke, beglaubigte Kopien und 
dergleichen bei. 

2. Diese Auskünfte können auf elektronischem Wege erteilt werden. 

3. Originalunterlagen werden nur auf Ersuchen übermittelt, wenn beglaubigte Kopien 
nicht ausreichen würden. Die Originalunterlagen werden so bald wie möglich 
zurückgegeben. 

Artikel 9: Ausnahmen von der Verpflichtung zur Amtshilfe 

1. Die Amtshilfe kann abgelehnt oder von der Erfüllung bestimmter Bedingungen 
abhängig gemacht werden, wenn nach Auffassung einer Vertragspartei durch die 
Amtshilfe nach diesem Protokoll 
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a) die Souveränität eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder Koreas, 
der nach diesem Protokoll Amtshilfe leisten müsste, beeinträchtigt werden 
könnte oder 

b) die öffentliche Ordnung, die Sicherheit oder andere wesentliche Interessen 
beeinträchtigt werden könnten, insbesondere in den Fällen des Artikels 10 
Absatz 2 oder 

c) ein Betriebs-, Geschäfts- oder Berufsgeheimnis verletzt würde. 

2. Die Amtshilfe kann von der ersuchten Behörde mit der Begründung zurückgestellt 
werden, dass sie laufende Ermittlungen, Strafverfahren oder sonstige Verfahren 
beeinträchtigen würde. In diesem Fall berät sich die ersuchte Behörde mit der 
ersuchenden Behörde, um zu entscheiden, ob die Amtshilfe unter bestimmten von 
der ersuchten Behörde festgelegten Voraussetzungen oder Bedingungen geleistet 
werden kann. 

3. Ersucht eine Behörde um Amtshilfe, die sie selbst im Falle eines Ersuchens nicht 
leisten könnte, so weist sie in ihrem Ersuchen auf diesen Umstand hin. Die 
Erledigung eines solchen Ersuchens steht dann im Ermessen der ersuchten Behörde. 

4. In den Fällen der Absätze 1 und 2 muss die Entscheidung der ersuchten Behörde der 
ersuchenden Behörde unter Angabe der Gründe unverzüglich mitgeteilt werden. 

Artikel 10: Informationsaustausch und Datenschutz 

1. Die Auskünfte nach diesem Protokoll, gleichgültig in welcher Form sie erteilt 
werden, sind nach Maßgabe der Vorschriften der Vertragsparteien vertraulich oder 
nur für den Dienstgebrauch bestimmt. Sie unterliegen dem Dienstgeheimnis und 
genießen den Schutz sowohl der für solche Auskünfte geltenden Rechtsvorschriften 
der Vertragspartei, die sie erhalten hat, als auch der entsprechenden für Behörden der 
Europäischen Union geltenden Rechtsvorschriften. 

2. Personenbezogene Daten dürfen nur ausgetauscht werden, wenn die Vertragspartei, 
die sie erhalten soll, zusagt, diese Daten mindestens in gleichem Maße zu schützen, 
wie es die Vertragspartei, die sie übermitteln soll, in dem betreffenden Fall getan 
hätte.  

3. Die Verwendung der nach diesem Protokoll erlangten Auskünfte in wegen 
Zuwiderhandlungen gegen das Zollrecht eingeleiteten Gerichts- oder 
Verwaltungsverfahren gilt als Verwendung für die Zwecke dieses Protokolls. Die 
Vertragsparteien können daher die nach diesem Protokoll erlangten Auskünfte und 
eingesehenen Schriftstücke als Beweismittel in ihren Protokollen, Berichten und für 
Zeugenvernehmungen sowie in Gerichts- und Ermittlungsverfahren verwenden. Die 
zuständige Behörde, die die betreffende Auskunft erteilt oder Einsicht in die 
betreffenden Schriftstücke gewährt hat, wird über eine solche Verwendung 
unterrichtet. 

4. Die erlangten Auskünfte dürfen nur für die Zwecke dieses Protokolls verwendet 
werden. Will eine Vertragspartei diese Auskünfte zu anderen Zwecken verwenden, 
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so muss sie die vorherige schriftliche Zustimmung der Behörde einholen, die die 
Auskunft erteilt hat. Die Verwendung unterliegt dann den von dieser Behörde 
festgelegten Beschränkungen. 

Artikel 11: Sachverständige und Zeugen 

Beamten der ersuchten Behörde kann gestattet werden, im Rahmen der erteilten 
Genehmigung in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren, die unter dieses Protokoll fallende 
Angelegenheiten betreffen, als Sachverständige oder Zeugen aufzutreten und dabei 
Gegenstände, Schriftstücke oder beglaubigte Kopien von Schriftstücken vorzulegen, sofern 
dies für das Verfahren erforderlich ist. In der Ladung ist genau anzugeben, vor welcher Justiz- 
oder Verwaltungsbehörde der Beamte erscheinen muss und in welcher Angelegenheit und in 
welcher Eigenschaft oder mit welcher Berechtigung der Beamte befragt werden soll. 

Artikel 12: Kosten der Amtshilfe 

Die Vertragsparteien verzichten auf gegenseitige Ansprüche auf Erstattung der bei der 
Durchführung dieses Protokolls anfallenden Kosten; hiervon ausgenommen sind 
gegebenenfalls Aufwendungen für Sachverständige und Zeugen sowie Aufwendungen für 
Dolmetscher und Übersetzer, die nicht dem öffentlichen Dienst angehören. 

Artikel 13: Durchführung 

1. Die Durchführung dieses Protokolls wird den Zollbehörden Koreas einerseits und 
den zuständigen Dienststellen der Europäischen Kommission und gegebenenfalls den 
Zollbehörden der Mitgliedstaaten der Europäischen Union andererseits übertragen. 
Sie treffen alle für seine Anwendung erforderlichen praktischen Maßnahmen und 
Vereinbarungen und tragen dabei insbesondere den geltenden 
Datenschutzvorschriften Rechnung. Sie können den zuständigen Stellen Änderungen 
empfehlen, die ihres Erachtens an diesem Protokoll vorgenommen werden müssen. 

2. Die Vertragsparteien konsultieren und unterrichten einander über die Einzelheiten 
der Durchführungsbestimmungen, die sie nach diesem Protokoll erlassen. 

Artikel 14: Andere Übereinkünfte 

1. Unter Berücksichtigung der Zuständigkeiten der Europäischen Union und der 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union  

a) lässt dieses Protokoll die Verpflichtungen der Vertragsparteien aus anderen 
internationalen Übereinkünften unberührt, 

b) gilt dieses Protokoll als Ergänzung der Abkommen über gegenseitige 
Amtshilfe, die zwischen einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
und Korea geschlossen worden sind oder geschlossen werden und 

c) lässt dieses Protokoll die Vorschriften der Europäischen Union über den 
Austausch von nach diesem Protokoll erhaltenen Auskünften, die für die 
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Europäische Union von Interesse sein könnten, zwischen den zuständigen 
Dienststellen der Europäischen Kommission und den Zollbehörden der 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union unberührt. 

2. Ungeachtet des Absatzes 1 gehen die Bestimmungen dieses Protokolls den 
Bestimmungen der bilateralen Abkommen über gegenseitige Amtshilfe, die zwischen 
einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union und Korea geschlossen worden 
sind oder geschlossen werden, vor, soweit letztere mit den Bestimmungen dieses 
Protokolls unvereinbar sind. 

3. Bei Fragen zur Anwendbarkeit dieses Protokolls nehmen die Vertragsparteien 
Konsultationen auf, um die Angelegenheit im Rahmen des nach Artikel 6.16 
(Zollausschuss) dieses Abkommens eingesetzten Zollausschusses zu klären. 
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PROTOKOLL 

über kulturelle Zusammenarbeit 

Die Vertragsparteien – 

nach Ratifizierung des am 20. Oktober 2005 in Paris angenommenen und am 
18. März 2007 in Kraft getretenen Unesco-Übereinkommens zum Schutz und zur 
Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen („UNECSO-Übereinkommen“), 
nach dem Verfahren des Artikels 15.10 Absatz 3 (Inkrafttreten), in der Absicht, das 
Unesco-Übereinkommen praktisch durchzuführen und im Rahmen der Durchführung zu 
kooperieren, auf der Grundlage der Grundsätze des Übereinkommens und zur 
Entwicklung von Maßnahmen im Einklang mit den Bestimmungen des 
Übereinkommens; 

in Anerkennung der Bedeutung der Kulturwirtschaft und des breiten Spektrums an 
kulturellen Gütern und Dienstleistungen als Aktivitäten von kulturellem, 
wirtschaftlichem und sozialem Wert; 

in Würdigung der Tatsache, dass der Prozess, der durch dieses Abkommen unterstützt 
wird, Teil einer globalen Strategie ist, die gerechtes Wachstum und die Stärkung der 
wirtschaftlichen, handelspolitischen und kulturellen Zusammenarbeit zwischen den 
Vertragsparteien fördern soll; 

im Hinblick darauf, dass die Ziele dieses Protokolls durch bestehende und künftige 
politische Instrumente, deren Verwaltung jeweils in einem anderen Rahmen erfolgt, 
ergänzt und unterstützt werden, 

a) um die Kapazitäten und die Unabhängigkeit der jeweiligen 
Kulturwirtschaft der Vertragsparteien zu stärken, 

b) um lokale/regionale kulturelle Inhalte zu fördern, 

c) um kulturelle Vielfalt als eine Voraussetzung für einen erfolgreichen 
Dialog zwischen Kulturen zu erkennen, zu schützen und zu fördern und 

d) um das Kulturerbe zu erkennen, zu schützen und zu fördern sowie dessen 
Anerkennung durch die örtliche Bevölkerung zu fördern und seinen Wert 
als Ausdrucksmittel der kulturellen Identität zu erkennen; 

unter Hinweis auf die Notwendigkeit, die kulturelle Zusammenarbeit zwischen den 
Vertragsparteien zu pflegen und zu diesem Zweck ja nach Sachlage unter anderem den 
Entwicklungsstand ihrer jeweiligen Kulturwirtschaft, den Umfang und das strukturelle 
Ungleichgewicht des kulturellen Austauschs und vorhandene Regelungen für die 
Förderung lokaler/regionaler kultureller Inhalte zu berücksichtigen – 

kommen wie folgt überein: 

Artikel 1: Geltungsbereich, Ziele und Begriffsbestimmungen 

1. Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen dieses Abkommens wird in diesem 
Protokoll der Rahmen für die Zusammenarbeit der Vertragsparteien zur 
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Erleichterung des Austausches kultureller Aktivitäten, Güter und 
Dienstleistungen, unter anderem im audiovisuellen Sektor, festgelegt. 

2. Der Ausschluss der audiovisuellen Dienstleistungen aus Kapitel Sieben 
(Dienstleistungshandel, Niederlassung und elektronischer Geschäftsverkehr) 
lässt die Rechte und Pflichten aus diesem Protokoll unberührt. In allen Fällen 
der Durchführung dieses Protokolls wenden die Vertragsparteien die Verfahren 
nach den Artikeln 3 und 3a an.  

3. Zum Schutz und zur Förderung der kulturellen Vielfalt wahren die 
Vertragsparteien ihre Fähigkeit, ihre Kulturpolitik auszugestalten und 
umzusetzen, bauen diese weiter aus und bemühen sich gleichzeitig um 
Zusammenarbeit mit dem Ziel, die Bedingungen für den Austausch kultureller 
Aktivitäten, Güter und Dienstleistungen zu verbessern und die etwaigen 
strukturellen Ungleichgewichte und Asymmetrien in diesem Bereich 
auszugleichen.  

4. Für die Zwecke dieses Protokolls 

haben kulturelle Vielfalt, kultureller Inhalt, kulturelle Ausdrucksformen, kulturelle 
Aktivitäten, Güter und Dienstleistungen sowie Kulturwirtschaft die Bedeutung, die 
im Unesco-Übereinkommen festgelegt und verwendet wird, und 

sind Künstler, Kulturschaffende und andere im Kulturbereich Tätige natürliche 
Personen, die kulturelle Aktivitäten ausüben, kulturelle Güter schaffen oder an der 
unmittelbaren Bereitstellung von kulturellen Dienstleistungen beteiligt sind. 

ABSCHNITT A 

BEREICHSÜBERGREIFENDE BESTIMMUNGEN 

Artikel 2: Kultureller Austausch und Dialog 

1. Die Vertragsparteien sind bestrebt, ihre Fähigkeit zur Festlegung und 
Ausgestaltung ihrer Kulturpolitik zu pflegen, ihre Kulturwirtschaft 
weiterzuentwickeln und Möglichkeiten für den Austausch kultureller Güter und 
Dienstleistungen der Vertragsparteien, auch durch den Anspruch auf Leistungen 
von Regelungen zur Förderung von lokalen/regionalen kulturellen Inhalten, 
auszubauen. 

2. Die Vertragsparteien arbeiten zusammen, um die Entwicklung eines 
gemeinsamen Verständnisses voranzutreiben und im Rahmen eines Dialogs den 
Informationsaustausch über kulturelle und audiovisuelle Fragen sowie über 
bewährte Verfahren im Bereich des Schutzes der Rechte des geistigen 
Eigentums auszubauen. Dieser Dialog findet im Rahmen des Ausschusses für 
kulturelle Zusammenarbeit sowie gegebenenfalls in anderen einschlägigen 
Foren statt. 

Artikel 3: Ausschuss für kulturelle Zusammenarbeit 

1. Spätestens sechs Monate nach Beginn der Anwendung dieses Protokolls wird 
ein Ausschuss für kulturelle Zusammenarbeit eingesetzt. Der Ausschuss für 
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kulturelle Zusammenarbeit besteht aus hohen Beamten der Verwaltungen der 
beiden Vertragsparteien, die über Kenntnisse und Erfahrung im Bereich 
Kulturfragen und kulturelle Gebräuche verfügen.  

2. Der Ausschuss für kulturelle Zusammenarbeit tritt binnen eines Jahres nach 
Beginn der Anwendung dieses Protokolls zusammen und danach nach Bedarf, 
aber mindestens einmal jährlich, um die Umsetzung dieses Protokolls zu 
überwachen.  

3. Abweichend von den institutionellen Bestimmungen des Kapitels Fünfzehn 
(Institutionelle, allgemeine und Schlussbestimmungen) ist der Handelsausschuss 
für dieses Protokoll nicht zuständig und der Ausschuss für kulturelle 
Zusammenarbeit übt alle Aufgaben des Handelsausschusses hinsichtlich dieses 
Protokoll aus, wenn diese Aufgaben für die Zwecke der Umsetzung dieses 
Protokolls relevant sind. 

4. Jede Vertragspartei bestimmt in ihrer Verwaltung eine Stelle, die der anderen 
Vertragspartei für die Zwecke der Umsetzung dieses Protokolls als Kontaktstelle 
dient. 

5. Jede Partei richtet eine oder mehrere Beratergruppen für kulturelle 
Zusammenarbeit ein, die sich aus Vertretern aus den Bereichen Kultur und 
audiovisuelle Medien, die in den von diesem Protokoll abgedeckten Bereichen 
tätig sind, zusammensetzen, und zu Fragen im Zusammenhang mit der 
Umsetzung dieses Protokolls zu konsultieren sind. 

6. Im Rahmen dieses Protokolls kann die eine Vertragspartei zu Fragen von 
gemeinsamem Interesse um Konsultationen mit der anderen Vertragspartei im 
Ausschuss für kulturelle Zusammenarbeit ersuchen. Der Ausschuss für 
kulturelle Zusammenarbeit tritt daraufhin unverzüglich zusammen und lässt 
nichts unversucht, um zu einer für beide Seiten zufriedenstellenden Lösung zu 
gelangen. Dabei kann der Ausschuss für kulturelle Zusammenarbeit sich von 
den Beratergruppen der einen oder beider Vertragsparteien beraten lassen, und 
die beiden Vertragsparteien können bei ihren eigenen Beratergruppen Rat 
einholen. 

Artikel 3a: Streitbeilegung 

In dem Fall, dass die in Artikel 3 Absatz 6 dieses Protokolls genannten Fragen nicht 
zufriedenstellend im Rahmen des dort beschriebenen Konsultationsverfahrens gelöst 
wurden, findet, sofern die Vertragsparteien nichts anderes vereinbaren, Kapitel Vierzehn 
(Streitbeilegung) auf dieses Protokoll mit folgenden Änderungen Anwendung:  

a) Alle Bezugnahmen in Kapitel Vierzehn (Streitbeilegung) auf den 
Handelsausschuss gelten als Bezugnahmen auf den Ausschuss für 
kulturelle Zusammenarbeit. 

b) Für die Zwecke des Artikels 14.5 (Einsetzung des Schiedspanels) 
bemühen sich die Vertragsparteien um eine Einigung auf Schiedsrichter, 
die über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich der 
Sachfragen dieses Protokolls verfügen. Können die Vertragsparteien keine 
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Einigung über die Zusammensetzung des Schiedspanels erzielen, so 
erfolgt die in Artikel 14.5 Absatz 3 festgelegte Auswahl per Losentscheid 
anhand der nach Buchstabe c festgesetzten Liste und nicht anhand der 
nach Artikel 14.18 (Liste der Schiedsrichter) festgesetzten Liste. 

c) Der Ausschuss für kulturelle Zusammenarbeit stellt unmittelbar nach 
seiner Einsatzung eine Liste mit 15 Personen auf, die willens und in der 
Lage sind, als Schiedsrichter zu fungieren. Jede Vertragspartei schlägt 
fünf Personen vor, die als Schiedsrichter fungieren sollen. Ferner wählen 
die Vertragsparteien fünf Personen aus, die nicht Staatsangehörige einer 
Vertragspartei sind und im Schiedspanel den Vorsitz führen sollen. Der 
Ausschuss für kulturelle Zusammenarbeit gewährleistet, dass die Liste 
immer auf diesem Stand gehalten wird. Die Schiedsrichter besitzen 
Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich des Gegenstand dieses Protokolls. 
In ihrer Funktion als Schiedsrichter sind sie unabhängig und handeln in 
persönlicher Eigenschaft, dürfen zu Fragen im Zusammenhang mit dem 
Streit keine Weisungen einer Organisation oder Regierung 
entgegennehmen und erfüllen die Bedingungen des Anhangs 14-C 
(Verhaltenskodex für die Mitglieder der Schiedspanels und die 
Vermittler). 

d) Bei einem Streit, der sich aus diesem Protokoll ergibt, kann die 
Beschwerdeführerin bei der Auswahl der Verpflichtungen, deren 
Erfüllung nach Artikel 14.11 Absatz 2 (Vorläufige Abhilfemaßnahmen im 
Falle der Nichtdurchführung der Entscheidung) ausgesetzt werden soll, 
nur Verpflichtungen aussetzen, die sich aus diesem Protokoll ergeben, und 

e) ungeachtet des Artikels 14.11 Absatz 2 darf die Beschwerdeführerin bei 
Streitigkeiten, die sich nicht aus diesem Protokoll ergeben, bei der 
Auswahl der Verpflichtungen, deren Erfüllung ausgesetzt werden soll, 
keine Verpflichtungen aussetzen, die sich aus diesem Protokoll ergeben. 

Artikel 4: Künstler, Kulturschaffende und andere im Kulturbereich Tätige 

1. Die Vertragsparteien sind bemüht, im Einklang mit ihren jeweiligen 
Rechtsvorschriften die Einreise in ihre Gebiete und den vorübergehenden 
Aufenthalt in diesen Gebieten von Künstlern, Kulturschaffenden und anderen im 
Kulturbereich Tätigen der anderen Vertragspartei zu erleichtern, die die 
Verpflichtungen nach Kapitel Sieben (Dienstleistungshandel, Niederlassung und 
elektronischer Geschäftsverkehr) nicht in Anspruch nehmen können und auf die 
Folgendes zutrifft: 

a) sie sind Künstler, Schauspieler, Techniker, Kulturschaffende und andere 
im Kulturbereich Tätige aus der anderen Vertragspartei, die an 
Dreharbeiten von Kinofilmen oder Fernsehsendungen beteiligt sind, oder 

b) sie sind Künstler, Kulturschaffende und andere im Kulturbereich Tätige, 
beispielsweise bildende, plastische und darstellende Künstler sowie 
Ausbilder von Künstlern, Komponisten, Schriftsteller, Erbringer von 
Unterhaltungsdienstleistungen und ähnliche Kulturschaffende und andere 
im Kulturbereich Tätige aus der anderen Vertragspartei, die an kulturellen 
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Aktivitäten beteiligt sind, wie beispielsweise der Aufzeichnung von Musik 
oder der aktiven Mitwirkung an Kulturveranstaltungen wie etwa 
Buchmessen und Festivals, 

vorausgesetzt, sie sind weder mit dem Verkauf ihrer Dienstleistungen an die breite 
Öffentlichkeit noch selbst mit der Erbringung ihrer Dienstleistungen befasst, erhalten in 
eigenem Namen keine Vergütung aus einer Quelle innerhalb der Vertragspartei, in deren 
Gebiet sie sich vorübergehend aufhalten, und erbringen keine Dienstleistung im Rahmen 
eines Vertrags zwischen einer juristischen Person ohne gewerbliche Niederlassung in 
dem Gebiet der Vertragspartei, in der sich der Künstler, Kulturschaffende und andere im 
Kulturbereich Tätige vorübergehend aufhalten, und einem Verbraucher in der 
Vertragspartei. 

2. Die Einreise in die Gebiete der Vertragsparteien und der vorübergehende 
Aufenthalt dort (nach Absatz 1) sind, sofern sie genehmigt werden, auf einen 
Zeitraum von bis zu 90 Tagen je Zwölfmonatszeitraum begrenzt. 

3. Die Vertragsparteien sind bemüht, im Einklang mit ihren jeweiligen 
Rechtsvorschriften, die Ausbildung von Künstlern, Kulturschaffenden und 
anderen im Kulturbereich Tätigen und deren verstärkte Kontakte unter einander 
zu erleichtern; dies betrifft unter anderem 

a) Theaterproduzenten, Gesangsgruppen, Mitglieder von Musikgruppen und 
Orchestern, 

b) Schriftsteller, Komponisten, Bildhauer, Entertainer und sonstige Künstler, 

c) Künstler, Kulturschaffende und andere im Kulturbereich Tätige, die an der 
unmittelbaren Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Zirkus, 
Vergnügungsparks und ähnliche Attraktionen beteiligt sind, und 

d) Künstler, Kulturschaffende und andere im Kulturbereich Tätige, die an der 
unmittelbaren Erbringung von Dienstleistungen im Bereich 
Gesellschaftstanz und Diskotheken beteiligt sind, sowie Tanzlehrer. 

ABSCHNITT B 

SEKTORSPEZIFISCHE BESTIMMUNGEN 
UNTERABSCHNITT A 

BESTIMMUNGEN ZU AUDIOVISUELLEN WERKEN 

Artikel 5: Audiovisuelle Koproduktionen 

1. Für die Zwecke dieses Protokolls ist eine Koproduktion ein audiovisuelles 
Werk, das von Produzenten aus Korea und der EU-Vertragspartei gemeinsam 
produziert wurde und in das diese Produzenten im Einklang mit diesem 
Protokoll investiert haben154. 

                                                
154 In Korea gibt es ein Anerkennungsverfahren für Koproduktionen, das für Rundfunkprogramme 

von der koreanischen Kommunikationskommission und für Filme vom koreanischen Filmrat 
durchgeführt wird. Dieses Anerkennungsverfahren beschränkt sich auf eine technische Prüfung, 
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2. Die Vertragsparteien unterstützen die Aushandlung neuer und die Durchführung 
bestehender Koproduktionsvereinbarungen zwischen einem oder mehreren 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union und Korea. Die Vertragsparteien 
bestätigen, dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union und Korea für die 
Koproduktion audiovisueller Werke Finanzhilfen gewähren können, so wie dies 
in einschlägigen bestehenden oder künftigen bilateralen 
Koproduktionsvereinbarungen festgelegt ist, deren Vertragsparteien ein oder 
mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union und Korea sind. 

3. Im Einklang mit ihren jeweiligen Rechtsvorschriften erleichtern die 
Vertragsparteien Koproduktionen zwischen Produzenten aus der 
EU-Vertragspartei und Korea auch dadurch, dass für Koproduktionen Anspruch 
auf Leistungen aus den jeweiligen Regelungen für die Förderung von 
lokalen/regionalen kulturellen Inhalten besteht. 

4. Für koproduzierte audiovisuelle Werke werden Leistungen der Regelung der 
EU-Vertragspartei für die Förderung lokaler/regionaler kultureller Inhalte nach 
Absatz 3 gewährt, da sie nach Artikel 1 Buchstabe n Ziffer i der 
Richtlinie 89/552/EWG, geändert durch die Richtlinie 2007/65/EG oder durch 
spätere Änderungen, für die Zwecke der Anforderungen an die Förderung 
audiovisueller Werke nach Artikel 4 Absatz 1 und Artikel 3i Absatz 1 der 
Richtlinie 89/552/EWG, geändert durch die Richtlinie 2007/65/EG oder durch 
spätere Änderungen155, als europäische Werke eingestuft werden. 

5. Für koproduzierte audiovisuelle Werke werden Leistungen der Regelungen 
Koreas für die Förderung lokaler/regionaler kultureller Inhalte nach Absatz 3 
gewährt, da sie nach Artikel 40 des Promotion of Motion Pictures and Video 
Products Act (Act Nr. 9676 vom 21. Mai 2009) oder der späteren Änderungen 
und nach Artikel 71 des Broadcasting Act (Act Nr. 9280 vom 
31. Dezember 2008) oder der späteren Änderungen sowie der „Notice on 
Programming Ratio“ (Mitteilung der koreanischen Kommunikationskommission 
Nr. 2008-135 vom 31. Dezember 2008) oder der späteren Änderungen156 als 
koreanische Werke eingestuft werden. 

6. Der Anspruch auf Leistungen aus den jeweiligen Regelungen für die Förderung 
lokaler/regionaler kultureller Inhalte nach den Absätzen 4 und 5 wird 
Koproduktionen unter folgenden Auflagen gewährt: 

a) Die koproduzierten audiovisuellen Werke werden von Unternehmen 
hergestellt, die jetzt und künftig unmittelbar oder über eine 
Mehrheitsbeteiligung im Besitz eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Union oder Koreas und/oder von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates 
der Europäischen Union oder Staatsangehörigen Koreas stehen. 

b) Die leitenden Direktoren oder Manager der koproduzierenden 
Unternehmen sind Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der 

                                                                                                                                            
mit der gewährleistet werden soll, dass die Koproduktion die Kriterien nach Absatz 6 erfüllt. 
Allen Koproduktionen, die diese Kriterien erfüllen, wird die Anerkennung gewährt.  

155 Änderungen der Rechtsvorschrift bleiben ohne Folgen für Absatz 10.  
156 Ebenso. 
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Europäischen Union oder Koreas und können nachweisen, dass sie dort 
ihren Wohnsitz haben. 

c) Es müssen Produzenten aus zwei Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
an jedem koproduzierten audiovisuellen Werk außer an 
Zeichentrickwerken beteiligt sein. An Zeichentrickwerken müssen 
Produzenten aus drei Mitgliedstaaten der Europäischen Union beteiligt 
sein. Der Anteil des Finanzbeitrags eines Produzenten oder der 
Produzenten jedes Mitgliedstaates der Europäischen Union muss sich auf 
mindestens 10 Prozent belaufen.  

d) Der jeweilige finanzielle Mindestbeitrag der Produzenten aus der 
EU-Vertragspartei (insgesamt) und der Produzenten aus Korea 
(insgesamt) zu einem koproduzierten audiovisuellen Werk außer 
Zeichentrickwerken muss über 30 Prozent der gesamten 
Produktionskosten für das audiovisuelle Werk ausmachen. Im Falle von 
Zeichentrickwerken muss sich dieser Beitrag über 35 Prozent der 
gesamten Produktionskosten belaufen. 

e) Der jeweilige Beitrag der Produzenten der beiden Vertragsparteien 
umfasst (zusammengenommen) die tatsächliche technische und 
künstlerische Beteiligung, wobei gewährleistet wird, dass die Beiträge der 
beiden Vertragsparteien ausgewogen sind. Insbesondere im Falle 
koproduzierter audiovisueller Werke außer Zeichentrickwerken weicht der 
jeweilige (zusammengenommene) technische und künstlerische Beitrag 
der Produzenten der beiden Vertragsparteien um höchstens 
20 Prozentpunkte von ihrem finanziellen Beitrag ab und darf in keinem 
Fall mehr als 70 Prozent des Gesamtbeitrags ausmachen. Im Falle von 
Zeichentrickwerken weicht der jeweilige (zusammengefasste) technische 
und künstlerische Beitrag der Produzenten der beiden Vertragsparteien um 
höchstens 10 Prozentpunkte von ihrem finanziellen Beitrag ab und darf in 
keinem Fall mehr als 65 Prozent des Gesamtbeitrags betragen. 

f) Die Beteiligung von Produzenten aus Drittstaaten, die das Unesco-
Übereinkommen ratifiziert haben, an einem koproduzierten audiovisuellen 
Werk darf, soweit möglich, nicht mehr als 20 Prozent der gesamten 
Produktionskosten und/oder des technischen und künstlerischen Beitrags 
zum audiovisuellen Werk betragen. 

7. Die Vertragsparteien bestätigen, dass sich für Koproduktionen aus dem 
Anspruch auf Leistungen aus den jeweiligen Regelungen für die Förderung 
lokaler/regionaler kultureller Inhalte nach den Absätzen 4 und 5 gegenseitige 
Leistungen herleiten, und dass den Koproduktionen, die die Kriterien des 
Absatzes 6 erfüllen, ohne zusätzliche Bedingungen die in den Absätzen 4 bzw. 5 
genannte Einstufung als europäisches/koreanisches Werk zuerkannt wird. 

8. a) Der Anspruch von Koproduktionen auf Leistungen aus den jeweiligen 
Regelungen für die Förderung lokaler/regionaler kultureller Inhalte nach den 
Absätzen 4 und 5 gilt für drei Jahre nach Beginn der Anwendung dieses 
Protokolls. Auf Anraten der Beratergruppen stimmt sich der Ausschuss für 
kulturelle Zusammenarbeit sechs Monate vor Ablauf der Frist ab, um zu 
bewerten, ob die durch die Ansprüche begründeten Leistungen zu einer größeren 
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kulturellen Vielfalt und zu einer für beide Seiten bereichernden Kooperation bei 
koproduzierten Werken geführt haben.  

b) Der Anspruch wird um drei Jahre verlängert und danach automatisch 
jeweils um weitere drei Jahre, es sei denn eine Vertragspartei setzt dem 
Anspruch schriftlich wenigstens drei Monate vor Ablauf des ursprünglichen 
oder eines nachfolgenden Zeitraums ein Ende. Sechs Monate von Ablauf jeder 
Verlängerung erstellt der Ausschuss für kulturelle Zusammenarbeit eine 
Bewertung, die unter ähnlichen Bedingungen wie unter Buchstabe a erfolgt.  

c) Sofern die Vertragsparteien nichts anderes beschließen, verhindert die 
Beendung eines solchen Anspruchs nicht, dass für die Koproduktion die 
jeweiligen Regelungen für die Förderung lokaler/regionaler kultureller Inhalte 
nach den Absätzen 4 und 5 unter den Bedingungen des Absatzes 6 in Anspruch 
genommen werden, falls solche Koproduktionen in den jeweiligen Gebieten 
erstmalig vor dem Ablauf des entsprechenden Zeitraums ausgestrahlt oder 
vorgeführt werden. 

9. Solange der Anspruch von Koproduktionen auf Leistungen aus den Regelungen 
für die Förderung lokaler/regionaler Inhalte nach den Absätzen 4 und 5 besteht, 
überprüfen die Vertragsparteien vor allem mit Hilfe der Beratergruppen, 
regelmäßig die Anwendung von Absatz 6 und unterrichten den Ausschuss für 
kulturelle Zusammenarbeit über eventuell auftretende Probleme. Auf Antrag 
einer Vertragspartei kann der Ausschuss für kulturelle Zusammenarbeit den 
Anspruch von Koproduktionen auf Leistungen aus den Regelungen für die 
Förderung lokaler/regionaler kultureller Inhalte nach den Absätzen 4 und 5 
und/oder den Kriterien nach Absatz 6 überprüfen.  

10. Eine Vertragspartei kann mit zweimonatiger Ankündigung den Anspruch auf 
Leistungen aus seinen Regelungen für die Förderung lokaler/regionaler 
kultureller Inhalte nach den Absätzen 4 und 5 aussetzen, sofern die nach diesen 
Absätzen für koproduzierte Werke vorbehaltenen Rechte aufgrund der von der 
anderen Vertragspartei vorgenommenen Änderung der einschlägigen 
Rechtsvorschrift, auf die diese Absätze Bezug nehmen, beeinträchtigt werden. 
Bevor die notifizierende Vertragspartei eine derartige Aussetzung verfügt, 
erörtert und prüft sie die Art und die Auswirkung der Änderungen der 
Rechtsvorschriften mit der anderen Vertragspartei im Rahmen des Ausschusses 
für kulturelle Zusammenarbeit. 

Artikel 6: Sonstige audiovisuelle Zusammenarbeit 

1. Die Vertragsparteien bemühen sich, audiovisuelle Werke der anderen 
Vertragspartei durch die Veranstaltung von Festivals, Seminaren und ähnlichen 
Initiativen zu fördern. 

2. Neben dem Dialog nach Artikel 2 Absatz 2 dieses Protokolls erleichtern die 
Vertragsparteien die Zusammenarbeit im Bereich Rundfunk, um den 
Kulturaustausch zu fördern, unter anderem 
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a) durch die Förderung eines Informations- und Meinungsaustausches 
zwischen den zuständigen Behörden über Rundfunkpolitik und den 
einschlägigen Regelungsrahmen, 

b) durch die Förderung der Zusammenarbeit der Rundfunkwirtschaft und 
eines entsprechenden Austausches, 

c) durch die Unterstützung des Austausches audiovisueller Werke und 

d) durch die Unterstützung von Besuchen und der Teilnahme an 
internationalen Rundfunkveranstaltungen im Gebiet der anderen 
Vertragspartei. 

3. Die Vertragsparteien sind bemüht, die Anwendung internationaler und regionaler 
Normen zur Gewährleistung der Kompatibilität und Interoperabilität 
audiovisueller Techniken zu erleichtern, und tragen so zur Verbesserung des 
Kulturaustauschs bei. Sie arbeiten zusammen, um dieses Ziel zu erreichen. 

4. Die Vertragsparteien sind bestrebt, Anmieten und Leasing von technischen 
Geräten und Ausrüstung für die Erstellung und Aufzeichnung audiovisueller 
Werke, wie beispielsweise Radio- und Fernsehausrüstungen, Musikinstrumente 
und Studioaufnahmegeräte, zu erleichtern. 

5. Die Vertragsparteien sind bestrebt, die Digitalisierung audiovisueller Archive zu 
erleichtern. 

Artikel 7: Vorübergehende Einfuhr von Geräten und Ausrüstung für Dreharbeiten an 
audiovisuellen Werken 

1. Beide Vertragsparteien unterstützen in geeigneter Form die Förderung ihres 
Gebietes als Drehort für Kinofilme und Fernsehsendungen. 

2. Unbeschadet der Bestimmungen zum Warenhandel dieses Abkommens prüfen 
und gestatten die Vertragsparteien im Einklang mit ihren jeweiligen 
Rechtsvorschriften die vorübergehende Einfuhr der technischen Geräte und 
Ausrüstung, die Kulturschaffende und im Kulturbereich Tätige für die 
Dreharbeiten an Kinofilmen und Fernsehsendungen benötigen, aus dem Gebiet 
der einen Vertragspartei in das Gebiet der anderen Vertragspartei. 

UNTERABSCHNITT B 

FÖRDERUNG ANDERER KULTURSEKTOREN ALS DEM AUDIOVISUELLEN SEKTOR 

Artikel 8: Darstellende Kunst 

1. Im Einklang mit ihren jeweiligen Rechtsvorschriften und mittels geeigneter 
Programme fördern die Vertragsparteien intensivere Kontakte zwischen 
darstellenden Künstlern in Bereichen wie dem beruflichem Austausch und der 
Schulung unter anderem durch Vorsprechen, Vorspielen oder Vorsingen, den 
Aufbau von Netzen und die Förderung ihrer Nutzung. 
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2. Die Vertragsparteien unterstützen Koproduktionen auf dem Gebiet der 
darstellenden Kunst, an denen Produzenten aus einem oder mehreren 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union und aus Korea beteiligt sind. 

3. Die Vertragsparteien unterstützen die Ausarbeitung internationaler Normen für 
Theatertechnik und die Verwendung von Bühnenzeichen, unter anderem durch 
geeignete Normungsgremien. Sie erleichtern die entsprechende 
Zusammenarbeit. 

Artikel 9: Veröffentlichungen 

Im Einklang mit ihren jeweiligen Rechtsvorschriften fördern die Vertragsparteien den 
Austausch und die Verbreitung von Veröffentlichungen der anderen Vertragspartei mittels 
geeigneter Programme in Bereichen wie 

a) der Organisation von Messen, Seminaren, literarischen und ähnlichen 
Veranstaltungen im Zusammenhang mit Veröffentlichungen, 
einschließlich mobiler Strukturen für öffentliche Lesungen,  

b) der Erleichterung von gemeinsamen Publikationen und Übersetzungen 
und 

c) der Förderung von fachlichem Austausch und der Schulung von 
Bibliothekaren, Schriftstellern, Übersetzern, Buchhändlern und Verlegern. 

Artikel 10: Schutz von Kulturdenkmälern und historischen Denkmälern 

Im Einklang mit ihren jeweiligen Rechtsvorschriften und unbeschadet der Vorbehalte in 
ihren in anderen Bestimmungen dieses Übereinkommens eingegangenen Verpflichtungen 
fördern die Vertragsparteien im Rahmen geeigneter Programme den Austausch von 
Fachwissen und bewährten Praktiken zum Schutz von Kulturdenkmälern und 
historischen Denkmälern unter Berücksichtigung des Weltkulturerbe-Auftrags der 
Unesco, unter anderem durch einen erleichterten Austausch von Fachleuten, 
Zusammenarbeit bei der Schulung, Sensibilisierung der Bevölkerung vor Ort und 
Beratung zum Schutz historischer Denkmäler und von unter Denkmalschutz stehenden 
Räumen sowie zur Gesetzgebung und zur Durchführung von Maßnahmen im Bereich 
Kulturerbe, insbesondere dessen Einbindung auf kommunaler Ebene. 
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Vereinbarung über die grenzüberschreitende Erbringung von 
Versicherungsdienstleistungen, zu denen in Anhang 7-A (Liste der Verpflichtungen) 

Verpflichtungen eingegangen wurden 

Bezüglich der grenzüberschreitenden Erbringung von Versicherungsdienstleistungen, zu 
denen in Anhang 7-A (Liste der Verpflichtungen) Verpflichtungen eingegangen wurden, vor 
allem bezüglich der Versicherung von Risiken im Zusammenhang mit 

a) Seeschifffahrt, gewerblichem Luftverkehr, Raumfahrt und Weltraumtransport 
(einschließlich Satelliten), wobei diese Versicherung folgende Risiken einzeln 
oder insgesamt abdeckt: die beförderten Güter, das die Güter befördernde 
Fahrzeug und jede sich daraus ergebende Haftung, und 

b) Gütern im internationalen Transitverkehr, 

bestätigen die Vertragsparteien, dass, wenn ein Mitgliedstaat der Europäischen Union 
verlangt, dass eine solche Dienstleistung von in der Europäischen Union niedergelassenen 
Dienstleistern erbracht wird, ein koreanischer Finanzdienstleister diese Dienstleistungen über 
seine Niederlassung für einen Mitgliedstaat der Europäischen Union erbringen kann, ohne 
dass er in dem Mitgliedstaat der Europäischen Union niedergelassen sein muss, in dem die 
Dienstleistung erbracht wird. Der Klarheit halber sei darauf hingewiesen, dass die Erbringung 
dabei die Produktion, den Vertrieb, die Vermarktung, den Verkauf und die Bereitstellung der 
Finanzdienstleistungen umfasst. 

Zwischen der Europäischen Kommission und den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, 
die die Niederlassung in der Europäischen Union weiterhin voraussetzen, werden 
Konsultationen fortgeführt, damit diese weitere Schritte zur Vereinfachung der Erbringung 
dieser Dienstleistungen in ihrem jeweiligen Gebiet einleiten. Die EU-Vertragspartei begrüßt 
den Vorschlag Koreas, zu einem späteren Zeitpunkt Konsultationen durchzuführen, um zu 
einer Einigung in dieser Frage zu gelangen. 

Diese Vereinbarung ist Bestandteil dieses Abkommens. 
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Vereinbarung über den Plan Koreas für die Postreform157 

Bei den Verhandlungen über dieses Abkommen erläuterte die koreanische Delegation der 
Delegation der Europäischen Union die Pläne der koreanischen Regierung für ihre 
Postreform. 

In diesem Zusammenhang machte Korea die Delegation der Europäischen Union auf folgende 
Aspekte ihres Plans für die Postreform aufmerksam: 

Korea beabsichtigt, das Monopol der koreanischen Postbehörde allmählich zu lockern, um die 
Bandbreite der erlaubten privaten Zustelldienste auszuweiten. Dazu werden das Gesetz über 
die Postdienstleistungen („Postal Service Act“), zugehörige Rechtsvorschriften oder die 
nachgeordneten Durchführungsverordnungen geändert.  

a) Nach Erlass dieser Änderungen ist der Aufgabenbereich der Briefpost der 
koreanischen Postbehörde durch die Neudefinition ihres Konzepts klarer 
festgelegt, und das Briefpostmonopol wird anhand objektiver Kriterien, wie 
Gewicht, Tarif oder eine Kombination davon, weiter gelockert. 

b) Bei der Festsetzung von Art und Umfang derartiger Änderungen berücksichtigt 
Korea verschiedene Faktoren, unter anderem die Bedingungen auf dem 
inländischen Markt, die Erfahrungen anderer Länder mit der Liberalisierung 
der Postdienste und die Notwendigkeit, einen Universaldienst zu 
gewährleisten. Korea beabsichtigt, diese Änderungen binnen drei Jahren nach 
Unterzeichnung dieses Abkommens umzusetzen. 

Durch Anwendung dieser Reformen eröffnet Korea allen in Korea tätigen Zustell- und 
Expresszustelldiensten diskriminierungsfreie Geschäftstätigkeiten.  

Korea ändert des Weiteren Artikel 3 des Durchführungserlasses zum Gesetz über die 
Postdienstleistungen („Enforcement Decree of the Postal Services Act“) und lockert damit das 
Monopol der koreanischen Postbehörde, um den Markt für alle internationalen 
Briefexpresszustelldienste bis zum Inkrafttreten dieses Abkommens zu öffnen. Um größere 
Sicherheit zu schaffen, unterliegen internationale und inländische Expresszustelldienste für 
jegliche Briefe nicht den Postdienstmonopolen in den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union. 

                                                
157 Diese Vereinbarung ist nicht bindend und unterliegt nicht Kapital Vierzehn (Streitbeilegung). 
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Vereinbarung über besondere Verpflichtungen im Bereich der 
Telekommunikationsdienstleistungen 

Die folgende Vereinbarung über besondere Verpflichtungen im Bereich der 
Telekommunikationsdienstleistungen wurde von den Delegationen Koreas und der 
Europäischen Union während der Verhandlungen erzielt: 

Macht eine Vertragspartei die Erteilung einer Lizenz für die Erbringung öffentlicher 
Telekommunikationsdienste für eine Person der Vertragspartei, an der eine Person der 
anderen Vertragspartei eine Eigenkapitalbeteiligung hält, von der Feststellung abhängig, dass 
die Erbringung derartiger Dienste im öffentlichen Interesse sei, gewährleistet die 
Vertragspartei, i) dass sie diese Feststellung und die diesbezüglichen Verfahren auf eine 
objektive und transparente Grundlage stellt, ii) dass sie von der Vermutung ausgeht, dass die 
Erteilung der Lizenz für eine Person der Vertragspartei, an der eine Person der anderen 
Vertragspartei eine Eigenkapitalbeteiligung hält, im öffentlichen Interesse sei, und iii) dass sie 
diese Verfahren im Einklang mit den Artikeln 7.22 (Transparenz und vertrauliche 
Informationen), 7.23 (Innerstaatliche Vorschriften) und 7.36 (Streitbeilegung im 
Telekommunikationsbereich) entwickelt. 

Diese Vereinbarung ist Bestandteil dieses Abkommens. 
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Vereinbarung über Regelungen für Gebietseinteilung, Städteplanung und Umweltschutz 

Bei den Verhandlungen über Kapitel Sieben (Dienstleistungshandel, Niederlassung und 
elektronischer Geschäftsverkehr) dieses Abkommens erörterten die Vertragsparteien 
Regelungen für Gebietseinteilung, Städteplanung und Umweltschutz, die zum Zeitpunkt der 
Unterzeichung dieses Abkommens in Korea und in der Europäischen Union in Kraft sind.  

Die Vertragsparteien teilen die Auffassung, dass Regelungen, einschließlich Regelungen für 
Gebietseinteilung, Städteplanung und Umweltschutz, die diskriminierungsfreie und 
mengenunabhängige Maßnahmen zur Niederlassung darstellen, nicht in die Liste der 
Verpflichtungen aufgenommen werden.  

Auf der Grundlage dieser gemeinsamen Auffassung bestätigen die Vertragsparteien, dass 
Sondermaßnahmen, die von Korea in den folgenden Gesetzen beibehalten werden, nicht in 
die Liste der Verpflichtungen aufgenommen werden: 

- Seoul Metropolitan Area Readjustment Planning Act 

- Industrial Cluster Development and Factory Establishment Act 

- Special Act on the Improvement of Air Environment in the Seoul Metropolitan Area 

Die Vertragsparteien bekräftigen ihr Recht, neue Regelungen für Gebietseinteilung, 
Städteplanung und Umweltschutz einzuführen. 

Diese Vereinbarung ist Bestandteil dieses Abkommens. 
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GEMEINSAME ERKLÄRUNG ZUR TÜRKEI 

Die Europäische Union erinnert daran, dass die Türkei im Rahmen der zwischen der 
Europäischen Union und der Türkei bestehenden Zollunion verpflichtet ist, sich in Bezug auf 
Drittstaaten an den Gemeinsamen Zolltarif und schrittweise auch an die Präferenzzollregelung 
der Europäischen Union anzupassen und zu diesem Zweck die erforderlichen Maßnahmen zu 
treffen und mit den betreffenden Staaten Abkommen auf einer für beide Seiten vorteilhaften 
Grundlage auszuhandeln. Die Europäische Union forderte Korea daher auf, so bald wie 
möglich in Verhandlungen mit der Türkei einzutreten. 
Korea teilt mit, dass Korea auf der Grundlage einer gemeinsamen Machbarkeitsstudie über 
ein Abkommen zur Einrichtung einer Freihandelszone zwischen Korea und der Türkei in 
Verhandlungen mit der Türkei eintreten wird. 


